
BUNDESMINISTERIUM 
FÜR SOZIALE SICHERHEIT UND GENERATIONEN 

GZ: 21.11915-112000 Wien, 26. April 2000 

Betreff: Entwurf eines Sozialrechts-Änderungsges~tWs~OOF. 
Begutachtungsverfahren. 

An alle laut Verteiler: 

Präsidium des Nationalrates'" Bundeskanzleramt-Verfassurigstlfeh-st .~ 
BUf'ldesministerien ,.. aUe Staatssekretariate • Kabinett der Vizekanzlerin ... 
Rechnungshof'" Büro des Datenschutzrates • Volksanwaltschaft ,.. . 
Oesterreichische Nationalbank ,.. Finanzprokuratur • alle Landeshauptmänner ... 
Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Niederösterreichischen 
Landesregierung'" Vorsitzender der Konferenz der Unabhängigen 
Verwaltungssenate der Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der 
Niederösterreichischen Landesregierung * Österreichischer Städtebund ,.. 
Österreichischer Gemeindebund ,.. Bundesarbeitskammer ,.. alle 
Landesarbeiterkammern ,.. Wirtschaftskammer Österreich ,.. alle Landeswirt
schaftskammern • Österreichischer Gewerkschaftsbund" Österreichischer 
Landarbeiterkammertag .. alle Landeslandarbeiterkammern * 
Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs" alle 
Landeslandwirtschaftskammern .. Österreichischer Rechtsanwaltskammertag .. 
Österreichische Notariatskammer ,.. Österreich ische Arztekammer ,.. Österreich i
sche Apothekerkammer ,.. Österreich ische Dentistenkammer ,.. 
Industriellenvereinigung ... Kammer der Wirtschaftstreuhänder .. Bundeskammer 
der Tierärzte Österreichs ,.. Bundeskonferenz der Kammern der freien Berufe 
Österreichs * Bundeskammer der Architekten und Ingeneurkonsulenten'" 
Österreich ische Patentanwaltskammer ... Sekretariat der österreichischen 
Bischofskonferenz ,.. Oberkirchenrat der Evangelischen Kirche in Österreich * 
Österreichische Bundes-Sportorganisation ,.. Hauptverband der österreichischen 
Sozia/versicherungsträger .. alle Sozia/versicherungsträger • 
Arbeitsmarktservice Österreich" alle Landesgeschäftsstellen des 
Arbeitsmarktservice ·Zentralorganisation der Kriegsopferverbände Österreichs .. 
Freier Wirtschaftsverband Österreichs'" Wirtschaftsforum der Führungskrafte .. 
Österreichischer Bundesjugendring ,.. Zentralausschuß der österreichischen 
Hochschülerschaft ,.. Gesellschaft der Gutachterärzte Österreichs • Verein für 
Hauskrankenpflege und soziale Dienste" Österreich ische Arbeitsgemeinschaft 
für Rehabilitation'" Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen ,.. 
ARGE Daten'" Österreichischer Gewerbeverein ,.. Österreichischer Bun
desverband für Psychotherapie'" Berufsverband österreichischer Psycho
loginnen ,.. Büro der Seniorenkurie des Bundesseniorenbeirates beim 
Bundeskanzleramt,.. Handelsverband ,.. Österreichischer Arbeitsring für Lärmbe
kämpfung ,.. Bundeskonferenz der Universitäts- und Hochschulprofessoren ,.. 
Israe/itische Kultusgemeinde 

Sektion li/All, Auskunft: Mag. Manfred Pöltl, DW 2042 
A-l 0 1 0 Wien, Stubenring I, Tel: +43 I 711 00, Fax +43 1 715 82 56, DVR:OO 1700 I 

e-mail: manfred.poc:ltl@bmsg.gv.at 
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Sehr geehrte Damen und Herren! 

Das Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen übermittelt beilie

gend den Entwurf eines Sozialrechts-Änderungsgesetzes 2000 samt Erläuterungen 

und Textgegenüberstellung mit dem Ersuchen um Stellungnahme bis längstens 

24. Mai 2000. 

Es wird ersucht, Stellungnahmen an das Bundesministerium für soziale Sicherheit 

und Generationen auch auf elektronischem Weg zu übermitteln: 

SMTP: silvia.kutrowatz@bmsg.gv.at 

X.400: c=AT; a=gv; p=BMSG; o=BMSG; s=Kutrowatz; g=Silvia 

Der Entschließung des Nationalrates anläßlich der Verabschiedung des Geschäfts

ordnungsgesetzes, BGBI.Nr.178/1961, entsprechend, werden insbesondere die ge

setzlichen Interessenvertretungen sowie die Landesregierungen ersucht, 

25 Ausfertigungen der Stellungnahme unmittelbar dem Präsidium des Nationalrates 

zu übersenden und das Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen 

hievon in Kenntnis zu setzen. Die Übermittlung der Stellungnahme an das Präsidium 

des Nationalrates sollte nach Möglichkeit auch in elektronischer Form erfolgen: 

SMTP: begutachtungsverfahren@parlinkom.gv.at 

Die Landeskammern der gesetzlichen Interessenvertretungen werden ersucht, die 

Stellungnahme unmittelbar der jeweiligen Bundeskammer zu übermitteln. 

Die Sozialversicherungsträger werden ersucht, die Stellungnahme unmittelbar dem 

Hauptverband der österreichischen Soziarversicherungsträger zu übermitteln. 

Für die Richtigkeit derrrg 

Mit freundlichen Grüßen 

Für die Bundesministerin: 

LV. Dr. PÖL TNER 
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Bundesiesetz, mit dem das Allgemeine SoziaJversicherungsgesetz. das Gewerbliche 
Sozialversicheruneseesetz, das Bauern-Sozialversicheruneseesetz, das Beamten-Kranken- und 
Unfallversicheruneseesetz, das Arbeitslosenversicherunlslesetz 1977, das Arbeitsmarktpolitik
FinanzieruneSlesetz, das Arbeitsmarktflirderunesgesetz und das 
Arbeitsvertragsrechts-Anpassungseesetz eelndert werden (SoziaJre~hts-Änderuneseesetz 2000 -
sRÄG 2000) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 
ÄDdeMlng des Allgemeinen SoziaJ,'enicheMlngsgesetzes 

Das Allgemeine Sozial\'ersicherungsgesetz, BGBI. Nr. J891l9SS, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. I Nr. 212000, wird wie folgt geändert: 

I. 1m § 91 Abs. 2 wird der Ausdruck", 253c Abs. 2 und 3, 276 Abs.2 und 276c Abs.2 und 3" durch den 
Ausdruck .,so'Aie 253c Abs. 2 und 3" ersetzt. 

2. Im § 91 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. J Nr. 139:'1997 wird der Ausdruck ,.,254 Abs.6 
bis 8. 276 Abs. 2 und 276c Abs. 2 und 3- durch den Ausdruck "sowie 254 Abs. 6 bis S" ersetzt. 

3. Im § 92 Abs. 1 entfällt der Ausdruck ,.bz\\'. § 276 Abs. 2", 

4. § JOB Abs. 5 lautet: 

,,(5) Anpassungsfaktor: Der Bundesminister fiir soziale Sicherheit und Generationen hat jedes Jahr fiir das 
folgende KalendeJjahr den nach § 10Sf Abs, 1 oder 2 feslgesetzten Anpassungsfaktor bis spätestens 
30. November eines jeden Jahres durch Verordnung kundzumachen. Der Anpassungsfaktor ist. soweit nichts 
anderes bestimmt wird. rur die Erhöhung der Renten und Pensionen und der leistungsbezogenen festen Betrage 
in der Sozialversicherung heranzuziehen. k 

5. § lOB Abs. 7 lautet: 

,,(7) Wird für ein KaJendeJjahr durch Bundesgesetz ein höherer Anpassungsfaktor als der nach § I08f 
festgesetzte Anpassungsfaktor beschlossen, so ist in diesem Bundesgesetz auch die finanzielle Bedeckung durch 
eine Erhöhung der Beitr3gs5ätze in der Pensio~'ersjcherung oder eine Erhöhung der Bundesbeiträge durch 
Zweck\\1dmung von Steuer- oder Abgabenanteilen sicherzustellen. Dabei ist ein Gutachten der Kommission 
zur langfrisugen Pensionssicherung über das notwendige Ausmaß der Erhöhung einzuholen, das insbesondere 
dIe langfristige Bedeckung der höheren Anpassung zu berücksichtigen hat." 

6. § l08d Abs. 1 dritter und vierter Satz entfallen. 

7. § J08e samT u'berschrifi lautet: 

"Kommission zur langfristigen Pensionssic:benang 

§ lOSe. (l) Beim Bundesministeriwn für soziale Sicherheit und Generationen ist eine Kommission zur 
langfristigen Pensionssicherung (im Folgenden kurz ,.Kommission'· genannt) einzurichten. 

(2) Der Kommission gehören als stimmberechtigte Mitglieder an: 
1. je ein Vertreter/eine Vertreterin der im Nationalrat vertretenen politischen Parteien; 
2. je ein Vertreter/eine Vertreterin des Bundesministeriums für Finanzen, des Bundesministeriums fur 

öffentliche Leistung und Sport, des Bundesministeriums fiir Winschaft und Albeit und des 
Bundesministeriums fu.r soziale Sicherheit und Generationen; 

3. je ein Vertreter/eine Vertreterin der BundeS3lbeitskammer und der Wirtschaftskammer österreich; 
4. ein Vertreter/eine Vertreterin des Haupt\'erbandes; 
S. zwei VertreterInnen des österreichischen Gewerkschaftsbundes, davon ein Venreter/eine Vertreterin 

einer der Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes; 
6. je ein Vertreter/eine Vertreterin der Industriellenvereinigung und der Prasidentenkonferenz der 

Land\\inschaftskammern Österreichs: 
7, ein Vertreter/eine Vertreterin des Bundeskomitees Freie Berufe österreichs; 
8. je ein Expeneleine Expertin auf dem Gebiet der Winschafts- und Sozial'Aissenschaften oder des 

Arbeits- und Sozialrechts - tunlich mit akademischer Lehrbefugnis - , der/die vom Bundesministerium 
fur Finanzen, "om Bundesministeriwn fiir öffentliche Leistung und Spon und vom Bundesministeriwn 
fiir soziale Sicherheit und Generationen zu entsenden ist; 

9. ein Venreter/eine Vertreterin der Oesterreichischen NationaJbank; 
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10. je ein Vertreter/eine Vertreterin des Österreichischen Winschaftsforschungsinstitutes und des Institutes 
für Höhere Studien und \\issenschaftliche Forschung: . 

11. ein Vertreter/eine Vertretenn des Verbandes der Versicherungsunternehmen Österreichs: 
12. ein Venreter/eine Verueterin der Länder. der/die von der VerbindungssteUe der Bundesländer zu 

entsenden ist: 
13. ein Jugend\'erueter/eine Jugend\'ertreterin. der/die vom Österreichischen Bundesjugendring zu 

entsenden ist: 
14. ein Seniorenvertreterleine Senioren"ertreterin. der/die "om Bundesscruorenbeirat zu entsenden ist. 

Für jedes Mitglied ist gleichzeitig ein(e) Stelh'ertreter(in) zu entsenden. 

(3) Den Vorsitz in der Kommission fiihn ein ExpeneJeine Expertin auf dem Gebiet der Winschafts- und 
Soziah\issenschaften oder des AIbeits- und Sozialrechts - tunlich mit akademischer Lehrbefugnis - • der/die 
vom Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen zu bestellen ist. Ebenso ist für den Vorsitzenden 
(die Vorsitzende) gleichzeitig ein(e) Stellvertreter(in) aus dem Kreis der Mitglieder der Kommission zu 
bestellen. 

(4) Der (die) Vorsitzende und die Mitglieder der Kommission sind bei der Ausübung ihres Amtes an keine 
Weisungen gebunden. Sie sind zur Amts\'ersch\\iegenheit und zur gcwissenhaften und unparteiischen 
Amtsausübung verpflichtct. Sie vcrsehen ihr Amt als Ehrenamt auf Grund eincr öffentlichen Verpflichtung. 

(5) Die Amtsdauer der Kommission beträgt jcweils vier Jahre. Nach Ablauf dcr Amtsdauer hat die alte 
Kommission die Geschäfte so lange weiterzuführen. bis die neue Kommission zusammentritt. Die Zeit der 
Weiterfuhrung der Geschäfte durch die alte Kommission \\i.rd auf die vierjährige Amtsdaucr der neuen 
Kommission angerechnet. 

(6) Die Kommission ist bei Anwesenheit von mindestens 15 Mitgliedern beschlussflihig. Beschlüsse der 
Kommission bedürfen grundsätzlich der einfachen Stimmenmehrheit der anwesenden Kommissionsmitglieder 
unter Einschluss des (der) Vorsitzenden. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung der Kommission. die vom 
Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen durch Verordnung zu erlassen ist. 

(7) Die Bürogeschäfte der Kommission sind vom Bundesministeriurn für soziale Sicherheit und 
Generationen zu fuhren. Zur EmHiung der Aufgaben nach Abs. 9 Z 4 und 5 kann das Bundesministeriurn für 
soziale Sicherheit und Generationen an das Österreichische Wirtschaftsforschungsinstitut und an das Institut 
für Höhere Studien und \\issenschaftliche Forschung einschlägige Aufträge, insbesondere Gutachten. vergeben. 
Die Kosten hiefür sind "om Bundesministeriurn für soziale Sicherheit und Generationen zu tragen. 

(8) Den Ml1ghedern der Kommission und den mit der Führung der Bürogeschäfte beauftragten 
Bediensteten können Entschädigungen gewährt werden. deren Höhe der Bundesminister rur soziale Sicherheit 
und Generationen 1m Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen festzusetzen hat. Die Kosten der 
Tätigkeit der Kommission trägt der Bund. 

(9) Die Kommission hat folgende Aufgaben: 
1. Festsetzung des Anpassungsfaktors nach § lOSt Abs. 3 fiir das folgende Kalenderjahr bis zum 

31. Oktober eines jeden Jahres. erstmals für das Jahr 2001; 
2. Festsetzung der besonderen Ausgleichszulage nach § 299a für das folgende Kalenderjahr bis zum 

31. Oktober eines jeden Jahres; 
3. Mineilung des Anpassungsfaktors nach Z] und der besonderen Ausgleichszulage nach Z 2 zur 

Kundmachung durch den Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen: 
4. Erstattung eines Gutachtens über die Ermittlung des Anpassungsfaktors und über die voraussichtliche 

Gebarung der Träger der gesetzlichen Pensionsversicherung für die folgenden fünf Jahre bis zum 
31. Oktober eines jeden Jahres; 

5. Erstattung eines Berichtes über die längerfristige Entwicklung der gesetzlichen Pensions\'ersicherung 
bis zum 3 I. Oktober jedes drinen Jahres, erstmals im Jahr 2002. 

(10) Die Behörden des Bundes, die gesetzlichen beruflichen Venretungen der Versicherten und der 
Dienstgeber, die Träger der Unfall· und der Pensions\'ersicherung und der Haupt\'erband sind verpflichtet. der 
Kommission und dem Büro der Kommission auf Verlangen alle ihnen zur Verfugung stehenden Unterlagen 
vorzulegen und Daten zu übermitteln. die zur Erfullung der Aufgaben der Kommission erforderlich sind." 

8. § 108! Abs. 1 bis 3 lauten: 

.. (1) Die Kommission zur langfristigen Pensionssicherung bat für jedes Kalenderjahr den 
Anpassungsfaktor unter Bedachtnahme auf das Gutachten nach § lOSe Abs. 9 Z 4 festzusetzen. 

(2) Setzt die Kommission zur langfristigen Pensionssicherung den Anpassungsfaktor nicht oder nicht 
rechtzeitig fest. so bat der Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen den Anpassungsfaktor 
festzusetzen. 

(3) Der Anpassungsfaktor ist unter Bedachtnahme auf den Anpassungsrichtwen für das Anpassungsjahr 
(§ 108 Abs. 6) so festzusetzen, dass die Anpassungsfaktormesszahl (Abs. 4) für das Anpassungsjahr gleich ist 
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~ie die Anpassungsrichtwertmesszahl (Abs. 5) für das Anpassungsjahr. Der Anpassungsfaktor darl die Zahl I 
nicht unterschreiten." 

9. § J 08j Abs. 5 lauter: 

.,(5) Für das KalendeIjahr 1992 beträgt die Anpassungsrichtwertmesszahl 100,00. Für jedes weitere 
KalendeIjahr ist die Anpassungsrichtwenmesszahl in der Verordnung nach § 108 Abs. S festzusetzen. Die 
Anpassungsrichrwertmesszahl ergibt sich aus der Venielfachung der Anpassungsrichtwenmesszahl tur das 
Jahr 1992 mit dem Produkt der Anpassungsrichtwerte für das KalendeIjahr 1993 und die folgenden Jahre bis 
einschließlich des Anpassungsjahres. Wurde in einem KalendeIjahr nach § 108 Abs. 7 der Anpassungsfaktor 
durch ein Bundesgesetz beschlossen, so ist bei der Berechnung der Anpassungsrichtwenmesszahl das Produkt 
der Anpassungsrichtwerte zusätzlich mit dem Faktor zu ven-ielfachen, der sich durch Teilung der 
Anpassungsfaktormesszahl für dieses Jahr durch die für dieses Jahr zu Grunde gelegte 
Anpassungsrichtwenmesszahl ergibt. Die Anpassungsrichtwenmesszahl ist auf zwei Dezimalstellen zu 
runden." 

10. Dem § 135 wirdfolgender Abs. 6angejügt: 

.. (6) In den Fällen der Inanspruchnahme einer Leistung nach Abs. 1 Z 2 oder 3 hat der (die) Versicherte 
an den Vertragspanner für Rechnung des Versicherungsträgers einen Behandlungsbeitrag in der Höhe von 
20% des jeweiligen Vertragshonorares zu zahlen. wenn Gesamtverträge nach § 349 Abs. 2 bestehen." 

11. § 136 Abs. 3 erster bis dritter SalZ werden durch folgende StilZe ersetzt: 

..Für jedes auf einem Rezept verordnete und auf Rechnung des Versicherungsträgers bezogene Heilmittel ist. 
soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt wird, eine Rezeptgebühr in der Höhe von S5 S zu zahlen. An die 
Stelle des Betrages \'on 55 S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 mit 
der jeweiligen Aufwenungszahl (§ 108a Abs. 1) venielfachte Betrag." 

12. Im § 222 Abs. 1 Z 1 wird der Beislrich am Ende der lit. d durch einen Strichpunkt ersetzt; lit. e wird 
aufgehoben. 

13. 1m § 222 Abs. 2 Z I lit. c 'wird der Klammerausdruck .,(§ 276a)- durch den Klammerausdruck •• (§ 276)" 
ersetzt. 

14. Im § 222 Abs. 2 Z I fit. d wird der K/ammerousdruck .. (§ 276bY' durch den Klammerausdruck .. (§ 276)" 
ersetzt. 

15. Im § 222 Abs. 2 Z I fit. e wird der Klammerousdruck ... (§ 276c)" durch den Klammerousdruck .. (§ 276)" 
erserzt. 

16. Im § 222 Abs. 2 Z I wird der Beistrich am Ende der lit. e durch einen Strichpunkt ersetzt; fit. f wird 
aufgehoben. 

17. Im § 227 Abs. I Z I erster HalbsalZ entftillt der Ausdruck.., • sofern nach dem Verlassen der Schule bzw. 
der Beendigung der Ausbildung eine sonstige Versicherungszeit vorliegt". 

18. § 236Abs. J Z 21ir. b wird aufgehoben. 

19. Im § 236 Abs. J Z 2 fit. c wird der Ausdruck .,§ 276 Abs. 3" durch den Ausdruck .. § 276 Abs. 2'" ersetzt. 

20. 1m § 236 Abs. 4 Z 2 wird der Ausdruck ... • die Gleirpension (Knappschaftsgleitpension) und die \'orzeitige 
Alterspension (Knappschaftsalterspension) wegen geminderter Arbeitsfähigkeit" durch den Ausdruck .,und die 
Gleirpension (Knappschaftsgleitpension)" erselZt 

21. Im § 238 Abs. J erster Satz wird der Ausdruck "gemäß den §§ 26tb oder 284b« durch den Ausdruck .. nach 
§ 261 b" ersetzt. 

22. 1m § 238 Abs. 1 erster Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!.l NI'. 139/1997 wird der Ausdruck 
.,gemäß den §§ 261b oder 284b" durch den Ausdruck ... nach § 261b" ersetzt. 

23. 1m § 242 Abs. 9 wird der Ausdruck .. gemäß den §§ 261b oder 284b" durch den Ausdruck .. nach § 261b" 
ersetzt. 

24. 1m § 253 Abs. 3 wird der Ausdruck" • eine Gleitpension (§ 253c) oder eine vorzeitige Alterspension wegen 
geminderter Arbeitsfähigkeit (§ 2S3d)" durch den Ausdruck "oder eine Gleirpension (§ 2S3c)" ersetzt. 

25. § 2530 Abs. 1 wird durch folgende Abs. I und la ersetzt: 

.. (I) Anspruch aufvorzeitige Alterspension bei AIbeitslosigkeit hat der Versicherte nach Vollendung des 
738. Lebensmonates. die Versicherte nach Vollendung des 678. Lebensmonates für die weitere Dauer der 
Arbeitslosigkeit, wenn er (sie) 

1. die Wartezeit (§ 236) edü11t hat, wobei Beitragsmonate der frei\\ilIigen Versicherung nicht zu 
berücksichtigen sind, 

2. bis zum Stichtag mindestens 180 Beitragsmonate der Pflichtversicherung erworben hat - liegen 
mindestens 120 Beitragsmonate der Pflichtversicherung vor, so werden auch Ersatzmonate nach den 
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§§ 227a oder 228a dieses Bundesgesetzes oder nach den §§ 116a oder 116b GSVG oder nach den 
§§ 107a oder 107b BSVG berücksichtigt -. 

3. die Voraussetzung des § 253b Abs. 1 Z" erfüllt und 
4. a) innerhalb der letzten 15 Monate vor dem Stichtag mindestens 52 Wochen wegen Arbeitslosigkeit 

eine Geldleisrung aus der Arbeitslosenversicherung bezogen hat oder 
b) im Sinne des Abs. la als am Arbeitsmarkt unvermittelbaT gilt. 

§ 253b Abs. 1 letzter Satz ist anzuwenden. 

(la) Als am Arbeitsmarkt unverminelbar gelten Personen. die infolge ihres körperlichen oder geistigen 
Zustandes nicht mehr im Stande sind., durch gleiche oder gleichartige Tätigkeiten wenigstens die Hälfte des 
Entgeltes zu erwerben. das körperlich und geistig gesunde Versicherte regelmäßig durch solche Tätigkeiten zu 
erzielen pflegen. wobei Tätigkeiten gleich oder gleichartig sind., die in mindestens der Hälfte der 
Beiuagsmonate nach diesem Bundesgesetz während der letzten 15 Jahre vor dem Stichtag ausgeübt wurden." 

26. § 2530 Abs. 3 letzter Satz lautet: 

,,§ 253b Abs. 2 letzter Satz und Abs. 3 ist anzuwenden." 

27. 1m § 253b Abs. J Einleitung wird der Ausdruck ,,60. Lebensjahres" durch den Ausdruck 
.. 738. Lebensmonates" und der Ausdruck .. 55. Lebensjahres" durch den Ausdruck .. 678. Lebensmonates" 
ersetzt. 

28. Dem § 253b Abs. J wirdfoJgender Satz angefügt: 

.. An die Stelle des 738. Lebensmonates tritt das 60. Lebensjahr. wenn und sobald der Versicherte 
540 Beiuagsmonate erworben hat. an die SteHe des 678. Lebensmonates tritt das 55. Lebensjahr, wenn und 
sobald die Versicherte 480 Beitragsmonate ern'orben hat; dabei sind auch bis zu 60 Ersatzmonate nach den 
§§ 227a und 2288 zu berücksichtigen, wenn sie sich nicht mit Beitragsmonaten decken." 

29. Dem § 253b Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

.Zeiten. in denen die Pflichtyersicherung in der Pensionsversicherung 
1. nach § 471h trotz Nichtüberschreitung der Geringfiigigkeitsgrenze (§ 5 Abs. 2) oder 
2. nach § 2 Abs. 1 Z 4 GSVG trotz beendeter (unterbrochener) Erwerbstätigkeit 

(weiter)besteht. fuhren nicht zum Wegfall der Pension: in den Fällen der Z 2 gilt dies jedoch nur dann, wenn 
sowohl die Aufnahme der En\'erbstätigkeit als auch deren Beendigung gemeldet wird." 

30. 1m § 253c Abs. 1 Einleitung wird der Ausdruck .,60. Lebensjahres" durch den Ausdruck 
•. 738. Lebensmonates" und der Ausdruck .. 55. Lebensjahres" durch den Ausdruck ,,678. Lebensmonates" 
ersetz!. 

31. 1m § 253c Abs. 1 Z J Ur. b wird der Ausdruck "des 60. Lebensjahres bei Männern bzw. des 55. Lebensjahres 
bei Frauen"' Jeweils durch den Ausdruck .,des 738. Lebensmonates bei Männern oder des 678. Lebensmonates 
bei Frauen" ersetzt. 

32. Dem § 253c Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

.,§ 253b Abs. 1 letzter SalZ ist anzuwenden." 

33. Dem § 253c Abs 6 wird folgender Satz angefügt: 

§ 253b Abs. 2 letzter Satz ist anzuwenden:' 

34. § 253d wird aufgehoben. 

35. Dem § 255 Abs. 3 wirdfolgender Satz angefügt: 

"Bei der Prüfung der Zumutbarkeit ist bei Versicherten, die den 702. Lebensmonat vollendet haben, auf die 
persönlichen Verhältnisse Bedacht zu nehmen." 

36. 1m § 261 Abs. 3 wird der Ausdruck .,56. Lebensjahres" jeweils durch den Ausdruck .,678. Lebensmonates" 
ersetzt. 

37. § 26/ Abs. 4 lautet: 

.. (4) Bei Inanspruchnahme einer Leistung vor dem Monatsersten nach der Erreichung des 
Regelpensionsalters (§ 253 Abs. 1) ist die nach Abs. 2 ermittelte Summe der Steigerungspunkte zu vermindern. 
Das Ausmaß der Verminderung beträgt für je zwölf Monate der früheren Inanspruchnahme drei 
Steigerungspunkte. Bleibt ein Rest von weniger als zwölf Monaten, so betragt das Ausmaß der Verminderung 
für jeden Restmonat ein Zwölftel \'on drei Steigenmgspunkten. Abs.2 letzter Satz ist anzuwenden. Das 
Höchstausmaß der Venninderung beträgt 15% der nach Abs.2 ennittelten Sunune der Steigerungspunkte, 
höchstens jedoch 10,5 Steigerungspunkte. In den Fällen des § 253b Abs. 1 letzter Satz ist das Höchstausmaß 
der Venninderung mit zehn Steigerungspunkten begrenzt. Fällt der äitpunkt der Erreichung des 
Regelpensionsalters selbst auf einen Monatsersten, so gilt dieser Tag als Monatserster im Sinne des ersten 
Satzes." 
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38. 1m § 261 Abs. 5 entfallen der erste und der zweite Satz. 

39. Im § 26lb Abs. 2 wird der Ausdruck .,§§ 253a, 253b und 253d" durch den Ausdruck .. §§ 253a und 253b" 
ersetzt. 

40. § 261c Abs. J lautet: 

.. (1) Anspruch auf erhöhte Alterspension haben Versichene. die die Alterspension nach § 253 Abs. 1 nicht 
schon mit der Erreichung des Regelpensionsalters. sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt in Anspruch 
nehmen, wenn vor diesem Zeitpunkt nicht schon ein bescheidmäßig zuerkannter Anspruch auf eine Pension 
aus der gesetzlichen Pensionsversicherung - ausgenommen Pensionen aus dem Versicherungsfall des Todes -
besteht oder bestand. Für je zwölf Monate der späteren Inanspruchnahme der Alterspension gebührt zum 
Steigerungsheuag nach § 261 eine Erhöhung um 4% der Gesamtbemessungsgrundlage (§ 240). Bleibt ein Rest 
von weniger als zwölf Monaten, so beträgt das Ausmaß der Erhöhung fur jeden Restmonat ein Zwölfte] von 
4%. Der Prozentsatz ist auf drei Dezimalstellen zu runden. § 261 Abs. 6 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
sich der Prozentsatz von 80 fur je sechs volle Monate der späteren Inanspruchnahme der Alterspension um 1 
bis zum Höchstausmaß von 90 erhöht." 

4/. Im § 264 Abs. I Z / und 2 wird der Ausdruck ,.das 57. (55.) Lebensjahr" jrweils durch den Ausdruck "den 
738. (678.) Lebensmonat" ersetzt. 

42. § 264 Abs. 2 lautet: 

.. (2) Zur Ennittlung des Hundertsatzes wird vorerst der Anteil der Berechnungsgrundlage der Witwe (des 
Witwers) in Prozent an der Berechnungsgrundlage des (der) Verstorbenen errechnet. Bei einem Anteil von 
100% beträgt der Hundensatz 40. Er erhöht oder venninden sich fur jeden Prozentpunkt des Anteiles, der 100 
unterschreitet oder übersteigt. um 0,3. Er ist jedoch nach unten hin mit Null und nach oben hin mit 60 
begrenzt:" 

43. Im § 264 Abs. 6 wird der Ausdruck ,.16 936 S" jeweils durch den Ausdruck ,.20 000 S" ersetzt. 

44. Im § 264 Abs. 6 vorletzter Satz wird der Ausdruck .. 1. Jänner 1996" durch den Ausdruck .,1. Jänner 2001" 
ersetzt. 

45. l"/ach § 264 Abs. 6 wirdfolgender Abs. 6a eingefügt: 

,,(6a) Überschreitet in einem Kalendennonat die Summe aus 
1. dem eigenen Einkommen der Witwe (des Witwers) auf Grund einer Erwerbstätigkeit oder einer 

wiederkehrenden GeldJeistung aus eigener Pensionsversicherung oder nach den in Abs. 5 genannten 
Vorschriften und 

2. der Witwen(Witwer)pension mit Ausnahme des besonderen Steigerungsbetrages (§ 248) 

das 60fache der HöchstbeitragsgrundJage (§ 45), so ist - solange diese Voraussetzung zutriffi - der Hundertsatz 
der Witwen(Witwer)pension so weit zu vermindern, dass die Summe aus eigenem Einkommen und 
Witwen(Witwer)pension das 60fache der Höchstbeitragsgrundlage nicht überschreitet. Der so ermittelte 
Hundensatz ist nach unten hin mit Null begrenzt." 

46. Nach § 264 Abs. 7 wirdjolgender Abs. 7a eingefügt: 

.. (7a) Die Venninderung der Witwen(Witwer)pcnsion nach Abs.6a ist erstmalig auf Grund des 
Pensionsantrages festzustellen. Sie erfolgt ab dem Beginn des Monats, in dem die Voraussetzungen für die 
Verminderung ,'orliegen. Liegen die Voraussetzungen filr eine (weitere) Venninderung zu einem späteren 
Zeitpunkt vor, so erfolgt diese von Amts wegen. Die Verminderung erfolgt bis zum Ablauf des Monats, in dem 
die Voraussetzungen weggefallen sind. Das Gleiche gilt fiir die Festsetzung eines geringeren Ausmaßes der 
Verminderung. Die Venninderung erfolgt längstens bis zum Ablauf des Monats, der einer Aufwenung der 
Höchstbeitragsgrundlage vorangeht. Aus Anlass jeder Aufwertung der Höchstbeitragsgrundlage ist die 
Verminderung der Witwen(Witwer)pension nach Abs. 6a neu festzustellen." 

47. Im § 270 entfdllt der Ausdruck .. die vorzeitige Alterspension wegen gemindener Arbeitsfilhigkeit.". 

48. § 276 samt Überschrift lautet: 

.J(nappschaftsalterspension, \'oruitige KDappscbaftsalterspeDsion bei ArbeitSlosigkeit. vorzeitige 
Knappscbaftsalterspension bei langer Venicberungsdauer, Knappscbaftsgleitpension 

§ 276. (1) Für die Begründung der Anspruche auf Knappschaftsalterspension, vorzeitige 
Knappschaftsalterspension bei Arbeits)osigkeit, vou.eitige Knappschaftsalterspension bei langer 
Versicherungsdauer und KnappschaftsgJeitpension gelten die §§ 253 bis 253c entsprechend. Dabei sind die 
§§ 261 bis 261c mit den sich aus den §§ 284 bis 284c ergebenden Maßgaben anzuwenden. 

(2) Anspruch auf Knappschaftsalterspension hat ferner der männliche Versicherte nach Vollendung des 
60. Lebensjahres, wenn er die Wartezeit (§ 236) für den Knappschaftssold erfiillt hat." 
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49. Die §§ 2760 bis 276d werden aufgehoben. 

50. § 284 samt Uberschrijt lautet: 

..J(nappscbaftsaiters(KnappSC:baftn·oll)pension. Ausmaß 

§ 284. Für die Bemessung der Leistungen aus den Versicherungsfällen des Alters mit Ausnahme des 
Knappschaftssoldes und fur die Bemessung der Knappschaftsyollpension gilt § 261 mit folgenden Maßgaben: 

1. Als monatlicher Leistungszuschlag gebühren für je zwölf Monate wesentlich bergmännischer Tätigkeit 
oder ihr gleichgestelJter Tätigkeit (§ 236 Abs.6) 0,3% der Bemessungsgrundlage. Volle Monate. 
l\'ährend derer Anspruch auf Knappschafts(\'ol1)pension oder eine Leistung aus den 
Versicherungsfällen des Alters mit Ausnahme des Knappschaftssoldes bestand, sind dabei nicht zu 
zählen. 

2. An die Stelle der In\'aliditätspension tritt die Knappschaftsvollpension. 
3. Statt zwei Steigerungspunkten sind jeweils 2,175 Steigerungspunkte und statt drei Steigerungspunkten 

sind jeweils 3.25 Steigerungspunkte heranzuziehen; das Höchstausmaß der Verminderung ist mit 
11.375 Steigerungspunkten begrenzt. 

4. An die Stelle \'on 60% der (Gesamt)Bemessungsgrundlage treten jeweils 66% hievon. 
5. Der Steigerungsbetrag ist nach oben hin mit 87% der höchsten zur Anwendung kommenden 

Bemessungsgrundlage (§§ 238 Abs. 1,239 Abs. 1,241) begrenzt." 

51. § 284b samt Oberschrijt JaUlet: 

.. Erböbung der Leistungen aus den Versicberungsfillen des Alten bei Inansprucbnahme einer 
TeilpensioD oder bei Wegfall der Pension 

§ 284b. Für die Erhöhung der Leistungen aus den Versicherungsfällen des Alters bei Inanspruchnahme 
einer Tei)pension oder bei Wegfall der Pension gilt § 261b, jedoch tritt an die Stelle der Alterspension die 
Knappschaftsaltcrspension und an die Stelle des Prozentsatzes \'on 80 der Prozentsatz von 87." 

52. § 284c samt [;berschri/llautet: 

.. ErhöhuDg der Knappscbaftsalterspension bei Aufschub der Geltendmacbung des Anspruches 

§ 284c. Für die Erhöhung der Knappschaftsalterspension bei Aufschub der GeJtendmachung des 
Anspruches gilt § 261c mit der Maßgabe. dass an die Stelle des Prozentsatzes von 80 der Prozentsatz von 87 
und an die Stelle des Prozentsatzes von 90 der Prozentsatz von 97 tritt." 

53. Im § 285 Abs. 1 WIrd der Ausdruck ,.im § 2&4 Abs. 1" durch den Ausdruck .,in den §§ 261 Abs. 1 und 
284 Z I" ersetzt. 

54. Im § 285 Abs. 5 zv.'eiter Satz wird der Ausdruck ,.Abs . .,.. durch den Ausdruck "Z 1-' ersetzt. 

55. Dem § 293 Abs. :: w;rdfolgender Satz angefügt: 

.,Ist die Erhöhung auf Grund der Anpassung mit dem Anpassungsfaktor niedriger als die Erhöhung der 
Verbraucherpreise nach § 299a Abs.2. so ist die Erhöhung der Richtsätze auf Grund der Erhöhung der 
Verbraucherpreise nach § 299a Abs. 2 \'orzunehmen." 

56. Nach § 299 wird folgender § 299a samt Überschrift eingefügt: 

.. Besondere Ausgleicbszulage 

§ 299a. (l) Zur bedarfsorientierten Wertsicherung der Pensionen gebührt Pensionsbezieherlnnen ohne 
Anspruch auf Ausgleichszulage, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben, eine besondere 
Ausgleichszulage, wenn die Erhöhung der Pensionen auf Grund der Anpassung mit dem Anpassungsfaktor die 
Erhöhung der Verbraucherpreise nach Abs. 2 nicht erreicht. 

(2) Die Erhöhung der Verbraucherpreise ist auf Grund der durchschnittlichen Erhöhung in zwölf 
Kalendermonaten bis zum Juni des Jahres, das dem Anpassungsjahr vorangeht, m ennitteln, wobei der 
Verbraucherpreisindex 1996 oder ein an seine Stelle tretender Index heranzuziehen ist. 

(3) Die besondere Ausgleichszulage gebührt als Einmalzahlung zur Pension aus der Pensions\'ersicherung. 
die im Monat Juni bezogen '\\ird. Der Betrag der Einmalzahlung ist das 14fache der Differenz aus der auf 
Grund der Erhöhung der Verbraucherpreise nach Abs. 2 erhöhten Durchschninspension (Abs. 4) und der auf 
Grund der Anpassung mit dem Anpassungsfaktor erhöhten Durchschninspension. 

(4) Als Durchschninspension gilt jene Pension, die aus dem Durchschnitt sämtlicher Pensionsleistungen 
aus der gesetzlichen Pensions\'ersicherung mit Ausnahme der Pensionsversicherung fiir das Notariat, jedoch 
ohne Zulagen und Zuschüsse. im Juni des Jahres, das der Anpassung vorangeht, zu ermitteln ist. 

(5) Der Aufwand für die besondere Ausgleichszulage ist vom Bund zu tragen." 
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57. Im § 362 Abs. 2 wird der Ausdruck ... Knappschaftsvollpension oder vorzeitigen Alters- oder 
Knappschaftsalterspension wegen gemindener AJbeitsfähigkeit'· durch den Ausdruck •. oder 
Knappschafts\'ollpension" ersetzt. 

58. 1m § 455 Abs. 2 wird nach dem zweiten Sar:foJgender Satz eingefügt: 

,.In der Mustersatzung ist unter Bedachtnahrne auf die finanzielle Leisrungsfahigkeit der Krankenversicherung 
nach diesem Bundesgesetz eine für alle Kranken\'ersicherungsträger verbindliche Bandbreite für die über die 
gesetzlichen MindestJeistungen hinausgehenden Mehrleisrungen (§ 121 Abs. 3) festzulegen." 

59. Nach § 502 Abs. 1 wirdfolgender Abs. 1a eingefügt: 

.. (la) Zeiten des Besuches einer österreichischen Pfljchtschule, die aus Gründen des § 500 erst nach 
Vollendung des Pflichtschulalters zurückgelegt werden konnten, gelten, wenn die betreffende Person nicht 
ausgewanden ist, als Pflichtbeitragszeiten unter Anwendung der höchstzulässigen Beitragsgrundiage. Diese 
Zeiten sind zuzuordnen: 

1. dem Zweig der Pensions\'ersicherung. in dem die dem Pflichtschulbesuch letztvorangegangene 
Beitrags- oder Ersatzzeit vorliegt. 

2. wenn eine solche Versicherungszeit nicht vorhanden ist, dem Zweig der Pensionsversicherung, in dem 
die dem Pflichtschulbesuch erstnachfolgende Beitrags- oder Ersatzzeit vorliegt, 

3. wenn weder eine Versicherungszeit nach Z 1 noch eine Versicherungszeit nach Z 2 vorhanden ist, der 
Pensionsversicherung der Angestellten." 

60. 1m § 585 wird der Ausdruck .,31. Dezember 2001" durch den Ausdruck ,,30. Juni 2010" ersetzt. 

61. Nach § 585 wirdfoJgender § 586 samt Überschrift angejügt: 

"ScbJussbestimmungen zu Art. 1 des SoziaJrec:bts-Ändenangsgesetzes 2000. BGB!. I NT, SU 

§ ~86. (}) Es treten in Kraft: 
1. mit 1. Oktober 2000 die §§ 91 Abs.2. 92 Abs. 1, 108 Abs.5 und 7, 10Sd Abs. 1, lOSe samt 

Überschrift. IOSf Abs. 1 bis 3 und Abs. S. 13S Abs. 6, 136 Abs. 3, 222 Abs. 1 Z I Ht. d und Abs. 2 Z 1 
Iit. c bis e. 236 Abs. 1 Z 2 li1. c und Abs. 4 Z 2. 238 Abs. I, 242 Abs. 9, 253 Abs. 3, 253a Abs. 1 und 
la. 253b Abs. I. 253c Abs. I. 255 Abs. 3. 261 Abs. 3 bis S. 26Jb Abs. 2, 26lc Abs. 1. 264 Abs. 1 Z 1 
und 2 SOWle Abs.2. 6. 6a und 7a. 270. 276 samt Überschrift, 284 samt Überschrift. 284b samt 
Überschrift. 284c samt Überschrift. 285 Abs. 1 und 5, 293 Abs. 2, 299a samt Überschrift und 362 
Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. I Nr. xx.xI2000; 

2. mit 1. Juli 2000 § 455 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxxl2000; 
3. rückwirkend mit 1. Jänner 2000 § 502 Abs. la in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. xxxl2000; 
4. rüclC\\irkend mit 1. Juli 1996 § 227 Abs. 1 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. xxxl2000. 

(2) Die §§ 222 Abs. 1 Z 1 lit. e und Abs. 2 Z I lit. f, 236 Abs. I Z 2 lit. h, 253d und 2768 bis 276d treten 
mit Ablauf des 30. September 2000 außer Kraft. 

(3) § l08d Abs.] in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxxl2000 gilt erstmals für die 
Ennittlung des Anpassungsrichtwenes für das Kalenderjahr 2001. 

(4) Die Anpassungsfaktoren für die Jahre 2001 bis 2003 sind durch die Kommission zur langfristigen 
Pensionssicherung abweichend von den Bestimmungen des § 108f Abs. 3 in den einzelnen Jahren unter 
Bedachtnahme auf die Erhöhung der Verbraucherpreise nach § 299a Abs. 2 so festzusetzen, dass in den Jahren 
2001 und 2002 der Abstand der Anpassungsfaktonnesszahl zur Anpassungsrichtwenmesszahl schrittweise 
verringen und im Jahr 2003 der Gleichstand von Anpassungsfaktormesszahl und 
Anpassungsrichtwenmesszahl erreicht wird. 

(5) § 227 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. J Nr. xxxl2oo0 gilt auch für Fälle, in denen 
über einen nach dem 30. Juni 1996 gestellten Antrag auf Beitragsentrichtung nach § 227 Abs. 3 bis 5 bereits 
entschieden worden ist, wenn eine neuerliche Entscheidung über die Beitragsentrichtung beantragt \l\-ird. Die 
Rechtskraft der ergangenen Entscheidung steht dem nicht entgegen. 

(6) § 253 Abs. 3 in der am 30. September 2000 geltenden Fassung ist auf Personen, die Anspruch auf 
vorzeitige Alterspension wegen gemindener AJbeitsflihigkeit (vorzeitige Knappschaftsalterspension wegen 
gemindener AIbeitsfähigkeit) haben, weiterhin anzuwenden. 

(7) Die §§ 253a Abs. 1 und la, 253b Abs. 1, 253c Abs. 1 und 264 Abs. 1 Z 1 und 2 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBJ. I Nr. xxxl2000 sind nur aufVersicherungstalle anzuwenden, in denen der Stichtag nach 
dem 30. September 2000 liegt, jedoch tritt jeweils 

1. an die Stelle des 738. Lebensmonates. v.-enn der Versichene das 60. Lebensjahr vollendet 
bis einschließlich 30. September 2000 .......................... der 720. Lebensmonat, 
im Oktober oder November oder Dezember 2000 ......... der 722. Lebensmonat, 
im Jänner oder Februar oder März 2001 ....................... der 724. Lebensmonat, 
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im April oder Mai oder Juni 2001 ................................ der 726. Lebensmonat. 
im Juli oder August oder September 2001 .................... der 728. Lebensmonat. 
im Oktober oder November oder Dezember 2001 ......... der 730. Lebensmonat. 
im Jänner oder Februar oder März 2002 ....................... der 732. Lebcnsmonat. 
im April oder Mai oder Juni 2002 ................................ der 734. Lebensmonat. 
im Juli oder August oder September 2002 .................... der 736. Lebensmonat: 

2. an die Stelle des 678. Lebensmonates. wenn die Versichene das 55. Lebensjahr volJendel 
bis einschließlich 30. September 2000 .......................... der 660. Lebcnsmonat, 
im Oktober oder November oder Dezember 2000 ......... der 662. Lebensmonat. 
im Jänner oder Februar oder März 2001 ....................... der 664. Lebensmonat. 
im April oder Mai oder Juni 2001 ................................ der 666. Lebcnsmonat. 
im Juli oder August oder September 2001 .................... der 668. Lebcnsmonat. 
im Oktober oder November oder Dezember 2001 ......... der 670. Lebensmonat. 
im Jänner oder Februar oder März 2002 ....................... der 672. Lebensmonal, 
im April oder Mai oder Juni 2002 ................................ der 674. Lebensmonat. 
im Juli oder August oder September 2002 .................... der 676. Lebensmonat. 

(8) § 261 Abs.4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 NT. xxxl2000 ist nur auf Versicherungsfalle 
anzuwenden. in denen der Stichtag nach dem 30. September 2000 liegt. Für männliche Versichene, die das 
60. Lebensjahr. fur weibliche Versichene. die das 55. Lebensjahr vor dem I. Oktober 2002 voilenden, ist das 
Ausmaß der Venninderung (§ 261 Abs. 4 erster bis viener Satz) in jenem Verhaltnis zu kürzen, das sich aus 
der Gegenüberstellung von zehn Steigerungspunkten zur Zahl der Steigerungspunkte ergibt. die sich als 
Ausmaß der Verminderung beim jeweils frühestrnögJichen Antritt einer vorzeitigen Alterspension ohne 
Berücksichtigung eines Höchstausmaßes errechnet. Das Ausmaß der Venninderung beträgt jedoch höchstens 
15% der nach § 261 Abs. 2 ermittelten Summe der Steigerungspunkte. 

(9) § 261 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxxl2000 ist mit der Maßgabe 
anzuwenden. dass die Invaliditatspension rur je zwöJfVersicherungsmonate mindestens im Ausmaß von 

L 1.8% bei Stichtagen im Jahr 2000. 
2. 1.78% bei Stichtagen im Jahr 2001. 
3. 1.76% bei Stichtagen im Jahr 2002. 
4. 1.74% bei Stichtagen im Jahr 2003. 
5. 1.72% bei Stichtagen im Jahr 2004 

der Gesamtbemessungsgrundlage begrenzt mit 60% der Gesamtbemessungsgrundlage gebührt. § 261 Abs. 2 
dritter und ,;erter Satz sind anzuwenden. 

(10) § 264 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxxl2000 ist nur auf Versicherungsfälle 
anzuwenden. in denen der Stichtag nach dem 30. September 2000 liegt. Auf Witwen(Witwer)pensionen mit 
einem vor dem 1. Oktober 2000 liegenden Stichtag ist § 264 in der am 30. September 2000 geltenden Fassung 
weiterhin anzuwenden. 

(11) Der Hauprverband hat die Befugnis nach § 455 Abs.2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I 
Nr. xxx/2000 bis zum ]. Oktober 2000 wahrzunehmen. Die Krankenversicherungsträger haben sodann die 
entsprechenden Sauungsänderungen bis zum 31. Jänner 200 1 zu beschließen. 

(12) § 502 Abs. 1a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I NT. xxxl2000 ist auf Antrag auch auf 
bereits zuerkannte und bestehende Pensionen anzuwenden. Die neubemessene Pension gebührt ab 
1. Jänner 2000, wenn der Antrag bis zum Ablauf des 31. Dezember 2000 gestellt wird, sonst ab dem der 
Antragstellung folgenden Monatsersten. 

(13) In den Geschäftsjahren 2000, 2001 und 2002 daIf der eigene Verwaltungs- und 
Verrechnungsaufwand der SoziaJ"ersicherungsträger jeweils die Höhe des Verwaltungs- und 
Verrechnungsaufwandes (brutto) des Geschäftsjahres 1999 nicht überschreiten." 

Artikel 2 

Änderung des Ge~'erblicben Soziah'ersicberungsgesetzes 

Das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, BGBL Nr. 56011978, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBL 1 Nr. 2/2000, wird "\\ie folgt geändert: 

J. § 6 Abs. 4 lautet: 

.. (4) Bei den im § 2 Abs. 1 Z 4 genannten Personen beginnt die Pfiicht\'ersicherung 

1. in der Kranken- und Pensionsversicherung mit dem Tag der Aufnahme der betrieblichen Tätigkeit: hat 
jedoch der Versicherte die Meldung nicht innerhalb der Frist nach § 18 erstattet, mit Beginn des 
Kalenderjahres, in dem die Beitragsgrundlage die Grenzen des § 2S Abs. 4 Z 2 übersteigt es sei denn. 
der Versichene macht glaubhaft, dass er die betriebliche Tätigkeit zu einem späteren Zeitpunkt 
begonnen hat; 
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2. in der Krankenversicherung fiir den Fall. dass keine Meldung nach § 18 erstattet worden ist, mit dem 
Tag der Einbeziehung durch den Versicherungsträger. wenn eine Selbstversicherung nach § 16 ASVG 
unmittelbar vorangegangen ist~ 

3. in der Kranken- und Pensiol1S\'ersicherung bei Personen. bei denen die Ausübung der betrieblichen 
Tätigkeit von einer berufsrechtlichen Berechtigung abhängt, mit dem Tag der Erlangung der 
maßgeblichen Berechtigung." 

2. § 47 lauleI: 

", 47. Die nach den Vorschriften des Abschnittes Via des Ersten Teiles des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgeseu.es ermittelte und kundgemachte Aufwenungszahl, die Aufwertungsfaktoren, der 
Beitragsbelastungsfaktor, der Anpassungsrichlwen und der Anpassungsfaktor gelten auch für die 
Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz." 

3. § 53 wird aufgehoben. 

4. § 92 Abs. 3 erster bis driller Satz werden durch folgende StJtze ersetzt: 

Jür jedes auf einem Rezept verordnete und auf Rechnung des Versicherungstragers bezogene Heilmittel ist 
eine Rezeptgebühr in der Höhe von 55 S zu zahlen. An die Stelle des Betrages von 55 S tritt ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 51 mit der jeweiligen Aufwenungszahl (§ 47) vervielfachte 
Betrag." 

5. Im § 112 Abs. I Z I wird der Beistrich am Ende der lit. d durch einen Strichpunkt ersetzt; lil. e wird 
aufgehoben. 

6. Im § J 16 Abs. 7 erster Halbsatz entfti/lt der Ausdruck ... sofern nach dem Verlassen der Schule bzw. der 
Beendigung der Ausbildung eine sonstige Versicherungs zeit nach diesem Bundesgesetz vorliegt". 

7. § 120 Abs. 3 Z 2 Ur. b wird aufgehoben. 

8. Im § 120 Abs. 6 Z 2 wird der Ausdruck .. , die Gleitpension und die vorzeitige Alterspension wegen 
Erwerbsunfähigkeit" durch den Ausdruck ,.und die Gleitpension" ersetzt. 

9. Im § 130 Abs. 3 wird der Ausdruck n , eine GJeitpension (§ 131b) oder eine vorzeitige Alterspension wegen 
Erwerbsuniahigkeil (§ 131c)" durch den Ausdruck "oder eine Gleitpension (§ 131b)" ersetzt. 

10. Im § 13/ Abs. 1 Einleitung wird der Ausdruck .,60. Lebensjahres" durch den Ausdruck 
,,738. Lebensmonates" und der Ausdruck ,,55. Lebensjahres" dural den Ausd1'1lck ,,678. Lebensmonates" 
ersetzt. 

11. Dem § 131 Abs. l ...... irdfolgender Satz angefügt: 

,.An die Stelle des 738. Lebensmonates tritt das 60. Lebensjahr, wenn und sobald der Versicherte 
540 Beitragsmonate erworben hat. an die Stelle des 678. Lebensmonates tritt das 55. Lebensjahr. wenn und 
sobald die Versichene 480 Beitragsmonate erworben hat; dabei sind auch bis zu 60 Ersatzmonate nach den 
§§ 116a und 116b zu berücksichtigen, wenn sie sich nicht mit Beitragsmonaten decken." 

12. Dem § 131 Abs. 2 wirdfolgender Satz angefügt: 

,,Zeiten. in denen die Pflichtversicherung in der Pensiol1S\'ersicherung 
l. nach § 471h ASVG trotz Nichtüberschreitung der Geringfügigkeitsgrenze (§ 5 Abs. 2 ASVG) oder 
2. nach § 2 Abs. I Z 4 trotz beendeter (unterbrochener) Erwerbstätigkeit 

(weiter)besteht, führen nicht zum Wegfall der Pension; in den Fällen der Z 2 gilt dies jedoch nur dann, wenn 
sowohl die Aufnahme der Erwerbstätigkeit als auch deren Beendigung gemeldet wird." 

13. § 131 a Abs. J wird durch folgende Abs. J und 1 a ersetzt: 

.,(1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit hat der Versicherte nach Vollendung des 
738. Lebensmonates, die Versicherte nach Vollendung des 678. Lebensmonates für die weitere Dauer der 
Arbeitslosigkeit, wenn er (sie) 

1. die Wartezeit (§ 120) erfiilJt hat, wobei Beitragsmonate der freiwilligen Versicherung nicht zu 
berücksichtigen sind, 

2. bis zum Stichtag mindestens 180 Beitragsmonate der Pflichtversicherung erworben hat - liegen 
mindestens 120 Beitragsmonate der Pßichtversicherung vor, so werden auch Ersatzmonate nach den 
§§ 116a oder 116b dieses Bundesgesetzes oder nach den §§ 227a oder 228a ASVG oder nach den 
§§ 107a oder 107b BSVG berücksichtigt-, 

3. die Voraussetzung des § 131 Abs. 1 Z 4 erfiillt und 
4. a) innerhalb der letzten 15 Monate vor dem Stichtag mindestens 52 Wochen wegen 

Arbeitslosigkeit eine Geldleistung aus der Arbeitslosenversicherung bezogen hat oder 
b) im Sinne des Abs. la als am Arbeitsmarkt unverminelbar gilt. 

§ 131 Abs. 1 letzter Satz ist anzuwenden. 
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(la) Als am Arbeitsmarkt uß\'enninelbar gelten Personen. die infolge ihres körperlichen oder geistigen 
Zustandes nicht mehr im Stande sind, 

1. durch gleiche oder gleichartige Tätigkeiten wenigstens die Hälfte des Entgeltes zu erwerben. das 
körperlich und geistig gesunde Versicherte regelmäßig durch solche Tätigkeiten zu erzielen pflegen. 
wobei Tätigkeiten gleich oder gleichartig sind. die in mindestens der Hälfte der Beitragsmonate 
während der letzten 15 Jahre \'or dem Stichtag ausgeübt \\urden oder 

2. jener selbständigen Erwerbstätigkeit nachzugehen, die sie zuletzt durch mindestens 60 
Kalendermonate ausgeübt haben." 

14. § J3}Q Ahs. 3 letzter Satz lauter: 

.. § 131 Abs. 2 letzter Satz und Abs. 3 sind anzuwenden." 

}5. Im § 13Jb Abs. J Einleitung wird der Ausdruck .,60. Lebensjahres" durch den Ausdruck 
•. 738. Lebensmonates" und der Ausdruck .,55. Lebensjahres" durch den Ausdruck .,678. Lebensmonates" 
ersetzt. 
16. Im § J31b A.bs. J Z } lu. b wird der Ausdruck ,.des 60. Lebensjahres bei Männern bzw. des 55. Lebensjahres 
bei Frauen"" jeweils durch den Ausdruck .,des 738. Lebensmonates bei Männern oder des 678. Lebensmonates 
bei Frauen" ersetzt. 

17. Dem § J31b Ahs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

.. § 131 Abs. 1 letzter Satz ist anzuwenden." 

18. Dem § 13JbAhs. 6 ..... ;rdfolgender SalZ angefügt: 

,,§ 131 Abs 2 letzter Satz ist anzuwenden." 

J 9. § 13 J c wird aufgehoben. 

20. Dem § 133 Abs. 2 wirdfoJgender Satz angejügt: 

.. Bei der Beurteilung der Erwerbsunfahigkeit ist bei Versicherten. die den 702. Lebensmonat vollendet haben. 
auf die persönlichen und \\inschaftlichen Verhältnisse Bedacht zu nehmen." 

21. 1m § 139 Abs. 3 wird der Ausdruck .,56. Lebensjahres" jeweils durch den Ausdruck .. 678. Lebensmonates" 
ersetzt. 

22. § 139 Abs. 4 Jauter: 

,,(4) Bei Inanspruchnahme einer Leistung vor dem Monatscrsten nach der Erreichung des 
Regelpensionsalters (§ 130 Abs. 1) ist die nach Abs. 2 ermittelte Summe der Steigerungspunkte zu vermindern. 
Das Ausmaß der Verminderung beträgt für je zwölf Monate der früheren Inanspruchnahme drei 
Steigerungspunkte. Bleibt ein Rest von weniger als zwölf Monaten. so beträgt das Ausmaß der Venninderung 
für jeden Restmonat ein Zwölftel von drei Steigerungspunkten. Abs. 2 letzter Satz ist anzuwenden. Das 
Höchstausmaß der Verminderung beträgt 15% der nach Abs.2 enninelten Sunune der Steigerungspunkte. 
höchstens jedoch 10.5 Steigerungspunkte. In den Fällen des § 131 Abs. 1 letzter Satz ist das HöchStausmaß der 
Verminderung mit zehn Steigerungspunkten begrenzt. Fällt der Zeitpunkt der Erreichung des 
Regelpensionsalters selbst auf einen Monatsersten. so gilt dieser Tag als Monatserster im Sinne des ersten 
Satzes." 

23. 1m § 139 Abs. 5 entfallen der erste lind der zweite Satz. 

24. Im § 143 Abs. 2 wird der Ausdruck .. §§ 131, DIa und 131c" durch den Ausdruck ,,§§ 131 und 131a" 
ersetzt. 

25. § 143a Abs. 1 Jaulet: 

•• (1) Anspruch auf erhöhte Alterspension haben Versicherte, die die Alterspension nach § 130 Abs. 1 nicht 
schon mit der Erreichung des Regelpensionsalters. sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt in Anspruch 
nehmen, wenn vor diesem Zeitpunkt nicht schon ein bescheidmäßig zuerkannter Anspruch auf eine Pension 
aus der gesetzlichen Pensionsversicherung - ausgenommen Pensionen aus dem Versicherungsfall des Todes -
besteht oder bestand. Für je zwölf Monate der späteren Inanspruchnahme der Alterspension gebührt zum 
Steigerungsbetrag nach § 139 eine Erhöhung um 4% der Gesamtbemessungsgrundlage (§ 125). Bleibt ein Rest 
von weniger als zwölf Monaten, so beträgt das Ausmaß der Erhöhung für jeden Restrnonat ein Zwölfte) von 
4%. Der Prozentsatz ist auf drei Dezimalstellen zu runden. § 139 Abs. 6 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
sich der Prozentsatz von 80 für je sechs volle Monate der späteren Inanspruchnahme der Alterspension um 1 
bis zum Höchstausmaß von 90 erhöht. ~ 
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26. Im § /45 Abs. I Z 1 und 2 wird der Ausdruck .. das 57. (55.) Lebensjahr" jeweils durch den Ausdruck .. den 
738. (678.) Lebensmonat" ersetzt. 

27. § 145 Abs. 2 lautet: 

.. (2) Zur Ermittlung des Hundertsatzes \\ird vorerst der Anteil der Berechnungsgrundlage der Witwe (des 
Witwers) in Prozent an der Berechnungsgrundlage des (der) Verstorbenen errechnet. Bei einem Anteil \"on 
100% beträgt der Hundertsatz 40. Er erhöht oder vermindert sich ror jeden Prozentpunkt des Anteiles. der 100 
unterschreitet oder übersteigt. um 0,3. Er ist jedoch nach unten hin mit NuJl und nach oben hin mit 60 
begrenzt." 

28. 1m § /45 Abs. 6 wird der Ausdruck ,,16936 S" jeweils durch den Ausdruck .. 20 000 S" ersetzt. 

29. 1m § 145 Abs. 6 vorletzter Satz wird der Ausdruck .. 1. Jänner 1996" durch den Ausdruck .. J. Jänner 2001" 
ersetzt. 

30. Nach § /45 Abs. 6 wird folgender Abs. 60 eingefügt: 

.. (6a) Überschreitet in einem Kalendermonat die Summe aus 
1. dem eigenen Einkommen der Witwe (des Witwers) auf Grund einer Em'Crbstatigkeit oder einer 

\\iederkehrenden Geldleisrung aus eigener Pensionsversicherung oder nach den in Abs. 5 genannten 
Vorschriften und 

2. der Witwen(Witwer)pension mit Ausnahme des besonderen Steigerungsbetrages (§ 141) 

das 60fache der Höchstbeitragsgrundlage (§ 48), so ist - solange diese Voraussetzung zutrifft - der Hundertsatz 
der Witwen(Witwer)pension so weit zu vermindern, dass die Summe aus eigenem Einkommen und 
Witwen(Witwer)pension das 60fache der Höchstbeitragsgrundlage nicht überschreitet. Der so ermittelte 
Hundertsatz ist nach unten hin mit Null begrenzt." 

31. Nach § 145 Abs. 7 .... irdfolgender Abs. 70 eingefügt: 

,,(7a) Die Verminderung der Witwen(Witwer)pension nach Abs.6a ist erstmalig auf Grund des 
Pensionsantrages festzustellen. Sie erfolgt ab dem Beginn des Monats, in dem die Voraussetzungen für die 
Verminderung ,·orJiegen. Liegen die Voraussetzungen für eine (weitere) Verminderung zu einem späteren 
Zeitpunkt vor, so erfolgt diese von Amts wegen. Die Verminderung erfolgt bis zum Ablauf des Monats, in dem 
die Voraussetzungen weggefallen sind. Das Gleiche gilt für die Festsetzung eines geringeren Ausmaßes der 
Verminderung. Die Verminderung erfolgt längstens bis zum Ablauf des Monats, der einer Aufwertung der 
Höchstbeilragsgrundlage vorangeht. Aus Anlass jeder Aufwertung der Höchstbeitragsgrundlage ist die 
Verminderung der Witwen(Witwer)pension nach Abs. 6a neu festzustellen." 

32. Dem § J50Abs. 2 wirdfo/gender Satz angefügt: 

"Ist die Erhöhung auf Grund der Anpassung mit dem Anpassungsfaktor niedriger als die Erhöhung der 
Verbraucherpreise nach § 156a Abs. 2, so ist die Erhöhung der Richtsätze auf Grund der Erhöhung der 
Verbraucherpreise nach § 156a Abs. 2 vorzunehmen." 

33. Nach § 156 wirdfolgender § 156a samt Gberschrift eingefügt: 

.. BesoDdere Ausgleichszulage 

§ 156a. (1) Zur bedarfsorientienen Wertsicherung der Pensionen gebühn PensionsbezieherInnen ohne 
Anspruch auf Ausgleichszulage, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben, eine besondere 
Ausgleichszulage, wenn die Erhöhung der Pensionen auf Grund der Anpassung mit dem Anpassungsfaktor die 
Erhöhung der Verbraucherpreise nach Abs. 2 nicht erreicht. 

(2) Die Erhöhung der Verbraucherpreise ist auf Grund der durchschnittlichen Erhöhung in zwölf 
Kalendermonaten bis zum Juni des Jahres, das dem Anpassungsjahr vorangeht, zu ermitteln, wobei der 
Verbraucherpreisindex 1996 oder ein an seine Stelle tretender Index heranzuziehen ist. 

(3) Die besondere Ausgleichszulage gebührt als Einmalzahlung zur Pension aus der Pensions\'ersicherung. 
die im Monat Juni bezogen \\ird. Der Betrag der Einmalzahlung ist das 14fache der Differenz aus der auf 
Grund der Erhöhung der Verbraucherpreise nach Abs. 2 erhöhten Durchschninspension (Abs. 4) und der auf 
Grund der Anpassung mit dem Anpassungsfaktor erhöhten Durchschninspension. 

(4) Als Durchschnittspension gilt jene Pension, die aus dem Durchschnitt sämtlicher Pensionsleistungen 
aus der gesetzlichen Pensions\'ersicherung mit Ausnahme der Pensionsversicherung ror das Notariat, jedoch 
ohne Zulagen und Zuschüsse, im Juni des Jahres, das der Anpassung vorangeht, zu ermineln ist. 

(5) Der Aufwand für die besondere Ausgleichszulage ist \'om Bund zu tragen." 

34. Nach § 283 wird folgender § 284 samt Oberschrift angefügt: 

.. Schlussbestimmungen zu Art. 2 des Sozialrechts-Änderungsgesetzes 2000, BGBI. I Nr. xxx 

§ 284. (l) Es treten in Kraft: 
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1. mit 1. Oktober 2000 die §§ 47, 92 Abs.3. 112 Abs. 1 Z 1 bt. d. 120 Abs 6 Z 2. 130 Abs.3, 131 
Abs. I, 131a Abs. 1 und la, 13Ib Abs. I, 133 Abs. 2, 139 Abs. 3 bis 5, 143 Abs.2, 143a Abs 1, 145 
Abs. 1 Z I und 2, Abs. 2, 6, 6a und 7a, 150 Abs. 2 sowie 156a samt Überschrift in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBL I Nr. xxxl2000: 

2. rückwirkend mit 1. Jänner 1998 § 6 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxxl20oo: 
3. rückwirkend mit 1. Juli 1996 § 116 Abs. 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxxJ2000. 

(2) Die §§ 53, 112 Abs. 1 Z 1 lit. e, 120 Abs. 3 Z 2 lit. b so\\ie BIc treten mit Ablauf des 30. September 
2000 außer Kraft 

(3) § 116 Abs. 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxxl2000 gilt auch fiir Fälle, in denen 
über einen nach dem 30. Juni 1996 gestellten Antrag auf Beitragsentrichtung nach § 116 Abs. 9 und 10 bereits 
entschieden worden ist, wenn eine neuerliche Entscheidung über die Beitragsentrichtung beantragt wird. Die 
Rechtskraft der ergangenen Entscheidung steht dem nicht entgegen. 

(4) § 130 Abs. 3 in der am 30. September 2000 geltenden Fassung ist auf Personen. die Anspruch auf 
,'orzeitige AJterspension wegen gemindener Erwerbsunfähigkeit haben, weiterhin anzuwenden. 

(5) Die §§ 131 Abs. I, 131a Abs. 1 und la. 13lb Abs. 1 sowie 145 Abs. 1 Z 1 und 2 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBL 1 Nr. xxxl2000 sind nur auf Versicherungsfälle anzuwenden. in denen der Stichtag nach 
dem 30. September 2000 liegt, jedoch trin jeweils 

1. an die SteHe des 738. Lebensmonates. wenn der Versichene das 60. Lebensjahr vollendet 
bis einschließlich 30. September 2000 .......................... der 720. Lebensrnonat, 
im Oktober oder November oder Dezember 2000 ......... der 722. Lebensmonat, 
im Jänner oder Februar oder März 2001 ....................... der 724. Lebensmonat 
im April oder Mai oder Juni 2001 ................................ der 726. Lebensmonat, 
Im Juli oder August oder September 2001 .................... der 728. Lebensmonat, 
im Oktober oder November oder Dezember 2001 ......... der 730. Lebensmonat. 
im Jänner oder Februar oder März 2002 ....................... der 732. Lebensmonat. 
im April oder Mai oder Juni 2002 ................................ der 734. Lebensmonat, 
im Juli oder August oder September 2002 .................... der 736. Lebensmonat; 

2. an die Stelle des 678. Lebensmonates, wenn die Versichene das 55. Lebensjahr vollendet 
bis einschließlich 30. September 2000 .......................... der 660. Lebensmonal, 
im Ok"1ober oder November oder Dezember 2000 ......... der 662. Lebensmonat, 
im Jänner oder Februar oder März 2001 ....................... der 664. Lebensmonat, 
im April oder Mai oder Juni 2001 ................................ der 666. Lebensmonal, 
im Juli oder August oder September 2001 .................... der 668. Lebensmonat, 
im Oktober oder November oder Dezember 2001 ......... der 670. Lebensmonat, 
im Jänner oder Februar oder März 2002 ....................... der 672. Lebensmonat, 
im April oder Mai oder Juni 2002 ................................ der 674. Lebensmonat, 
im Juli oder August oder September 2002 .................... der 676. Lebensmonat. 

(6) § 139 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. xxxl2000 ist nur auf Versicherungsfiille 
anzuwenden. in denen der Stichtag nach dem 30. September 2000 liegt. Für männliche Versicherte, die das 
60. Lebensjahr, fur weibliche Versicherte, die das 55. Lebensjahr vor dem 1. Oktober 2002 vollenden, ist das 
Ausmaß der Verminderung (§ 139 Abs. 4 erster bis vierter Satz) in jenem Verhaltnis zu kürzen, das sich aus 
der Gegenüberstellung von zehn Steigerungspunkten zur Zahl der Stcigerungspunkte ergibt, die sich als 
Ausmaß der Verminderung beim jeweils frühestmöglichen Antritt einer vorzeitigen Alterspension ohne 
Berücksichtigung eines Höchstausmaßes errechnet. Das Ausmaß der Venninderung beträgt jedoch höchstens 
15% der nach § 139 Abs. 2 enninelten Swnme der Steigerungspunkte. 

(7) § 139 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I NT. xxx/2000 ist mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass die Erwerosunflihigkeitspension für je zwölf Versicherungsmonate mindestens im Ausmaß 
von 

1. 1,8% bei Stichtagen im Jahr 2000, 
2. 1,78% bei Stichtagen im Jahr 2001, 
3. 1,76% bei Stichtagen im Jahr 2002, 
4. 1,74% bei Stichtagen im Jahr 2003, 
5. 1,72% bei Stichtagen im Jahr 2004 

der Gesamtbemessungsgrundlage begrenzt mit 60% der Gesamtbernessungsgrundlage gebühn. § 139 Abs. 2 
dritter und \ierter Satz sind anzuwenden. 

(8) § 145 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nt. xxxl2000 ist nur auf Versicherungsfalle 
anzuwenden, in denen der Stichtag nach dem 30. September 2000 liegt. Auf Witwen(Witwer)pensionen mit 
einem vor dem 1. Oktober 2000 liegenden Stichtag ist § 145 in der am 30. September 2000 geltenden Fassung 
weiterhin anzuwenden. 
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(9) In den Gescbaftsjahren 2000, 200 1 und 2002 darf der eigene Verwaltungs- und Verrechnungsaufwand 
des Sozialversicherungsträgers jeweils die Höhe des Verwaltungs- und Verrechnungsaufwandes (brutto) des 
Geschäftsjahres 1999 nicht überschreiten." 

Artikel 3 

Änderung des Bauern-Soziah'cnicberungsgcscaes 

Das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, BGBI. Nr. 559/1978. zuletzt geänden durch das Bundesgesetz 
BGBL I Nr. 2/2000, wird '\\ie folgt geänden: 

J. § 45 lautet: 

.. § 45. Die nach den Vorschriften des Abschnittes VIa des Ersten Teiles des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes ermittelte und kundgemachte Aufwerrungszahl. die Aufwenungsfaktoren, der 
Beitragsbelastungsfaktor, der Anpassungsrichtwen und der Anpassungsfaktor gelten auch für die 
Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz." 

2. § 49 wird aufgehoben. 

3. § 86 A bs. 3 erster bis dritter Satz werden durch folgende Sätze ersetzt: 

.. Für jedes auf einem Rezept verordnete und auf Rechnung des Versicherungsträgers bezogene Heilmittel ist 
eine Rezeptgebühr in der Höhe von 55 S zu zahlen. An die Stelle des Betrages von 55 S tritt ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres der unter Bedachtnahrne auf § 47 mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 45) vervielfachte 
Betrag." 

4. Im § 103 Abs. J Z 1 wird der Beistrich am Ende der bl. d durch einen Strichpunkt ersetzt: fit. e wird 
aufgehoben. 

5. 1m § 107 Abs. 7 erster Halbsatz entfällt der Ausdruck., • sofern nach dem Verlassen der Schule bzw. der 
Beendigung der Ausbildung eine sonstige Versicherungszeit nach diesem Bundesgesetz vorliegt". 

6. § 111 Abs. 3 Z 2 lit. b WIrd aufgehoben. 

7. 1m § 11 1 Abs. 6 Z 2 wird der Ausdruck", die Gleitpension und die vorzeitige Alterspension wegen 
Ern'erbsunfahigkeit" durch den AusdrucJ: ,.und die Gleitpension" ersetzt. 

8. 1m § 121 Abs. 3 wird derAllsdruck ", eine Gleitpension (§ 122b) oder eine vorzeitige Alterspension wegen 
Ern'erbsunfähigkeit (§ 122c)" durch den Ausdruck "oder eine Gleitpension (§ 122b)" ersetzt. 

9. 1m § 122 Abs. 1 Einleitung wird der Ausdruck .. 60. Lebensjahres" durch den Ausdruck 
.,738. Lebensmonates" und der Ausdruck .,55, Lebensjahres" durch den Ausdruck .,678. Lebensmonates" 
ersetzt. 

10. Dem § 122 Abs. 1 wirdfolgender Satz angeftigt: 

"An die Stelle des 738. Lebensmonates tritt das 60. Lebensjahr, wenn und sobald der Versichene 
540 Beitragsmonate en\'orben bat, an die Stelle des 678. Lebensmonates tritt das 55. Lebensjahr, wenn und 
sobald die Versichene 480 Beitragsmonate erworben hat~ dabei sind auch bis zu 60 Ersatzmonate nach den 
§§ 101a und 10Th zu berücksichtigen, wenn sie sich nicht mit Beitragsmonaten decken." 

11. Dem § 122 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt.· 

"Zeiten, in denen die Pflicht\'ersicherung in der Pensionsversicherung 
1. nach § 471h ASVG trotz Nichtüberschreitung der Geringfiigigkeitsgrenze (§ 5 Abs. 2 ASVG) oder 
2. nach § 2 Abs. 1 Z 4 GSVG trotz beendeter (unterbrochener) Erwerbstätigkeit 

(weiter)besteht, fuhren nicht zum Wegfall der Pension; in den Fällen der Z 2 gilt dies jedoch nur dann, wenn 
sowohl die Aufnahme der Erwerbstätigkeit als auch deren Beendigung gemeldet wird." 

1 2. § 1220 Abs. 1 wird durch folgende Abs. 1 und Ja ersetzt: 

.,(1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit hat der Versicherte nach Vollendung des 
738. Lebensmonates, die Versicherte nach Vollendung des 678. Lebensmonates fiir die weitere Dauer der 
Arbeitslosigkeit, wenn er (sie) 

1. die Wanezeit (§ 111) erfüllt hat, wobei Beitragsmonate der frei\\illigen Versicherung nicht zu 
berücksichtigen sind. 

2. bis zum Stichtag mindestens 180 Beitragsmonate der Pflichtversicherung erworben hat - liegen 
mindestens 120 Beitragsmonate der Pflichtversicherung vor, so werden auch Ersatzmonate nach den 
§§ 107a oder 10Th dieses Bundesgesetzes oder nach den §§ 227a oder 228a ASVG oder nach den 
§ 116a oder 116b GSVG berücksichtigt -, 

3. die VoraussetzUng des § 122 Abs. 1 Z 4 erfüllt und 
4. a) innerhalb der letzten 15 Monate vor dem Stichtag mindestens 52 Wochen wegen A1beitslosigkeit 

eine Geldleistung aus der Arbeitslosenversicherung bezogen hat oder 
b) im Sinne des Abs. la als am Arbeitsmarkt unverminelbar gilt. 
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§ 122 Abs. 1 letzter Satz ist anzuwenden. 
(la) Als am Art:Ieitsma.rl-t un\'erminelbar gelten Persone~ die infolge ihres körperlichen oder geistigen 

Zustandes nicht mehr im Stande sind, 
1. durch gleiche oder gleichartige Tätigkeiten wenigstens die Hälfte des Entgeltes zu erwerben. das 

körperlich und geistig gesunde Versichene regelmäßig durch solche Tätigkeiten zu erzielen pflegen. 
wobei Tätigkeiten gleich oder gleichartig sind, die in mindestens der Hälfte der Beiuagsmonate 
während der letzten 15 Jahre 'Vor dem Stichtag ausgeübt wurden oder 

2. jener selbständigen Erwerbstätigkeit nachzugehen. die sie zuletzt durch mindestens 60 
Kalendennonate ausgeübt haben." 

13. § 122a Abs. 3 letzter Satz lautet: 

,,§ 122 Abs. 2 letzter Satz und Abs. 3 sind anzuwenden." 
14. Im § 122b Abs. J Einleitung wird der Ausdruck •. 60. Lebensjahres" durch den Ausdruck 
... 738. Lebensmonates" und der Ausdruck ,,55. Lebensjahres" durch den Ausdruck ,.,678. Lebensmonates" 
ersetzt. 

15. 1m § 122b Abs. 1 Z 1 fit. b wird der Ausdruck .. des 60. Lebensjahres bei Männem bz\\'. des 55. Lebensjahres 
bei Frauen" jeweils durch den Ausdruck "des 738. Lebensmonates bei Männem oder des 678. Lebensmonates 
bei Frauen" ersetzt. 

16. Dem§ J 22b Abs. 1 tvirdfolgender Satz angefügt: 

.. § 122 Abs. 1 letzter Satz ist anzuwenden." 
J 7. Dem § J 22b A bs. 6 wird folgender Satz angefügt: 

,,§ 122 Abs. 2 letzter Satz ist anzuwenden." 

18. § 122c wird aufgehoben 

19. § 124 Abs. llaurer: 

.,(2) Als erwerbsunfähig gilt auch der (die) Versicherte, 
a) der (die) das 678. Lebensmonat \'ollendet hat und 
b) dessen (deren) persönliche Arbeitsleistung zur Aufrechterhaltung des Betriebes notwendig war, 

wenn er (sie) infolge von Krankheit oder anderen Gebrechen oder Schwäche seiner (ihrer) körperlichen oder 
geistigen Kräfte außer Stande ist, einer selbständigen Erwerbstätigkeit nachzugehe~ die eine ahnliche 
Ausbildung sowie gleichwertige Kenntnisse und Fähigkeiten \\ie die ErweIbstätigkeit erfordert. die der (die) 
Versichene zuletzt durch mindestens 60 Kalendermonate ausgeübt hat. Hiebei sind, soweit nicht ganze 
Kalendermonate dieser Erwerbstätigkeit vorliegen, jeweils 30 Kalendertage zu einem Kalendermonat 
zusammenzufassen. Bei der Beurteilung der Erwerbsunfahigkeit ist bei Versicherte~ die den 
702. Lebensmonat vollendet haben. auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse Bedacht zu 
nehmen" 

20. 1m § 130 Abs. 3 wird der Ausdruck ,,56. Lebensjahres" jev.'eils durch den Ausdruck ,,678. Lebensmonates" 
ersetz! 

21. § 130Abs- 4 Jautet: 

,,(4) Bei Inanspruchnahme einer Leistung vor dem Monatsersten nach der Erreichung des 
Regelpensionsalters (§ 121 Abs. 1) ist die nach Abs. 2 erminelte Summe der Steigerungspunkte zu vermindern. 
Das Ausmaß der Verminderung beträgt rur je zwölf Monate der früheren Inanspruchnahme drei 
Steigerungspunkte. Bleibt ein Rest von weniger als zwölf Monate~ so beträgt das Ausmaß der Verminderung 
für jeden Restmonat ein Zwölftel von drei SteigerungspWlkten. Abs. 2 letzter Satz ist anzuwenden. Das 
Höchstausmaß der Verminderung beträgt 15% der nach Abs. 2 ermittelten Summe der Steigerungspunkte, 
höchstens jedoch 10,5 Steigerungspunkte. In den Fällen des § 122 Abs. 1 letzter Satz ist das Höchstausmaß der 
Verminderung mit zehn Steigerungspunkten begrenzt. Fällt der Zeitpunkt der Erreichung des 
Regelpensionsalters selbst auf einen Monatsersten, so gilt dieser Tag als Monatserster im Sinne des ersten 
Satzes." 

22. Im § J 30 Abs. 5 entfallen der erste und der zweite Satz. 

23. 1m § 134 Abs. 2 wird der Ausdruck .. §§ 122, 122a und 122c" durch den Ausdruck .. §§ 122 und 122a" 
ersetzt. 

24. § 1340 Abs. 1 Jautet: 

,,(1) Anspruch auf erhöhte Alterspension haben Versicherte. die die Alterspension nach § 121 Abs. I nicht 
schon mit der Erreichung des Regelpensionsalters, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt in Anspruch 
nehmen, wenn vor diesem Zeitpunkt nicht schon ein bescheidmäßig zuerkannter Anspruch auf eine Pension 
aus der gesetzlichen Pensionsversicherung - ausgenommen Pensionen aus dem Versicherungsfall des Todes -
besteht oder bestand. Für je zwölf Monale der späteren Inanspruchnahme der Alterspension gebührt zum 
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Steigerungsbetrag nach § 130 eine Erhöhung um 4% der Gesamtbemessungsgrundlage (§ 1 ]6). Bleibt ein Rest 
von \\'eniger als zwölf Monaten, so betragt das Ausmaß der Erhöhung für jeden Restmonat ein Zwölfte I von 
4%. Der Prozentsatz ist auf drei Dezimalstellen zu runden. § 130 Abs. 6 ist mit der Maßgabe anzu\\'enden. dass 
sich der Prozentsatz von 80 rur je sechs volle Monate der späteren Inanspruchnahme der Alterspension um I 
bis zum Höchstausmaß von 90 erhöht." 
25. 1m § J 36 Abs. J Z I und 2 wird der Ausdruck •. das 57. (55.) Lebensjahr" jeweils durch den Ausdruck •. den 
738. (678.) Lebensmonar' ersetzt. 

26. § 136 Abs. 2 lautet: 

.,(2) Zur Ermittlung des Hundertsatzes \\ird vorerst der Anteil der Berechnungsgrundlage der Witwe (des 
Witwers) in Prozent an der Berechnungsgrundlage des (der) Verstorbenen errechnet. Bei einem Anteil von 
100% beträgt der Hundertsatz 40. Er erhöht oder \'erminden sich für jeden Prozentpunkt des Anteiles. der 100 
unterschreitet oder übersteigt. um 0.3. Er ist jedoch nach unten hin mit Null und nach oben hin mit 60 
begrenzt." 
27. Im § 136 Abs. 6 wird der Ausdruck ,,16936 S" jeweils durch den Ausdruck .. 20 000 S" ersetzt. 

28. Im § 136 Abs. 6 vorletzter Satz wird der Ausdruck.,1. Jänner 19%" durch den Ausdruck .,1. Jänner 2001" 
ersetzt. 

29. Nach § 136 Abs. 6 wird folgender Abs. 60 eingefügt: 

.. (6a) Überschreitet in einem Kalendennonat die Summe aus 
1. dem eigenen Einkommen der Witwe (des Witwers) auf Grund einer Erwerbstätigkeit oder einer 

wiederkehrenden Geldleistung aus eigener Pensions\'ersicherung oder nach den in Abs. 5 genannten 
Vorschriften und 

2. der Witwen(Witwer)pension mit Ausnahme des besonderen Steigerungsbetrages (§ 132) 

das 60fache der Höchstbeitragsgrundlage (§ 23 Abs. 9). so ist - solange diese Voraussetzung zutrifft - der 
Hundertsatz der Witwen(Witwer)pcnsion so weit zu vermindern. dass die Summe aus eigenem Einkommen 
und Witwen(Witwer)pension das 60fache der Höchstbeitragsgrundlage nicht überschreitet. Der so ermittelte 
Hundertsatz ist nach unten hin mit Null begrenzt." 

30. Nach § 136 Abs. 7wirdfolgender Abs. 70 eingefügt: 

•• (7a) Die Venninderung der Witwen(Witwer)pension nach Abs. 6a ist erstmalig auf Grund des 
Pensionsantrages festzustellen. Sie erl"oJgt ab dem Beginn des Monats, in dem die Voraussetzungen ftir die 
Verminderung vorliegen. Liegen die Voraussetzungen für eine (weitere) Verminderung zu einem späteren 
Zeitpunkt vor. so erfolgt diese von Amts wegen. Die Verminderung erfolgt bis zum Ablauf des Monats, in dem 
die Voraussetzungen weggefallen sind. Das Gleiche gilt fiir die Festsetzung eines geringeren Ausmaßes der 
Verminderung. Die Verminderung erfolgt längstens bis zum Ablauf des Monats, der einer Aufwertung der 
Höchstbeitragsgrundlage vorangeht. Aus Anlass jeder Aufwertung der Höchstbeitragsgrundlage ist die 
Verminderung der Witwen(Witwer)pcnsion nach Abs. 6a neu festzustellen." 

31. Dem § 141 Abs. 2 wird folgender SalZ angefügt: 

.. Ist die Erhöhung auf Grund der Anpassung mit dem Anpassungsfaktor niedriger als die Erhöhung der 
Verbraucherpreise nach § 147a Abs.2, so ist die Erhöhung der Richtsätze auf Grund der Erhöhung der 
Verbraucherpreise nach § 147a Abs. 2 vorzunehmen." 

32. Nach § /47 wirdfolgender § U7a samt Überschrift eingefügt: 

,.Besondere Ausgleicbszulage 

§ 147L (I) Zur bedarfsorientienen Wensicherung der Pensionen gebührt Pensionsbezieberlnnen ohne 
Anspruch auf Ausgleichszulage. die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben, eine besondere 
Ausgleichszulage, wenn die Erhöhung der Pensionen auf Grund der Anpassung mit dem Anpassungsfaktor die 
Erhöhung der Vemraucherpreise nach Abs. 2 nicbt erreicht. 

(2) Die Erhöhung der Verbraucberpreise ist auf Grund der durchschnittlichen Erhöhung in zwölf 
Kalendennonaten bis zum Juni des Jahres, das dem Anpassungsjahr vorangeht. zu ennitteln, wobei der 
Verbraucherpreisindex 1996 oder ein an seine Stelle tretender Index heranzuziehen ist. 

(3) Die besondere Ausgleichszulage gebührt als EinmaIzablung zur Pension aus der Pensionsversicherung. 
die im Monat Juni bezogen wird. Der Betrag der EinmaIzahJung ist das 14fache der Differenz aus der mit der 
Erhöhung der Verbraucherpreise nach Abs. 2 erhöhten Durchschninspension (Abs. 4) und der auf Grund der 
Anpassung mit dem Anpassungsfaktor der erhöhten Durchsl:hninspension. 

(4) Als Durchschninspension gilt jene Pension. die aus dem Durchschnitt sämtlicher Pensionsleisrungen 
aus der gesetzlichen Pensionsversicherung mit Ausnahme der Pensions\'ersicherung für das Notariat. jedoch 
ohne Zulagen und Zuschüsse, im Juni des Jahres, das der Anpassung vorangeht, zu ermitteln ist. 

(5) Der Aufwand rur die besondere Ausgleichszulage ist vom Bund zu tragen." 
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33. Nach § 273 wirdjolgender § 274 samt Oberschrijt angeftigt: 

..5cblussbestimmuDgeD zu Art. 3 des Sozialrecbts-ÄndenaDgsgesetus 2000, 8GBL I Nr. xxx 

§ 274. (J) Es treten in Kraft: 
1. mit 1. Oktober 2000 die §§ 45, 86 Abs.3, 103 Abs. 1 Z 1 Iit. cl 111 Abs.6 Z 2. 121 Abs. 3. 122 

Abs. 1. 122a Abs. 1 und la. 122b Abs. I, 124 Abs. 2, 130 Abs. 3 bis S, 134 Abs. 2. 134a Abs. 1. 136 
Abs. 1 Z 1 und 2. Abs. 2, 6, 6a und 7a. 141 Abs. 2 sowie 147a samt Überschrift in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxxl2000; 

2. lÜclrnirkend mit 1. Juli 1996 § 107 Abs. 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxxl20oo. 

(2) Die §§ 49. 103 Abs. 1 Z 1 lit. e, 111 Abs. 3 Z 2 lil. b sowie 122c treten mit Ablauf des 30. September 
2000 außer Kraft. 

(3) § 107 Abs. 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxxl2000 gilt auch rur Fälle. in denen 
über einen nach dem 30. Juni 1996 gestenten Antrag auf Beitragsentrichtung nach § 107 Abs. 9 und 10 bereits 
entschieden worden ist. wenn eine neuerliche Entscheidung über die Beiuagsentrichtung beantragt wird. Die 
Rechtskraft der ergangenen Entscheidung steht dem nicht entgegen. 

(4) § 121 Abs.3 in der am 30. September 2000 geltenden Fassung ist auf Personen. die Anspruch auf 
vorzeitige Alterspension wegen Erwerbsunfahigkeit haben. weiterhin anzuwenden. 

(5) Die §§ 122 Abs. I, 122a Abs. 1 und la, 122b Abs. 1 und 136 Abs. 1 Z 1 und 2 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBL I Nr. xxxl2000 sind nur aufVersicherungsfllle anzuwenden, in denen der Stichtag nach 
dem 30. September 2000 liegt. jedoch tritt jeweils 

1. an die Stelle des 738. Lebensmonates, wenn der Versicherte das 60. Lebensjahr vollendet 
bis einschließlich 30. September 2000 .......................... der 720. Lebensmonat. 
im Oktober oder November oder Dezember 2000 ......... der 722. Lebensmonat, 
im Jänner oder Februar oder März 2001 ....................... der 724. Lebensmonat, 
im April oder Mai oder Juni 2001 ................................ der 726. Lebensmonat. 
im Juli oder AUgust oder September 2001 .................... der 72ft Lebensmonat. 
im Oktober oder November oder Dezember 2001 ......... der 730. LebensmonaL 
im Jänner oder Februar oder März 2002 ....................... der 732. Lebensmonat, 
im April oder Maj oder Juni 2002 ................................ der 734. Lebensmonal, 
im Juli oder August oder September 2002 .................... der 736. Lebensmonat; 

2. an die Stelle des 678. Lebensmonates, wenn die Versicherte das S5. Lebensjahr vollendet 
bis einschließlich 30. September 2000 .......................... der 660. Lebensmonat. 
im Oktober oder November oder Dezember 2000 ......... der 662. Lebensrnonat, 
im Jänner oder Februar oder März 2001 ....................... der 664. Lebensmonat. 
im April oder Mai oder Juni 2001 ................................ der 666. Lebensrnonat. 
im Juli oder August oder September 2001 .................... der 668. Lebensmonat, 
im Ok1ober oder Noyember oder Dezember 2001 ......... der 670. Lebensmonat, 
im Jänner oder Februar oder März 2002 ....................... der 672. Lebensmonat. 
im April oder Mai oder Juni 2002 ................................ der 674. Lebensmonat. 
im Juli oder August oder September 2002 .............. , ..... der 676. Lebensmonat. 

(6) § 130 Abs 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. xxxl2000 ist nur auf VersicherungsflilJe 
anzuwenden, in denen der Stichtag nach dem 30. September 2000 liegt. Für männliche Versicherte, die das 
60. Lebensjahr, rur weibliche Versicherte, die das 55. Lebensjahr vor dem 1. Oktober 2002 vollenden, ist das 
Ausmaß der Venninderung (§ 130 Abs. 4 erster bis vierter Satz) in jenem Verhältnis zu kürzen, das sich aus 
der Gegenüberstellung von zehn Steigerungspunkten zur Zahl der Sleigerungspunkte ergibt, die sich als 
Ausmaß der Venninderung beim jeweils frühestmöglichen Antritt einer vorzeitigen Alterspension ohne 
Berücksichtigung eines Höchstausmaßes errechnet. Das Ausmaß der Verminderung beträgt jedoch höchstens 
15% der nach § 130 Abs. 2 ennittelten Summe der Steigerungspunkte. 

(7) § 130 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxxl2000 ist mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass die Erwerbsunfähigkeitspension rur je zwölf Versicherungsmonate mindestens im Ausmaß 
von 

1. 1,8% bei Stichtagen im Jahr 2000, 
2. 1,78% bei Stichtagen im Jahr 2001, 
3. 1,76% bei Stichtagen im Jahr 2002, 
4. 1,74% bei Stichtagen im Jahr 2003, 
5. 1,72% bei Stichtagen im Jahr 2004 

der Gesamtbemessungsgrundlage begrenzt mit 60% der Gesamtbemessungsgrundlage gebührt. § 130 Abs. 2 
dritter und vierter Satz sind anzuv.enden. 

(8) § 136 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. xxxl2000 ist nur auf Versicherungsfalle 
anzuwenden, in denen der Stichtag nach dem 30. September 2000 liegt. Auf Witwen(Witwer)pensionen mit 
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einem vor dem 1. Oktober 2000 liegenden Stichtag ist § 136 in der am 30. September 2000 geltenden Fassung 
weiterhin anzuwenden. 

(9) In den Geschäftsjahren 2000, 2001 und 2002 darf der eigene Verwaltungs- und Verrechnungsaufwand 
des Sozial\'ersicherungsträgers jeweils die Höhe des Verwaltungs- und Verrechnungsaufwandes (bruno) des 
Geschäftsjahres 1999 nicht überschreiten." 

Artikel 4 

ÄDdel'1lng des Beamten-Kranken- und Un(alh'crsichcl'1Iogsgesetzes 

Das Beamten-Kranken- und UnfaH\'ersicherungsgesetz.. BGBI. Nr. 200/1967. zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBL I Nr. 2/2000, wird wie folgt geändert: 

1. 1m § 52 Z 3 wird der Strichpunkt am Ende der lit. c durch einen Plmkt ersetzt; lit. d wird aufgehoben. 

2. § 64 Abs. 3 erster bis drlller Satz werden durch folgende Sätze ersetzt: 

..Für jedes auf einem Rezept verordnete und auf Rechnung des Versicherungsträgers bezogene Heilmittel ist. 
soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt \\ird. eine Rezeptgebühr in der Höhe von 55 S zu zahlen. An die 
Stelle des Betrages von 55 S trin ab 1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 
ASVG mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108 a Abs. 1 ASVG) vcl\ielfachte Betrag." 

3. Die § § 79 und 8/ werden aufgehoben. 

4. Nach § 194 .... irdfolgender § 195 samt Überschrift angefügt: 

.,5cblussbestimmungen zu An. 4 des 50ziaJrecbts-Änderungsgesetzes 2000, BGBI. I Nr. sn 

§ 195. (l) Die §§ 52 Z 3 lit. c und 64 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. xxxl2000 
treten mit I. Oktober 2000 in Kraft. 

(2) Die §§ 52 Abs. 3 bt. d, 79 und 81 treten mit Ablauf des 30. September 2000 außer Kraft. 

(3) Die §§ 79 und 81 in der am 30. September 2000 geltenden Fassung sind rur Geburten weiterhin 
anzuwenden. die \'or dem 1. Jänner 2001 erfolgen. 

(4) In den Geschäftsjahren 2000, 2001 und 2002 darf der eigene Verwaltungs- und Verrechnungsaufwand 
der Versicherungsanstalt jeweils die Höhe des Verwaltungs- und Verrechnungsaufwandes (bruno) des 
Geschäftsjahres 1999 nicht überschreiten." 

Artikel 5 

Änderung des Arbeitslo5eD\'enicberuDgsgesetzes 1977 

Das Arbeitslosen\'ersicherungsgesetz 1977 (AlVG), BGBL Nr. 609, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBL I Nr. xxxl2000, wird wie folgt geändert: 

1. Im § /8 A bs. 2 wird der Punkt am Ende der /il. b durch einen Beistrich ersetzt und folgende lit. c angefügt: 
.. c) auf 78 Wochen. wenn in den letzten 2S Jahren vor der Geltendmachung des Anspruches 

arbeitslosenversicherungspflichtige Beschäftigungen von 780 Wochen nachgewiesen werden und bei 
Geltendmachung des Anspruches die Arbeitslose das 54. Lebensjahr, der Arbeitslose das 
59. Lebensjahr vollendet hat." 

2. Nach § 26 wird folgender § 26a eingefügt: 

,,§ 26a. Personen, die das 45. Lebensjahr vollendet haben, gebühn ein Weiterbildungsgeld gemäß § 26 in 
der Höhe des Arbeitslosengeldes." 

3. § 27 lautet: 

,,§ 27. (1) Ein Arbeitgeber, der ältere ArbeitnehmerInnen beschäftigt, die ihre Arbeitszeit verringern, und 
diesen einen Lohnausgleich gewährt, hat Anspruch auf Altersteilzeitgeld. 

(2) Altersteilzeitgeld gebührt längstens sechseinhalb Jahre für Frauen ab Vollendung des SO. Lebensjahres 
und fur Männer ab Vollendung des 55. Lebensjahres, die 

1. in den letzten 25 Jahren vor der Geltendmachung des Anspruches 780 Wochen 
arbeitslosenversicherungspßichtig beschäftigt waren, 

2. auf Grund einer vertraglichen Vereinbarung ihre der gesetzlichen oder kollektiweruaglich geregelten 
Norrnalarbeitszeit entsprechende oder diese höchstens um 20 vH unterschreitende Normalarbeitszeit 
auf 40 bis 60 "H der Nonnalarbeitszeit verringert haben. 

3. auf Grund eines Kollektiweruages, einer Betriebsvereinbarung oder einer veruaglichen Vereinbarung 
a) bis zur Höchstbeitragsgrundlage gemäß § 45 ASVG einen Lohnausgleich in der Höhe von 

mindestens 50 vH des Unterschiedsbetrages zwischen dem vor der Herabsetzung der 
Norrnalarbeitszeit gebührenden Entgelt und dem der verringerten Arbeitszeit entsprechenden 
Entgelt erhalten und 
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b) fur die der Arbeitgeber die Sozialversicherungsbeiträge entsprechend der Beitragsgrundlage vor der 
Herabsetzung der Nonnalarbeitszeit entrichtet und 

4. auf Grund eines Kollektivvertrages, einer Betriebsvereinbarung oder einer vertraglichen Vereinbarung 
Anspruch auf Berechnung einer zustehenden Abfertigung auf der Grundlage der Albeitszeit vor der 
Herabsetzung der Nonnalarbeitszeit haben; fur die Berechnung einer Abfertigung nach dem BUAG 
gilt § 13d Abs. 3 BUAG. 

(3) Für Personen, die eine Leistung aus der gesetzlichen Pensionsversicherung, ein Sondenuhegeld nach 
dem Nachtschwerarbeitsgesetz, BGBl. Nr. 354/1981, oder einen Ruhegenuss aus einem Dienstverhältnis zu 
einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft beziehen oder die Ansprucbsvoraussetzungen tUr eine dieser 
Leistungen erfiillen, gebührt kein Ahemcilzeitgeld. 

(4) Das AltersteilzeitgeJd hat dem AJbeitgeber den zusätzlichen Aufwand abzugelten. der durch einen 
Lohnausgleich bis zur Höchstbeitragsgrundlage in der Höhe von 50 vH des Unterschiedsbetrages zwischen dem 
,'or der Herabsetzung der Normalarbeitszeit gebührenden Entgelt und dem der verringerten Arbeitszeit 
entsprechenden Entgelt so\\ie durch die Entrichtung der Sozialversicherungsbeiträge entsprechend der 
Beitragsgrundlage vor der Herabsetzung der Normalarbeitsz.eit entsteht. Als zusätzlicher Aufwand für die 
Entrichtung der Sozial"ersicherungsbeiträge ist der Unterschiedsbetrag zwischen den entsprechend der 
Beiuagsgrundlage vor der Herabsetzung der NormaJarbeitszeit entrichteten Dienstgeber- und 
DienstnehmerbeitIägen zur Sozialversicherung (pensions-. Kranken-, Unfall- und AJbeitslosem'ersicherung) 
und den dem Entgelt (einschließlich Lohnausgleich) entsprechenden Dienstgeber- und Dienstnehmerbeiträgen 
zur Sozialversicherung abzugelten. 

(5) Sieht die Vereinbarung über die Altersteilzeitarbeit unterschiedliche wöchentliche NormaJarbeitszeiten 
oder eine unterschiedliche Verteilung der wöchentlichen Normalarbeitsz.eit vor, so ist die Voraussetzung nach 
Abs. 2 Z 2 auch dann erfuUt. wenn 

1. die wöchentliche Norrnalaroeitszeit in einem Durchrechnungszeitraurn im Durchschnitt die vereinbarte 
verringerte Arbeitszeit nicht überschreitet und 

2. das Entgelt fiir die Altersteilzeitarbeit fortlaufend gezahlt \\ird. 

(6) Der J\rbeitgeber hat jede rur das Bestehen oder ruT das Ausmaß des Anspruches auf Altersteilzeitgeld 
maßgebliche Anderung unverzüglich der zuständigen regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsma.rktservice 
anzuzeigen. 

(7) Das Altersteilzeitgeld stellt kein Entgelt im Sinne des Umsatzsteuergesetzes 1994 (UStG 1994), BGBl. 
Nr 663. dar. 

(8) Wenn eine der Voraussetzungen für den Anspruch auf AltersteilzcitgeJd wegfälJt. ist es einzustellen; 
wenn sich eine tuT das Ausmaß des Ahersteilzeitgeldes maßgebende Voraussetzung ändert, ist es neu zu 
bemessen. Wenn sich die Zuerkennung oder die Bemessung des AltersteilzeitgeJdes nachträglich als gesetzlich 
nicht begründet herausstellt, ist die Zuerkennung zu widerrufen oder die Bemessung rückwirkend zu 
berichtlgen. Bei EinsteJ)ung, Herabsetzung, Widerruf oder Berichtigung einer Leistung ist der Empfanger des 
Altersteilzeitgeldes zum Ersatz des unberechtigt Empfangenen zu verpflichten, wenn er den Bezug durch 
unwahre Angaben oder durch Verschweigung maßgebender Tatsachen herbeigeführt hat oder wenn er 
erkennen musste. dass die Leistung nicht oder nicht in dieser Höhe gebührte. Die Verpflichtung zum 
R:ückersatz be~leht auc~ hinsichtlich jener Leistungen, die wegen Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung 
emes Rechtsmtnels welter gewähn wurden. wenn das Verfahren mit der Entscheidung geendet hat. dass die 
Leistungen nicht oder nicht in diesem Umfang gebührten." 

4. Dem § 79 werden folgende Abs. 55 und 56 angefügt: 

.,(55) § 18 Abs. 2 lit. c in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. xxxl2000 trin mit l. Oktober 2000 
in Kraft und gilt für Frauen, die nach dem 30. September 1999 das 54. Lebensjahr und fUr Männer, die nach 
dem 30. September 1999 das 59. Lebensjahr vollendet haben. 

(56) Die §§ 26a und 27 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxxl2000 treten mit 1. Oktober 
2000 in Kraft und gelten für Vereinbarungen.. deren Laufzeit nach dem 30. September 2000 beginnt. Für die 
übrigen Fälle gelten die §§ 26 und 27 in der Fassung vor diesem Bundesgeseu." 

5. § 80 Abs. 9 lautet: 

.,(9) Die §§ 18 Abs.2 lit. c, 26a, 27 und 28 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. xxx/2000 
treten mit Ablauf des J 1. Dezember 2003 außer Kraft; sie sind jedoch auf laufende Fälle weiter anzuwenden." 
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Artikel 6 

Änderung des Arbeitsmarktpolitik-Finuzierungsgesetzes 

Das Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz (AMPFG), BGBL Nr. 315/1994. zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBL I Nr. xxxl2000, 'wird "ie folgt geändert: 

1. § 5a lautet: 

.. I Sa. (I) Stellt ein Dienstgeber eine Person, die das 50. Lebensjahr vollendet oder überschrinen hat. ein. 
so entfällt für diese Person der DienstgebeJbeitrag zur Arbeitslosenversicherurtg (§ 2 Abs. 1 bis 3). 

(2) Ein Entfall gemäß Abs. I tritt nicht ein, wenn 
1. die eingestellte Person bereits beim selben Dienstgeber beschäftigt war, es sei denn. der Zeitpunkt der 

Beendigung des vorangegangenen Dienst\'erhältnisses im Sinne deS § 11 ASVG liegt mehr als drei 
Jahre vor der Einstellung zurück, oder 

2. die eingestellte Person innerhalb eines Konzerns (§ 15 Aktiengesetz 1965, BGBL Nr. 98, § 115 GmbH
Gesetz, RGBI. Nr. 58/1906) oder innerhalb einer Gesellschaft nach bürgerlichem Recht (zB ARGE) 
von einem Unternehmen zu einem anderen Unternehmen wechselt oder 

3. das Dienstverhältnis nicht für die Dauer von mindestens einem Monat vereinban wird oder die 
eingestellte Person nicht mindestens einen Monat lang durchlaufend arbeitslosenversicherungspflichtig 
beschäftigt wird." 

2. § 5b lautet: 

.. I Sb. (1) Wird das Dienstverhältnis einer Person, die zum Beendigungszeitpunkt das 50. Lebensjahr 
vollendet oder überschritten hat, aufgelöst, so hat der Dienslgeber einen Beitrag zu entrichten. wenn das 
Dienstverhältnis mindestens zehn Jahre gedauert hat. Bei der Berechnung der Dauer des Dienstverhältnisses 
werden Unterbrechungen der Beschäftigung bis zu einem Jahr so"ie die Zeit der Beschäftigung in einem 
anderen Unternehmen innerhalb eines Konzerns oder innerhalb einer Gesellschaft nach bürgerlichem Recht 
(zB ARGE) eingerechnet. 

(2) Die Beitragspflicht besteht nicht, wenn 
1. die Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer 

a) gekündigt hat oder 
b) ohne "lchtigen Grund vorzeitig ausgetreten ist oder 
c) aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig ausgetreten ist oder 
d) im Zeitpunkt der Auflösung des Dienstverhältnisses einen Anspruch auf eine Invaliditäts- oder 

Berufsunfiihigkeitspension hat oder 
e) im Zeitpunkt der Auflösung des Dienstverhältnisses die gesetzliche Altersgrenze für die vorzeitige 

A!terspension bei langer Versicherungsdauer erreicht hat oder 
f) im Zeitpunkt der Auflösung des Dienstverhältnisses die Voraussetzungen tuT die Inanspruchnahme 

eines Sonderruhegeldes nach Art. X des Nachtschwerarbeitsgesetzes (NSchG), BGBI. Nr. 354/1981, 
erfiillt oder 

2. die Entlassung gerechtfenigt ist oder 
3. innerhalb eines Konzerns oder innerhalb einer Gesellschaft nach bürgerlichem Recht (zB ARGE) im 

unmittelbaren Anschluss an das beendete Dienstverhältnis ein neues Dienst\'erhältnis begründet "ird 
oder 

4. der Betrieb stillgelegt wird oder 
5. ein Teilbetrieb stillgelegt wird und keine Beschäftigungsmöglichkeit in einem anderen Teilbetrieb 

besteht. 

(3) Der Beitrag ist in einem Betrag zu entrichten und ist wie folgt zu bemessen: 
1. BeitragsgrundJage ist die letzte volle Beitragsgrundlage einschließlich anteiliger Sonderzahlungen des 

gelösten Dienstverhältnisses. 
2. Ab Vollendung des 50. Lebensjahres der Dienstnehmerin oder des Dienstnehmers beträgt der 

Grundbetrag 0,2 vH der Beitragsgrundlage. Dieser Grundbetrag erhöht sich jeweils für je einen 
weiteren voJJendeten Lebensmonat um 0,2 vH maximal bis zur Höhe des jeweils gehenden 
Arbeitgeberbeitrages zur Arbeitslosenversicherung. 

3. Der Grundbetrag ist mit der Anzahl der Monate, die vom Zeitpunkt der Auflösung des 
Dienstverhältnisses bis zum Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze für die vorzeitige Alterspension 
bei langer Versicherungsdauer liegen, zu vervielfachen. 

4. Bei Verletzung der gemäß § 45 des Arbeitsmarktfbrderungsgesetzes (AMFG) , BGBL Nr.31/1969. 
einzuhaltenden Verpflichtung zur schriftlichen Anzeige der beabsichtigten Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers, die das 50. Lebensjahr vollendet 
haben, erhöht sich der nach den Z 1 bis 3 errechnete Betrag um 30 vH." 
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3. Dem § J 0 wird folgender Abs. 15 angefügr: 

,,(15) Die §§ 5a und Sb in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL J Nr. xxxl2000 treten mit 1. Oktober 
2000 in Kraft und gelten fur die Begründung yon Dienst\'erhältnissen und die Auflösung von 
Dienst\'erhältnissen im Zeitraum yom 1. Oktober 2000 bis 31. Dezember 2003.'" 

4. § I I lautet.' 

,,§ 11. Die §§ 5a bis § 5c in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxxl2000 treten mit Ablauf des 
31. Dezember 2003 außer Kraft~ sie sind jedoch auf vor diesem Zeitpunkt erwotbene Berechtigungen und 
Verpflichtungen weiter anzuwenden." 

Artikel 7 

Ändenlng des ArbeiumarktflSrdenlngsgesetzes 

Das Arbeitsmarktforderungsgesetz. BGBL Nr. 31/1969, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. I 
Nr. xxxJxxxx. wird \\-ie folgt geändert: 

1. Vor § 45a wirdfolgender § 45 eingefügl: 

.. § 45. (1) Der Arbeitgeber hat die nach dem Standort des Betriebes zuständige regionale Geschäftsstelle 
des Arbeitsmarktservice vor der beabsichtigten Kündigung des Albeits\'erhältnisses eines Albeitnehmers. der 
das 50. Lebensjahr voUendet hat und mindestens sechs Monate im Betrieb oder Unternehmen. dem der Betrieb 
angehört. beschäftigt ist. durch schriftliche Anzeige zu verständigen. Die Verpflichtung zur Anzeige besteht 
auch bei lnsoh'enz und ist im Falle des Konkurses vom Masseverwalter zu erfullen. wenn die Anzeige nicht 
bereits vor Konkurseröffnung erstattet wurde. 

(2) Das Arbeitsmarktsenice hat unverzüglich die notwendigen Beratungen und Maßnahmen 
durchzufUhren oder zu veranlassen. die eine Beschäftigung des betroffenen Arbeitnehmers im bisherigen oder 
in einem anderen Betrieb ermöglichen." 

3. Dem § 53 wird folgender Abs. } 2 angefügt: 

,.(2) § 45 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. xxxl2000 tritt mit 1. Oktober 2000 in Kraft und 
gilt rur die Kündigung von Arbeitsverhältnissen durch den AIbeitgeber, die nach dem 30. September 2000, 
jedoch vor dem 1. Jänner 2004 ausgesprochen ",ird." 

4. l\"ach § 55 wirdjolgender § 56 angefügt: 

,,§ 56. § 45 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. xxxl2000 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 
2003 außer Kraft." 

Artikel 8 

Änderung des Arbeitsl'ertragsrecbts-Anpassungsgesetzes (A VRAG) 

Das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, BGBl. Nr. 459/1993, zuletzt geändert durch das 
Bundesgeseu BGBI. I Nr. xxx/2000, ",ird \\ie folgt geändert: 

J. Xach § } 5 Abs. 2 werden folgende Abs. 3 bis 6 angefugt: 

.,..(3) Ein Arbeitnehmer in einem nicht betriebsratsptlichtigen Betrieb. der das SO. Lebensjahr vollendet hat. 
kann die Kündigung binnen einer Woche nach Zugang der Kündigung bei Gericht anfechten, wenn die 
Kündigung sozial ungerechtfenigt und der Arbeitnehmer bereits sechs Monate im Betrieb oder Unternehmen. 
dem der Betrieb angehört, beschäftigt ist. Sozial ungerechtfertigt ist eine Kündigung, die wesentliche 
Interessen des Arbeitnehmers beeinträchtigt. es sei denn, der Arbeitgeber erbringt den Nachweis, dass die 
Kündigung 

1. durch Umstände. die in der Person des Arbeitnehmers gelegen sind und die betrieblichen Interessen 
nachteilig berühren oder 

2. durch betriebliche Erfordernisse, die einer Weitetbeschäftigung des Arbeitnehmers entgegenstehen, 
begründet ist. 

(4) Bei der Prüfung, ob eine Kündigung sozial ungerechtfertigt ist, sind der Umstand einer vieljährigen 
ununterbrochenen Beschäftigungszeit im Betrieb oder Unternehmen, dem der Betrieb angehört, 5O\\ie die 
wegen des höheren Lebensalters zu erwartenden Schwierigkeiten bei der Wiedereingliederung in den 
Arbeitsprozess besonders zu berücksichtigen. 

(S) Gibt das Gericht der Anfechtungsklage statt, so ist die Kündigung rechtsun\\irksam. 

(6) In Rechtsstreitigkeiten nach Abs. 3 steht keiner Partei ein Kostenersatzanspruch an die andere Partei 
zu.u 

2. Dem § 19 Abs. 1 wird jolgende 19 angefügt: 
.. 9. § 15 Abs. 3 bis 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxxl2000 tritt mit 1. Oktober 2000 in 

Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2003 außer Kraft und gilt fur die Kündigung von 
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Arbeitsverhältnissen durch den Arbeitgeber. die nach dem 30. September 2000, jedoch "or dem 
1. Jänner 2004 ausgesprochen v.ird." 
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Vorblatt 
Problem: 

Stark steigende Bundesbeiträge zur PensioDS\'ersicherung in den nächsten Jahren. Langfristige Probleme 
der Alterssicherung. Finanzierung des österreichiscben Gesundheitssystems. 

Ziel: 

Minelfristige Entlastung des Bundeshaushaltes durch Halbierung des Anstiegs der Bundesbeiträge 
(10 Mrd. S im Jahr 2003) unter Berücksichtigung der sozialen Ausgewogenheit der geplanten 
Maßnahmen. Damit ~ird auch eine längerfristige Entlastung der Finanzierung der Alterssicherung 
erreicht. Sanierung der Krankenkassen. 

Ulsung: 

Kostensenkende Regelungen im Bereich der gesetzlichen Pensions- und Krankem'ersicherung. 

Alternatiye: 

Beibehaltung der gehenden Rechtslage. 

Kosten: 

Auf die finanziellen Erläuterungen ~ird verwiesen. 

EU-Konformitlt: 

Gegeben. 
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Erlluterungen 

AllgemeineT Teil zu den Artikeln 1 bis 4 

Die Bundesregierung hat am 5. April 2000 den gemeinsamen Bericht der Bundesministerinnen für 
öffentliche Leistung und Sport so\\ie für soziale Sicherheit und Generationen und des Bundesministers 
für Wirtschaft und Arbeit, betreffend Maßnahmen zur längerfristigen Sicherung des Pensionssystems 
und begleitende Maßnahmen für die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer. verabschiedet. Auf Basis des 
Regierungsprogramrnes vom Februar 2000 und des Berichtes der Expertenkommission zur 
Ralunenplanung des österreichischen Pensionssystems (unter der Leitung von Univ. Prof. Dr. Theodor 
Tomandl) plant die Bundesregierung mit den von ihr vorgeschlagenen Maßnahmen einen wichtigen 
Schritt zur Erreichung des Zieles der nachhaltigen Sicherung des Vertrauens der Jugend und der 
Pensionsbezieher in die Stabilität und Finanzierbarkeit des öffentlichen Pensionssystems. 

Die langfristige Sicherung des Pensionssystems kann allerdings nicht in einem Schritt erfolgen. sie 
verlangt vielmehr eine kontinuierliche Systemptlege. 

Entsprechend den Empfehlungen der Expertenkommission 'wird die Bundesregierung die 
Weiterent\\ickJung des öffentlichen Pensionssystems in Richnmg .,mehr Leistungsgerechtigkeit" 
gestalten. Sozialen Aspekten ist bei der Ausgestalnmg eines Jeistungsgerechten ModeUs große 
Beachtung zu schenken, ihre Umsetzung soll jedoch in systemkonfonner Weise erfolgen. 

Ältere und junge Erwerbstätige und Pensionisten bilden eine Solidargemeinschaft, innerhalb derer eine 
ausgewogene Lastenverteilung vorgenonunen werden muss. In diesem Sinn sollen Maßnahmen zur 
Anhebung des Zugangsalters bei den vorzeitigen Alterspensionen, zum weiteren Ausbau eines 
BonuslMalus-Systems bei vorzeitiger bzw. späterer Inanspruchnahme einer Pension sowie zur 
Berechnung künftiger Hinlerbliebenenpensionen gesetzt werden. Die künftige jährliche 
Pensionsanpassung soll weiterhin nach dem Modell der Nettoanpassung erfolgen; die Wertsicherung 
soll in solchen Jahren. in denen die Inflationsrate über der errechneten Nenoanpassung liegt. durch 
EinmalzahJungen erreicht werden. 

A. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen: 

1. Künftige Hinterbliebenenpensionen 

Ab 1. Oktober 2000 \\ird eine Spreizung zwischen 00/0 und 60% der Pension des verstorbenen Eheganen 
eingeführt. Gleichzeitig \\ird einerseits eine Leisrungsobergrenze für die Bezieher hoher Einkommen 
geschaffen und andererseits eine Erhöhung des .. Schutzbetrages" auf S 20.000,- für die Bezieher 
geringer Einkommen vorgenommen. 

2. Zugangsalter bei "orzeitigen Alterspensionen 

Das Anfallsalter für die vorzeitigen Allerspensionen (derzeit SS Jahre fur Frauen und 60 Jahre fur 
Männer) wird. beginnend mit 1. Oktober 2000. jedes Vierteljahr fiir Personen, die in diesem Vierteljahr 
das derzeitige Anfallsal1.er erreichen. um zwei Monate erhöht, sodass im Dauerrecht ein Anfallsalter von 
56 !J2 Jahren fur Frauen und 61 !J2 Jahren fur Minner erreicht \\ird. 

Die vorzeitige A1terspension wegen geminderter Arbeitsßhigkeit (wegen Erwerbsunfähigkeit) wird ab 
1. Oktober 2000 aufgehoben. Es wird sichergestellt, dass ungelernte Arbeiter, Selbständige und Bauern 
nur in zumutbarer Weise auf eine andere als ihre bisherige Berufstätigkeit verniesen werden können. 

Ab 1. Oktober 2000 wird die vorzeitige Alterspension bei ArbeitslOSigkeit auch jenen Personen 
(einschließlich der GSVG- und BSVG-Versicherten) gewährt, die aus gesundheitlichen Gründen am 
Arbeitsmarkt als unvermittelbar gelten. 

3. Ausbau des Bonus/Malus-Systems 

Der Abschlag bei vorzeitiger Inanspruchnahme der Pension wird linear mit drei Steigerungspunkten an 
SteHe von zwei Steigerungspunkten pro Jahr bis zu höchstens 10,5 Steigerungspunkten oder 15% der 
Pension festgelegt und zeitgleich und im Gleichschritt mit der Erhöhung des Pensionsanfallsalters 
eingefiihrt. Bei Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit und wegen Erwerbsunfähigkeit wird die 
fiktive Anrechnung von Versicherungszeiten ausgeweitet. Durch Übergangsbestinunungen wird 
sichergestellt., dass die Erhöhung des Abschlags moderat einschleifend erfolgt. 

Für männliche Versicherte mit 45 Beitragsjahren, fUr weibliche Versicherte mit 40 Beitragsjahren wird 
weder die Verschärfung des Abschlages noch die Hinaufsetzung des Pensionsanfallsalters wirksam. 
Kindererziehungszeiten sind dabei bis zu fünf Jahren zu berücksichtigen. 

Der Bonus .... ird auf vier Prozentpunkte angehoben. 

4. Künftige Pensionsanpassung 
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Die jährliche Pensionsanpassung wird strikt nach dem Modell der •. Nenoanpassung" (Mittelwert ohne 
Bandbreite) erfolgen. In Jahren, in denen dadurch die Inflationsrate unterschrinen \\ird, werden zum 
Ausgleich Einmalz.ahlungen in einem für alle Pensionisten gleich hohen Ausmaß geleistet. Das Ausmaß 
der EinmalzahJungen \\ird so errechnet. dass für die (bereits erhöhte) Durchschninspension die Inflation 
voU abgedeckt wird. Dadurch ergibt sich ein sozialer Ausgleich: Die Bezieher niedriger Pensionen 
erhalten etwas mehr und die Bezieher höherer Pensionen etwas weniger als die reine 
Inflationsabgeltung. 

B. Saaienang der Krankenkassen 

Die Bundesregierung hat am 14. April 2000 den Krankenkassen im Rahmen ihrer Selbstverwaltung 
einen Sanierungsauftrag mit folgenden Grundsätzen erteilt: 

- keine Einschrä.nkung medizinischer Leistungen, 
- keine Anhebung der Krankenversicherungsbeiträge. 
- kein Selbstbehalt bei niedergelassenen Ärzten. 

Standessen: 
- Kürzungen im Verwaltungsaufwand. 
- Dämpfung der Arzneirnittelkosten, 
- Lenkungsmaßnahmen mit dem Ziel. die Patienten in verstärktem Ausmaß bei niedergelassenen 

Ärzten zu versorgen und damit die Frequenz in Spitalsambulanzen zu reduzieren. 

Zur Umsetzung enthält der vorliegende Enrnurffolgende Einzelmaßnahmen: 
- Anhebung der Rezeptgebühr auf SS S, 
- Einsparungen bei den über die gesetzlichen MindestJeistungen hinausgehenden 

satzungsmäßigen Mehrleistungen, 
- Einführung eines 20%igen Selbstbehaltes bei Vertragsabschluss Psychotherapie, 
- Aufhebung des Sonderwochengeldes im B-KUVG. 

C. BegreDZUng des Vel"ft'altungsauf"'andes aller Soziah'ersicberungstrlger. 

Allgemeiner Teil zu den Artikeln 5 bis 8 

Im HinbJick auf die Situation älterer ArbeitnehmerInnen auf dem Arbeitsmarkt und die Erfahrungen mit 
den bisherigen Maßnahmen für ä1tere ArbeitnehmerInnen ist es erforderlich,. im Zusammenhang mit der 
Anhebung des Antrittsalters für die vorzeitige Alterspension Begleitmaßnahmen vorzusehen, die die 
Beschäftigung ä1terer Arbeitnehmerlnnen erleichtern und absichern sowie geeignete Vorkehrungen für 
den Fall der Arbeitslosigkeit älterer Arbeitnehmerlnnen treffen. Zusatzlich zu den auf der Grundlage der 
bestehenden Gesetze verstärkt oder zusätzlich einzusetzenden Maßnahmen l\ie beispielsweise 
Qualifizierung von älteren Beschäftigten im Rahmen des neuen Ziel-3-Programmes des Europäischen 
Sozialfonds und Ausdehnung des Jobtransfer-Programmes auf ganz Österreich sollen auch die 
gesetzlichen Bestimmungen zugunsten älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angepasst werden. 

Es sollen daher folgende gesetzliche Änderungen vorgeschlagen werden: 
- Vorübergehende Verlängerung der höchstmöglieben Bezugsdauer fur ä1tere Arbeitnehmerinnen 

und .AJbeitnehmer, die von der Anhebung des Antrinsalters fur die vorzeitige Alterspension 
betroffen sind, um dem Verarmungsrisiko bei länger dauernder Arbeitslosigkeit vorzubeugen. 

• Erleichterung der Inanspruchnahme der Bildungskarenz und der FreisteIlung gegen Entfall des 
Arbeitsentgeltes für altere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch Anhebung des 
Weiterbildungsgeldes fiir ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf die Höhe des 
jeweiligen Arbeitslosengeldes. 

- Verzicht auf die verpflichtende Ersatzkraftstellung, Ausdehnung der höchstmöglichen 
Bezugsdauer und noch flexiblere Einsatzmög!ichkeit beim Altersteilzeitgeld. 

- Verstärkung des Anreizsystems zur Beschäftigung alterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
durch gänzlichen Entfall des Dienstgeberanteils am ArbeitsJosenversicherungsbeitrag bereits bei 
Einstellung von Personen über SO und spürbare Anhebung des Malus. 

- Einführung eines Frühwarnsystems bei Kündigung einzelner alterer Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer. 

- Anfechtungsmög!ichkeit der Kündigung älterer Albeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 
Kleinbetrieben. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung der im vorliegenden Ent\\urf enthaltenen Regelungen 
gründet sich auf den Kompetenztatbestand .,Sozial\'ersicherungswesen" (An. 10 Abs. 1 Z 11 B-VG). 
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Besonderer Teil zu den Artikeln 1 bis 4 

Zu den einzelnen Bestimmungen wird Folgendes bemerkt: 

Zu Art. 1 Z 1 bis 3,13 bis 15, 19, 21 bis 23 und 48 bis 54 (t§ 91 AbI. 2,92 AbI. 1.222 AbI. 2 Z I 
lit. c bis e, 236 Abs. I Z 2 lit. C, 238 Abi. 1 erster Satz, 242 Abs. 9, 276 samt ()berscbrift. 216a bis 
276d,284 samt Überschrift, 284b samt Überschrift. 2804c lUllt Überschrift so,de 285 AbI. 1 und 5 
Z1\'citer Satt ASVG): 

Die mit den §§ 253 bis 2S3d und 261 bis 261c ASVG fast völlig gleichlaufenden Bestimmungen der 
§§ 276 bis 276c und 284 bis 284c ASVG sollen - um ständige Gleichhaltung m gewährleisten und um 
den Rechtsstoff zu straffen - in Verweisungen umgefonnt werden. Damit verbunden ist die klare 
Hervorhebung der Besonderheiten des Leistungsrecbts der knappscbafUichen Pensionsversicherung. 

Das im § 276 Abs.l ASVG verwendete Wort .,entsprechend" bringt zum Ausdruck, dass die 
Bestimmungen, auf die verniesen wird, vor ihrer Anwendung auf den in der Verweisung genannten 
Gegenstand diesem (in terminologischer Hinsicht) erst anzupassen sind. 

Zu Art. 1 Z 4 bis 9, 55, 56 und 61 (§§ 108 AbI. 5 und 7, 108d AbI. 1 driner und "ierter Satz, lOSe 
samt Überschrift, 108f AbI. 1 his 3 und AbI. 5, 293 AbI. 2,l99a samt Überschrift und 586 AbI. 3 
und 4 ASVG), Art. 2 Z 1. 3, 31 und 33 (§§ 47,53.150 AbI. 2 und 156a samt Überschrift GSVG) 
und Art. 3 Z 1,2.31 und 32 (§§ 45. 49, 141 AbI. 1 und 147. samt Überschrift BSVG): 

Derzeit sind die Pensionen jährlich durch Verordnung des Bundesministers :fiir sozia1e Sicherheit und 
Generationen im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrates anzupassen. Der dabei 
festzulegende Anpassungsfaktor beruht auf dem System der Nenoanpassung, das be\\irken soll, dass die 
durchschnittliche Nenopensionshöhe (vor Besteuerung) im gleichen Verhaltnis wie die 
durchschnittlichen Nettolöhne und -gehälter (ebenso vor Besteuerung) steigt. Der Anpassung liegt ein 
Gutachten des Beirates für die Renten· und Pensionsanpassung zugrunde, in dem auch auf die 
Inflationsrate Bedacht genommen \\ird. SoU durch die jährliChe Anpassung eine bestimmte Bandbreite 
überschritten werden. hat durch Gesetz eine Änderung des Finanzierungskonzepts zu erfolgen. 

Um die Problematik von Schätzfehlem bei der Ermittlung des Anpassungsrichtwertes zu mildem, sollen 
die Bestimmungen über die Berücksichtigung der Inflationsrate im § lOSd ASVG entfa1len und die 
Berücksichtigung der Wensicherung auf eine neue Basis gestellt werden: die Diiferenz zur (höheren) 
lIlflationsrale soll durch EinmalzahJungen als ,.besondere Ausgleichszulage" geleistet werden. 

Da die Pensionsanpassung in Hinkunft keinen politischen Faktor (insbesondere keine Bandbreite) 
entha1ten. sondern lediglich das Ergebnis von Berechnungen darstellen soll, soll die Höhe des 
Anpassungsfaktors von einem Ex-penengremium ermittelt werden, dessen Mitglieder durch keinerlei 
Mandat gebunden sind. Der Faktor wäre dann bloß durch Verordnung kundzumachen, dh. die 
Festlegung der jährlichen Pensionserhöhung wird künftig möglichst regelgebunden erfolgen. 

Der Beirat für die Renten- und Pensionsanpassung soll in ein solches Expertengremium umgewandelt 
werden und in Hinkunft den Namen ,,Kommission zur längerfristigen Pensions sicherung" tragen. Neben 
der Festsetzung des Anpassungsfaktors und der besonderen Ausgleichsmlage soll dieses Gremium ua. 
dreijährlich einen Bericht über die mittel- und längerfristige Situation (Szenarien der sich 
abzeichnenden Tendenzen, abgesichen durch ein makroOkonomisches Modell) des österreichischen 
Pensionssystems vorlegen. Damit \\ird ein wesentlicher Beitrag geleistet, um die derzeit bestehende 
Verunsicherung über die Zukunft der Altersvorsorge abmbauen und der Politik die Möglichkeit zu 
geben, rechtzeitig entsprechende Maßnahmen zur Sicherung des Pensionssystems vorzusehen. 

ZU Art. 1 Z 10 (§ 13S AbI. 6 ASVG): 

Entsprechend dem Programm der Bundesregierung zur finanziellen Sicherung der Krankenversicherung 
soll bei Inanspruchnahme von Leistungen von Psychotherapeuten bzw. klinischen Psychologen ein 
BehandJungsbeitrag in der Höhe von 20% des jeweiligen Venragshonorars eingehoben werden. Dieser 
BehandJungsbeitrag ist vom Versichenen direkt an den Veruagspartner für Rechnung des 
Versicherungsträgers m zahlen. 

SoUte die im Vorfeld der Verhandlungen über die Erweiterung des Leistungskataloges hinsichtlich der 
Psychotherapie genannte Kostenschätzung von 500 Millionen Schilling an Mehraufwendungen für die 
Krankenversicherung mtreffen, WÜrde der vorgesehene Selbstbehalt 100 Millionen Schilling erbringen 
und damit die Mehrkosten fur die Krankenversicherung auf 400 MilJionen Schilling reduzieren. 

In den entsprechenden Parallel gesetzen (GSVG, BSVG und B-KUVG) ist eine derartige Regelung nicht 
erforderlich, zumal in diesen Gesetzen bereits jetzt festgelegt ist. dass :fiir die der ärztlichen Hilfe 
gleichgestellten Leistungen von Psychotherapeuten bzw. klinischen Psychologen ein Behandlungsbeitrag 
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von 20% des jeweiligen Vertragshonorars zu entrichten ist (§§ 86 Abs. 1 und 91 Abs. 1 GSVG. §§ 80 
Abs. 2 und 85 Abs. 1 BSVG sowie § 63 Abs. 1 und 4 B-KUVG). 

Zu Art. 1 Z 11 (§ 136 AbI. 3 ASVG), Art. 2 Z4 (f 92 AbI. 3 GSVG), Art. 3 Z 3 (§ 86 AbI. 3 BSVG) 
und Art. 4 Z 2 (§ 64 AbI. 3 B-KUVG): 

Entsprechend dem Regierungsprogramm zur Sanierung der Krankenkassen soll die Rezeptgebühr ab 
1. Oktober 2000 von derzeit 45 S auf 55 S angehoben werden. 

Diese Maßnahme bringt Mehreinnahmen fiir die gesetzliche Krankenversicberung von rund 
900 Millionen Schilling pro Jahr mit sich. 

Zu Art. 1 Z 12,16.18.20,24.15.27.28,30 bis 32, 34, 35, 39, 47,57 und 61 (§§ 222 AbI. 1 Z 1 Iit. d 
und e und AbI. 2 Z 1 lit. e und f, 236 Abs. 1 Z 2 Ut. b und AbI. 4 Z 2, 153 AbI. 3.253. AbI. 1 und 
Ja, 253b AbI. 1, 253c AbI. 1, 253d, 255 Abs. 3, 261b AbI. 2,270,362 AbI. 2 und 586 AbI. 6 und 7 
ASVG), Art. 2 Z 5, 7 bis 11, IJ, 15 bis 17, 19,20,24 und 34 (i§ 112 AbI. J Z J öt. d und e, 110 
AbI. 3 Z 2 lit. b und AbI. 6 Z 2, IJO AbI. 3, IJ1 AbI. 1, 131. AbI. 1 ud 1a, 131b AbI. 1, IJlc. IJ3 
AbI. 2, 143 AbI. 2 und 284 AbI. 4 und 5 GSVG) und Art. 3 Z 4 f 6 bis 10. 12, 14 bis 16, 18. 19, 2J 
und 33 (§§ 103 AbI. 1 Z tUt. d und e, 111 AbI. 3 Z 2lit. b und AbI. 6 Z 2,121 AbI. 3. 122 AbI. 1, 
122. AbI. 1 und la, 1Ub AbI. 1, t22e, 124 AbI. 2, 134 AbI. 1 ud 274 AbI. 4 und 5 BSVG): 

Als eine der Maßnahmen zur nachhaltigen Sicherung der gesetzlichen Pensionsversicherung \\ird bei 
den vorzeitigen Alterspcnsionen bei Arbeitslosigkeit und bei langer Versicberungsdauer stmie bei der 
Gleitpension das Zugangsalter angehoben: Beginnend mit 1. Oktober 2000 \\ud das Pensionsanfallsalter 
je QuanaIsbeginn um zwei Monate in neun gleichen Schritten erhObt, bis per 1. Oktober 2002 eine 
Anhebung von 18 Monaten erreicht ist. 

Ebenfalls ab 1. Oktober 2000 \\ird die vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit auch jenen Personen 
gewähn. die aus gesundheitlichen Gründen am Arbeitsmarkt als unvermittelbar gelten. 

Die Frage des Zugangsalters bei den vorzeitigen Alterspensionen lässt sich nicht losgelöst von der Frage 
der Gestaltung jener weiteren Zugangsbedingungen fiir diese Pensionen diskutieren. auf we1che die 
Versicherten selbst Einfluss nehmen können. Als Kernpunkt der Überlegungen bat sich daher als 
notwendig herausgestellL den Zugang zu den vorzeitigen Alterspensionen wegen geminderter 
Arbeitsfahigkeit und bei ArbeitslOSigkeit zu überdenken: 

Die budgetär notwendigen Effekte und eine Homogenität der vorzeitigen Alterspensionen können nur 
dann erreicht werden. wenn die derzeitige vorzeitige Alterspension wegen geminderter Arbeitsfahigkeit 
aufgehoben und die \'orzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit neu gestaltet wird. 

Für männliche Versicherte mit 45 Beitragsjahren, fiir weibliche Versicherte mit 40 Beitragsjahren ",;rd 
die Hinaufsetzung des Pensionsanfallsalters nicht wirksam. Kindererziehungszeiten sind dabei bis zu 
funf Jahren zu berücksichtigen. 

Das derzeitige unterschiedliche Pensionsa1ter \'on Männern und Frauen bei der vorzeitigen 
Alterspension wegen gemindener Arbeitsfähigkeit (55 bzw. 57 Jahre) muss aufgegeben werden. da diese 
Lösung mit großer Wahrscheinlichkeit dem Europarecht ",iderspricht. Dieses Problem ist bereits beim 
Europäischen Gerichtshof anhängig. 

Die Abschaffung der vorzeitigen Alterspension wegen geminderter Arbeitsflihigkeit (wegen 
Erwerbsunfliliigkeit) ohne Begleitrnaßnahmen brächte jedoch fiir ältere ungelernte Arbeiter und 
selbständig Erwerbstätige ein massives soziales Problem mit sich, weil sie sich dann auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt verweisen lassen müssten. ohne dass dabei nach der ständigen 
Rechtsprechung die Zumutbarkeit dieser Verweisung geprüft WÜrde. Die vorzeitige Alterspension wegen 
geminderter Arbeitsfahigkeit (wegen Erwerbsunfahigkeit) spielt fiir Arbeiter (50% der vorzeitigen 
Alterspensionen), Bauern (60% der vorzeitigen Alterspensionen) und sonstige Selbständige (29"/0 der 
vorzeitigen Alterspcnsionen) eine große Rolle. 

Die Anhebung des Zugangsalters auf 55/60 Jahre würde nur Männer betreffen. Sie und die spätere 
weitere Anhebung um 1,5 Jahre würde zudem stärker als alle anderen Erwerbstätigen die selbständig 
erwerbstätigen Männer belasten. weil fiir diese weder Arbeitslosengeld noch Krankengeld zur 
Verfügung steht. Die vorzeitige Alterspcnsion wegen Erwerbsunfähigkeit stellt daher fiir sie den 
einzigen Ausweg aus krankheitsbedingt geminderter Erwerbsfähigkeit dar. 

Es ist daher notwendig, die Verweisung von ungelernten Arbeitnehmern und Selbständigen ab einem 
bestimmten Lebensalter (58 Yl Jahre) auf Tätigkeiten auszuschließen, die ihnen angesichts ihrer 
persönlichen (wirtschaftlichen) Situation nicht zugemutet werden können. 

Während im Bereich des GSVG durch die Bestimmungen der §§ 132 und 133 GSVG bei Vorliegen von 
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ElWerbsunfahigkeit nach Vollendung des 50. Lebensjahres unter bestimmten Voraussetzungen 
Berufsschutz vorgesehen ist. bestehen keine analogen Bestimmungen im Bereich des BSVG. Die 
Aufhebung der vorzeitigen Alterspension wegen EN'erbsunfäbigkeit ab 1. Oktober 2000 brächte somit 
für die Bauern eine überproponionale Verschlechterung mit sich. Im Koalitionsübereinkommen (Kapitel 
3.8 des Abschnitts •. Stärkung des Winschaftsstandorts Österreich") bekennt sich die Bundesregierung 
zur Schaffung eines Berufsschutzes für Bäuerinnen und Bauern analog zu den Bestimmungen der 
gewerblichen Wirtschaft. Dies bedeutet. dass auch für den bäuerlichen Bereich die Bestimmungen des 
§ 133 Abs. 2 GSVG Geltung erlangen müssen. 

Der nunmehr vorgesehene Berufsschutz in § 124 Abs.2 BSVG ab der Vollendung des 
678. Lebensmonates (56 Y3 Jahre) korrehen mit dem Zugangsaller bei den vorzeitigen Alterspensionen. 

Zu Art. 1 Z 17 und 61 (I§ 227 AbI. 1 Z 1 uDd S86 Abs. 5 ASVG), Art. 2 Z 6 uDd 34 (il 116 AbI. 7 
uDd 184 AbI. 3 GSVG) uDd Art. 3 Z 5 uDd 33 (I§ 107 AbI. 7 uDd 174 AbI. 3 BSVG ): 

Voraussetzung für die Anerkennung einer Ersatzzeit nach § 227 Abs. 1 Z 1 bzw. § 228 Abs. 1 Z 3 
ASVG. § 116 Abs. 7 GSVG und § 107 Abs. 7 BSVG ist unter anderem. dass nach dem Verlassen der 
Schule bzw. der Beendigung der Ausbildung eine sonstige Versicherungszcit vorliegt. Diese 
Bestimmung stammt aus jener Zeit. in der die genannten Ersatzzeiten noch beitragsfrei filr den 
Anspruch auf Pension sowie filr deren HOhe berücksichtigt wurden, weshalb das Gesetz auf die zeitliche 
Aufeinanderfolge von Schulbesuch und sonstiger Versicherungszeit abstellte. 

Infolge des Strukturanpassungsgesetzes 1996. BGBl. Nr. 201. haben Schul- und Studienzeiten seit 
1. Juli 1996 nur mehr dann pcnsionsbegrundende und -erhöhende Wirkung, wenn filr sie Beiträge 
entrichtet \"\-urden: sie gelten dann als Beitragszeiten der freiwilligen Versicherung. Die Voraussetzung 
des Vorliegens einer nachfolgenden sonstigen Versicherungszeit bat somit ihre ursprüngliche 
Bedeutung verloren und soll dem Einkauf der Schul- und Studienzeiten nicht länger entgegenstehen. 
Die Bestimmung soll rückwirkend mit 1. Juli 1996 in Kraft treten. Überdies sieht eine 
Übergangsregelung vor, dass auf Antrag eine Aufrollung von Verfahren, die nach dem 30. Juni 1996 
(nach .. alter" Rechtslage) entschieden \\1lTden. durchzufiihren ist. 

bJ Art. 1 Z 16. 29 uDd 33 (§§ 253a AbI. 3, 25Jb Abs. 2 uDd l53c Abs. 6 ASVG), Art. 2 Z 12. 14 und 
18 (§§ 131 Abi. 2. 131a AbI. 3 uDd 13tb AbI. 6 GSVG) uDd Art. 3 Z 11,13 uDd 17 (I§ 122 AbI. 2. 
1228 Abs. 3 und 112b Abs. 6 BSVG): 

Die E;\:pertenkomntission "Alterssicherung" wies in ihrem Endbericht auf folgendes Problem hin: 

"Die bestehenden Wegfallsbestimmungen gestatten den Bezug eines geringfügigen Erwerbseinkommens 
pro Monat Wenn in einern oder nur wenigen Monaten eines Jahres ein höheres, in den Übrigen aber 
nur ein hbchstens geringfügiges Erwerbseinkommen erzielt wird. fühn das bei der Ausübung 
selbständiger Erwerbstätigkeit zu UngleichbehandJungen und unemiinschten Konsequenzen. Der Grund 
dafur liegt darin, dass bei dieser Versichertengruppe eine Jahresdurehrechnung erfolgt. die überdies im 
Regelfall erst zwei Jahre später vorgenommen werden kann. Es kommt nun vor, dass sich erst gegen 
Ende des Jahres heraussteHt. dass die Geringfügigkeitsgrenze überschritten wurde, was zur 
Rückforderung der bereits ausgezahlten Pension dieses Jahres filhn. Eine Lösung kOnnte darin bestehen. 
einen rückwirkenden Wegfall dann auszuschließen, wenn ein zu emwtendes, die 
Geringfugigkeitsgrenze übersteigendes Einkommen rechtzeitig gemeldet wird. Da sich Ihnliche 
Probleme, wenngleich nicht in dieser Schärfe, auch bei Arbeitnehmern steUen. soUte dieses 
Gesamtproblem überarbeitet werden." 

Die von der Konunission aufgezeige Problematik soll durch eine Entkoppclung von Leistungsrecht und 
Versicherungsrecht in dem Sinn gelöst werden, dass trotz bestehender ~durchgängiger" 
Pflichtversicherung die Voraussetzung filr den Wegfall der vorzeitigen AIterspension bei langer 
Versicherungsdauer und bei Arbeitslosigkeit so\\ie der Gleitpcnsion in den angesprochenen FAllen an 
die konkrete "tatsächliche" Verrichtung der (rnelufachen) Erwemstätigkeit anknüpft. 

Zu Art. 1 Z 36 bis 38, 40 und 61 (§§ 261 AbI. 3 bis 5, 261c AbI. 1 und 586 AbI. 8 und 9 ASVG). 
Art. 2 Z 21 bis 23. 25 und 34 (§§ 139 AbI. J bis 5, ]43a AbI. 1 uod 284 AbI. 6 und 7 GSVG) und 
Art. J Z 20 bis 22, 24 und 33 (I§ 130 AbI. 3 bis S, 134a AbI. 1 und 274 AbI. 6 uDd 7 BSVG): 

Das Modell der Leisrungsgerecbtigkeit beinhaltet. dass jener, der die Pension vor Erreichung des 
Regelpensionsalters in Anspruch nimmt. mit versicherungsmathematisch berechneten Abschlägen 
rechnen muss und jener, der sie später in Anspruch nimmt, ebensolche Zuschläge erhält. Nur diese 
Berechnungsweise stellt sicher, dass sich die Gesamtaufwendungen der Pensionsversicherung nicht 
verändern, gleichgültig ob die Versichenen fiüher oder später in Pension gehen. 

Nach geltendem Recht werden für die Alterspensionen in jedem Versicherungsjahr zwei 
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Steigerungspunkte (das entspricht 2% der Bemessungsgrundlage) erworben. Für jedes Jahr, um das 
Versicherte die Pension früher als bei Erreichung des Regelpensionsalters (60 Jahre für Frauen, 6S Jahre 
flir Männer) in Anspruch nehmen. werden von der Summe der Steigerungspunkte als Malus zwei 
Steigerungspunkte abgezogen. Dieser linear gestaltete Abzug beträgt aber höchstens 10 
Steigerungspunkte oder 15% der Pension. 

Es ",ird vorgeschlagen. den Malus auch weiterhin linear zu gestalten. allerdings auf drei 
Steigerungspunkte pro Jahr anzuheben. und zwar unter Festlegung einer Höchstgrenze von 10.5 
Steigerungspunkten bz\\'. 15% der Pension. Die Einfiihrung soU zeitgleich und in denselben Etappen 
wie die Anbebung des Pensionsanfallsalters für \'orzeitige Alterspensionen enolgen. 

Für männliche Versicherte mit 4S Beitragsjahren. für weibliche Versichene mit 40 Beitragsjahren wird 
bei frühestmöglichem Pensionsantritt keine Verschärfung der Abschlagsregelung wirksam. 
Kindererziehungszeiten sind dabei bis zu fünf Jahren zu berücksichtigen. 

Versicherte, die die GeJtendrnachung des Pensionsanspruches Ober das Regelpensionsalter (60/65 Jahre) 
hinaus aufschieben, sollen demgegenüber einen Bonus von jährlich vier Steigerungspunkten erhalten. 

Für Jahrgänge, für die das Pensionsanfallsalter schrittweise angehoben wird. soU der höchste Abschlag 
nach der Anbebung des Pensionsanfallsalters nicht höher sein als der Abschlag bei frühestem 
Pensionsanlrin nach derzeitiger Rechtslage. Bei späterem Pensionsantritt erfolgt die Anhebung des 
Abschlages von zwei auf drei Prozentpunkte schrittweise einschleifend. 

Zu Art. 1 Z 41 bis 46 und 61 (I§ 264 Abs. 1 Z 1 und 2, Abs. 2,6,6. und 7. so"'ie 586 Abs. 7 und 10 
ASVG), Art. 2 Z 26 bis 31 und 34 (§§ 145 Abs. 1 Z 1 und 2, Abi. 2.6,6. und 7. sowie 284 Abs. 5 
und 8 GSVG) und Art. 3 Z 25 bis 30 und 3l (I§ 136 Abi. 1 Z 1 und 2, AbI. 2, 6, 68 und 7. 1O"'ie 
274 Abs. 5 und 8 BSVG): 

Nach geltendem Recht variiert die Höhe der Witwen(r)pension zwischen 40% und 60% der Pension des 
Verstorbenen. Ausgangspunkt dieser Berechnung ist das Gesamteinkommen des Ehepaares; bat die 
Witwe (der Witwer) ein Einkommen von mindestens ISOOJo des Einkommens des verstorbenen 
Ehepartners, dann beträgt die Witwen(r)pension 400/0, haben beide Ehepartner ein gleich hohes 
Einkommen bezogen, beträgt sie 52% und bat der verstorbene Versichene mindestens 1500/0 des 
Einkommens der Witwe (des Witwers) bezogen, beträgt sie 60%. Diese Berechnungsweise kann dazu 
fuhren. dass die Witwe (der Witwer) durch die Witwen(r)pension und eine Eigenpension oder eigenes 
Einkommen zusammen ein Gesamteinkommen enielt. das über der höchsten erreichbaren Pension eines 
Alleinstehenden liegt. Als Schutzklausel sieht der Gesetzgeber vor, dass die Witwen(r)pension bis auf 
60% zu erhöhen ist. wenn die Summe aus Witwen(r)pension und eigenem Einkommen monatlich 
derzeit S 16.936.- ("Schutzbetrag") nicht erreicht. 

Durch die vorgeschlagene Novellierung soU die Spreizung mit Wirkung vom 1. Oktober 2000 auf 00/0 
bis 60% ausgedehnt werden. Gleichzeitig damit soll die Berechnungsformel des § 264 Abs. 2 ASVG, 
§ 145 Abs.2 GSVG und des § 136 Abs.2 BSVG verändert werden. Derzeit "ird zunächst die 
Berechnungsgrundlage der Witwe (des Witwers) durch jene des verstorbenen Ehepartners geteilt und 
dieser Wert dann mit 24 multipliziert (Faktor X). Der Prozentsatz der Witwen(r)pension ergibt sich 
dann aus der Venninderung der Zahl 76 um den Faktor X. 

Diese schwer verständliche Formel soU durch eine verständlichere Festlegung ihrer Ergebnisse ersetzt 
werden, und n\'ar soll in Hinkunft die Witwen(r)pension bei gleich hoher Berechnungsgrundlage 40% 
betragen. 

Um sozialpolitisch unerwünschte Auswirkungen zu vermeiden. soll der .. ScbutzbetI'ag" zum 
1. Oktober 2000 aufS 20.000,- erhöht werden. 

Neu eingefiihrt v.nd eine Leisrungsobergrenze beim Zusammentreffen einer Eigenpension oder/und 
eines Erwerbseinkommens mit einer Hinterbliebenenpension: Überschreitet die Summe dieser 
Einkommen die doppelte Höchstbeitragsgrundlage (derzeit S 86.400,-), dann verminden sich die 
Hinterbliebenenpension um den Übcrschreitungsbetrag bis auf Null. 

Die Berechnungsregeln für die Waisenpension und die derzeitige Rechtslage beim Zusammentreffen 
einer Hinterbliebenenpension mit einer Hinterbliebenenrente sollen unverändert bleiben. 

Die vorgesehene Änderung vernirklicht das im Koalitionsabkommen genannte Ziel einer stärkeren 
Bedarfsorientierung der Hinterbliebenenpensionen und knüpft auch an die mit dem Gedanken der 
Bedarfsorientierung zusammenhängende ursprüngliche Unterha1tsersatzfunktion der 
Hinterbliebenenpensionen an. Ist das Einkommen der hinterbliebenen Person wesentlich höher als jenes 
des verstorbenen Ehegatten, dann besteht kein konkreter Unterbaltsbedarf. 

Die vorgeschlagene 0/60% Regelung mit einer Obergrenze von derzeit S 86.400,- erscheint damit 
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zweckmäßig und sozialpolitisch gerechtfertigt. Sie ist zudem sozial ausgewogen: Die Erhöhung des 
"Schutzbetrages" stellt sicher, dass innerhalb dieser Einkommensgrenze auch dann eine 
Hinterbliebenenpension im Ausmaß von 60% gebühn. wenn die Berechnungsgrundlage der Witwe (des 
Witwers) gleich oder höher ist als jene des Verstorbenen. Schließlich bleibt insbesondere bei Frauen. 
deren Berechnungsgrundlage wegen Zeiten der Kindererziehung oder der Pflege älterer Menschen 
niedriger ist als die durchschnittliche Berechnungsgrundlage der Versicherten. die 60o/e-Marke fast 
immer gewahrt. 

Zu Art. 1 Z 58 und 61 (li 455 Abi. 2 und 586 Abs. 11 ASVG): 

Das Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen hat in seinem grundsätzlichen 
Bestreben um eine - vor allem im Interesse der Versicherten gelegene und von diesen auch elwartete - so 
weit als möglich bundeseinheitliche Vorgangsweise der Krankenversicherungsträger bei der Gewährung 
von satzungsmäßigen Mehrleistungen nicht zuletzt im Hinblick auf die finanzielle Lage der 
Krankenversicherungsträger wiederholt auf die Notwendigkeit einer Konvergenz des Leistungsrechtes 
hingewiesen und diesbezüglich in Auslegung der Bestimmung des § 121 Abs. 3 ASVG aus gegebenem 
Anlass die Auffassung vertreten. dass es nicht im Sinne dieser gesetzlichen Bestimmung gelegen sein 
kann, wenn KrankenversicherungstIäger in einer prekären finanziellen Situation nur unter Hinweis auf 
die Bedürftigkeit der Versicherten und somit unter Außerachtlassung der finanziellen Leistungsfähigkeit 
(weiterhin) satzungsmäßige Mehrleistungen erbringen. 

Durch die vorgeschlagene Geset.zesänderung soll der Hauptverband auf dem Weg über die von ihm 
aufzustellende Mustersatzung verpflichtet werden, eine fiir alle Krankenversicherungsträger 
verbindliche Bandbreite für die über die gesetzlichen Mindestleisrungen hinausgehenden 
satzungsmäßigen Mehrleisrungen festzulegen, wobei er dabei in erster Linie auf die finanzielle 
Leistungsfahigkeit der Krankenversicherungsträger - zur SichersteIlung der gesamt\\irtschaftIichen 
Tragfahigkeit (§ 31 Abs. 2 Z 3 ASVG) - Bedacht zu nehmen bat. 

Zu Art. 1 Z 59 und 61 (§§ 502 Abs. Ja und 586 Abs. 12 ASVG): 

Der Novellierungsvorschlag beruht auf einer Anregung der Israelitischen Kultusgemeinde: 

Personen, die in der Zeit vom 4. März 1933 bis 9. Mai 1945 aus politischen Gründen - außer wegen 
nationalsozialistischer Betätigung - oder religiösen Gründen oder aus Gründen der Abstammung in 
ihren sozialversicherungsrechtlichen Verhältnissen einen Nachteil erlitten haben, werden nach den 
§§ 500 ff. ASVG in der Pensions\'ersicherung begünstigt. 

Nach § 502 Abs. 1 ASVG gelten Zeiten einer aus den genannten Gründen veranlassten 
Untersuchungshaft. Verbüßung einer Freiheitsstrafe, Anhaltung, Arbeitslosigkeit oder Ausbürgerung als 
Beitragszeiten in der Pensionsversicherung. 

Nach § 502 Abs.4 ASVG können Personen, die in dem im § Soo ASVG angefUhrten Zeitraum aus 
einem der dort genannten Gründe ausgewandert sind, für die Zeiten der Auswanderung. längstens aber 
für die Zeit bis 31. März 1959, Beiträge zu einem sehr günstigen Tarif nachentrichten. 

Personen. die aus den im § 500 ASVG genannten Gründen vom Besuch der Pflichtschule 
ausgeschlossen ~1lfden. diese nach Beendigung der Repression nachholen mussten und somit erst später 
ins Berufsleben eintreten konnten, haben ebenfalls sozialversicherungsrechtliche Nachteile erlitten. Dass 
in diesen Fällen die A1beitslosigkeit bzw. der spätere Berufseintritt erst nach Beendigung der politischen 
Verfolgung eintrat. liegt am Alter der Betroffenen, ändert jedoch nichts an deren 
sozialversicherungsrechtlicher Benachteiligung, deren Ursache innerhalb des nach § 500 ASVG 
relevanten Zeitraumes liegt. Auch fUhrt die geltende Rechtslage zu einer UngleichbehandJung 
gegenüber jenen Personen. die in ähnlichem Alter und aus den gleichen Gründen ausgewandert sind 
bzw. auswandern konnten. 

Die Neuregelung sieht daher vor, dass Zeiten des Besuches einer Pflichtschule, die erst nach Vollendung 
des Pflichtschulalters zurückgelegt werden konnten, als Pflichtbeitragszeiten beitragsfrei zu 
berücksichtigen sind. 

Finanzielle Beurteilung: 

Die Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten schätzt. dass von der vorgeschlagenen Neuregelung 
höchstens 50 bis 100 Personen profitieren werden. In Frage kommen Personen, die zwischen 1925 
(Vollendung des 14. Lebensjahres im Jahr 1939) und 1938 (Beginn der Pflichtschule tnit Vollendung 
des 6. Lebensjahres im Jahr 1944) geboren v.1lfden. Anzunehmen war daher, dass der größte Teil der in 
Frage kommenden Personen bereits eine Alterspension bezieht oder schon verstorben ist. 

Bei der SchätzUng der Kosten "llIde davon ausgegangen, dass durchschnittlich 24 zusätzliche 
Versicherungsmonale anerkannt werden. Für Bezieher einer Alterspension würde nach § 563 Abs. 19 
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ASVG die Pensionserhöhung für 24 Versicherungsmonate unter Heranziehung einer durchschnittlichen 
Bemessungsgrundlage von 16351 S (Wert 1998) monatlich 690 Sausmachen. 

Zu Art. 1 Z 60 (§ 585 ASVG): 

Nach § 44 Abs. 1 Z 10 ASVG gilt bei Dienstnehmern, für die dem Dienstgeber ein Altersteilzeitgeld. 
eine Altersteilzeitbeihilfe oder eine Beihilfe zum Solidaritätsprämienmodell gewährt wird. die 
Beitragsgrundlage vor Herabsetzung der Normalarbeitszeit. Nach § S8S ASVG in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 212000 tritt § 44 Abs. 1 Z 10 ASVG mit 31. Dezember 2001 außer Kraft. 
Im Hinblick darauf, dass Altersteilzeitgeld nach der vorgeschlagenen Gesetzesandenmg nunmehr bis 
31. Dezember 2003 beantragt werden kann und die Bezugszeit bis zu sechseinhalb Jahre über diesen 
Zeitpunkt hinaus betragen kann, ist eine Erstreckung der Gültigkeitsdauer dieser Bestimmung bis zum 
Ablauf des 30. Juni 2010 erforderlich. 

Zu Art. 1 Z 61 (I 586 AbI. 13 ASVG), Art. 2 Z 34 (§ 284 AbI. 9 GSVG). Art. 3 Z 33 (I 274 AbI. 9 
BSVG) und Art. 4 Z 4 (§ 195 AbI. 4 B-KUVG): 

Als Maßnahme zur Verwaltungskosteneinsparung wird vorgeschlagen. den eigenen Verwaltungs- und 
Verrechnungsaufwand der Versicherungsträger für die Jahre 2000 bis 2002 jeweils auf dem Niveau des 
Brutto-Verwaltungs- und Verrechnungsaufwandes des Jahres 1999 einzufrieren. 

Dies führt zu folgenden Einsparungen: 
1. in der Pensions\'ersicherung 80 Millionen Schilling im Jahr 2000, ISO Millionen Schilling im 

Jahr 200 I und 230 Millionen Schilling im Jahr 2002; 
2. in der Krankenversicherung 100 MiUionen Schilling im Jahr 2000. 175 MiUionen Schilling im 

Jahr 200 1 und 265 Millionen Schilling im Jahr 2002; 
3. in der Unfallversicherung 30 Millionen Schilling im Jahr 2000, 60 Millionen Schilling im 

Jahr 2001 und 90 Milhonen SchiIling im Jahr 2002. 

Zu Art. 2 Z 1 (§ 6 AbI. 4 GSVG): 

Die Praxis hat gezeigt. dass Fälle häufig sind. wonach Personen, die eine Selbstversicherung in der 
Krankenversicherung nach § 16 ASVG abgeschlossen hatten, rückwirkend in die Pflichtversicherung 
nach § 2 Abs. 1 Z 4 GSVG einbezogen werden. Die - für die Betroffenen unverständliche - rechtliche 
Konsequenz auf Grund der geltenden Rechtslage wäre eine doppelte Beitragsverpflichrung für die sich 
überschneidenden Zeiträume. Eine Rückab~icklung der maßgeblichen Versicherungsverhältnisse ist 
administrativ nicht effizient durchfuhrbar. Durch die vorgeschlagene Bestimmung wird daher für den 
Fall der geschildenen konkreten Konstellation festgelegt. dass der Versichcne so lange weiterhin der 
Selbstversicherung nach § 16 ASVG unterliegen soll, bis die Sozialvcrsicherungsanstalt der 
gewerblichen Wirtschaft ihn von Amts wegen in die Pflicht\'ersicherung nach dem GSVG einbezieht. 

Zu Art. 4 Z 1,3 und 4 (§§ 52 Z 3,79,81 und 195 AbI. 3 B-KUVG): 

Das B-KtNG sieht im § 52 als Leistung aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft ein 
Sonderwochengeld für die Versichene und flir die Angehörige eines Versicherten vor. Beim 
Sonderwochengeld handelt es sich um eine Einmalleistung in der Höhe von 7()o/o der Bcitragsgrundlage 
im Monat der Entbindung. Zur Sanierung der Krankenkasse soll im B-KWG als eigenständige 
Maßnahme diese Sonderleistung entfallen. Dies ist auch deshalb gerechtfenigt, da der Eintritt des 
Versicherungsfalles der Mutterschaft für Beamtinnen infolge der Weitergewährung der Bezüge mit 
keinem Versicherungsrisiko infolge einer Einkommenseinbuße verbunden ist. Die nach dem B-KWG 
versicherten Veruagsbediensteten beziehen im Falle der Mutterschaft wie ASVG-Versicherte ebenfalls 
Wochen geld, sodass auch diese Versichertengruppe keine Einkommenseinbußen erleidet. 

Der Aufwand der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter für das Sonderwochengeld betrug in den 
vergangenen Jahren jeweils rund 40 Millionen Schilling für durchschnittlich 2 100 Fälle. 

Besonderer Teil zu den Artikeln 5 bis 8 

Zu Art. 5 Z 1 (§ 18 AbI. 21it. c AlVG): 

Als Begleitmaßnahrne zur Reform der vorzeitigen Alterspension bei langer Versicherungsdauer soll die 
längste mögliche Bezugsdauer von Arbeitslosengeld (derzeit S2 Wochen) fiir ältere AIbeitnehmerInnen 
mit langer Versicherungsdauer, die von der schrittweisen Verschiebung des Antrittsalters fiir die 
vorzeitige Alterspension betroffen sind, vorübergehend auf 78 Wochen angehoben werden. Die 
Anwartschaft fur diese längere Bezugsdauer von AJbeitsJosengeld soll dann erfiillt sein. wenn innerhalb 
einer Rahrnenfrist von 25 Jahren 780 Wochen (rund 15 Jahre) aJbeitslosenversicherungspflichtige 
Beschäftigungszeiten vorliegen. Die neue Regelung soll fU.r Frauen. die das 54. Lebensjahr bzw. 
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Männer. die das 59. Lebensjahr zwischen 1. Oktober und 3 L Dezember 2003 vollenden. gelten. 

7Al Art. 5 Z 2 (§ 268 AJVG): 

Durch die Gewährung des Weiterbildungsgeldes ftir AIbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab 45 in 
Höhe des jeweiligen Arbeitslosengeldes statt in Höhe des Karenzgeldes soll diesen die Inanspruchnahme 
der Bildungskarenz und der FreisteIlung gegen Entfall des Arbeitsentgehes erleichten werden. Dadurch 
sollen Weiterbildungsakti\"itäten älterer Arbeitnehmerinnen angeregt und deren Beschäftigungschancen 
verbessert werden. Die neue Regelung soll ftir Bildungskarenz- und Freistcllungs\'creinbarungen gelten. 
deren Laufzeit nach dem 30. September 2000 beginnt. Die Anhebung des Weiterbildungsgeldes soll 
vorläufig nur fur Antragstellungen bis 31. Dezember 2003 gelten. 

7Al Art. S Z 3 (§ 27 AJVG): 

Altersteilzeitgeld soll auch ohne Einstellung einer Ersatzkraft gewahrt werden können; die 
Arbeitszeitreduktion 5011 flexibel gehandhabt werden; die zulässige Höchstdauer der Gewährung soll um 
den Anpassungszeitraurn des Frühpensionsalters ausgedehnt werden. 

Altersteilzeitgeld so11 für Personen mit langer Versicherungsdauer, nämlich 780 Wochen (rund 
15 Jahre) aroeitslosenversicherungspflicbtige Beschäftigungszeiten innerhalb einer Rahmenfrist von 
2S Jahren, gewährt werden können. Die Arbeitszeitverringerung sol) nicht mehr starT 50 Prozent 
betragen müssen. sondern innerhalb einer Bandbreite von 40 bis 60 Prozent der Normalarbeitszeit liegen 
(zB bei 40 Stunden-Woche 16 bis 24 Stunden). Teilzeitbescbäftigte, deren Arbeitszeit die 
Nonnalarbeitszeit nicht mehr als 20 Prozent (bisher 10 Prozent) unterschreitet (zB bei 40 Stunden
Woche 36 Stunden statt bisher 38 Stunden). sollen in Altersteilzein'ereinbarungen einbezogen werden 
können. 

Mehrleistungen des Arbeitgebers über einen Lohnausgleich von 50 Prozent hinaus sollen künftig nicht 
mehr erstattet werden. 

Der Durchrechnungszeitraurn soll mehr als drei Jahre betragen und auch dem gesamten 
Vereinbarungszeitraum entsprechen können. Das ist derzeit nur bei entsprechender Regelung durch 
Kollektivvertrag oder Betriebvereinbarung möglich. 

Die Meldepflicht ftir alle maßgeblichen Änderungen und die Rückzahlungspflicht des Arbeitgebers 
sollen ausdrücklich klargestellt werden. 

Die neuen Regelungen sollen fur Vereinbarungen gehen. deren Laufzeit nach dem 30. September 2000 
beginnt. Durch den Abschluss neuer Vereinbarungen wird daher, soweit die erforderlichen 
Voraussetzungen erfüllt werden. auch ein Umstieg vorn bisherigen auf das neue Altersteilzeitgeld 
möglich sein. Dadurch kann die mögliche längere Laufzeit und größere Flexibilisierung genützt werden. 

7Al Art. 5 Z 4 und 5 (§ 79 Abs. SS und 56 sol\'ie § 80 Abs. 9 AlVG): 

Diese Bestimmungen betreffen das Inkrafttreten und das Außerkrafttreten der neuen Regelungen und 
sehen die Befristung aller Änderungen mit Ende 2003 vor. 

7Al Art. 6 (f 5a, § Sb, § 10 Abs. 9 und § 11 AMPFG): 

Der Arbei\geberbeitrag zur Arbeitslosenversicherung soll bei Einstellung \'on ArbeitnehrneritUlen oder 
AIbeitnehmern, die das SO. Lebensjahr voUendet haben. zur Gänze entfallen. Bisher entfällt in diesem 
Fall die Hälfte des AlV-Beitrages und erst nach Vollendung des 55. Lebensjahres entfällt der AlV
Beitrag zur Gänze. 

Der bestehende Malus (Verpflichtung zur Zahlung eines einmaligen ArbeitslosenveTSicherungsbeitrages 
bei Freisetzung von Arbeitnehrnerinnen oder Arbeitnehmern, die das 50. Lebensjahr voUendet haben) 
soll spürbar angehoben werden, ohne dass zu große Stufen entstehen. Es soll daher der Grundbetrag von 
0,1 auf 0,2 Prozent der Beitragsgrundlage angehoben werden und mit jedem weiteren vollendeten 
Lebensmonat über SO um weitere 0,2 Prozent ansteigen. Der Vervielfacbungsfaktor erhöht sich nur 
durch die Anhebung des Anfallsalters fiir die vorzeitige Alterspension auf 56 Y2 fur Frauen und 61 Y2 fiir 
Männer. Für ArbeitnehmeritUlen oder Arbeitnehmer, auf die eine Übergangsregelung zutrüft. flillt die 
Erhöhung entsprechend geringer aus. Bei Unterlassung der verpflichtenden Anzeige der beabsichtigten 
Kündigung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer soll der Malus um 30 vH erhOht werden. Dies 
ist insofern gerechtfertigt, als gerade bei älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine möglichst 
frühzeitige Intervention bei Beschäftigungsproblemen wesentlich ft1r den Erhalt oder die 
Wiedererlangung eines Arbeitsplatzes ist und bei Verzögerungen im Regelfall große Kosten für die 
Arbeitslosenversicherung entstehen. 

Die Malustatbestände 'werden systematisch und übersichtlich neu geordnet. Im Hinblick darauf, dass 
durch die Einrechnung von Beschäftigungsunterbrechungen nur bis zu einem Höchstausmaß von einem 
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Jahr saisonelle BeschäftigungS\'erhältnisse nicht erfasst werden. kann die bisherige Ausnahme bei 
Wiedereinstellungsyerträgen oder Wiedereinstellungszusagen entfallen. 

Durch die Anhebung des Malus sollen vor allem ältere Arbeitnehmer länger in Beschäftigung gehalten 
werden (primärer Effekt) und nur in jenen Fällen. wo dies nicht gelingt. ein größerer finanzieller 
Beitrag zur teilweisen Abdeckung der in der Arbeitslosem'ersicherung entstehenden Kosten geleistet 
werden (sekundärer Effekt). 

Die Bonus-Malus-Regelung soll bis Ende 2003 gelten. Auf Grund der bis dahin vorliegenden 
Erfahrungen wird über eine - allenfalls modifiziene - Weitergeltung zu entscheiden sein. 

Zu Art. 7 (I 4S AMFG): 

Wegen der entscheidenden Bedeutung einer frühzeitigen Intervention bei Beschäftigungsproblemen 
älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer soll die Verpflichtung zur Anzeige an die regionale 
Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice vor der beabsichtigten Kündigung von Arbeitnehmern über SO 
vorgesehen werden. Dadurch soll das Arbeitsmarktser\'ice in die Lage versetzt werden, alle 
Möglichkeiten einer Weiterbeschäftigung des betroffenen Arbeitnehmers im bisherigen oder in einem 
anderen Betrieb zu prüfen und in jedem Einzelfall eine maßgeschneidene Vorgangsweise zu entwickeln. 
Dazu soll bei Bedarf das jeweils passende Beratungs-, Schulungs- und Förderinstrumentarium eingesetzt 
werden. Soweit das Arbeitsmarktsenice die erforderlichen Dienstleistungen nicht selbst erbringen kann, 
sollen diese durch geeignete Unternehmen oder Einrichtungen erbracht werden. 

Die Anzeigepflicht soll wie die arbeitsrechtliche Anfechtungsmöglichkeit nur fiir Arbeitsverhältnisse, 
die bereits mindestens sechs Monate gedauen haben. gelten. Dadurch sollen die Bemühungen, in 
Zusammenarbeit mit dem Dienstgeber nach Möglichkeit eine Weiterbeschäftigungsmöglichkeit zu 
finden. auf Arbeitskräfte, die in den Betrieb integrien sind, konzentrien und der Verwaltungsaufwand 
auf Erfolg versprechende Fälle beschränkt werden. 

Wie alle anderen neuen Regelungen soll auch diese zunächst befristet bis Ende 2003 eingefii.hrt werden. 

Zu Art. 8 (§ 1S Abs. 3 bis' A VRAG): 

Durch die neuen Bestimmungen erfolgt die Ausdehnung des allgemeinen Kündigungsschutzes rur 
Arbeitnehmer, die das SO. Lebensjahr vollendet haben, auf Betriebe, die nicht dem 
ArbeitS\'erfassungsgesetz 1974 (ArbVG) unterliegen. Arbeitnehmer ab Vollendung des 
50. Lebensjahres. die dem Anwendungsbereich des A VRAG unterliegen, und in einem nicht 
betriebsratspflichtigen Betrieb beschäftigt sind. haben nunmehr die Möglichkeit. eine Kündigung binnen 
einer Woche nach Zugang bei Gericht anzufechten. wenn die Kündigung sozial ungerechtfertigt ist und 
sie bereits sechs Monate im Betrieb oder Unternehmen. dem der Betrieb angehört., beschäftigt sind. Zum 
Begriff •. sozial ungerechtfertigte Kündigung" ist auf die einschlägige Judikatur zu § 105 ArbVG zu 
verweisen. In solchen Rechtsstreitigkeiten steht keiner Panei ein Kostenersatzanspruch an die andere 
zu. 

Durch die Einfiihrung des Frühwarnsystems gemäß § 45 AMFG soll erreicht werden, dass altere 
ArbeitnehmerInnen einerseits im bisherigen Arbeitsverhältnis bleiben können, andererseits fiir sie über 
die Vermittlung des AMS eine andere Beschäftigungsmöglichkeit gefunden werden kann, wodurch es zu 
keinen vermehrten Kündigungsanfechtungen kommen sollte. Dennoch '\\ird durch Abs. 3 bis 6 des § lS 
A VRAG eine Lücke im bisherigen System des allgemeinen Kündigungsschutzes geschlossen. Bisher 
musste in solchen Fällen auf § 879 ABGB zurückgegriffen werden. 

Die neue Regelung soll zunächst befristet bis Ende 2003 gelten. 
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FINANZIELLE ERLÄUTERUNGEN 
zum Sozialrechts-Änderun&s&esetz 2000 - sRÄG 2000 

Zu den Artikeln 1 bis 4 
Einleitende Bemerkungen: 

Den finanziellen Erläuterungen zum Sozialrechts-Änderungsgesetz 2000 ist Folgendes "oranzustellen: 

• Die geplanten Änderungen betreffen im Wesentlichen alle Bereiche der gesetzlichen 
Pensionsversicherung in gleichem Ausmaß: Es gibt keine darstellbaren Unterschiede in der 
Betroffenheit Z\\ischen Versicherten nach dem ASVG oder GSVG oder BSVG. 

• Die geplanten Änderungen sind äußerst komplex und zum Teil eng miteinander verzahnt: Dies 
betrifft insbesondere die Neuregelung des gesetzlichen Pensionsantnttsalters und die Neuregelung 
des Steigerungsbetrages. 

• Nicht zuletzt ist auch mit Verhaltensänderungen der betroffenen Personen zu rechnen: Diese 
Verhaltensänderungen - im Sinne von möglichen Ausweichtendenzen - müssen bei der 
Quantifizierung der finanziellen AUS\\irkungen berücksichtigt werden. 

Daher werden in den nachfolgenden finanziellen Darlegungen die getroffenen Maßnahmen zwar einzeln 
finanziell bewertet, eine gesonderte Darstellung nach den Bereichen ASVG, GSVG und BSVG kann 
jedoch nicht erfolgen. da sie zu sehr fehlerbehaftet wäre. Die Darstellung der finanziellen AuS\\irkungen 
der geplanten Änderungen umfasst infolge dessen stets die gesamte gesetzliche Pensions\'ersicherung. 

Zu den einzelnen Maßnahmen ist Folgendes anzumerken: 

1. Neuregejung der Binterbliebenenpensionen 

Die geplante NeuregeJung der Hinterbliebenenversorgung für neu zuerkannte WitwenIWitwerleistungen 
ab dem 1. Oktober 2000 fuhrt zu folgenden Einsparungen in der gesetzlichen Pensionsversicherung und 
damit zu einer analogen Verminderung des Bundesbeitrages: 

Jahr 

Einsparungen beim Leistungsaufwand bzw. beim Bundesbeitrag 
(in Mio. S) 

2000 2001 2002 2003 

Einsparung 5 80 250 420 

2004 

600 

Diesen Annahmen liegt folgendes Mengengerüst zu Grunde: Bei einer durchschnittlichen Zahl \'on 
27500 Neuzugängen an WitwenIWitwerpensionen und einer durchschnittlichen Leistung \'on rund 
6750 S \\ird erwartet, dass sich die Witwerpensionen um rund 33 Prozent vermindern und dass sich die 
Witwerueistungen infolge der äußerst geringen Betroffenheit der Frauen nur um rund 3,5 Prozent 
vermindern. 

2. Erhöbung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters für die \'orzeitigen Alterspensionen und 
Neuregelung der Invaliditätspensionen (Berufs- bZ1\·. Er\\'erbsunfähigkeitspensionen) 

Das in diesem Bereich vorgesehene Maßnahmenbündel lässt sich grob gesprochen in drei Teilbereiche 
zergliedern: 

• Das Anfallsalter fiir die vorzeitigen Alterspensionen (derzeit 55 Jahre fur Frauen und 60 Jahre rur 
Männer) "ird, beginnend mit dem 1. Oktober 2000, jedes Vierteljahr fur Personen, die in diesem 
Vierteljahr das derzeitige Anfallsalter erreichen, um Z\\'ei Monate erhöht: [m Dauerrecht gilt sodann 
ein Anfallsalter \'on 56 Y2 Jahren fur Frauen und von 61 Y2 Jahren fiir Männer. 

• Die vorzeitige Alterspension wegen geminderter AJbeitsßhigkeit (wegen Ern'erbsunfähigkeit) "ird 
ab dem 1. Oktober 2000 aufgehoben: Dies bedeutet allerdings keinen \'ollständigen Wegfall dieser 
Zugangsmöglichkeit, sondern die entsprechenden derzeitigen gesundheitlichen 
Zugangsvorausseuungen werden in die vorzeitige Alterspension wegen ArbeitSlosigkeit integriert. 

• Es wird darüber hinaus sichergestellt, dass ungelernte Arbeiter, gewerblich Selbständige und Bauern 
nur in zumutbarer Weise auf eine andere als ihre bisherige Tätigkeit verniesen werden können. 

Zum zuletzt angeführten Punkt: 
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Im Jahr 1999 gab es rund 47 400 Anträge auf eine Pension wegen 
In\'alidität/BerufsunßhigkenlErwerbsunfähigkeit: dem standen rund 15 300 Zuerkennungen gegenüber. 
d.h. die Zuerkennungsquote betrug rund 33 Prozent. Mit anderen Worten. zwei Drittel aller Anträge auf 
eine derartige Pensionsleistung werden infolge der derzeitigen Rechtslage abgelehnt. 

Die geplanten Änderungen bei den Zurnutbarkeitsbestimmungen bei den Unselbständigen \\ie auch die 
umfassenderen Neuregelungen bei den gewerblichen und bäuerlichen Selbständigen lassen sich in ihren 
Auswirkungen äußerst schwer quantifizieren, da sie sehr sL1rk sowohl von der Zuerkennungspraxis der 
Pensions\'ersicherungsträger als auch der Spruchpraxis der Sozialgerichte abhängen. Angesichts der 
derzeit relati\' hohen Ablehnungsrate ist anzunehmen, dass die Zahl der Neuzuerkennungen deutlich 
ansteigt. 

Selbst eine durchaus moderate Anhebung der Zuerkennungsquote nur auf SO Prozent wÜl'de eine 
Zunahme der Neuzuerkennungen um ebenfalls 50 Prozent be\\irken. Es wird insbesondere auch 
angenommen. dass vor allem durch den Wegfall der vorzeitigen Alterspension wegen geminderter 
ArbeilSflihigkeit (wegen Erwerbsunfähigkeit) eben dieser Effekt. nämlich eine Erhöhung der 
Zuerkennungsquote auf 50 ProzenL eintritt. 

Diese Anhebung der Zuerkennungsquote würde folgende finanzielle Mehrbelastungen mit sich bringen: 

Mehraun"'endungen in der gesetzlichen Pensionsversicherung 

bzw. bei Beitrag des Bundes (in Mio. S) 

lahr 2000 2001 2002 2003 2004 

Mehraufwendungen 50 600 1.860 3.170 4.560 

Dieser EinschätzUng liegt folgendes Mengengerust zu Grunde: Es wird erwartet, dass die Zahl der 
Neuzuerkennungen, wie bereits erwähnt. in diesem Bereich um 50 Prozent ansteigt. das sind rund 7 000 
zusätzliche Leistungen pro jahr mit einer Durchschnittspension von derzeit rund 13 000 S. Sollte sich 
diese Einschätzung in den kommenden ein bis zwei Jahren als zu niedrig erweisen, so müsste eine 
gesetzliche Nachjustierung erfolgen. 

Im Gegensatz dazu sind bei der zweiten Maßnahme, der ... Abschaffung" der vorzeitigen Alterspension 
wegen geminderter A.rbeitsfahigkeit (wegen Erwerbsunfahigkeit) positive Einsparungseffekte zu 
erwarten: 

Die Begründung fur die Notwendigkeit dieser Maßnahme kann den entsprechenden Erläuterungen 
entnommen werden. Es ergeben sich mit der vorgesehenen Einführung dieser Maßnahme zum 
1. Oktober 2000 folgende finanzielle Auswirkungen: 

Jahr 

Einsparungen beim Leistungsaufwand bzw. beim Bundesbeitrag 
(in Mio. S) 

2000 2001 2002 2003 2004 

Einsparung 100 1.200 3.720 6.340 9.120 

Dieser Abschätzung liegt folgendes Mengengertist zu Grunde: Es wird erwartet, dass die übemiegende 
Mehrheit der bisher in diesem Bereich zuerkannten Leistungen, nämlich rund 13 000 Pensionen, zur 
Gänze wegfallen. Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass von dieser Maßnahme nur Männer betroffen 
sind. Deren Durchschnittspension "ird mit rund 14000 S angenommen. Allerdings \\ird • "ie oben 
bereits ausgeführt • erwartet, dass rund SO Prozent der hier angeführten Personen eine ... nonnaJe" 
Invaliditätspension in Anspruch nehmen werden: Daher sind bei der endgültigen Beurteilung die hier 
ausgewiesenen Einsparungen mit den oben angeführten Mehraufwendungen zu saldieren. 

Zu den finanziellen Aus\\irkungen der vorgesehenen etappenweisen Anhebung des gesetzlichen 
Antrittsalters aller verbleibenden vorzeitigen Alterspensionen ist zu sagen: In Kombination mit den 
"orgesehenen Ausnahmebestimmungen fur Personen mit einer bestimmten Anzahl von Beitragsmonaten 
ergeben sich folgende erwartete Minderausgaben: 
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Einsparungen beim Leisrungsaufwand bzw. beim Bundesbeitrag 
(in Mio. S) 

Jahr 2000 2001 2002 2003 2004 

Einsparung 200 1.990 4.530 6.880 8.640 

Dieser Annahme liegt grob gesprochen folgendes Mengengerüst zu Grunde: 

Für die Jahre 2000 bis 2004 ",ird mit 80 000 Neuzugängen an Direktpensionen gerechnet, wovon 
wiederum rund 50 000 auf die Summe aller "orzeitigen Alterspensionen entfallen. Davon entfallen 
wiederum rund 50 Prozent auf die 55jährigen Frauen bzw. 60jährigen Männern, das sind rund 25 000 
Personen. und weitere 10 000 auf die 56 und 61jährigen. In Summe wäre daher im Endausbau mit rund 
35000 betroffenen Personen zu rechnen. 

Tatsächlich aber wird sich die Zahl der betroffenen Personen um rund 5 Prozent bei den Männern und 
um rund 18 Prozent bei den Frauen vennindem. da, wie bereits erwähnL AusnahmeregeJungen 
vorgesehen sind: Diese Ausnahmeregelungen vennindem den eingesparten Betrag um rund 10 Prozent, 
sie sind in den oben angeführten Zahlen bereits inkludiert. 

In Summe ergeben die beschriebenen drei tvfaßnahmenbereiche folgende Einsparungen beim 
Leistungsaufwand bzw. beim Bundesbeitrag: 

EinsparungenlMehraufwendungen (-) beim Leistungsaufwand bzw. beim Bundesbeitrag 
so\\ie geschätzte Beitragsmehreinnahmen (in Mio. S) 

Maßnahme 2000 2001 2002 2003 2004 

Anhebung des 

Anfallsalters 210 2.250 4.870 7.480 9.460 

Abschaffung der V AP 

wegen gemindener 

Atbeitsfähigkeit 100 1.200 3.720 6.340 9.120 

Neugestaltung der 

In'\'aliditäts~nsion - 50 -600 - 1.860 - 3.170 ·4.560 

Gesamte Einsparung 260 2.850 6.730 10.650 14.020 

Beitragsmehreinnahmen SO 520 1.280 2.010 2.640 

GesamtauS\\irkungen 310 3.370 8.010 12.650 16.660 

Die Beitragsmehreinnahmen resultieren aus zwei Bereichen: 

Es \\ird angenommen, dass ein großer Teil der Personen, die zum jetzigen Pensionsantrittsalter noch 
beschäftigt sind, dies auch weiterhin bleibt. Ein kleinerer Teil dieser Personengruppe ",ird in diesem 
Zeitraum arbeitslos werden und damit die Zahl derer verstärken, die schon zum derzeitigen 
Pensionsantrittsalter arbeitslos sind und in diesem Status verbleiben. Aus der Sicht der gesetzlichen 
Pensionsversicherung führen jedoch beide Stadien - Beschäftigung wie Arbeitslosigkeit· zu 
Beitragsmehreinnahrnen im oben genannten Ausmaß. Allerdings ist die Schätzung der 
Beitragsmehreinnahrnen mit einer entsprechend großen Unsicherheit behaftet, dies gilt es hier zu 
betonen. 

3. Neugestaltung des Steigerungsbetrages 

Die Neuordnung der Steigerungsbeträge in der vorgesehenen Form, die im Wesentlichen aus der 
Verschärfung des Abschlages von 2 auf 3 Prozentpunkte besteht, würde bei einem gleich bleibenden 
Zugangsalter die Pensionen um rund 1 Prozent verringern: Diese an sich geringe Venninderung rührt 
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daher, dass die Limitierung der Abschläge sowohl nach dem alten \\ie nach dem neuen Recht in etwa 
gleich hoch ist. 

Berücksichtigt man allerdings die zuSätzliche Erhöhung des Antrittsalters rur die vorzeitige 
Alterspension. dann entfahet der neue Steigerungsbelrag sehr wohl seine Wirkung. Dies sei an einem 
einfachen Beispiel illustriert: 

Ein Mann. der mit 61 Y2 Jahren mit 40 Versicherungsjahren in Pension geht. hat nach dem heutigen 
Recht einen Steigerungsbetrag yon 73 Prozent. nach dem Änderungs\'orschlag der Novelle beträgt sein 
Sleigerungsbeuag 69.50 Prozent, dies kommt einer Pensionsminderung um rund 4,8 Prozent gleich. 

Im Zusammenwirken mit der ebenfalls vorgesehenen synchronen Erhöhung des gesetzlichen 
Antrinsalters beträgt die durchschnittliche Pensionsminderung daher rund 3 Prozent. Dabei \\urde 
bereits einkalkuliert. dass fur Personen mit einer ausreichenden Anzahl an Beitragsmonaten 
Ausnalunebestimmungen vorgesehen sind. Die Verminderung tritt aber erst mit dem VoUausbau der 
Anhebung des Antrinsalters ein, dies wird in etwa im Jahr 2005 der Fall sein. In den vorhergehenden 
Jahren sind die Pensionsminderungen linear ansteigend ~ischen den Werten von 0.5 und 3 Prozent. 
Damit sind summa summarum folgende Einsparungen beim Leistungsaufwand \\ie auch beim 
Bundesbeiuag verbunden: 

Jahr 

Einsparungen beim Leisrungsaufwand bzw. beim Bundesbeiuag 
(in Mio. S) 

2000 2001 2002 2003 

Einsparung 10 80 180 320 

2004 

500 

Auf Grund der geringeren Anzahl von Versicherungsmonaten sind Frauen stärker von der 
Pensionsminderung betroffen als Männer, da aber Frauen infolge der Anrechnung von 
Kindererziehungszeiten etwas stärker von den vorgesehenen Ausnahrnebestimmungen profitieren als 
Männer, vermindert sich dieser Effekt "ieder: die Pensionsminderung liegt daher im Endeffekt bei rund 
4 Prozent fiir die Frauen und bei rund 1,5 Prozent fiir die Männer. 

4. Neuregelung der PeosioDsanpassung 

In Adaption zum ursprünglichen RegierungS\'orhaben, die Anpassung der Pensionen in Höhe des 
Verbraucherpreisindex (Wertsicherung) durchzufiihren. wird nunmehr folgender Anpassungsmodus 
vorgeschlagen: 

• Die jährliche Pensionsanpassung "ird stru.'1 nach dem Modell der Nettoanpassung erfolgen, 
allerdings f.H1t die Bandbreitenregelung weg: mit andem Worten. der festzusetzende 
Anpassungsfaktor entspricht dem rechnerisch ermittelten Wert. Dabei darf nicht vergessen werden. 
dass dieser Wert immer noch eine prognostizierte Größe ist., eine allfällige Fehlschätzung geht in 
dem Folgejahr als Korrekturfaktor in die Berechnung ein. In ähnlicher Weise sieht auch der 
,"orliegende Entwurf einen Abbau der in den "ergangenen Jahren über der Bandbreitenmitte 
liegenden Anpassungen im Zeitraum bis 2003 vor (Rückkehr zur so genannten Bandbreitenmitte). 

• Sollte allerdings der rechnerisch ermittelte Anpassungsfaktor unter dem Verbraucherpreisindex der 
letzten zwölf Kalendermonate, gerechnet ab Juni des jeweiligen Jahres, liegen. so \\ird der 
InflationS\'erlust durch eine besondere Ausgleichszulage in Form einer Einmalzahlung abgegolten. 
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Der nachfolgenden finanziellen Abschätzung liegen folgende Annahmen zu Grunde: 

Anpassungsfaktor auf Grund 

der Wertsicherung 

der Nenoanpassung 

Inflationsausgleich 

2001 

1.011 

1.008 

0,3 

2002 
1,015 

1.011 

0.4 

2003 

1.012 

1.012 

2004 

1.009 

1.014 

Auf Basis der oben angeführten Anpassungswene ergeben sich folgende kumuliene Kosten für die 
jeweiligen Anpassungs\'arianten: 

Kumulierte Kosten der Anpassung (in Mio. S) 

AnJ;!assungs\'ariante 2001 2002 2003 2004 

Wertsicherung 3.300 8.110 12.310 15.840 

Nenoanpassung und 2.400 5.930 10.040 15.170 

Inflationsausgleich 780 1.080 

Saldo 120 1.100 2.270 670 

Der zuletzt angeführte Saldo ergibt jene Ersparnis beim Leistungsaufwand und damit auch beim 
Bundesbeiuag, der sich aus der Neugestaltung der Nenoanpassung samt Inflationsausgleich gegenüber 
der Wertsicherung ergibt. Diese Ersparnis rührt allerdings zum größten Teil daraus, dass. "ie bereits 
erwähnt, im Zeitraum 2001 bis 2003 gleichzeitig eine Rückkehr zur Bandbreitenmitte erfolgt: der 
Abstand zur Bandbreitenmine beträgt im Jahr 2000 1 Prozent. 

S. ZusammenfasseDde Bewertung 

In Summe bringen sämtliche der hier beschriebenen Maßnahmenkomplexe die folgenden Einsparungen 
mit sich: 

Einsparungen beim Leistungsaufwand bzw. beim Bundesbeitrag 
(in Mio. S) 

MaßnahmenkomJ;!lex 2000 2001 2002 2003 2004 

1. WitwenIWitwerpensionen 5 80 250 420 600 

2. AnfallsalterlInvaliditäts-

pensionen 310 3.370 8.010 12.660 16.660 

3. Sleigerungsbetrag 10 80 180 330 500 

4. Pensionsanpassung 120 1.100 2.270 670 

Gesamtauswirkungen 325 3.650 9.540 15.670 18.430 

Die finanziellen Bewenungen jener Maßnahmen, die nicht unmittelbar zum Themenkomplex 
Pensionsreform gehören, finden sich bei den Erläuterungen der jeweiligen Einzelbestimmungen. 

Zu den Artikeln S bis 8 

Vorübergehende Ausdehnung der Bezugsdauer "on Arbeitslosengeld für Iltere 
Arbeitnehmerinnen 

(§ 18 Abs. 2 lit. c AlVG) 

Die Bezugsdauer erhöht sich auf 78 Wochen (1 l/2 Jahre), werm in den letzten 25 Jahren VOT der 
Gehendmachung des Anspruches arbeitsloseo\'ersicherungspflichtigeBeschäftigungen von 780 Wochen 

5 

46/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original) 39 von 143

www.parlament.gv.at



(15 Jahre) nachgewjesen werden und der/die Arbeitslose bei Geltendmachung des Anspruches das 
59./54 Lebensjahr vollendet hat. 

Unter der Annahme, dass sich die durchschnittliche Zahl der Anspruchsberechtigten bei etwa gleicher 
Regelung so "erhält wie die Bezieher der seinerzeitigen Sonderunterstützung für Pensionsanwärter (das 
waren bei rund einjährigem Leistungsbezug im Durchschnitt 3.500 Männer und 6.500 Frauen). ergibt 
auf der Basis der durchschnittlichen Alg-Höhe 1999 (h. BRZ-Daten - einschließlich 41 % SV -Beiträge -
für Männer rund S 530.- täglich und für Frauen rund 5 390.- täglich in dieser Altersgruppe) folgende 
Aufwandsschätzung: 

Der Aufwand für diese Personengruppe ",ird sich im Durchschnitt für 26 Wochen erhöhen: 

Männer: S 530.- x 3.500 Bezieher x 182 Tage = rund 340 Mio. 5 
Frauen: 

insgesamt 

S 390.- x 6.500 Bezieherinnen x 182 Tage = 

Anbebung des Weiterbildungsgeldes für iJtere Arbeitnehmer 

(§ 26a AlVG) 

rund 461 Mio. S 

rund 801 Mio. S 

Personen über 45 Jahren gebührt ein Weiterbildungsgeld in der Höhe des Arbeitslosengeldes. 

Aus zwei Stichtagserhebungen (Ende Juni und Ende Dezember 1998) "'1uden die Anteile t1/rerer 
Arbeitskrt1fie ab 50 Jahren unter den Bildungskarenzierten ermittelt. Sie betrugen durchschnittlich 10 0/'0 
(FreisteIlung 9 %. Bildungskarenz 11 %). 

Der Anteil der 45-jährigen ",ird bei rund 15 % liegen. Im Jahresdurchschnitt befanden sich knapp 
1.500 Personen im Weiterbildungsge1dbezug. Rund 230 davon werden über 45-jährige gewesen sein. 

Gegenwärtig gebührt über 4S-jährigen Weiterbildungsgeld in Höhe des Eltemkarenzgeldes (Tagsatz 
186.60 ATS) plus Kranken-. Unfall- und Pensionsversicherung (42,4 %). 

Im Durchschnitt aller LeistungsbezieherInnen über 45 Jahren wird gegenwärtig ein 
Arbeitslosengeldtagsatz von 325.20 S ausbezahlt. Daraus ergibt sich eine Differenz zwischen bisherigem 
und künftigem Weiterbildungsgeld von täglich 138,60 S. 

Einschließlich Versicherungsbeiträgen fallen für jahresdurchschnittlich 500 über 4S-jährige 
Bildungskarenzierte folgende zusätzliche Kosten an CL 35,500.000,- S 

Neuregelung des Bonus 

(§ 5a AMPFG) 

Der finanzielle Effekt der Neuregelung des bestehenden Bonus läßt sich anband eines Fallbeipieles 
illustrieren. Im derzeitigen Bonus-System errechnet sich unter der Annahme, dass ein Dienstgeber eine 
Person mit 52 Jahren einstellt. eine Ersparnis für den Betrieb ",ie fOlgt: 

Vom 52. bis 55. LJ reduziert sich der AlV-Beitrag auf 1.5%, das enspricht. gerechnet mit dem 
arithmetischen Minel der beitragspflichtigen Einkommen in dieser Altersgruppe, einer monatlichen 
Ersparnis von 439,- 5 bzw. jährlich von rd. 5.265,- S. Daraus resultiert eine Ersparnis für 3 Jahre \'on 
rd. 15.800,- öS. 

Vom 55 bis 60. U reduziert sich der AlV-Beitrag gänzlich um 3%. gerechnet mit der gleichen 
Methodik entspricht dies einer Ersparnis von 58.770,- öS (5 Jahre). Unter Einrechnung des höheren 
Pensionsantrittsalters errechnet sich ab dem 60 LJ eine 1,5jährige Ersparnis von rd. 15.500,- oS. 
Die Gesarnterparnis für den Betrieb beträgt im derzeitigen Modell rd. 90.000,- 05 über den Zeitraum 
bis zum Pensionsalter. 

1m neuen Modell errechnet sich durch die Reduzierung des AlV-Beitrages um 3% vom 52. bis 55. LJ 
eine Ersparnis von rd. 31.600,- S, das ist eine Steigerung um 15.800,- 5 gegenüber dem derzeitigen 
Modell. Die Gesamterpamis für den Betrieb beträgt im neuen Modell demnach rd. 105.900,- öS über 
den Zeitraum bis zum Pensionsalter. 

Detailberechnung siehe Anlage 1. 
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Neuregelung des Malus 
(§ Sb AMPFG) 

Zur Neuregelung des Malus siehe Anlage 2. 
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Seite 1 

ANLAGE 1 

BONUS - Fallbeispiel 
Derzeitiges Bonus-System 
Unter der Annahme, daß ein Dienstgeber eine Person mit 52 Jahren einstellt 

Reduzierung des 
EBpamis fOr den Dienstgeber aur Basis 

AN-Betrages 
des beitragspflichtigen MoMtseinkommens 

EBpami$ jahr1lch 
Erspamis fOr den 

1998 in den entsprechenden Zeitraum 
(BONUS) 

AIleBgruppen*) inId. Sonderzahlunge" 
Betrage in OS 

vom 52 bis 55. LJ 1,5% 439 5.265 15.795 

vom 55. bis 60. LJ 3% 980 11.754 58.770 
ab dem 60. W 3% 863 10.357 15.536 

Gesamterpamis für 90.101 den Betrieb 

Reformmodell Bonus-System 
Unter der Annahme, daß ein Dienstgeber eine Person mit 52 Jahren einstellt 

Reduzierung des 
Erspamis fOr den Dienstgebef aur Basis 

A/V-Betrages 
des beitragspflichtigen Mon.tseinkommens 

EBpamis jlMich 
Ersparnis fUr den 

1998 in c»n entsptechenden Zeitraum 
(BONUS) 

Altersgru~') ink! Sonderzahlungen 
Betrage in OS 

vom 52 bis 55. LJ 
vom 55. bis 60 LJ 
ab dem 60. W 
Gesamterparnis für 
den Betrieb 
Quelle: BMWANIIS/6 

') Anrne1lcung' 

3% 878 
3% 980 
3% 863 

Beitragspflichtiges Monatsei"kommen 1998 (arithmetisches Mittel. einschließlich SOnderzah!ungen): 

in der Altersgruppe 50-54 Jahre 

5>59 Jahre 

60 Jahre und alter 

10.530 
11.754 
10.357 

29.250 os 
32.650 os 
28.770 OS 

31.590 
58770 
15.536 

105.896 
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Seite 2 

ANLAGE 2 

MALUS-Fallbeispiele 

Derzeitiges Malus-System 

durchschnittliches 

MALUS Altergruppe 
beitragspflichtiges Dauer bis Pensionsanfan Prozentbeitrag bei einmalige Zahlung 

Monatseinkommen 1998 in Monat.n Fretsetzung (Malus) durch DG 
Inkl. Sonderzahlungen 

50 29.250 120 0,1% 3.510 

51 29.250 108 0,5% 15.795 

52 29.250 96 0,9% 25.272 

53 29.250 84 1.3% 31.941 

54 29.250 72 1,7% 35.802 

55 32.650 60 2,1% 41.139 

56 32.650 48 2,5% 39.180 

57 32.650 36 2,9% 34.087 

58 32.650 24 3,0% 23.508 

59 32.650 12 3,0% 11.754 

Reformmodell (Grundbeitrag 0,2%) 

durchschnittliches 

MALUS Altergruppe 
beitragspflichtiges Dauer bis Pensionsanfal Prozentbeitrag bei einmalige Zahlung 

Monalseinkommen 1998 in Monaten Freisetzung (Malus) durch DG 
inkl. Sonderzahlungen 

50 29.250 138 0,2% 8.073 

51 29.250 126 2.6% 95.823 

52 29.250 114 3,0% 100.035 

53 29.250 102 3,0% 89.505 

54 29.250 90 3,0% 78.975 

55 32.650 78 3,0% 76.401 

56 32.650 66 3,0% 64.647 

57 32.650 54 3,0% 52.893 

58 32.650 42 3,0% 41.139 

59 32.650 30 3,0% 29.385 

60 28.770 18 3,0% 15.536 

61 28.770 6 3.0% 5.179 
Quelle: BMINANI/S/6 
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TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 

geltende Fassung 

BerOck!ichtigung von Erwerblltinkommen bei Leistungen 

§ 91. (I) unverändert. 
(2) Bei der Anwendung der §§ 253 Abs. 2, 253c Abs. 2 und 3, 276 

Abs. 2 und 276c Abs. 2 und 3 ist ein im Anschluß an einen Entgeltbezug 
bestehender Anspruch auf Krankengeld dem Erwerbseinkommen im 
Ausmaß des vorher bezogenen Entgeltes gleichgestellt; weiters lAhlen bei 
der Anwendung dieser Bestimmungen Beträge, die rur einen größeren 
Zeitra\lm als den Kalendermonat gebühren (lB Weihnachts- und 
Urlaubsgeld, Sondermhlungen, Belohnungen), nicht 7.Um 
Erwerbscinkommen. 

Fallllung ab 1.1.2001: 
(2) Bei der Anwendung der §§ 253 Abs. 2, 253c Abs. 2 und 3, 254 

Abs. 6 bis 8, 276 Abs. 2 und 276c Abs. 2 und 3 ist ein im Anschluß an 
einen Entgeltbezug bestehender Anspruch auf Krankengeld dem 
Erwerbscinkommen im Ausmaß des vorher bezogenen Entgeltes 
gleichgestellt; weiters zählen bei der Anwendung dieser Bestimmungen 
Beträge, die rur einen größeren Zeitraum als den Kalendermonat gebühren 
(1.B Weihnachts- und Urlaubsgeld, Sondenahlungen, Belohnungen), nicht 
zum Erwerbscinkommen. 

Jah"uus~leich bei Anllpmch auf Teilpension 

§ 92. (I) Besteht in einem Kalendeljahr Anspruch auf Teilpension, 
ausgenommen Teilpensionen gemäß § 253 Abs. 2 bzw. § 276 Abs. 2, so ist 
deren Höhe unter Beriicksichligung des während des gesamten 
Kalendeljahres erzielten Erwerbscinkommens - nach den in Betracht 
kommenden Bestimmungen über die Teilpension - von Amts wegen neu zu 
ermitteln. wenn der (die) Pensionsberechtigte in Kalendermonaten. in 
denen Anspruch auf Teilpension bestand, ein unterschiedlich hohes 
Erwerbscinkommen erzielte. Als monatlich errieltes Erwerbseinkommen 
gilt dabei das durchschnittliche Erwerbseinkommen aus jenen 
Kalendennonatcn, in denen Teilpcnsionsanspruch bestand. 

Artikel 1 
ASVG 

vorgeschlagene Fassung 

BerOcksichtigung von Erwerbseinkommen bei Lei!tungen 

§ 91. (l) unverändert. 

(2) Bei der Anwendung der §§ 253 Abs. 2 sowie 253c Abs. 2 und 3 ist 
ein im Anschluß an einen Entgeltbezug bestehender Anspruch auf 
Krankengeld dem Erwerbseinkommen im Ausmaß des vorher bezogenen 
Entgeltes gleichgestellt; weiters lAhlen bei der Anwendung dieser 
Bestimmungen Beträge, die rur einen größeren Zeitraum als den 
Kalendermonat gebühren (zB Weihnachts- und Urlaubsgeld. 
Sonderzahlungen, Belohnungen), nicht zum Erwerbscinkommen. 
Fasllung ab 1.1.2001: 

(2) Bei der Anwendung der §§ 253 Abs. 2, 253e Abs. 2 und 3 sowie 
254 Abs. 6 bis 8 ist ein im Anschluß an einen Entgeltbezug bestehender 
Anspruch auf Krankengeld dem Erwerbseinkommen im Ausmaß des vorher 
be7.ogenen Entgeltes gleichgestellt; weilers 71ihlcn bei der Anwendung 
dieser Bestimmungen Beträge, die rur einen größeren Zeitraum als den 
Kalendermonat gebühren (zB Weihnachts- und Urlaubsgeld. 
Sonderzahlungen. Belohnungen), nicht zum Erwerbseinkommen. 

Jahresausgleich bei Anspmt::h auf Teilpension 

§ 92. (I) Besteht in einem Kalendeljahr Anspruch auf Tcilpcnsion. 
ausgenommen Teilpcnsionen gemäß § 253 Abs. 2, so ist deren Höhe unter 
Berücksichtigung des während des gesamten Kalenderjahres erziel1en 
Erwerbseinkommens - nach den in Betracht kommenden Bestimmungen 
über die Teilpcnsion • von Amts wegen neu zu ennitleln, wenn der (die) 
Pensionsbcrechtigtc in Kalendermonaten, in denen Anspruch auf 
Teilpcnsion bestand. ein unterschiedlich hohes Erwerbseinkommen CfI~iclte. 
Als monatlich er7.ieltes Erwerbseinkommen gilt dabei das durchschnittliche 
Erwerbseinkommen aus jenen Kalendermonaten, in denen 
Tcilpcnsionsanspruch bestand. 
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TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 

geltende Fassung 

(2) unverändert. 

Aufwertung und Anpassung in der Sozialver!dchel1lng 

1. Unterabschnitt: Grundlagen 

§ 108. (I) bis (4) unverändert. 

(5) Anpassungsfaktor: Der Bundesminister ftir Arbeit, Gesundheit und 
Soziales hat jedes Jahr rur das folgende Kalenderjahr einen 
Anpassungsfaktor untcr Berücksichtigung des vorläufigen 
Anpassungsrichtwertes fLlr das Anpassungsjahr (Abs.6), der 
Anpassungsbandbreite (Abs. 7) und des Gutachtens des Bcirates für die 
Renten· und Pensionsanpassung (§ 108 e) durch Vcrordnung fcsl7.Usctzen. 
Die Verordnung ist nach Zustimmung durch die Bundesregierung vom 
Bundesminister rur Arbeit, Gesundheit und Soziales dem Hauptausschuß 
des Nationalrates zur Zustimmung vorzulegen. Die Zustimmung der 
Bundesrcgiemng ist bis spätestens 10. November eines jeden Jahres zu 
beantragen. Der Anpassungsfaktor ist, soweit im einzelnen nichts anderes 
angeordnet wird, für die Erhöhung der Renten und Pensionen und der 
leistungsbczogenen festen Beträge in der Sozialversicherung 
heranzuziehen. 

(6) unverändert. 
(7) Anpassungsbandbreite: Die Anpassungsbandbreite (§ 108 f Abs. 3. 

4 und 5) ergibt sich aus einer Gegenüberstellung der längerfristigen 
Entwicklung der Anpassungsfaktoren und der Anpassungsrichtwcrte bis 
zum Anpassungsjahr. Sie darf bei der Fcstset7.Ung des Anpassungsfaktors 
nicht unterschritten werden. Eine Überschreitung ist nur bei gleichleitiger 
Vorsorge rur 7.usätzliche Einnahmen der Pensionsversicherung zulässig. 

8) und (9) unverändert. 

Artikel' 
ASVG 

vorgeschlagene Fassung 

(2) unverändert. 

Au(wertun~ und Anpassung in der SozialvenichelVn~ 

I. Unterabschnitt: Grundlagen 

§ ] 08. (I) bis (4) unverändert. 

(5) Anpassungsfaktor: Der Bundesminister für SOli ale Sicherheit und 
Generationen hat jedes Jahr für das folgende Kalenderjahr den nach § t08f 
Abs. I oder 2 fcstgesetzten Anpassungsfaktor bis spätestens 30. November 
eines jeden Jahres durch Verordnung kundzumachen. Der 
Anpassungsfaktor ist. soweit nichts anderes bestimmt wird, rur die 
Erhöhung der Renten und Pensionen und der leistungsbezogenen feslen 
Beträge in der Sozialversicherung heranzuziehen. 

(6) unverändert. 

(7) Wird fLlr ein Kalenderjahr durch Bundesgesetz ein höherer 
Anpassungsfaktor als der nach § I08f festgesetzte Anpassungsfaklor 
beschlosscn, so ist in diesem Bundesgesetz auch die finanzielle Bedeckung 
durch eine Erhöhung der Beilragssätze in der Pensionsversicherung oder 
eine Erhöhung der Bundesbciträge durch Zweckwidmung von Sleuer- oder 
Abgabenanteilen sicherzustellen. Dabei ist ein Gutachten der Kommission 
zur langfristigen Pensionssicherung über das notwendige Ausmaß der 
Erhöhung einzuholcn. das insbesondere die langfristige Bedeckung der 
höheren Anpassung zu berücksichtigen hat. 

(8) und (9) unverändert. 
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TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 

geltende Fassung 

Anpassun-=!lrichtwert 

§ I08d. (I) Der Anpassungsrichtwert für ein Kalenderjahr ist durch 
Teilung des Nettosteigerungsfaktors der durchschnittlichen 
Beitragsgrundlage (Abs. 2) durch den Nettosteigerungsfaktor der 
durchschnittlichen Pensionsleistung (Abs. 5), vervielfacht mit dem 
Anpassungsfaklor (§ J08 Abs. 5) des Kalenderjahres. ftIr das der 
Anpassungsrichtwert berechnet wird. zu ermitteln. Der 
Anpassungsrichtwert ist auf drei Dezimalstellen zu runden. Ist die dem 
Anpassungsrichtwert entsprechende pro7.entuelle Erhöhung niedriger als 
die vom Österreichischen Statistischen Zcntralamt für diescs Kalenderjahr 
bckanntgcgebcne Erhöhung der Verbraucherpreise im Jahresdurchschnitt. 
ist der Anpassungsrichtwert entsprechend dieser Erhöhung festzusctzen. 
Entspricht der Bruttosteigerungsfaktor der durchschnittlichen 
Beitragsgrundlage (Abs. 3) jedoch einer geringeren Erhöhung als der 
Erhöhung aufgrund des Verbraucherpreisindex. ist der 
Anpassungsrichtwert in der Höhe des BruUostcigerungsfaktors der 
durchschnittlichen Beitragsgrundlage (Abs. 3) festzusetzen. 

(2) bis (11) unverändert. 

Beirat für die Renten- und Penllionllanpasllung 

§ t08e. (I) Beim Bundesministerium rur Arbeit. Gesundheit und 
Soziales ist ein Beirat für die Renten- und Pensionsanpassung zu errichten. 

(2) Dem Beirat gehören als stimmberechtigte Mitglieder an: 

zwei Vertreter des Bundesministeriums rur Finanzen und ein Vertreter des 
Bundesministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 

je zwei Vertreter der Bundesarbeitskammer und der Wirtschaftskammer 
Österreich; 

ein Vertreter des Hauptverbandes; 

vier Vertreter des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, davon ein 
Vertreter aus einer der Gewerkschaften des öfTentlichen Dienstes: 
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Anpa"un-=srichtwert 

§ I08d. (1) Der Anpassungsrichtwert rur cin Kalenderjahr ist durch 
Teilung des Neuosteigerungsfaktors der durchschnittlichen 
Beilragsgrundlage (Abs. 2) durch den Nettosteigerungsfaktor der 
durchschnittlichen Pensionsleistung (Abs. 5), vervielfacht mit dem 
Anpassungsfaktor (§ 108 Abs. 5) des Kalenderjahres, rur das der 
Anpassungsrichtwert berechnet wird, zu ermitteln. Der 
Anpassungsrichtwert ist auf drei Dezimalstellen zu runden. 

(2) bis (J I) unverändert. 

Kommis,ion zur langfristi~en Pen,ionssichel1ln~ 

§ I08e. (1) Beim Bundesministerium rur soziale Sicherheit und 
Generationen ist eine Kommission zur langfristigen Pensionssicherung (im 
Folgenden kurz "Kommission" genannt) einzurichten. 

- 3 -

(2) Der Kommission gehören als stimmberechtigte Mitglieder an: 
I. je ein Vertreter/eine Vertreterin der im Nationalrat vertretenen 

politischen Parteien; 
2. je ein Vertreter/eine Vertreterin des Bundesministeriums ftir 

Finanzen, des Bundesministeriums für öfTentliche Leistung und 
Sport. des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit lind des 
Bundesministeriums ftir soziale Sicherheit und Generationen: 

3. je ein Vertreter/eine Vertreterin der Bundesarbeitskammer und der 
Wirtschaftskammer Österreich: 
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je ein Vertreter der Präsidentcnkonferenz der Landwirtschaftskammern 
Österreichs und des Landarbcitcrkammertages; 

je zwei vom Bundesminislerium fUr Finanzen und vom Bundesministerium 
rur Arbeit. Gesundheit und Soziales zu entsendende Facllleute aus dem 
Bereich der Wirtschafts~ oder Sozialwissenschaften. die nach Tunlichkeit 
die akademische Lehrbefugnis besitzen sollen; 

zwei von der Bundesregierung zu entsendende Bezieher einer Pension nach 
diesem Bundesgcsctz oder nach dem Gewerblichen 
Soziatversichenmgsgesetz oder nach dem Bauern~ 
Sozialversicherungsgesetl. 

Für jedes Mitglied ist gleich7.citig ein Stellvertreter zu enlscnden. 

(3) Den Vorsitz im Beirat fUhrt der Bundesminister rur Arbeit, 
Gesundheit und Soziales oder ein von ihm bestellter Vertreter. Er hat die 
Mitglieder des Beirates bei Antritt ihres Amtes zur AmIsverschwiegenheit 
sowie zur gewissenhaften und unparteiischen Ausübung ihres Amtes zu 
verpflichten. 

(4) Die Amtsdauer des Beirates betrtlgtjeweils runf Jahre. Nach Ablauf 
der Amtsdauer hat der alte Beirat die Geschäfte so lange weiterzufiihren, bis 
der neue Beirat :r.usammentriu. Die Zeit der Weiterfuhrung der Geschäfte 
durch den alten Beirat zählt auf die filnfjährige Amtsdauer des neuen 
Beirates. 

(5) Der Beirat ist bei Anwesenheit von mindestens zwölf Mitgliedern 
(Stellvertretern) beschlußfähig. Ein Gutachten des Beirates im Sinne des 
Abs. /0 kommt nur dann zustande, wenn es der Meinung von mehr als der 
Hälfte der anwesenden Mitglieder entspricht. Haben mindestens drei 
Mitglieder eine gemeinsame. von der einfachen Mehrheit des Beirates 
abweichende Meinung vertreten, ist bei der Erstellung des Gutachtens auch 
diese Meinung 7.um Ausdruck zu bringen. 

(6) Die näheren Bestimmungen über die Geschäftsordnung des 
Beirates erläßt der Bundesminister für Arbeit. Gesundheit und Soziales 
durch Verordnung. 

(7) Die Mitglieder des Beirates versehen ihr Amt aufgrund einer 
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4. ein Vertreter/eine Vertreterin des Hauprverbandcs; 
5. zwei VertreierInnen des ÖSterreichischen Gewerkschaftsbundes, 

davon ein Vertreter/eine Vertreterin einer der Gewerkschaften des 
öffentlichen Dienstes; 

6. je ein Vertreter/eine Vertreterin der Industriellenvereinigung und 
der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaflskammern 
ÖSterreichs: 

7. ein Vertreter/eine Vertreterin des Bundeskomitees Freie Berufe 
ÖSterreichs: 

8. je ein Experte/eine Expertin auf dem Gebiet der Wirtschafts~ und 
Sozialwissenschaften oder des Arbei(s- und Sozialrechts ~ (unlieh 
mit akademischer Lehrbcfugnis - . der/die vom BundesministeriußI 
rur Finanzen. vom Bundesministerium rur öffentliche Leistung und 
Sport und vom Bundesministerium für soziale Sicherheit und 
Generationen zu entsenden ist; 

9. ein Vertreter/eine Vertreterin der Oesterreichischen Nationalbank; 
10. je ein Vertreter/eine Vertreterin des Österrcichischen 

Wirtschaftsforschungsinstitutes und des Institutes rur Höhere 
Studien und wissenschaftliche Forschung; 

11. ein Vertreter/eine Vertreterin des Verbandes der 
Versichenmgsunternehmcß ÖSterreichs; 

12. ein VertreIerleine Vertreterin der Länder, der/die von der 
Verbindungsstelle der Bundesländer zu entsenden ist; 

13. ein Jugendvertrclcr/eine Jugendvcrtrcterin. der/die vom 
ÖSterrcichischen Bundesjugendring zu entsenden ist; 

14. ein Seniorcnvertrcter/cine Seniorenvertrcterin, der/die vom 
Bundesscniorenbciratzu entsenden ist 

Für jedes Mitglied ist gleichzeitig eiR(e) Slellvertreter(in) zu entsenden. 

(3) Den Vorsitz in der Kommission filhrt ein Experte/eine Expertin allf 
dem Geblel der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften oder des Arbcils
und Sozial rechts ~ tunlieh mil akademischer Lchrbefugnis - . der/die vom 
Bundesminister rur soziale Sicherheit und Generationen zu bestellen ist. 
Ebenso ist fiir den Vorsitl.enden (die Vorsitzende) gleichzeitig ein(e) 
Stellvertreter(in) aus dem Kreis der Mitglieder der Kommission zu 
bestellen. 

~ 4 -
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öffentlichen Verpflichtung als Ehrenamt. 

(8) Die Btlrogeschäfte des Beirates sind vom Bundesministerium rur 
Arbeit, Gesundheit und Soziales zu führen. 

(9) Den Mitgliedern des Beirates und den mit der Führung der 
Bürogeschäfte beauftragten Bediensteten können Entschädigungen gewährt 
werden, deren Höhe der Bundesminister rur Arbeit, Gesundheit und 
Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 
festzusetzen hat. Die Kosten des Beirates trägt der Bund. 

(10) Der Beirat kann bis zum 15 Juli eines jeden Jahres dem 
Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales eine vorläufige 
Empfehlung darüber vorlegen, in welcher Höhe der Anpassungsfaktor 
festgesetzt werden soll. Bis zum J I. Oktober eines jeden Jahres hat der 
Beirat dem Bundesminister rur Arbeit, Gesundheit und Soziales in einem 
Gutachten den Anpassungsfaktor unter Bedachtnahme auf die Grundsätze 
des § 108 f Abs. 3, 4 und 5 vorzuschlagen. Das Gutachten ist unverzüglich 
in der Fachzeitschrift "Soziale Sicherheit" zu verlautbaren. 

(11) Die Behörden des Bundes, die gesetzlichen beruflichen 
Vertretungen der Versicherten und der Dienstgeber, die Träger der Unfall
und der Pensionsversicherung und der Hauptverband sind verpflichtet, dem 
Beirat auf Verlangen alle ihnen zur Verfugung stehenden Unterlagen 
vorzulegen. die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich sind. Das 
Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat darüber hinaus 
von sich aus dem Beirat alljährlich eine Berechnung über die 
voraussichtliche Gebarung der Träger der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz für die folgenden fUnf Jahre so rechtzeitig vorzulegen, 
daß sie dem Beirat bei Erstellung seines Gutachtens zur Verfugung steht. 
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(4) Der (die) Vorsitzende und die Mitglieder der Kommission sind bei 
der Ausübung ihres Amtes an keine Weisungen gebunden. Sie sind zur 
Amtsverschwiegenheit und zur gewissenhaften und unparteiischen 
Amtsausübung verpflichtet. Sie versehen ihr Amt als Ehrenamt auf Grund 
einer öffentlichen Verpflichtung. 

(5) Die Amtsdauer der Kommission beträgt jeweils vier Jahre. Nach 
Ablauf der Amtsdauer hat die alte Kommission die Geschäfte so lange 
weiterzuführen, bis die neue Kommission zusammentritt. Die Zeit der 
Weiterfuhrung der Geschäfte durch die alte Kommission wird auf die 
vierjährige Amtsdaucr der neuen Kommission angerechnel. 

(6) Oie Kommission ist bei Anwesenheit von mindestens 15 
Mitgliedern beschlussPclhig. Beschlüsse der Kommission bedürfen 
grundsätzlich der einfachen Stimmenmehrheit der anwesenden 
Kommissionsmitglicder unler Einschluss des (der) Vorsit7.cnden. Das 
Nähere regelt die Geschäftsordnung der Kommission, die vom 
Bundesminister rur soziale Sicherheit und Generationen durch Verordnung 
zu erlassen ist. 

(7) Oie Bürogeschäfte der Kommission sind vom Bundesministerium 
rur soziale Sicherheit und Generationen zu ruhren. Zur Erfullung der 
Aufgaben nach Abs. 9 Z 4 und 5 kann das Bundcsministerium für soziale 
Sicherheit und Generationen an das ÖSterreich ische 
Wirtschaftsforschungsinstitut und an das Institut ruf Höhere Studien und 
wissenschaftliche Forschung einschlägige Aufträge, insbesondere 
Gutachten, vergeben. Die Kosten hiefUr sind vom Bundcsministerium rur 
soziale Sicherheit und Generationen zu tragen. 

(8) Den Mitgliedern der Kommission und den mit der Fühnmg der 
Bürogeschäfte beauftragten Bediensteten können Entschädigungen gewährt 
werden, deren Höhe der Bundesminister rur soziale Sicherheit und 
Generationen im Einvernehmen mit dem Bundesminister rur Finanzen 
festzusetzen hat. Die Kosten der Tätigkeit der Kommission trägt der Bund. 

-5-

(9) Die Kommission hat folgende Aufgaben: 
I. Festsetzung des Anpassungsfaktors nach § IOSf Abs. J rur das 

folgende Kalenderjahr bis 7.um 31. Oktober eines jeden Jahres, 
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Festsetzung des Anpassungsfakton 

§ 108f. (I) Dcr Bundesminister rur Arbeit, Gesundheit und Soziales 
hat rur jedes Jahr den Anpassungsfaktor unter Bedachtnahme auf das 
Gutachten des Beirates rur die Renten- und Pensionsanpassung sowie auf 
die im Abs. 3, 4 und 5 genannten Grundsätze (Anpassungsbandbreite) 
fcstzuset7.cn. 

(2) Kommt ein Gutachten des Beirates gemäß § 108 e Abs. 10 nicht 
zustande oder legt der Beirat das Gutachten nicht rechtzeitig vor, hat der 
Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales den Anpassungsfaktor 
unter Bedachtnahme auf die im Abs.3, 4 und 5 genannten Grundsätze 
festzusetzen. 

(3) Der Anpassungsfaktor ist unter Bcdachtnahme auf den 
Anpassungsrichtwert rur das Anpassungsjahr (§ 108 Abs.6) so 

Artikel 1 
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erstmals rur das Jahr 200 I; 
2. Festsetzung der besonderen Ausgleichszulage nach § 299a rur das 

folgende Kalenderjahr bis zum 31. Oktober eines jeden Jahres; 
3. Mitteilung des Anpassungsfaktors nach Z 1 und der besonderen 

AusgleichszIllage nach Z 2 zur Kundmachung durch den 
Bundesminister rur soziale Sicherheit und Generationen; 

4. Erstattung eines Gutachtens über die Ermittlung des 
Anpassungsfaktors und über die voraussichtliche Gebarung der 
Träger der gesetzlichen Pensionsversicherung rur die folgenden 
fUnf Jahre bis zum 31. Oktober eines jeden Jahres; 

5. ErstaUung eines Berichtes über die längerfristige Entwicklung der 
gesetzlichen Pensionsversicherung bis zum 31. Oktober jedes 
dritten Jahres, erstmals im Jahr 2002. 

(10) Die Behörden des Bundes, die gesetzlichen beruflichen 
Vertretungen der Versicherten und der Dienstgeber, die Trager der Unfall
und der Pensionsversicherung und der Hauptverband sind verpflichtet, der 
Kommission und dem Büro der Kommission auf Verlangen alle ihnen zur 
Verfugung stehenden Unterlagen vorzulegen und Daten zu übermitteln, die 
zur Erflillung der Aufgaben der Kommission erforderlich sind. 

Festsetzung des Anpusungsfaktors 
§ 108r. (I) Die Kommission zur langfristigen Pensionssicherung hat 

ftir jedes Kalenderjahr den Anpassungsfaktor unter Bcdachtnahme auf das 
Gutachten nach § 108e Abs. 9 Z 4 festzusetzen. 

(2) Setzt die Kommission zur langfristigen Pensionssicherung den 
Anpassungsfaktor nicht oder nicht rechtzeitig fest, so hat der 
Bundesminister rur soziale Sicherheit und Generationen den 
Anpassungsfaktor festzusetzen. 

(3) Dcr Anpassungsfaktor ist unter Bedachtnahmc auf den 
Anpassungsrichtwert ftir das Anpassungsjahr (§ 108 Abs.6) so 
festzusetzen, dass die Anpassungsfaktormcss7.ahl (Abs. 4) filr das 
Anpassungsjahr gleich ist wie die Anpassungsrichtwcrtmess7.ahl (Abs. 5) 
filr das Anpassungsjahr. Der Anpassungsfaktor darf die Zahl I nicht 

-6-
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festzusetzen, daß die Anpassungsfaktonneßzahl (Abs.4) rur das 
Anpassungsjahr die Anpassungsrichtwertmeßzahl (Abs. 5) für das 
Anpassungsjahr um nicht mehr als 1% unter- bzw. überschreitel. Daß die 
Anpassungsfaktonneßzahl die Anpassungsrichtwertmeß7.ahl um mehr als 
I % unterschreitet, ist unzulässig. Wird ein Anpassungsfaktor in einer Höhe 
festgesetzt. daß die Anpassungsfaktonneßl.ahl die 
Anpassungsrichtwertmeß7.ahl um mehr als I % überschreitet, ist dies nur 
dann zulässig, wenn gleichzeitig mit der Verordnung (§ 10ß Abs. 5) in 
einem eigenen Bundesgesetz rur den 1% tibcrschreitenden 
Unterschiedsbetrag zwischen Anpassungsfaktormeß7.ahl und 
Anpassungsrichtwertmeßzahl eine finanzielle Bedeckung durch eine 
Erhöhung der Bcitragssätzc in der Pensionsversicherung oder eine 
Erhöhung des Anteiles der Summe der Bundesbeiträge an den 
Gesamtaufwendungen der Pensionsversicherung (§ 79 a) vorgesehen wird. 

( 4) unverändert. 

(5) Für das Kalenderjahr 1992 beträgt die 
Anpassungsrichtwertmeß7.ahl 100,00. Für jedes weitere Kalenderjahr ist die 
Anpassungsrichtwertmeß7.ahl in der Verordnung nach § 108 Abs. 5 
festzusetzen. Die Anpassungsrichtwertme67.ahl ergibt sich aus der 
Vervielfachung der Anpassungsrichtwertmeßzahl tur das Jahr 1992 mit 
dem Produkt der Anpassungsrichtwerte rur das Kalenderjahr 1993 und die 
folgenden Jahre bis einschließlich das Anpassungsjahr. Wurde in einem 
Kalenderjahr von der Möglichkeit der Festsetzung eines höheren 
Anpassungsfaktors gemäß Abs. 3 dritter Satz Gebrauch gemacht, ist bei der 
Berechnung der Anpassungsrichtwertmeßzahl das Produkt der 
Anpassungsrichtwerte zusätzlich mit dem Faktor zu vervielfachen, der sich 
durch Teilung der Anpassungsfaktormeßzahl rur dieses Jahr durch die um 
I % erhöhte ftir dieses Jahr zugrunde gelegte AnpassungsrichtwertmeßzahJ 
ergibt. Die Anpassungsrichtwertmeßzahl ist auf zwei Dezimalstellen zu 
runden. 

Ärztliche Hilfe 

§ lJ~. (I) bis (5) unverändert. 
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unterschreiten. 

(4) unverändert. 

(5) Für das Kalenderjahr 1992 beträgt die 
Anpassungsrichtwertmess7.ahl 100,00. Für jedes weitere Kalenderjahr ist 
die Anpassungsrichlwertmess7.ahl in der Verordnung nach § 108 Abs. 5 
festluset7.en. Die Anpassungsrichtwertmesszahl ergibt sich aus der 
Vervielfachung der Anpassungsrichtwertmess7.ahl rur das Jahr 1992 mit 
dem Produkt der Anpassungsrichtwerte rur das Kalendeljahr 1993 und die 
folgenden Jahre bis einschließlich des Anpassungsjahres. Wurde in einem 
Kalenderjahr nach § 108 Abs. 7 der Anpassungsfaktor durch ein 
Bundesgesetz beschlossen, so ist bei der Berechnung der 
Anpassungsrichtwertmess7.ahl das Produkt der Anpassungsrichtwerte 
zusätzlich mit dem Faktor zu vervielfachen, der sich durch Teilung der 
Anpassungsfaktormesszahl rur dieses Jahr durch die rur dieses Jahr 7.U 

Grunde gelegte Anpassungsrichtwertmesszahl ergibt. Die 
Anpassungsrichtwertmess7.ahl ist auf zwei Dezimalstellen zu runden. 

- 7 -

Ämliche Hilfe 
§ 135. (I) bis (5) unverändert. 
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Heilmittel 

§ 136. (I) und (2) unverllndert. 

(3) Für den Bezug eines jeden Heilmittels auf Rechnung des 
Versicherungsträgers ist, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt 
wird, eine Rezeptgebühr in der Höhe von 42 S 7.U zahlen. Werden mehrere 
Heilmittel auf einem Rezept verordnet, so sind so oß 42 S zu zahlen. als 
Heilmittel bezogen werden. An die Stelle des Betrages von 42 S tritt ab 
I. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab I. Jänner 1998, der unter 
Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 mit der jeweiligen AuJWertungs7.ahl 
(§ 108 a Abs. 1) vervielfachte Betrag. Die Re7..eptgebühr ist bei Abgabe des 
Heilmittels an die abgebende Slelle für Rechnung des Versicherungsträgers 
7.U l.ahlen. Die Zahlung ist von dieser Srelle auf dem Rezept zu vermerken. 

(4) und (5) unverllndert. 

Leistungen der Pensionsversicherung 

§ 222. (I) In der Pensionsvcrsicherung der Arbeiter und in der 
Pensionsversicherung der Angestellten sind zu gewähren: 

1. aus den Versicherungsfällen des Alters 
a) bis c) unverändert. 
d) die Gleitpension (§§ 253 c, 270), 
c) die vorzeitige Altcrspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit 

(§§ 253 d, 270); 
2. bis 4. unverändert. 

(2) In der knappschaßlichen Pensionsversicherung sind zu gewähren: 
I. aus den Versicherungsr.tllen des Alters 

a) und b) unverändert. 
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(6) In den Fällen der Inanspruchnahme einer Leistung nach Abs. J Z 2 
oder 3 hat der (die) Versicherte an den Vertragspartner rur Rechnung des 
Versicherungsträgers einen Behandlungsbeitrag in der Höhe von 20% des 
jeweiligen Vertragshonorares zu 7.ahten, wenn Gesamtverträge nach § 349 
Abs. 2 bestehen. 

Heilmittel 

I 136. (I) und (2) unverändert. 

(3) Für jedes auf einem Rezept verordnete und auf Rechnung des 
Versicherungsträgers belogene Heilmittel ist, soweit im Folgenden nichts 
anderes bestimmt wird, eine Rezeptgebühr in der Höhe von 55 S zu 7.ahlen. 
An die Stelle des Betrages von 55 S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der 
unter Bcdachtnahme auf § to8 Abs. 9 mit der jeweiligen Aufwertungsl.ahl 
(§ 108a Abs. 1) vervielfachte Betrag. Die Rezeptgebühr ist bei Abgabe des 
Heilmittels an die abgebende Stelle rur Rechnung des Versicherungsträgers 
zu zahlen. Die Zahlung ist von dieser Stelle auf dem Rel.cpt zu vermerken. 

(4) und (5) unverändert. 

Leisiungen der Pensionsvenichenmg 
§ 222. (1) In der Pensionsversicherung der Arbeiter und in der 

Pensionsversicherung der Angestellten sind zu gewähren: 

- 8-

1. aus den VersicherungsflilIen des Alters 
a) bis c) ·unverändert. 
d) die Gleitpension (§§ 253 c, 270); 
e) Aufgehoben. 

2. bis 4. unverändert. 

(2) In der knappschaftlichen Pensionsversicherung sind zu gewähren: 
1. aus den VersicherungsflUlcn des Alters 

a) und b) unverändert. 
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c) die vorzeitige Knappschaftsaltcrspension bei Arbeitslosigkeit 
(§ 276 a). 

d) die vOI7.eitige Knappschaftsalterspcnsion bei langer 
Versicherungsdauer (§ 276 b), 

e) die Knappschaftsgleitpension (§ 276 Cl, 
f) die vorzeitige Knappschaftsalterspcnsion wegen geminderter 

Arbcitsfllhigkeit (§ 216 d). 
2. bis 5. unverändert. 

(3) unverändert. 

Enatzzeiten nach dem 31. Dezember 1955 

§ 227. (I) Als Ersatz7.eiten aus der Zeit nach dem 31. De7.ember 1955 
gelten 

I. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in dem die erste 
nachfolgende Beitragszeit vorliegt, die Zeiten, in denen nach 
Vollendung des 15.Lebensjahres eine inländische öffentliche oder 
mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestattete mittlere Schule mit 
mindestens zweijährigem Bildungsgang, eine höhere Schule (das 
Lycec Francais in Wien), Akademie oder verwandte Lehranstalt 
oder eine inländische Hochschule bzw. Kunstakademie oder 
Kunsthochschule in dem rur die betreffende Schul(Studien)art 
vorgeschriebenen nonnalen Ausbildungs(Studien)gang besucht 
wurde, oder eine Ausbildung am Lehrinstitut rur Dentisten in Wien 
oder nach dem Hochschulstudium eine vorgeschriebene Ausbildung 
rur den künftigen, abgeschlossene Hochschulbildung erfordernden 
Beruf erfolgt ist, sofern nach dem Verlassen der Schule bzw. der 
Beendigung der Ausbildung eine sonstige Versicherungszeit 
vorliegt; hiebei werden höchstens ein Jahr des Besuches des 
Lehrinstitutes rur Dentisten in Wien, höchstens zwei Jahre des 
Besuches einer mittleren Schule, höchstens drei Jahre des Besuches 
einer höheren Schule (des Lycee Francais in Wien), Akademie oder 
verwandten Lehranstalt. höchstens zwölf Semester des Besuches 
einer Hochschule. einer Kunstakademie oder Kunsthochschule und 
höchstens sechs Jahre der vorgeschriebenen Ausbildung für den 
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c) die vorzeitige Knappschaftsalterspension bei Arbeitslosigkeit 
(§ 276), 

d) die vOI7.eitige Knappschaftsallerspcnsion bei langer 
Versicherungsdauer (§ 276), 

e) die Knappschafisgleitpension (§ 276); 
f) Aufgehoben. 

2. bis 5. unverändert. 
(3) unverändert. 

Enatz7..eiten nach dem 31. Dezember 1955 

§ 227. (I) Als Ersal17.eiten aus der Zeit nach dem 31. Dezember 1955 
gelten 

- 9 • 

I. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in dem die erste 
nachfolgende Bcitragszeit vorliegt, die Zeiten, in denen nach 
Vollendung des 15.Lebensjahres eine inländische öffentliche oder 
mit dem ÖlTentlichkeitsrecht ausgestattete mittlere Schule mit 
mindestens zweijährigem Bildungsgang, eine höhere Schule (das 
Lycec Francais in Wien), Akademie oder verwandte Lehranstalt 
oder eine inländische Hochschule bzw. Kunstakademie oder 
Kunsthochschule in dem für die betreffende Schu/(Sludien)art 
vorgeschriebenen normalen Ausbildungs(Studien)gang besucht 
wurde. oder eine Ausbildung am Lehrinstitut rur Dentislen in Wien 
oder nach dem Hochschulstudium eine vorgeschriebene Ausbildung 
rur den künftigen. abgeschlossene Hochschulbildung erfordernden 
Beruf erfolgt ist; hiebei werden höchstens ein Jahr des Besuches des 
Lehrinstitutes rur Dentisten in Wien, höchstens zwei Jahre des 
Besuches einer mittleren Schule, höchstens drei Jahre des Besuches 
einer höheren Schule (des Lycee Francais in Wien), Akademie oder 
verwandten Lehranstalt, höchstens zwölf Semester des Besuches 
einer Hochschule. einer Kunstakademie oder Kunsthochschule und 
höchstens sechs Jahre der vorgeschriebenen Ausbildung ruf den 
künftigen, abgeschlossene Hochschulbildung erfordernden Bcmf 
berücksichtigt, und zwar jedes volle Schuljahr, angefangen von 
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künftigen, abgeschlossene Hochschulbildung erfordernden Beruf 
berücksichtigt, und zwar jedes volle Schuljahr, angefangen von 
demjenigen. das im Kalenderjahr der Vollendung des 
15.Lcbensjahres begonnen hat, mit acht Monaten. gerechnet ab 
dem in das betreffende Schuljahr fallenden I.November, jedes 
Studiensemester mit vier Monaten. gerechnet ab dem in das 
belreffende Semester fallenden 1.0ktobcr bzw. I. März, und die 
Ausbildungszcil mil zwei Drittcl ihrer Dauer, 7.urückgercchnel vom 
Ictf.tcn Ausbildungsmonat. 

2. bis 11. unverändert. 

(2) bis (6) unverändert. 

ErfUllun~ der Wartezeit 

§ 236. (I) Die Wartezeit ist erfüllt, wenn am Stichtag (§ 223 Abs. 2) 
Versicherungsmonate im Sinne des § 235 Abs. 2 in folgender Mindesl7l1hl 
vorliegen: 

I. unverändert. 
2. rur eine Leistung aus einem Versicherungsfall des Alters, und zwar 

a) unverändert. 
b) rur die vorzeitige Alterspension (Knappschaftsalterspension) 

wegen geminderter Arbeitsfähigkeit 180 Beitragsmonate der 
Pßichtversicherung; 

c) rur die vorzeitige Alterspension (Knappschaftsalterspension) bei 
Arbeitslosigkeit, die vorzeitige Alterspension 
(Knappschaftsalterspension) bei langer Versicherungsdauer -
unbeschadet des § 276 Abs. 3 -, die Gleitpension 
(Knappschaftsgleitpension) und den Knappschaßssold 240 
Monate. 

(2) und (3) unverändert. 

(4) Die Wartezeit ist auch erfüllt 
1. unverändert. 
2. filr die vorzeitige Allerspension (Knappschaftsallerspension) bei 

Arbeitslosigkeit, die vorzeitige Alterspension 

Artikel 1 
ASVG 

vorgeschlagene Fassung 

demjenigen, das im Kalenderjahr der Vollendung des 
15.Lcbcnsjahres begonnen hat, mit acht Monaten, gerechnet ab 
dem in das betreffende Schuljahr fallenden I. Novembcr, jedes 
Studienscmester mit vier Monaten. gerechnet ab dem in das 
betreffende Semester fallenden I.Oktober bzw. I.Mär.f., und die 
Ausbildungszcit mit zwei Drittel ihrer Dauer, zuruckgerechnet vom 
lelzlen Ausbildungsmonat. 

2. bis 11. unverändert. 

(2) bis (6) unverändert. 

Erfüllung der Wartu.eit 

§ 236. (1) Die Wartezeit ist erfiillt, wenn am Stichtag (§ 223 Abs. 2) 
Versicherungsmonate im Sinne des § 235 Abs. 2 in folgender Mindesl7.ahJ 
vorliegen: 

• 10· 

I. unverändert. 
2. rur eine Leistung aus einem Versicherungsfall des Alters, und zwar 

a) unverändert. 
b) Aufgehoben. 

c) fiir die vorzeitige Alterspension (Knappschaftsalterspension) bei 
Arbeitslosigkeit, die vorzeitige Allerspension 
(Knappschaftsalterspension) bei langer Versicherungsdauer -
unbeschadet des § 276 Abs. 2 -. die Gleitpension 
(Knappschaftsgleitpension) und den Knappschaßssold 240 
Monate. 

(2) und (3) unverändert. 

(4) Die Wartezeit ist auch erfüllt 
I. unverändert. 
2. für die vOI7.eitige Alterspension (Knappschaftsalterspension) bei 

Arbeitslosigkeit. die vorLeitige Alterspcnsion 
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(Knappschaftsalterspension) bei langer Versichenmgsdauer, die 
Gleitpension (Knappschaftsgleitpension) und die vorzeitige 
Alterspension (Knappschaftsalterspension) wegen geminderter 
Arbeitsfähigkeit, wenn bis zum Stichtag mindestens 240 
Beitragsmonate der Pflichtversicherung erworben sind; 

3. unverändert. 

(5) und (6) unverändert. 

Bemellsunglll!:l1Indlage 

§ 238. (I) Bemessungsgrundlage rur die Leistungen aus der 
Pensionsversicherung ist die Summe der 180 höchsten monatlichen 
Gesamtbeitragsgrundlagen (§ 242) aus dem Zeitraum vom erstmaligen 
Eintritt in die Versicherung bis zum Ende des letzten vor dem Stichtag oder 
dem Bemessungszeitpunkt gemäß den §§ 261 b oder 284 b liegenden 
Kalenderjahres, geteilt durch 210. Liegen weniger als ISO Beitragsmonate 
vor, so ist die Bemessungsgrundlage die Summe der monatlichen 
Gesamlbeitragsgrundlagcn aus den vorhandenen Beitragsmonaten, geteilt 
durch die um ein Sechstel erhöhte Zahl dieser Beitragsmonate. Die 
Bemessungsgrundlage ist aufvolle Schilling aufzurunden. 

(2) und (3) unverändert. 

Fassung ab 1.1.2003 

Bemessung.grundlage 

§ 238. (I) Bemessungsgrundlage rur die Leistungen aus der 
Pensionsversicherung ist die Summe der höchsten monatlichen 
Gesamtbeitragsgrundlagen (§ 242) gemäß Abs. 2 aus dem Zeitraum vom 
erstmaligen Eintritt in die Versicherung bis zum Ende des letzten vor dem 
Stichtag oder dem Bemessungszeitpunkt gemäß den §§ 261 b oder 284b 
liegenden Kalenderjahres, geteilt durch die um ein Sechstel erhöhte Zahl 
dieser Gesamtbeitragsgrundlagen. Die Bemessungsgrundlage ist auf volle 
Schilling aufzurunden. § 122 Abs. I vorletzter Satz GSVG ist anzuwenden. 

(2) bis (5) unverändert. 

Artikel' 
ASVG 

vorgeschlagene Fassung 

(Knappschaftsalterspension) bei langer Versicherungsdauer und die 
Gleitpcnsion (Knappschaßsgleitpcnsion), wenn bis zum Stichtag 
mindestens 240 Beitragsmonate der Pnichtversicherung erworben 
sind: 

3. unverändert. 

(5) und (6) unverändert. 

Beme!lmn~!lgrundla~e 

§ 238. (I) Bcmessungsgrundlage rur die Leistungen aus der 
Pensionsversicherung ist die Summe der 180 höchsten monatlichen 
Gesamtbcitragsgrundlagen (§ 242) aus dem Zeitraum vom erstmaligen 
Eintritt in die Versicherung bis zum Ende des letzten vor dem Stichtag oder 
dem Bemessungszeitpunkt nach § 261b liegenden Kalenderjahres, geteilt 
durch 210. Liegen weniger als 180 Beitragsmonate vor, so ist die 
Bemessungsgrundlage die Summe der monatlichen 
Gesamtbcitragsgrundlagen aus den vorhandenen Beitragsmonaten, geteilt 
durch die um ein Sechstel erhöhte Zahl dieser Beitragsmonate. Die 
Bemessungsgrundlage ist auf volle Schilling aufzurunden. 

(2) und (3) unverändert. 

Fassung ab 1.1.2003 

Bemessun~SKl1IndlaKe 

§ 238. (I) Bemessungsgrundlage rur die Leistungen aus der 
Pensionsversicherung ist die Summe der höchsten monatlichen 
Gcsamtbeitragsgrundlagen (§ 242) gemäß Abs.2 aus dem Zeitraum vom 
erstmaligen Eintritt in die Versicherung bis zum Ende des letzten vor dem 
Stichtag oder dem Bemessungszeitpunkt nach § 261b liegenden 
Kalenderjahres, geteilt durch die um ein Sechstel erhöhte Zahl diescr 
Gesamtbeitragsgrundlagen. Die Bemessungsgrundlage ist auf volle 
Schilling auf1.urunden. § 122 Abs. 1 vorletJ.tcr Satz GSVG ist an7.Uwendcn. 

(2) bis (5) unverändert. 

• 11 -
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Beriicksichtigung der Beitragsgrundlagen in der Bemclsungsgrundlage 

§ 242. (I) bis (8) unverändert. 

(9) Monatliche Gesamtbeitragsgrundlagen (Abs. 7 bzw. Abs. 8) sind 
mit dem ihrer 7.eitlichen Lagerung entsprechenden. am Slichtag oder zum 
Bemessungszcitpunkt gemäß den §§ 261 b oder 284 b in Geltung stehenden 
Aufwertungsfaktor (§ 108 Abs. 4) aufzuwerten und mit dem ihrer zeitlichen 
Lagerung entsprechenden Bcilragsbelastungsfaktor (§ lOS Abs.8) 7.U 

vervielfachen. 

(10) und (1) unverändert. 

Altenpension 

§ 253. (I) und (2) unverändert. 

(3) Ein Antrag auf Alterspension gemäß Abs. I ist nicht zulässig, 
wenn bereits Anspruch auf eine vorzeitige Alterspension bei 
Arbeitslosigkeit (§ 253 a), eine vorzeitige Allerspension bei langer 
Versicherungsdauer (§ 253 b), eine Gleitpension (§ 253 c) oder eine 
vorzeitige Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit (§ 253 d) 
besteht. 

Vorzeitige Altenpension bei Arbeitslosigkeit 

§ 253 .. (I) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit 
hat der Versicherte nach Vollendung des 60. Lebensjahres, die Versicherte 
nach Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn 

I. die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist, 
2. am Stichtag mindestens 180 Beitragsmonate der 

POichtversicherung in der Pensionsversicherung erworben sind; hat 
der (die) Versicherte mindestens 120 Bcitragsmonate der 
Pnichtversicherung in der Pensionsversicherung erworben. so 
werden auch Ersatzmonate gemäß den §§ 221 a und 228 a dieses 
Bundesgesetzes. gemäß § 116 a des Gewerblichen 

Artikel J 
ASVG 

vorgeschlagene Fassung 

Beriicksichtigung der Beitragllgrundlagen in der Bemeuunglgrundlage 

§ 242. (l) bis (8) unverändert. 

(9) Monatliche Gesamtbeitragsgrundlagen (Abs. 1 bzw. Abs. 8) sind 
mit dem ihrer zeitlichen Lagenmg entsprechenden. am Stichtag oder zum 
Bemessungszcitpunkt nach § 261b in Geltung stehenden Aufwertungsfaklor 
(§ 108 Abs.4) aufr.uwerten und mit dem ihrer zeitlichen Lagerung 
entsprechenden Beilragsbelastungsfaklor (§ 108 Abs. 8) zu vervielfachen. 

(10) und (I I) unverändert. 

Altenpension 

§ 253. (I) und (2) unverändert. 

(3) Ein Antrag auf Alterspension gemäß Abs. t ist nicht mlässig, 
wenn bereits Anspruch auf eine vorzeitige Alterspcnsion bei 
Arbeitslosigkeit (§ 253 a), eine vorzeitige Altcrspension bei langer 
Versicherungsdauer (§ 253 b) oder eine Gleitpension (§ 253c) besteht. 

Vorzeitige Altenpension bei Arbeitlilosigkeit 

§ 2531. (I) Anspruch auf vou.eitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit 
hat der Versicherte nach Vollendung des 738. Lcbensmonates, die 
Versicherte nach Vollendung des 678. Lebcnsmonatcs rur die weitere Dauer 
der Arbeitslosigkeit, wenn er (sie) 

• 12· 

1. die Wartezeit (§ 236) erftUIt hat, wobei Bcitragsmonatc der 
freiwilligen Versicherung nicht zu berücksichtigen sind, 

2. bis zum Stichtag mindestens 180 Bcilragsmonale der 
Pnichlversicherung erworben hat - liegen mindestens 120 
Beitragsmonale der Pflichtversicherung vor, so werden auch 
Ersatzrnonale nach den §§ 221a oder 22Ha dieses Bundesgesetzes 
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Sozialversichenmgsgcsetzcs und gemäß § 107 ades Bauem
Sozialversicherungsgesetzes berücksichtigt, und 

3. der (die) Versicherte am Stichtag (§ 223 Abs. 2) die Voraussetzung 
des § 251 b Abs. I Z 4 erfiillt und innerhalb der letzten fünfzehn 
Monate vor dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) mindestens 52 Wochen 
wegen Arbeitslosigkeit eine Geldleistung aus der 
Arbeitslosenversicherung bezogen hat, 

rur die weitere Dauer der Arbeitslosigkeit. Bei der Feststellung der 
Voraussetzungen rur einen solchen Anspruch haben jedoch Beilragsmonale 
der freiwilligen Versicherung rur die ErfUllung der Wartezeit außer Ansatz 
zu bleiben. 

(2) und (2a) unverändert. 

(3) Die Pension gemäß Abs. I flillt mit dem Tag weg, an dem der (die) 
Versicherte eine Erwerbstätigkeit ausübt, die das Entstehen eines 
Anspruches gemäß § 253b Abs. I Z 4 ausschließen würde. Ist die Pension 
aus diesem Grund weggefallen und endet die Erwerbstätigkeit, so lebt die 
Pension auf die dem Träger der Pensionsversicherung erstattete Anzeige 
über das Ende der Erwerbstätigkeit im früher gewährten Ausmaß mit dem 
dem Ende der Erwerbstätigkeit folgenden Tag wieder auf. § 253b Abs. 3 ist 
anzuwenden. 

(4) und (5) unverändert. 

VOI7.eiti~ Altenpension bei langer Versicberungsdauer 

§ 25Jb. ( I) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei langer 
Versicherungsdauer hat der Versicherte nach Vollendung des 
60. Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres, 

Artikel I 
ASVG 

vorgeschlagene Fassung 

oder nach den §§ 116a oder 116b GSVG oder nach den §§ 107a 
oder 10Th BSVG berücksichtigt -, 

3. die Vorausset7.ung des § 253b Abs. I Z 4 erflll/t und 
4. a) innerhalb der letzten 15 Monate vor dem Stichtag mindestens 

52 Wochen wegen Arbeitslosigkeit 
eine Geldleistung aus der Arbeitslosenversicherung bezogen hat 
oder 

b) im Sinne des Abs. la als am Arbeitsmarkt unvermittelbar gill. 

§ 253b Abs. I letzter Satz ist anzuwenden. 

(la) Als am Arbeitsmarkt unvermillelbar gelten Personen, die infolge 
ihres körperlichen oder geistigen Zustandes nicht mehr im Stande sind. 
durch gleiche oder gleichartige Tätigkeiten wenigstens die Hälfte des 
Entgeltes zu erwerben, das körperlich und geistig gesunde Versicherte 
regelmäßig durch solche Tätigkeiten zu erzielen pflegen, wobei Tätigkeiten 
gleich oder gleichartig sind, die in mindestens der Hätne der 
Beitragsmonate nach diesem Bundesgesetz während der letzten 15 Jahre vor 
dem Stichtag ausgeübt wurden. 

(2) und (2a) unverändert. 

(3) Die Pension gemäß Abs. I Bllt mit dem Tag weg, an dem der (die) 
Versicherte eine Erwerbstätigkeit ausübt. die das Entstehen eines 
Anspruches gemäß § 253b Abs. I Z 4 ausschließen würde. Ist die Pension 
aus diesem Grund weggefallen und endet die Erwerbstätigkeit, so lebt die 
Pension auf die dem Träger der Pensionsversicherung erstaUete Anzeige 
Ober das Ende der Erwerbstätigkeit im früher gewährten Ausmaß mit dem 
dem Ende der Erwerbstätigkeit folgenden Tag wieder auf. § 253b Abs. 2 
letzter Satz und Abs. 3 ist anzuwenden. 

(4) und (5) unverändert. 

Vorzeitige Altenpen!lion bei I.n~r Venicberungsdauer 

§ 2!\Jb. (1) Anspruch auf vorzeitige Alterspcnsion bei langer 
Versicherungsdauer hat der Versicherte nach Vollendung des 
738. Lebensmonates. die Versicherte nach Vollendung des 

- 13 -
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wenn 
1. bis 4. unverändert. 

(2) Die Pension gemäß Abs. 1 nUll mit dem Tag weg. an dem der (die) 
Vcrsicherte eine Erwcrbsläligkcit ausübt, die das Entstchen eines 
Anspruches gemäß Abs. 1 Z 4 ausschließen würde. Ist die Pension aus 
diesem Grund weggefallen und endct die Erwerbstätigkeit, so lebt die 
Pension auf die dem Träger dcr Pensionsversicherung crstaHelc Anzeige 
über das Ende der Erwerbstätigkcit im früher gewährten Ausmaß mit dem 
dem Ende der Erwerbstätigkeit folgenden Tag wieder auf. 

(3) bis (5) unverändert. 

Gldtpension 

§ 2!iJc. (I) Anspruch auf Gleitpension hat der Versicherte nach 
Vollendung des 60. Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung des 
55. Lebensjahres, wenn 

t a) unverändert. 
b) die Wartezeit (§ 236) erfuttt ist, am Stichtag mindestens 

300 Versicherungsmonate erworben sind. inncrhalb der Ictztcn 

Artikel t 
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678. Lebensmonates, wenn 
I. bis 4. unverändert. 

An die Stelle des 738, Lcbensmonates tritt das 60, Lebensjahr, wenn und 
sobald der Versicherte 540 Beitragsmonate erworben hat, an die Stelle des 
678. Lebensmonales tnU das 55. Lebensjahr, wenn und sobald die 
Versicherte 480 Beitragsmonate erworben hat; dabei sind auch bis zu 60 
Ersalzmonale nach den §§ 227a und 228a zu berücksichtigen, wenn sie sich 
nicht mit Beitragsmonaten decken. 

(2) Dic Pension gemäß Abs. I flUt mit dem Tag weg, an dem der (die) 
Versicherte eine Erwerbstätigkeit ausübt, die das Entstehen eines 
Anspruches gemäß Abs. I Z 4 ausschließen würde. Ist die Pension aus 
diesem Grund weggefallen und endet die Erwerbstätigkeit, so lebt die 
Pension auf die dem Träger der Pensionsversicherung erstattete An7.eige 
über das Ende der Erwerbstätigkeit im früher gewährten Ausmaß mit dem 
dem Ende der Erwerbstätigkeil folgenden Tag wieder auf. Zeiten, in denen 
die Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 

I. nach § 47 J h trotz NichlOberschreitung der Gcringfügigkeilsgrenze 
(§ 5 Abs. 2) oder 

2. nach § 2 Abs. I Z 4 GSVG trotz beendeter (unterbrochener) 
Erwerbslätigkeit 

(weiter)bestehl, führen nicht zum Wegfall der Pension; in den Fallen der 
Z 2 gilt dies jedoch nur dann, wenn sowohl die Aufnahme der 
Erwernstätigkeit als auch deren Beendigung gemeldet wird. 

(3) bis (5) unverändert. 

Gleitpension 

§ 253c. (I) Anspruch auf Gleilpension hat der Versicherte nach 
Vollendung des 738. Lcbensmonates, die Versicherte nach Vollendung des 
678, Lebensrnonates. wenn 

• 14· 

I a) unverändert. 
b) die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist, am Stichtag mindestens 

300 Vcrsichenmgsmonate erworben sind, innerhalb der letzten 
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180 Kalendennonale vor der Vollendung des 60. Lebensjahres 
bei Männern bzw. des 55. Lebensjahres bei Frauen mindestens 
108 Beitragsmonale der Pnichtversicherung nach diesem 
Bundesgesetz vorliegen und seit der Vollendung des 
60. Lebensjahres bei Mönnern bzw. des 55. Lebensjahres bei 
Frauen mindestens ein Jahr verstrichen ist; 

2. und 3. unverändert. 

(2) bis (5) unverändert. 

(6) Wird während des Bezuges von Gleitpension die Arbeitszeit gemäß 
Abs. I Z 3 lit. b auf Grund einer oder mehrerer die Pnichtversicherung 
begründenden unselbständigen Erwerbstätigkeiten im Durchschnitt eines 
Kalendennonates überschritten oder besteht eine die Pnichtversicherung 
begründende selbständige Erwerbstätigkeit, so flillt die Gleilpension in 
diesem Kalendennonat weg. 

(7) bis (J I) unverändert. 

Voneitige Altenpension wegen geminderter Arbeitst1higkeit 

§ 253d. (I) Anspruch auf vorzeitige Alterspcnsion wegen geminderter 
Arbeitsf:thigkeit hat der Versicherte nach Vollendung des 57. Lebensjahres, 
die Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn er (sie) 

I. die Wartezeit erfullt hat (§ 236), 
2. innerhalb der letzten 180 Kalendennonate vor dem Stichtag 

72 Bcitragsmonate der Pßichtversicherung nachweist, 
3. in mindestens der Hälfte der Beitragsmonate nach diesem 

Bundesgesetz während der letzten 15 Jahre vor dem Stichtag (§ 223 
Abs. 2) eine gleiche oder gleichartige Tätigkeit ausgeübt hai. 

4. infolge seines (ihres) körperlichen oder geistigen Zustandes nicht 
mehr imstande ist. durch diese Tätigkeit (Z 3) wenigstens die 
Hälfte des Entgeltes zu erwerben. das ein körperlich und geistig 
gesunder Versicherter regelmäßig durch eine solche Tätigkeit zu 
erzielen pflegt und 

Artikel 1 
ASVG 

vorgeschlagene Fassung 

180 Kalendennonate vor der Vollendung des 
738. Lebensmonatcs bei Männern oder des 678. Lebensmonales 
bei Frauen mindestens 108 Beitragsmonate der 
POichtversicherung nach diesem Bundesgesetz vorliegen und 
seit der Vollendung des 738. Lebensmonates bei Männern oder 
des 678. Lebensmonates bei Frauen mindestens ein Jahr 
verstrichen ist; 

2. und 3. unverändert. 

§ 253b Abs. I letzter Satz ist anzuwenden. 

(2) bis (5) unvertlndert. 

(6) Wird während des Bezuges von Gleitpension die Arbeitszeit gemäß 
Abs. I Z 3 Iit. b auf Grund einer oder mehrerer die POichtversicherung 
begründenden unselbständigen Erwerbstätigkeiten im Durchschnitt eines 
Kalendennonates überschritten oder besteht eine die Pßichtversicherung 
begründende selbständige Erwerbstätigkeit, so fällt die Gleitpcnsion in 
diesem Kalendennonat weg. § 253b Abs. 2 letzter Satz ist anzuwenden. 

- 15· 

(7) bis (11) unvertlndert. 

VOI7..eitiJ!:e Altenpension wegen geminderter Arbeitsfihigkeit 

§ 253d. Aufgehoben. 
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5. bereits seit mindestens 20 Wochen gemäß Z 4 gcmindef1 
arbeitsfähig ist, wobei Zeilen des Anspruches auf 
Entgeltfortzahlung oder auf Krankengeld zu berücksichtigen sind. 

(2) Die Pension gemäß Abs. I fiUIt mit dem Tag weg, an dem der (die) 
Versicherte eine Erwerbstatigkeil ausübt, die das Entstehen eines 
Anspruches gemäß § 253b Abs. 1 Z 4 ausschließen würde. Ist die Pension 
aus diesem Grund weggefallen und endet die Erwerbstätigkeit, so lebt die 
Pension auf die dem Träger der Pensionsversicherung erstattete Anzeige 
über das Ende der Erwerbstätigkeit im früher gewährten Ausmaß mit dem 
dem Ende der Erwerbstätigkeit folgenden Tag wieder auf. § 253 b Abs. 3 ist 
anzuwenden. 

(3) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei männlichen Versichef1en, 
des 60. Lebensjahres bei weiblichen Versichef1en, ist die gemäß § 26\ 
ennittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß § 261 b zu erhöhen; sie 
gebührt ab dem folgenden Monatscrslen als Alterspension gemäß § 253 
Abs. I. 

(4) Ein Antrag auf vou.eitige Alterspension wegen geminderter 
Arbcitsflihigkeit ist nicht zulässig, wenn bereits ein bescheidmäßig 
zuerkannter Anspruch auf eine Pension aus einer gesetzlichen 
Pensionsversicherung mit Ausnahme von Pensionen aus dem 
Versicherungsfall des Todes besteht. 

Begriff der Invaliditlt 

§ 255. (I) und (2) unverändert. 

(3) War der Versicherte nicht überwiegend in erlernten (angelernten) 
Bemfen im Sinne der Abs. I und 2 tätig. gilt er als invalid, wenn er infolge 
seines körperlichen oder geistigen Zustandes nicht mehr imstande ist, durch 
eine Tätigkeit, die auf dem Arbeitsmarkt noch bewef1et wird und die ihm 
unter billiger Berücksichtigung der von ihm ausgeübten Tätigkeiten 
zugemutet werden kann. wenigstens die Hälfte des Entgeltes zu erwerben, 
das ein körperlich und geistig gesunder Versichef1cr regelmäßig durch eine 
solche Tätigkeit zu erzielen pflegt. 

Artikell 
ASVG 

vorgeschlagene Fassung 

Be~riff der Invlliditlt 
§ 255. (l) und (2) unverändert. 

(3) War der Versicherte nicht überwiegend in erlernten (angelernten) 
Berufen im Sinne der Abs. J und 2 tätig, gilt er als invalid, wenn er infolge 
seines körperlichen oder geistigen Zustandes nicht mehr imstande ist, durch 
eine Tätigkeit, die auf dem Arbeitsmarkt noch bewertct wird und die ihm 
unter billigcr Berücksichtigung der von ihm ausgeübten Tätigkeiten 
zugemutet werden kann, wenigstens die Hälfte des Entgeltes zu erwerben, 
das ein körperlich und geistig gesunder Versichef1er regelmäßig durch eine 
solche Tätigkeit 7.U erJ:ielen pflegt. Bei der Prüfung der Zumutbarkeil ist bei 
Versicherten. die den 702. Lcbensmonat vollendet haben, auf die 
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(4) und (5) unverändert. 

Alten(lnvaliditlts)pension. Ausmaß 

§ 261. (I) und (2) unverändert. 

(3) Bei Inanspruchnahme der Invaliditätspension isl jeder Monat ab 
dem Stichtag bis zum Monatsersten nach Vollendung des 56. Lebensjahres 
bei der Berechnung der Steigerungspunkte gemäß Abs. 2 einem 
Versicherungsmonat gleichzuhaJten. Fällt der Zeitpunkt der Vollendung des 
56. Lebensjahres selbst auf einen Monatsersten. so gilt dieser Tag als 
Monatserster im Sinne des ersten Satzes. 

(4) Bei Inanspruchnahme einer Leistung vor dem Monatsersten nach 
der Erreichung des Regelpensionsalters (§ 253 Abs. I) ist die gemäß Abs. 2 
ennittelte Summe der Steigerungspunkte zu vennindern. Das Ausmaß der 
Venninderung beträgt rur je zwölf Monate der früheren Inanspruchnahme 
zwei Steigerungspunkte. Abs. 2 driuer und vierter Satz sind anzuwenden. 
Das Höchstausmaß der Venninderung beträgt 15% der gemäß Abs. 2 
ermittelten Summe der Steigerungspunkte, höchstens jedoch 
10 Steigerungspunkte. Fällt der Zeitpunkt der Erreichung des 
Regelpensionsalters selbst auf einen Monatsersten, so gilt dieser Tag als 
Monatserster im Sinne des ersten Satzes. 

(5) Die Invaliditätspension gebührt mindestens im Ausmaß von 1,8% 
der Gesamtbemessungsgrundlage rur je zwölf Versicherungsmonate 
begrenzt mit 60% der Gesamlbemessungsgrundlage. Abs. 2 dritter und 
vierter Satz sind anzuwenden. Kommt Abs. 3 zur Anwendung, so darf der 
Stcigerungsbetrag 60% der höchsten zur Anwendung kommenden 
Bemessungsgrundlage (§§ 238 Abs. I, 239 Abs. I, 241) nicht übersteigen, 
es sei denn. daß der Steigerungsbetrag ohne Berücksichtigung der Monate 

Artikel. 
ASVG 

vorgeschlagene Fassung 

persönlichen Verhältnisse Bedacht zu nehmen. 

(4) und (5) unverändert. 

Alten(lnvaliditlts)pension. Ausmaß 

§ 261. (I) und (2) unverändert. 

(3) Bei Inanspruchnahme der Invaliditätspension ist jeder Monat ab 
dem Stichtag bis zum Monatsersten nach Vollendung des 
678. Lebensmonates bei der Berechnung der Steigerungspunkte gemäß 
Abs. 2 einem Versicherungsmonat gleichzuhallen. Fällt der Zeitpunkt der 
Vollendung des 678. Lebensmonates selbst auf einen Monatsersten. so gilt 
dieser Tag als Monatserster im Sinne des ersten Satzes. 

(4) Bei Inanspruchnahme einer Leistung vor dem Monatserslen nach 
der Erreichung des Regelpensionsalters (§ 253 Abs. I) ist die nach Abs. 2 
ennittelte Summe der Steigerungspunkte zu vennindern. Das Ausmaß der 
Venninderung beträgt rur je zwölf Monate der früheren Inanspruchnahme 
drei Sleigerungspunkte. Bleibt ein Rest von weniger als zwölf Monaten. so 
beträgt das Ausmaß der Venninderung rur jeden Restmonat ein Zwölftel 
von drei Steigerungspunkten. Abs. 2 letzter Satz ist anzuwcnden. Das 
Höchstausmaß der Venninderung beträgt J 5% der nach Abs. 2 ennittelten 
Summe der Steigerungspunkte, höchstens jedoch 10,5 Steigerungspunkte. 
In den Fällen des § 253b Abs. 1 letzter Satz ist das Höchstausmaß der 
Venninderung mit zehn Steigerungspunkten begrenzt. Fällt der Zeitpunkt 
der Erreichung des Regelpensionsalters selbst aur einen Monalsersten, so 
gilt dieser Tag als Monatserster im Sinne des ersten Satzes. 

(5) Kommt Abs. 3 zur Anwendung, so darf der Steigerungsbetrag 60% 
der höchsten zur Anwendung kommenden Bemessungsgrundlage (§§ 238 
Abs. I, 239 Abs. J. 241) nicht übersteigen, es sei denn. daß der 
Steigerungsbctrag ohne Berücksichtigung der Monate gemäß Abs. 3 höher 
ist. In diesem Fall gebührt der Steigerungsbetrag ohne Berücksichtigung der 
Monate gemäß Abs. 3. 
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gemäß Abs. 3 höher ist. In diesem Fall gebührt der Steigerungsbetrag ohne 
Berücksichtigung der Monate gemäß Abs. 3. 

(6) und (7) unverändert. 

Erhöhung von Leistungen aus dem Venicherungdall des Alten bei 
Inan!!pruchnahme einer Teilpension bzw. bei Wegfall der Pension 

§ 26 J b. (I) unverändert. 

(2) In den Fällen der §§ 253 a, 253 bund 253 d, in denen die Pension 
wegen einer Erwerbstätigkeit weggefallen ist, gebührt dem (der) 
Versicherten ab dem Erreichen des Anfallsalters rur die Alterspension 
gemäß § 253 Abs. J ein erhöhter Steigerungsbetrag, der gemäß Abs. 5 
und 6 zu berechnen ist. 

(3) bis (6) unverändert. 

Erhöhung der Alterspension bei Aufschub der Geltendmachung des 
Anspruches 

§ 261(. (I) Anspruch auf die erhöhte Alterspenion hat der (die) 
Versicherte. der (die) die Alterspcnsion gemäß § 253 Abs. I erst nach 
Erreichung des Anfallsalters in Anspruch nimmt. wenn er (sie) die 
Wartezeit (§ 236) nach den am Stichtag der erhöhten Alterspension in 
Geltung gestandenen Rechtsvorschriften erfilllt hat und vor diesem 
Zeitpunkt nicht bereits ein bescheidmaßig zuerkannter Anspruch auf 
Pension aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung mit Ausnahme von 
Pensionen des Versicherungsfalles des Todes besteht bzw. bestanden hat. 
Die Erhöhung beträgt rur je weitere zwölf Versicherungsmonate des 
Pensionsaufschubes 

vom 61. bis zum 65. Lebensjahr ...... 2 vH, 
vom 66. bis rum 70. Lebensjahr ...... 3 vH, 
vom 71. Lebensjahr an ..................... .5 vH 

der Alterspcnsion gemäß § 253. die nach den 3m Stichtag der erhöhten 
Alterspcnsion in Geltung gestandenen Rechtsvorschriften mit Beginn des 
Pensionsaufschubes gebührt häue 

Artikel 1 
ASVG 

vorgeschlagene Fassung 

(6) und (7) unverändert. 

Erhahung von Leistungen aus dem Venicherung..dall des Alter!! bei 
Inanspruchnahme einer Teilpension bzw. bei Wegfall der Pension 

§ 261 b. (l) unverändert. 

(2) In den Fällen der §§ 253 a und 253 b. in denen die Pension wegen 
einer Erwerbstätigkeit weggefallen ist, gebührt dem (der) Versicherten ab 
dem Erreichen des Anfallsalters rur die Alterspension gemäß § 253 Abs. 1 
ein erhöhter Steigerungsbetrag, der gemäß Abs. 5 und 6 zu berechnen ist. 

(3) bis (6) unverändert. 

ErhUhung der Altenpension bei Aufschub der Geltendmachung de!! 
Anspruches 

§ 261c. (I) Anspruch auf erhöhte Alterspension haben Versicherte. die 
die Alterspension nach § 253 Abs. I nicht schon mit der Erreichung des 
Regclpcnsionsalters. sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt in Anspruch 
nehmen, wenn vor diesem Zeitpunkt nicht schon ein bescheidmaßig 
zuerkannter Anspruch auf eine Pension aus der gesetzlichen 
Pensionsversicherung • ausgenommen Pensionen aus dem Versicherungsrall 
des Todes - besteht oder bestand. Für je zwölf Monate der späteren 
Inanspruchnahme der Alterspension gebührt zum Steigerungsbetrag nach 
§ 261 eine Erhöhung um 4% der Gesamtbemessungsgrundlage (§ 240). 
Bleibt ein Rest von weniger als zwölf Monaten, so beträgt das Ausmaß der 
Erhöhung rur jeden Restmonat ein Zwölftel von 4%. Der Prozentsatz ist aur 
drei Dezimalstellen zu runden. § 261 Abs. 6 ist mit der Maßgabe 
anzuwenden. dass sich der Prozentsatz von 80 rur je sechs volle Monate der 
späteren Inanspruchnahme der Alterspcnsion um I bis zum Höchstausmaß 
von 90 erhöht. 
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(2) unverändert. 

Witwen(Witwer)penllion, Ausmaß 

§ 264. (I) Das Ausmaß der Witwen(Witwer)pension ergibt sich aus 
einem Hundertsatz der Pension des (der) Versicherten. Als Pension gill, 
wenn der (die) Versicherte im Zeitpunkt des Todes 

1. das 57. (55.) Lebensjahr noch nicht vollendet und keinen Anspruch 
auf Invaliditätspension hatte, die Pension, auf die er (sie) in diesem 
Zeitpunkt Anspruch gchabt hätte; 

2. das 57. (55.) Lebensjahr vollendet und keinen Anspruch auf 
InvalidWUs(Alters)pension hatte, die Alterspension, auf die er (sie) 
in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt häUe; 

3. bis 5. unverändert. 

In den Fällen der Z J, 3 und 4 ist ein zur InvaliditiUspension gebührender 
Zurechnungszuschlag ohne Anwendung des § 261 a Abs. 3 zu ermitteln. 
Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension haben Kinderzuschüsse 
sowie ein besonderer Steigerungsbetrag (§ 248) außer Ansatz zu bleiben. Zu 
der so bemessenen Witwen(Witwer)pension sind 60 vH des besonderen 
Steigerungsbetrages (§ 248) zuzuschlagen. 

FallSung ab IJ.200t: 

(I) Das Ausmaß der Witwen(Witwcr)pension ergibt sich aus einem 
Hundertsatz der Pension des (der) Versicherten. Als Pension gilt. wenn der 
(die) Versicherte im Zeitpunkt des Todes 

l. das 57. (55.) Lebensjahr noch nicht vollendet und keinen Anspruch 
auf Invaliditätspension hatte, die Pension, auf die er (sie) in diesem 
Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte; 

2. das 57. (55.) Lebensjahr vollendet und keinen Anspruch auf 
Invaliditäts(Alters)pension hatte, die Alterspension, auf die er (sie) 
in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt häUe; 

3. bis 5. unverändert. 

Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension haben Kinderzuschüsse 
sowie ein besonderer Steigerungsbetrag (§ 248) außer Ansatz zu bleiben. Zu 

Artikel 1 
ASVG 

vorgeschlagene Fassung 

(2) unverändert. 

Wihrcn(Witwer}pension, Ausmaß 

§ 264. (1) Das Ausmaß der Witwen(Witwer)pension ergibt sich aus 
einem Hundertsatz der Pension des (der) Versicherten. Als Pension gi 11, 
wenn der (die) Versicherte im Zeitpunkt des Todes 

I. den 738. (678.) Lebensmonat noch nicht vollendet und keinen 
Anspruch auf Invaliditälspension hatte. die Pension, auf die er (sie) 
in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte; 

2. den 738. (678.) Lebensmonat vollendet und keinen Anspruch auf 
Invaliditäts(Alters)pension hatte, die Alterspension, auf die er (sie) 
in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte; 

3. bis 5. unverändert. 

In den fällen der Z I, 3 und 4 ist ein zur Invaliditätspension gebührender 
Zurechnungszuschlag ohne Anwendung des § 261 a Abs. 3 7.U ermitteln. 
Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension haben Kinderzuschüsse 
sowie ein besonderer Steigerungsbetrag (§ 248) außer Ansat7. zu bleiben. Zu 
der so bemessenen Wilwen(Witwer)pension sind 60 vH des besonderen 
Steigerungsbetrages (§ 248) zuzuschlagen. 

Fas.. ... ng ab 1.1.2001: 

(I) Das Ausmaß der Witwen(Witwer)pension ergibt sich aus einem 
Hundertsatz der Pension des (der) Versicherten. Als Pension gilt, wenn der 
(die) Versicherte im Zeitpunkt des Todes 

I. den 738. (678.) Lebensmonat noch nicht vollendet und keinen 
Anspruch auf Invaliditätspcnsion hatte, die Pension, auf die er (sie) 
in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte; 

2. den 738. (678.) Lebensmonat vollendet und keinen Anspruch auf 
Invaliditäts(Alters)pension haue, die Allerspension, auf die er (sie) 
in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte; 

3. bis 5. unverändert. 

Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension haben Kinderzuschiisse 
sowie ein besonderer Sleigcrungsbetrag (§ 248) außer Ansatz zu bleiben. Zu 
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der so bemessenen Witwcn(Witwcr)pension sind 60 vB des besonderen 
Steigerungsbclrages (§ 248) zuzuschlagen. 

(2) Zur Ermittlung des Hundertsatzes wird vorerst die 
BerechnungsgrundJage der Witwe (des Witwers) durch die 
Berechnungsgrundlage des (der) Verstorbenen geleilt, mit der Zahl 24 
vervielracht und aur drei Dezimalstellen gerundet. Der Hundertsatz ergibt 
sich sodann aus der Verminderung der Zahl 76 um die vorhin ennittclte 
Zahl. Er belrägtjedoch mindestens 40 und höchstens 60. 

(J) bis (5) unverändert. 

(6) Erreicht die Summe aus eigenem Einkommen der Witwe (des 
Witwers) und der Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein besonderer 
Slcigerungsbctrag (§ 248), nicht den Betrag von 16936 S, so ist, solange 
diese Voraussetzung zutriffi, der Hundertsatz der Witwen(Witwer)pcnsion 
soweit zu erhöhen, daß die Summe aus eigenem Einkommen und 
Witwen(Witwer)pension den genannten Betrag erreicht Der so ermittelte 
Hundertsatz darf 60 nicht überschreiten. In den Fällen, in denen eine mit 
dem Hundertsatz von 60 bemessene Witwen(Witwer)pcnsion, 
ausgenommen ein besonderer Steigerungsbetrag (§ 248), den Betrag von 
16936 S überschreitet, tritt diese an die Stelle des Betrages von 16936 S. 
An die Stelle des Betrages von 16936 S tritt ab 1. Jänner eines jeden 
Jahres, erstmals ab l. Jänner 1996, der unter Bedachtnahme auf § 108 
Abs. 9 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 108 f) vervielfachte Betrag. 
Als eigenes Einkommen gelten: 

I. bis 6. unverändert. 

Artikel 1 
ASVG 

vorgeschlagene Fassung 

der so bemessenen Witwen(Witwer)pension sind 60 vH des besonderen 
Steigemngsbetrages (§ 248) zuzuschlagen. 

(2) Zur Ermittlung des Hundensatzes wird vorerst der Anteil der 
Berechnungsgrundlage der Witwe (des Witwers) in Prolent an der 
Berechnungsgrundlage des (der) Verstorbenen errechnet. Bei einem Anteil 
von 100% beträgt der Hundertsatz 40. Er erhöht oder vermindert sich tur 
jeden Pro7..entpunkt des Anteiles, der 100 unterschreitet oder übersteigt, um 
0.3. Er ist jedoch nach unten hin mit Null und nach oben hin mit 60 
begrenzt. 

(3) bis (5) unverändert. 

(6) Erreicht die Summe aus eigenem Einkommen der Witwe (des 
Witwers) und der Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein besonderer 
Steigerungsbetrag (§ 248), nicht den Betrag von 20 000 S, so ist, solange 
diese Voraussetzung zutriffi, der Hundensatz der Witwen(Witwer)pension 
soweit zu erhöhen, daß die Summe aus eigenem Einkommen und 
Witwen(Witwer)pension den genannten Betrag erreicht. Der so ermittelte 
Hundertsatz darf 60 nicht überschreiten. In den Fällen, in denen eine mit 
dem Hundertsatz von 60 bemessene Wilwen(Witwer)pension, 
ausgenommen ein besonderer Steigerungsbetrag (§ 248), den Betrag von 
20 000 S überschreitet, tritt diese an die Stelle des Betrages von 20 000 S. 
An die Stelle des Betrages von 20000 S triU ab 1. Jänner eines jeden 
Jahres, erstmals ab l. Jänner 2001, der unter Bedachtnahme aur § 108 
Abs. 9 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 108 f) vervielfachte Betrag. 
Als eigenes Einkommen gelten: 

l. bis 6. unverändert. 

(6a) Überschreitet in einem Kalendermonat die Summe aus 
I. dem eigenen Einkommen der Witwe (des Witwers) auf Grund einer 

Erwerbstä.igkeit oder einer wiederkehrenden Geldleistung aus 
eigener Pensionsversicherung oder nach den in Abs. 5 genannten 
Vorschriften und 

2. der Witwcn(Witwer)pension mit Ausnahme des besonderen 
Stcigerungsbetrages (§ 248) 

das 60fache der Höchstbcitragsgrundlage (§ 45), so ist * solange diese 
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(7) unverändert. 

(8) bis (10) unverändert. 

Leistungen mit Ausnahme der Berufsunfähigkeitspension 

§ 270. In der Pensionsversicherung der Angestellten gelten rur die 
Begrundung der Anspruche auf die AJterspcnsion, die erhöhte 
Altcrspcnsion, die vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit, die 
vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer, die Gleitpension, 
die vorzeitige Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit, die 
Hinterbliebenenpensionen und die Abfindung sowie rur die Bemessung 
dieser Leistungen, rur die Gewährung von Zuschüssen zu diesen und rur die 
Abfertigung der Witwen(Witwer)pension die in AbschniUII fur die 
bezüglichen Leistungen aus der Pensionsversicherung der Arbeiter 
getroffenen Bestimmungen entsprechend. 

Artikell 
ASVG 

vorgeschlagene Fassung 

Voraussetzung zutriffi - der Hundertsatz der Witwen(Witwer)pcnsion so 
weit zu vermindern, dass die Summe aus eigenem Einkommen und 
Witwen(Witwer)pcnsion das 60fache der Höchstbeitragsgrundlage nicht 
überschreitet. Der so ermittelte Hundertsatz ist nach unten hin mit Null 
begrenzt. 

(7) unverändert. 

(7a) Die Verminderung der Witwen(Witwer)pcnsion nach Abs. 6a ist 
erstmalig auf Grund des Pensionsantrages festzustellen. Sie erfolgt ab dem 
Beginn des Monats, in dem die Voraussetzungen rur die Verminderung 
vorliegen. Liegen die Voraussetzungen rur eine (weitere) Verminderung zu 
einem späteren Zeilpunkt vor, so erfolgt diese von Amts wegen. Die 
Verminderung erfolgt bis zum Ablauf des Monats, in dem die 
Voraussetzungen weggefallen sind. Das Gleiche gilt ruf die Festsetzung 
eines geringeren Ausmaßes der Verminderung. Die Verminderung erfolgt 
längstens bis zum Ablauf des Monats, der einer Aufwertung der 
Höchstbeitragsgrundlage vorangeht. Aus Anlass jeder Aufwertung der 
Höchstbeitragsgrundlage ist die Verminderung der Witwen(Witwer)pension 
nach Abs. 6a neu festzustellen. 

(8) bis (10) unverändert. 

Leistun~en mit Ausnahme der Berufsunflhigkeitspenlion 

§ 270. In der Pensionsversicherung der Angestellten gelten für die 
Begrundung der Ansprüche auf die Alterspcnsion, die erhöhte 
Alterspension, die vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit, die 
vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauef. die Gleitpcnsion, 
die Hinterbliebenenpensionen und die Abfindung sowie für die Bemessung 
dieser Leistungen. rur die Gewährung von Zuschüssen zu diesen und rur die 
Abfertigung der Witwen(Witwer)pcnsion die in Abschnitt 11 rur die 
bezüglichen Leistungen aus der Pensionsversicherung . der Arbeiter 
getroffenen Bestimmungen entsprechend. 
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Knappschaftsaltenpension 

§ 276. (1) Anspruch auf Knappschaßsalterspension hat der Versicherte 
nach Vollendung des 65. Lebensjahres (Regelpensionsalter), die Versicherte 
nach Vollendung des 60. Lebensjahres (Regelpensionsaller), wenn die 
Wartezeit (§ 236) erfullt ist. 

(2) Ab dem Tag. ab dem der (die) Versicherte eine die 
Versicherungspflicht nach diesem Bundesgesetz oder dem Gewerblichen 
So.dalversicherungsgesetz oder dem Bauern-So7.ialvcrsicherungsgcsct7. 
begründende Erwerbstätigkeit ausübt, gebührt die Altcrspcnsion als 
Teilpension im Ausmaß von 85 vH der nach § 284 ennittelten Pension. 
sofern am Stichtag nicht mehr als 360 Beitragsmonate vorliegen. Der 
Hundertsatz von 8S erhöht sich ab dem 361. Beitragsmonat für jeden 
Beitragsmonat um 0.25 bis zum Höchslausmaß von 100; erreicht eine 
Teilpcnsion das Ausmaß von 100 vH, gilt sie weiter als Teilpension, 
solange eine die Versicherungspflicht begründende Erwerbstätigkeit 
ausgeübt wird. Eine Erwerbstätigkeit, auf Grund derer ein 
Erwerbscinkommen bezogen wird. das den nach § 293 Abs. I Iit. a bb 
jeweils in Betracht kommenden Richtsatz nicht tlbersteigt. bleibt hiebei 
unberücksichtigt. Endet die Erwerbstätigkeit, gebührt die Alterspension ab 
dem dem Ende der Erwerbstätigkeit folgenden Monatsersten in der sich 
nach § 284 b ergebenden Höhe. 

(3) Anspruch auf Knappschaftsalterspension hat ferner der männliche 
Versicherte nach Vollendung des 60. Lebensjahres, wenn die Wartezeit 
(§ 236) rur den Knappschaflssold erfüllt ist. 

(4) Ein Antrag auf Knappschaftsalterspension gemäß Abs. 1 ist nicht 
zulässig, wenn bereits Anspruch auf eine vorzeitige 
Knappschaflsallcrspension bei Arbeitslosigkeit (§ 276 a), eine vorzeitige 
Knappschaßsalterspension bei langer Versicherungsdauer (§ 276 b), eine 
Knappschaflsglcitpension (§ 276 c) oder eine vorzeitige 
Knappschaflsalterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit (§ 276 d) 
besteht. 

Von.eitige Knappschaftsaltenpension bei Arbeitslosigkeit 

Artikel t 
ASVG 

vorgeschlagene Fassung 

KnapPschaftsaltenpension, von.eitige Knappschaft8altenpension bei 
Arbeitslosigkeit, von.eitige Knappschaftsaltenpension bei langer 

Vcrsicherungsdauert KnapP!IChaftsgleitpension 

§ 276. (I) Für die Begründung der Ansprüche auf 
Knappschaßsalterspcnsion. vOf7~itige Knappschaftsalterspension bei 
Arbeitslosigkeit, vorzeitige Knappschaflsalterspcnsion bei langer 
Versicherungsdauer und Knappschaflsgleitpcnsion gelten die §§ 253 bis 
253c entsprechend. Dabei sind die §§ 261 bis 261c mit den sich aus den 
§§ 284 bis 284c ergebenden Maßgaben anzuwenden. 

(2) Anspruch auf Knappschaflsalterspension hat ferner der männliche 
Versicherte nach Vollendung des 60. Lebensjahres, wenn er die Wartezeit 
(§ 236) ruf den Knappschaflssold erfüllt hat. 

Vorzeitige Knlppschafbaltenpension bei Arbeiblo!ligkeit 
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geltende Fassung 

§ 176L (I) Anspruch auf vorzeitige Knappschaftsalterspension bei 
Arbeitslosigkeit hat der Versicherte nach Vollendung des 60. Lebensjahres. 
die Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn 

I. die Wartezeit (§ 236) erfullt ist, 
2. am Stichtag mindestens 180 Beitragsmonate der 

Pnichtversichcrung in der Pensionsversicherung erworben sind; hat 
der (die) Versicherte mindestens 120 Beitragsmonatc der 
Pnichtvcrsicherung in der Pensionsversicherung elWorben, so 
werden auch Ersatzmonate gemäß den §§ 227 a und 228 a dieses 
Bundesgesetzes, gemäß § 116 a des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgeset7-cs und gemäß § 107 ades Bauern
SoziaJversicherungsgesctzcs berücksichtigt, und 

3. der (die) Versicherte am Stichtag (§ 223 Abs. 2) die Voraussetzung 
des § 276 b Abs. I Z 4 erfullt und innerhalb der letzten runf7.ehn 
Monate vor dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) mindestens 52 Wochen 
wegen Arbeitslosigkeit eine Geldleistung aus der 
Arbeitslosenversicherung bezogen hat, 

ftir die weitere Dauer der Arbeitslosigkeit. Bei der Feststellung der 
Voraussetzungen rur einen solchen Anspruch haben jedoch Beitragsmonate 
der freiwilligen Versicherung für die Erfüllung der Wartezeit außer Ansatz 
zu bleiben. 

(2) Dem Bezug von Geldleistungen aus der Arbeitslosenversicherung 
stchen gleich 

I. das Vorliegen einer neutralen Zeit gemäß § 234 Abs. I Z 2, 
ausgenommen der Bezug einer Knappschaftsgleitpension, 

2. eine Ersatzzeit gemäß § 227 Abs. 1 Z 6, 
3. ein Zeitraum von höchstens neun Monaten, rur den eine Vergütung 

aus Anlaß der Beendigung des Dienstverhältnisses (§ 49 Abs. 3 
Z 7) gewährt wird, 

4. Zeiten der Arbeitslosigkeit, ruf die Kündigungsentschädigung, 
Urlaubsentschädigung oder Urlaubsabfindung gebühn, 

5. Zeiten des Bezuges von Überbrückungshilfe nach dem 
Überbriickungshilfcgesct7., 

6. Zeiten des Bezuges einer Beihilfe zur Deckung des 

Artikel' 
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geltende Fassung 

Lebensunterhaltes gemäß § 20 Abs. 2 lit. c in Verbindung mit § 25 
Abs. I des Arbcitsmarkt.rorderungsgesetzes oder einer Beihilfe zur 
Deckung des Lebensunterhaltes durch das Arbcitsrnarktservice, 

7. das Vorliegen einer neutralen Zeit gemäß § 234 Abs. I Z 6 lit. b. 
wenn der (die) Versicherte innerhalb der letzten 
300 Kalendermonate vor dem Stichtag mindestens 
180 Beitragsmonate der Pflichtversicherung erworben hat. 

(2a) Fallen in den Zeitraum der let.7.ten IS Monate vor dem Stichtag 
gemäß Abs. I Z 3 Monate des Bezuges einer Knappschaftsgleitpension. so 
verlängert sich der Zeitraum um diese Bczugsmonate. 

(3) Die Pension gemäß Abs. 1 flUlt mit dem Tag weg. an dem der (die) 
Versicherte eine Erwerbstatigkeit ausübt, die das Entstehen eines 
Anspruches gemäß § 276b Abs. I Z 4 ausschließen würde. ISI die Pension 
aus diesem Grund weggefallen und endet die Erwerbslätigkeit, so lebt die 
Pension auf die dem Träger der Pensionsversicherung erstattete Anzeige 
über das Ende der Erwerbstätigkeit im früher gewährten Ausmaß mit dem 
dem Ende der Erwerbstatigkeit folgenden Tag wieder auf. § 276b Abs. 3 ist 
anzuwenden. 

(4) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei männlichen Versicherten, 
des 60. Lebensjahres bei weiblichen Versicherten. ist die gemAß § 284 
ermittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß § 284 b zu erhöhen; sie 
gebührt ab dem folgenden Monatsersten als Knappschaftsalterspension 
gemäß § 276 Abs. I. 

(5) Ein Antrag auf vorzeitige Knappschaftsalterspension bei 
Arbeitslosigkeit gemäß Abs. I ist nicht zulässig, wenn bereits ein 
bescheidmäßig zuerkannter Anspruch auf eine Pension aus einer 
gesetzlichen Pensionsversicherung mit Ausnahme von Pensionen aus dem 
Versicherungsfall des Todes besteht. Dies gilt nicht rur einen Anspruch auf 
Knappschaftsgleitpcnsion gemäß § 276c Abs. 1 Z 1 lit. b. 

Vorzeitige KnappKhaftsaltenpension bei langer Versicherungsdauer 

§ 176b. (I) Anspruch auf vorr.eitige Knappschaftsaherspcnsion bei 
langer Versicherungsdauer hat der Versicherte nach Vollendung des 

Artikel 1 
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vorgeschlagene Fassung 

VOI7.eitige KnapPKhaftsalterspension bei lan~er Venicherun~lIdauer 
§ 216b. Aufgehoben. 
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geltende Fassung 

60. Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres, 
wenn 

1. die Wartezeit (§ 236) erftlllt ist, 
2. a) am Stichtag 450 rur die Bemessung der Leistung Z\I 

berücksichtigende Versicherungsmonate oder 
b) 420 Beitragsmonate der Pflichtversicherung in der 

Pensionsversicherung erworben sind; 
3. Aufgehoben. 
4. der (die) Versicherte am Stichtag (§ 223 Abs. 2) weder der 

Pßichtversicherung in der Pensionsversicherung nach diesem 
Bundesgesetz, dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz, dem 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz und (oder) dem Bundesgesetz 
über die Sozialversicherung freiberuflich selbständig Erwerbstätiger 
unterliegt noch aus sonstigen selbständigen oder unselbständigen 
Erwerbstätigkeiten ein Erwerbseinkommen bezieht, das das gemäß 
§ 5 Abs. 2 jeweils in Betracht kommende Monatseinkommen 
übersteigt. Eine Pflichtversicherung auf Grund einer Beschäftigung 
als Hausbesorger im Sinne des Hausbesorgergesetzes bleibt hiebei 
außer Betracht, sofern das aus dieser Beschäftigung erzielte Entgelt 
das nach § 5 Abs. 2 jeweils in Betracht kommende 
Monatseinkommen nicht übersteigt; das gleiche gilt rur eine 
Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung nach dem Bauern
Sozialversicherungsgesetz, wenn der Einheitswert des 
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes 33 000 S nicht übersteigt. 
Eine Pflichtversicherung rur die Zeit des Bezuges einer 
Urlaubsentsehädigung oder Urlaubsabfindung gemäß § 11 Abs. 2 
zweiter Satz bleibt ebenfalls außer Betracht. 

(2) Die Pension gemäß Abs. I flUt mit dem Tag weg, an dem der (die) 
Versicherte eine Erwerbstätigkeit ausübt, die das Entstehen eines 
Anspruches gemäß Abs. 1 Z 4 aussehließen würde. Isr die Pension aus 
diesem Grund weggefallen und endet die Erwerbstätigkeit, so lebt die 
Pension auf die dem Träger der Pensionsversicherung erstattete Anzeige 
über das Ende der Erwerbstätigkeit im früher gewährten Ausmaß mit dem 
dem Ende der Erwerbstärigkeit folgenden Tag wieder auf. 

(3) Als Zeiten einer Erwerbst:ttigkeit im Sinne des Abs. 2 gelten auch 
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geltende Fassung 

Zeiten des Bezuges einer Urlaubsentschädigung oder Urlaubsabfindung. 

(4) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei männlichen Versicherten, 
des 60. Lebensjahres bei weiblichen Versicherten, ist die gemäß § 284 
ermittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß § 284 b 7.U erhöhen; sie 
gebührt ab dem folgenden Monatsersten als Knappschaßsaltcrspension 
gemäß § 276 Abs. 1. 

(5) Ein Antrag auf vorzeitige Knappschaftsalterspension bei langer 
Versicherungsdauer gemäß Abs. I ist nicht ruJässig, wenn bereits ein 
bescheidmäßig zuerkannter Anspruch auf eine Pension aus einer 
gesetzlichen Pensionsversicherung mit Ausnahme von Pensionen aus dem 
Versicherungsfall des Todes besteht. 

KnappKhaftsglcitpeßsion 

§ 276(. (I) Anspruch auf Knappschaftsgleitpension hat der Versicherte 
nach Vollendung des 60. Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung 
des 55. Lebensjahres, wenn 

I a) die Voraussetzungen rur die vov.ciuge 
Knappschaftsalterspension bei langer Versicherungsdauer - mit 
Ausnahme der Voraussetrung des Fehlens einer die 
POichtversicherung begründenden unselbständigen 
Erwerbstätigkeit am Stichtag - erfüllt sind oder 
b) die Wartezeit (§ 236) erfullt ist, am Stichtag mindestens 

300 Versicherungsmonate erworben sind, innerhalb der letzten 
J 80 Kalendennonate vor der Vollendung des 60. Lebensjahres 
bei Männern bzw. des 55. Lebensjahres bei Frauen mindestens 
108 Beitragsmonate der Pflichtversicherung nach diesem 
Bundesgesetz vorliegen und seit der Vollendung des 
60. Lebensjahres bei MAnnern bzw. des 55. Lebensjahres bei 
Frauen mindestens ein Jahr verstrichen ist; 

2. die letzten 24 Kalendennonate vor dem Stichtag Beitragsmonate 
der Pflichtversicherung oder Ersatzmonate auf Grund von 
Arbeitslosengeldberug gemäß § 227 Abs. ) Z 5 oder Ersatzmonale 
gemäß § 227 Abs. I Z 6 sind; 

Artikel 1 
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Knapp8chaft8~leitpen8ioß 

§ 276c. Aufgehoben. 
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geltende Fassung 

3. der Antrag auf Knappschaftsgleitpension vor dem Zeitpunkt der 
Erreichung des Regelpensionsalters (§ 276 Abs. ]) gestelll wird 
und gleichzeitig 
a) im Falle einer im letzten Jahr vor dem Stichtag ausgeübten 

unselbständigen Erwerbstätigkeit erklärt wird, welches Ausmaß 
der wöchentlichen Arbeitszeit in diesem Zeitraum zu leisten war, 
und 

b) nachgewiesen wird, daß Teilzeit im Ausmaß von höchstens 
28 Wochenstunden oder· im Fall einer Teilzeitbeschäftigung im 
letzten Jahr vor dem Stichtag - von höchstens 70% der zuletzt 
geleisteten Arbeitszeit (Ut. a) während des Bezuges der 
Knappschaftsgleitpension ohne Verpflichtung zur Mehrarbeit 
über diese Höchstgrenzen hinaus vereinbart worden ist b7.W. in 
Anspruch genommen wird. 

(2) Die Knappschaftsgleitpension gebührt bis zum Zeitpunkt der 
Erreichung des Regelpensionsalters (§ 276 Abs. J) als Teilpension, deren 
Höhe wie folgt ermittelt wird: 

I. Zunächst ist das Gesamteinkommen zu ermitteln. das ist die 
Summe aus der nach § 284 ohne den besonderen Steigerungsbetrag 
(§ 248) ermittelten Pension und dem Erwerbseinkommen. 

2. Wenn das Gesamteinkommen 12000 S nicht übersteigt, gebührt 
die Teilpension 
a) in den Fällen des Abs. 1 Z 1 lit. a im Ausmaß von 80%, 
b) in den Fällen des Abs. 1 Z 1 lit. b im Ausmaß von 60% 
der nach § 284 ohne den besonderen Steigerungsbetrag (§ 248) 
ermittelten Pension; andernfalls ist die nach § 284 ohne den 
besonderen Steigerungsbetrag (§ 248) ermittelte Pension um einen 
Anrechnungsbetrag zu vermindern. 

3. Der Anrechnungsbetmg gemäß Z 2 setzt sich aus Teilen des 
Gesamteinkommens zusammen: Für GesamteinkommensteiJe von 
a) über 12000 S bis 16000 S sind 30%, 
b) über 16000 S bis 20000 S sind 40%, 
c) über 20 000 S bis 24 000 S sind 50% und 
d) über 24 000 S sind 60% 
dieser Gesamteinkommensteile anzurechnen. Der 
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Anrechnungsbetrag darf jedoch das Ausmaß des 
Erwerbseinkommens nicht überschreiten. 

4. Die Teilpcnsion gebührt jedoch im Ausmaß von mindestens 50% 
und 
a) in den Fällen des Abs. 1 Z I lit. a von höchstens 80%. 
b) in den Fällen des Abs. I Z Ilit. b von höchstens 60% 
der gemäß § 284 ohne den besonderen Steigerungsbetrag (§ 248) 
ennittelten Pension. 

An die Stelle dieser SchillingbetrAge tretcn ab ). Jänner eines jeden Jahres, 
erstmals ab 1. Jänner 1999, die unter Bedachtnahrne auf § 108 Abs. 9 mit 
dem Anpassungsfaktor (§ 1080 vervielfachten Beträ,ge. 

(3) Der Prozentsatz der Teilpension gemäß Abs. 2 ist erstmalig auf 
Grund des Pensionsantrages festzustellen. NcufeststelJungen dieses 
Pro7.cnlsat1.e5 erfolgen sodann 

I. aus Anlat. jeder Anpassung von Pensionen gemäß § I08h: 
2. bei jeder Neuaufnahme einer Erwerbstäligkeit: 
3. auf besonderen Antrag des Knappschaftsgleitpensionisten. 

(4) Für das l.ullssige HöchstausmaB der Arbeitszeit während des 
Bezuges der Knappschaftsgleitpension ist die im letzten Jahr vor dem 
Stichtag überwiegendc Tatigkeit maßgebend. 

(5) Für unselbständig Erwerbstätige, auf deren 
Beschäftigungsverhältnis im letzten Jahr vor dem Stichtag keine 
zwingenden Arbeits1.eilbestimmungen Anwendung gefunden haben oder die 
im letzten Jahr vor dem Stichtag nicht erwerbstätig waren, ist jenes Ausmaß 
der höchstzulässigen Teil1.eitarbeit während des Bezuges der 
Knappschaftsgleitpension anzuwenden, das tur Versicherte maßgeblich ist, 
die vor dem Stichtag bei NonnalarbeitS1.eitverpOichtung unselbständig 
erwerbstätig waren; das gleiche gilt rur Zeiten der Ausübung einer 
versicherungspflichtigen selbständigen Erwerbstätigkeit. 

(6) Wird während des Bezuges von Knappschaftsgteitpension die 
ArbeitS7..eit ,gemäß Abs. 1 Z 3 Ht. b auf Grund einer oder mehrerer die 
Pflichtvcrsicherung begründenden unselbständigen Erwerbstätigkeiten im 
Durchschnitt eines Kalendennonates überschritten oder besteht eine die 
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Pßichtversicherung begründende selbständige Erwerbstätigkeit, so fallt die 
Knappschaftsgleitpension in diesem Kalendermonat weg. 

(7) Stellt der (die) Versicherte in den Fällen des Abs. I Z I lit. a vor 
dem Zeitpunkt der Erreichung des Regelpensionsallers (§ 276 Abs. I) die 
Erwerbstätigkeit ein und verzichtet cr (sie) auf die 
Knappschaßsgleitpension, so gebührt die nach § 284 erminelte Pension als 
vorzeitige Knappschaftsalterspension bei langer Versicherungsdauer. 
Verzichtet er (sie) nicht. so ist ab dem Zeitpunkt der Einstellung der 
Erwerbstätigkeit die Knappschaftsgleitpension als Teilpension im Ausmaß 
von bis zu 800/0 der gemäß § 284 ohne den besonderen Steigerungsbetrag 
(§ 248) ermittelten Pension weiterzugewähren. Sonstige 
Erwerbseinkommen sind hiebei unter Bedachtnahme auf Abs. 2 zu 
berücksichtigen. 

(8) Stellt der (die) Versicherte in den Fällen des Abs. 1 Z 1 Jit. b vor 
dem Zeitpunkt der Erreichung des Regelpensionsalters (§ 276 Abs. I) die 
Erwerbstätigkeit cin und verzichtet er (sie) auf die 
Knappschafisglcitpension, so besteht Anspruch auf eine vOJ7.eitige 
Knappschafisalterspension bei Arbeitslosigkeit erst dann. wenn die 
Anspruchsvoraussetzungen gemäß § 276a Abs. I Z J erfiUlt sind und bei 
Anspruch auf Arbeitslosengeld dessen Bezugsdauer erschöpft ist. Die 
vorzeitige Knappschaftsalterspension bei Arbeitslosigkeit gebührt in der 
Höhe der rur die Knappschaftsgleitpension nach § 284 ermittelten Pension. 
Verzichtet er (sie) nicht, so ist ab dem Zeitpunkt der Einstellung der 
Erwemstätigkeit die Knappschaftsgleitpension als Teilpension im Ausmaß 
von bis zu 6()01e der gemäß § 284 ohne den besonderen Steigerungsbetrag 
(§ 248) ermittelten Pension weiterzugewähren. Sonstige 
Erwerbseinkommen sind hiebei unter Bedachtnahme auf Abs. 2 zu 
berücksichligen. 

(9) Bei einem Verzicht auf die Knappschaftsgleitpension gemäß Abs. 7 
oder Abs. 8 oder bei Erreichung des Regelpensionsalters ist die gemäß 
§ 284 ermittelte Pension nach § 284b zu erhöhen. Sie gebührt ab dem 
folgenden Monatscrsten als (vou.eitige) Knappschaftsalterspension. 

(10) Ein Antrag auf Knappschaftsgleitpension ist nicht zulässig. wenn 
bereits ein bcscheidrnäßig zuerkannter Anspruch auf eine Pension aus einer 
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gesetzlichen Pensionsvcrsichenmg mil Ausnahme von Pensionen aus dem 
Versicherungsfall des Todes besieht. 

(11) Aufgehoben. 

Vor/.eitige Knappschaftllaltenpension wegen Rcminderter 
Arbeitsflhigkeit 

§ 216d. (I) Anspruch auf vOr7'ciligc KnappschaOsaltcrspcnsion wegen 
geminderter Arbeitsfähigkeit hat der Versicherte nach Vollendung des 
57. Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres. 
wenn er (sie) 

I. die Warte:r.eit erfiilll hat (§ 236), 
2. innerhalb der letzten 180 Kalendennonate vor dem Stichtag 

72 Beitragsmonate der Pßichtversicherung nachweist, 
3. in mindestens der Hälfte der Beitragsmonate nach diesem 

Bundesgesetz während der lelzten 15 Jahre vor dem Stichtag (§ 223 
Abs. 2) eine gleiche oder gleichartige Tätigkeit ausgeübt haI, 

4. infolge seines (ihres) körperlichen oder geistigen Zustandes nicht 
mehr imstande ist, durch diese Tätigkeit (Z 3) wenigstens die 
Hälfte des Entgeltes zu erwerben, das ein körperlich und geistig 
gesunder Versicberter regelmäßig durch eine solche Tätigkeit zu 
erzielen pflegt und 

5. bereits seit mindestens 20 Wochen gemäß Z 4 gemindert 
arbeitsfilhig ist, wobei Zeiten des Anspruches auf 
Entgeltfort7.ahlung oder auf Krankengeld zu berücksichtigen sind. 

(2) Die Pension gemäß Abs. I fällt mit dem Tag weg, an dem der (die) 
Versicherte eine Erwerbstätigkeit ausübt, die das Entstehen eines 
Anspruches gemäß § 276b Abs. I Z 4 ausschließen würde. Ist die Pension 
aus diesem Grund weggefallen und endet die Erwerbstätigkeit. so lebt die 
Pension auf die dem Träger der Pensionsversicherung erstattete Anzeige 
tlber das Ende der Erwerbstätigkeit im früher gewährten Ausmaß mit dem 
dem Ende der Erwerosläligkeit folgenden Tag wieder auf. § 276 b Abs. 3 ist 
anzuwenden. 

(3) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei männlichen Versicherten, 
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des 60. Leben~iahres bei weiblichen Versicherten, ist die gemäß § 284 
ennittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß § 284 b 7.U erhöhen: sie 
gebührt ab dem folgenden Monatsersten als Knappschaftsalterspcnsion 
gemäß § 276 Abs. I. 

(4) Ein Antrag auf vorzeitige Knappschaftsalterspcnsion wegen 
geminderter Arbeitsfähigkeit ist nicht zulässig. wenn bereits ein 
bescheidmäßig zuerkannter Anspruch auf eine Pension aus einer 
gesetzlichen Pensionsversicherung mit Ausnahme des KnappschaRssoldes. 
der Knappschaftspcnsion sowie von Pensionen aus dem Versicherungsfal1 
des Todes besteht. 

Knappschaftsalten( voll)pension, AusmalJ 

§ 284. (I) Die Leistungen aus den Versicherungsflilten des Alters mit 
Ausnahme des Knappschaftssoldes und die Knappschaftsvollpension 
bestehen aus dem Steigerungsbetrag, bei Vorliegen einer Höherversicherung 
auch aus dem besonderen Stcigerungsbetrag gemäß § 248 Abs. I und ferner 
bei Vorliegen wesentlich bergmännischer Tätigkeit aus dem 
Leistungszuschlag gemäß Abs. 7. Der Steigerungsbetrag ist ein Prozentsatz 
der Gesamtbemessungsgrundlage (§ 240). 

(2) Die Höhe des PrOl.entsa17.es gemäß Abs. I ist die Summe der 
erworbenen Steigerungspunkte. Für je zwölf Versicherungsmonate 
gebühren 2,175 Steigerungspunkte. Bleibt ein Rest von weniger als zwölf 
Versicherungsmonaten. so gebührt rur jeden Restmonat ein Zwölftel von 
2,175 Steigerungspunkten. Die Summe der Steigerungspunkte ist auf drei 
Dezimalstellen zu runden. 

(3) Bei Inanspruchnahme der Knappschaftsvollpension ist jeder Monat 
ab dem Stichtag bis zum Monatsersten nach Vollendung des 
56. Lebensjahres bei der Berechnung der Steigerungspunkte gemäß Abs. 2 
einem Versicherungsmonat gleichzuhalten. Fällt der Zeitpunkt der 
Vollendung des 56. Lebensjahres selbst auf einen Monatscrsten, so gilt 
dieser Tag als Monatserster im Sinne des ersten Satzes. 

(4) Bei Inanspruchnahme einer Leistung vor dem Monatscrsten nach 
der Erreichung des Regelpensionsaliers (§ 276 Abs. I) ist die gemäß Abs. 2 

Artikel 1 
ASVG 

vorgeschlagene Fassung 

Knappschart~alters(Knappschart!IVoll)pen!lion, Ausmaß 

§ 284. Für die Bemessung der Leistungen aus den Versicherungsfällen 
des Alters mit Ausnahme des Knappschaftssoldes und rur die Bemessung 
der Knappschaftsvollpension gilt § 261 mit folgenden Maßgaben: 

·31 -

I. Als monatlicher Leislungszuschlag gebühren ruf je zwölf Monate 
wesentlich bergmännischer Tätigkeit oder ihr gleichgestellter 
Tätigkeit (§ 236 Abs.6) 0,3% der Bemessungsgrundlage. Volle 
Monate, während derer Anspruch auf Knappschafts(voll)pension 
oder eine Leistung aus den Versicherungsfallen des Alters mit 
Ausnahme des Knappschaftssoldes bestand. sind dabei nicht zu 
lAhlen. 

2. An die Stelle der Invaliditätspcnsion tritt die 
Knappschaftsvollpension. 

3. Statt zwei Steigerungspunkten sind jeweils 2,175 
Steigerungspunkte und statt drei Steigerungspunkten sind jeweils 
3,25 Steigerungspunkte heranzuziehen; das Höchslausmaß der 
Venninderung ist mit 11,375 Steigerungspunklen begrenzt. 

4. An die Stelle von 60% der (Gesamt)Bemcssungsgrundlage treten 
jeweils 66% hievon. 

5. Der Steigerungsbetrag ist nach oben hin mit 87% der höchsten 7.ur 
Anwendung kommenden Bemessungsgrundlage (~§ 238 Abs. I. 
239 Abs. I, 241) begrenzt. 
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ermittelte Summe der Sleigerungspunkte zu vermindern. Das Ausmaß der 
Verminderung Ixträgt rur je zwölf Monale der früheren Inanspruchnahme 
2.175 Sicigerungspunkte. Abs. 2 dritter und vierter Satz sind anzuwenden. 
Das Höchslausmaß der Verminderung beträgt 15% der gemäß Abs. 2 
ermittelten Summe der Slcigerungspunkte. höchstens jedoch 
10 Stcigcrungspunkte. Fällt der Zeitpunkt der Erreichung des 
Regclpcnsionsalters selbst auf cinen Monatsersten, so gilt dieser Tag als 
Monalscrsler im Sinne des crstcn Satzes. 

(5) Dic Knappschaftsvollpcnsion gebührt mindestens im Ausmaß von 
1,98% der Gcsamlbemcssungsgrundlage für je zwölf Versicherungsmonale 
begrenzt mit 66% der Gcsamlbcmessungsgrundlage. Abs. 2 driller und 
vierter Salz sind anzuwenden. Kommt Abs. 3 zur Anwendung. so darf der 
Slcigerungsbctrag 66% der höchsten zur Anwendung kommenden 
Bemessungsgrundlage (§§ 238 Abs. I, 239 Abs. I, 241) nicht übersteigen, 
es sei denn. daß der Steigerungsbetrag ohne Berücksichtigung der Monate 
gemäß Abs. 3 höher ist. In diesem Fall gebührt der Steigerungsbctrag ohne 
Berücksichtigung der Monatc gemäß Abs. 3. 

(6) Der Steigerungsbetrag darf 87% der höchsten zur Anwendung 
kommendcn Bemcssungsgrundlage (§§ 238 Abs. I, 239 Abs. I, 241) nicht 
übersteigen. 

(7) Als monatlicher Leistungszuschlag gebühren für je zwölf Monate 
wesentlich bergmännischer Tätigkeit oder ihr gleichgestellter Tätigkeit 
(§ 236 Abs.6) 0,3% der Bcmessungsgrundlage. Vollc Monale, während 
derer Anspruch auf Knappschaftspcnsion. Knappschaftsvollpcnsion oder 
eine Leistung aus dem Versicherungsfall des Alters mit Ausnahme des 
Knappschanssoldcs bestand, sind hiebei nicht zu 7..ählcn. 

(8) Bei Anwendung des Abs. 4 ist, wenn zum Zeitpunkt der 
Inanspruchnahme der Leistung bereits ein bescheid mäßig zuerkannter 
Anspruch auf eine Pension aus einer gesetzlichen Pcnsionsvcrsicherung mit 
Ausnahme von Pensionen alls dem Versicherungsfall des Todes bestanden 
hat der Stichtag dieser Pension heranzuziehen. 

Erhöhun~ von Leim.ngen aUli dcm Venicherun~srall deli Alten bei 

Artikel J 
ASVG 

vorgeschlagene Fassung 

Erhah"n~ der Leistungen aus den Vcnichcrungdällcn dC!l Altcn bei 

- 32-
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Inanspnlchnahme einer Teilpenllion bzw. bei Wegfall der Pension 

§ 284h. (I) Wird in den Fällen des § 276 Abs. 2, in denen eine 
Teilpcnsion gewährt wurde, die neben dem Pensionsbezug ausgeübte 
Erwerbstätigkeit eingestellt, so gebührt dem (der) Versicherten ein erhöhter 
Steigerungsbctrag. der nach dem Abs. 3 und 4 zu berechnen ist. Das gleiche 
gilt in den Fällen des § 276c Abs. 9. 

(2) In den fällen der §§ 276 a. 276 bund 276 d, in denen die Pension 
wegen einer Erwerbstätigkeit weggerallen ist, gebührt dem (der) 
Versicherten ab dem Erreichen des Anrallsallers rur die Alterspcnsion 
gemäß § 276 Abs. I ein erhöhter SteigerungsbeIrag, der gemäß Abs. 5 
und 6 zu berechnen ist. 

(3) Der Prozentsatz des Steigerungsbctrages der Pension. von der die 
Teilpcnsion berechnet wurde, ist 

I. rur je zwölf Kalendennonate des Bezuges der Teilpension 
a) bei einer Teilpension von mehr als 60% mit dem Faktor 1,01, 
b) bei einer Teilpension von 40% bis 60% mit dem Faktor 1,02, 

2. Hir je zwölf Kalendennonate des Wegfalles der Teilpension gemäß 
§ 276c Abs. 6 mit dem Faktor 1.04 

zu vervielfachen. War ein Jahresausgleich durchzuruhren. so ist die gemäß 
§ 92 Abs. t ermittelte Teilpcnsion rur die Faktorcnzuordnung maßgebend. 
Ein Rest von weniger als zwölf Monaten wird in der Weise berücksichtigt, 
daß rur jeden restlichen Monat ein Zwölftel des um I vennindcrten Faktors 
zu errechnen und die Summe dieser Beträge aus den restlichen Monaten um 
I erhöht wird. Der sich ergebende Faktor ist auf fUnf Dezimalstellen zu 
runden. 

(4) Dcr erhöhte Steigerungsbetrag ist der Hundertsatz gemäß Abs. 3 
der zum auf den Zeitpunkt der Einstellung der Erwerbstätigkeit oder des 
Errcichens des AnfallsaUers rur die Knappschaftsalterspcnsion gemäß § 276 
Abs. I und 2 folgenden Monatsersten zu ennittclnden 
Gesnamlbemcssungsgrundlage. Er darf den jeweiligen lU erhöhenden 
Steigerungsbetrag nicht unterschreiten. Er darf überdies 87 vH der höchsten 
zur Anwendung kommenden Bemessungsgrundlage (§§ 238 Abs. I, 239 
Abs. I, 24 I) nicht übersteigen. 

Artikel J 
ASVG 

vorgeschlagene Fassung 

Inanspruchnahme einer Teilpension oder hei We~all der Pension 

§ 284b. Für die Erhöhung der Leistungen aus den Versicherungsfällen 
des Alters bei Inanspruchnahme einer Tei/pension oder bei Wegfall der 
Pension gilt § 261b, jedoch tritt an die Stelle der Alterspension die 
Knappschallsalterspension und an die Stelle des Prozentsatzes von 80 der 
Prozentsatz von 87. 

- 33 -
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(5) Der Hundertsatz des Steigerungsbetrages der Pension ist für je 
zwölf Kalendermonate des Wegfalls der Pension, in denen eine 
POichtversicherung nach diesem Bundesgesetz, dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesctz, dem Sozialvcrsicherungsgesctz der frciberuOich 
selbständig Erwerbstätigen oder dem Bauem-Sozialversichcrungsgesetl 
bestanden hat. mit dem Faktor 1,015 zu vervielfachen. Abs.3 dritter und 
vierter Satz sind anzuwenden. 

(6) Der erhöhte Steigerungsbetrag ist der Hundertsatz gemäß Abs. 5 
der zum auf die Vollendung des 65. Lebensjahres bei männlichen 
Versicherten, auf die Vollendung des 60. Lebensjahres bei weiblichen 
Versicherten folgenden Monatscrsten zu crmiuclndcn 
Gesamtbemcssungsgrundlage. Er darf den jeweiligen zu erhöhenden 
Stcigerungsbetrag nicht unterschreiten. Er darf überdies 87 vH der höchsten 
zur Anwendung kommenden Bemessungsgrundlage (§§ 238 Abs. I, 239 
Abs. I. 241) nicht übersteigen. 

Erhöhung der KnaPPlChaft!laltenpension bei Aufschub der 
Geltendmaehung des Anspruches 

§ 284c. (I) Anspruch auf die erhöhte Knappschafisalterspension hat 
der (die) Versicherte. der (die) die Knappschafisalterspcnsion gemllB § 276 
Abs. 1 erst nach Erreichung des AnfaJlsalters in Anspruch nimmt, wenn er 
(sie) die Wartezeit (§ 236) nach den am Stichtag der erhöhten 
Knappschafisalterspension in Geltung gestandenen Rechtsvorschriften 
erftillt hat und vor diesem Zeitpunkt nicht bereits ein bescheidmäßig 
zuerkannter Anspruch auf Pension aus einer gesetzlichen 
Pensionsversicherung mit Ausnahme von Pensionen des 
Versicherungsfalles des Todes besteht bzw. bestanden hat. Die Erhöhung 
beträgt rur je weitere zwölf Versicherungsmonate des Pensionsaurschubes 

vom 61. bis zum 65. Lebensjahr ........ 2 vH, 
vom 66. bis zum 70. Lebensjahr ......... 3 vH, 
vom 71. Lebensjahr an ...................... 5 vH 

der Knappschafisalterspension gemäß § 276, die nach den am Stichtag der 
erhöhten Knappschaßsallerspcnsion in Geltung gestandenen 

Artikel t 
ASVG 

vorgeschlagene Fassung 

Erhöhung der Knappschaftsaltenpension bei Aurschub der 
Geltendmachung des Anspruches 

§ 284t. Für die Erhöhung der Knappschafisalterspension bei Aufschub 
der Geltendmachung des Anspruches gilt § 261 c mit der Maßgabe, dass an 
die Stelle des Prozentsatzes von 80 der Prozentsatz von 87 und an die Stelle 
des Prozentsatzes von 90 der Pro7.entsatz von 97 tritt. 

- 34-
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Rechtsvorschriflen mit Beginn des Pensionsaufschubes gcbtlhrt hätte. 

(2) Für die Berechnung der Knappschaftsalterspension gemäß § 284 
sind auch die nach der Erreichung des Anfallsallcrs erworbenen 
Vcrsicherungs7.citen heranzuziehen. 

KnappKhaftspcnllion, Ausmaß 

§ 285. (I) Die Knappschafispcnsion besteht aus den im § 284 Abs. I 
angeftihr1en Bestandteilen. 

(2) bis (4) unverändert. 

(S) Als monatlicher Leistungszuschlag gebühren rur je zwölf Monate 
wesentlich bergmännischer Tätigkeit oder ihr gleichgestellter Tätigkeit 
(§ 236 Abs. 6) 0,15% der Bemessungsgrundlage. § 284 Abs.7 zweiter Satz 
ist hiebei anzuwenden. 

Richtlilitze 

§ 293. (I) unverändert. 

(2) An die Stelle der Richtsätze und der Richtsalzerhöhung gemäß 
Abs. I treten ab I. Jänner eines jeden Jahres. erstmals ab I. Jänner 2001, 
die unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 mit dem Anpassungsfaklor 
(§ 108 f) vervielfachten Beträge. 

(3) bis (5) unverändert. 

Artikel 1 
ASVG 

vorgeschlagene Fassung 

Knappschaftllpenllion, AUlImaß 

§ 185. (I) Die Knappschaftspension besteht aus den in den §§ 261 
Abs. I und 284 Z 1 angeführten Bestandteilen. 

(2) bis (4) unverändert. 

(5) Als monatlicher Lcistungszuschlag gebühren rur je zwölf Monate 
wesentlich bergmännischer Tätigkeit oder ihr gleichgcstellter Täfigkeit 
(§ 236 Abs. 6) 0,15% der Bemessungsgrundlage. § 284 Z I zweiter Satz ist 
hiebei anzuwenden. 

Richtsltr.e 

§ 293. (I) unverändert. 

(2) An die Stelle der Richtsätze und der Richtsatzcrhöhllng gemäß 
Abs. I treten ab I. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab I. Jänner 2(KI I, 
die unter Bcdachtnahme auf § 108 Abs. 9 mit dem Anpassungsfaklor 
(§ 108 f) vervielfachten Beträge. Ist die Erhöhung auf Grund der 
Anpassung mit dem Anpassungsfaktor niedriger als die Erhöhung der 
Verbraucherpreisc nach § 299a Abs. 2, so ist die Erhöhung der Richlsätl.c 
auf Grund der Erhöhung der Verbraucherpreise nach § 299a Abs. 2 
vorzunehmen. 

(3) bis (5) unverändert. 

BCllOndere Am'Rleichszulal!t 

§ 199.. (I) Zur bcdarfsorientierten Wertsicherung der Pensionen 
gebührt Pcnsionsbczieherlnnen ohne Anspruch aur AlIsglcichs7.ulagc. die 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland habcn, eine besondere 

- 35 -
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ZurOckweisung von uistung.-.antrlgen in der 

Unrall- und Pcnsionsversicherung 

§ 361. (1) unverändert. 
(2) Abs. I ist entsprechend anzuwenden, wenn mangels entsprechender 

Minderung der Arbeitsfahigkeit ein Antrag auf Zuerkennung einer 
Invaliditäts-, Berufsunfiihigkeils-, Knappschafts-, Knappschaftsvollpcnsion 
oder vorzeiligcn Alters- oder Knappschafisalterspcnsion wegen geminderter 
Artbeitsfahigkcil abgelehnt oder eine solche Pension entzogen worden ist. 

Artikel 1 
ASVG 

vorgeschlagene Fassung 

Ausgleichszulage, wenn die Erhöhung der Pensionen auf Grund der 
Anpassung mit dem Anpassungsfaktor die Erhöhung der Verbraucherpreise 
nach Abs. 2 nicht erreicht. 

(2) Die Erhöhung der Verbraucherpreise ist auf Grund der 
durchschnittlichen Erhöhung in zwölf Kalendennonaten bis zum Juni des 
Jahres. das dem Anpassungsjahr vorangeht, zu ennilteln, wobei der 
Verbraucherpreisindex 1996 oder ein an seine Stelle tretender Index 
heranzuziehen ist. 

(3) Die besondere Ausglcichszulage gebührt als Einmal7.ahlung zur 
Pension aus der Pensionsversicherung, die im Monat Juni bezogen wird. 
Dcr Betrag der Einmal711hlung ist das 14fache der Differenz aus der auf 
Grund der Erhöhung der Verbraucherpreise nach Abs. 2 erhöhten 
Durchschniltspcnsion (Abs. 4) und der auf Grund der Anpassung mit dem 
Anpassungsfaktor erhöhten Durchschnittspcnsion. 

(4) Als Durchschniuspcnsion gilt jene Pension, die aus dem 
Durchschnitt s,lmtlicher Pensionsleislungen aus der gesetzlichen 
Pensionsversicherung mit Ausnahme der Pensionsversicherung rur das 
Notariat. jedoch ohne Zulagen und Zuschüsse, im Juni des Jahres, das der 
Anpassung vorangeht, zu enniucln ist. 

(5) Der Aufwand rur die besondere Ausgleichslulage ist vom Bund zu 
tragen. 

ZurOc::kweiMing von Lelstunlt!lantrlgen in der 

Unfall- und Pension!IVersicherun~ 
§ 362. (1) unverändert. 

(2) Abs. J ist entsprechend anzuwenden, wenn mangels entsprechender 
Minderung der Arbeitsfähigkeit ein Antrag auf Zuerkennung einer 
Invaliditäts-, Bcmfsunf.1higkeits-, Knappschafts- oder 
Knappschaflsvollpcnsion abgelehnt oder eine solche Pension entzogen 
worden ist. 
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GenehmigungspOicht 

§ 455. (I) unverändert. 

(2) Ocr Hauptverband hat rur den Bereich der Krankenversicherung 
eine Mustersatzung aufzustellen und Bestimmungen dieser Mustersatzung 
rur alle Versicherungsträger oder bestimmte Gnlppen von 
Versicherungsträgern fiir verbindlich zu erklären, insoweit dies zur 
Wahrung der Einheitlichkeit der Durchfiihrung 
sozialversicherungsrechtlicher Bestimmungen notwendig erscheint. Er hat 
dabei auch auf das Interesse der Versicherten und der Dienstgeber an einer 
bundeseinheitlichen Vorgangsweise der Versicherungsträger Bedacht zu 
nehmen. Die Erklärung der Verbindlichkeit von Bestimmungen der 
Mustersat7.ung und die Mustersatzung selbst bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Genehmigung durch den Bundesminister rur Arbeit, Gesundheit und 
Soziales. Abs. 1 ist anzuwenden. 

(3) unverändert. 

Be,;instigte Erwerbung von Anwartschaften und An!lpriichen 

§ 502. (I) unverändert. 

Artikel 1 
ASVG 

vorgeschlagene Fassung 

Genehmlgungspßicht 

§ 455. (l) unverändert. 

(2) Der Hauptverband hat rur den Bereich der Krankenversichenang 
eine Mustersatzung aufzustellen und Bestimmungen dieser Mustersatzung 
fiir alle Versicherungsträger oder bestimmte Gruppen von 
Versicherungsträgern fiir verbindlich zu erklären, insoweit dies zur 
Wahrung der Einheitlichkeit der Durchführung 
sozial versicherungs rechtlicher Bestimmungen notwendig erscheint. Er hat 
dabei auch auf das Interesse der Versicherten und der Dienstgeber an einer 
bundcscinheitlichen Vorgangsweise der Versicherungsträger Bedacht zu 
nehmen. In der Mustersatzung ist unter Bedachtnahme auf die finanzielle 
LeistungsOihigkeit der Krankenversicherung nach diesem Bundesgesetz 
eine für alle Krankenversicherungsträger verbindliche Bandbreite für die 
über die gesetzlichen Mindestleistungen hinausgehenden Mehrleistungen 
(§ 12) Abs.3) festzulegen. Die Erklärung der Verbindlichkeit von 
Bestimmungen der Mustersatzung und die Mustersatzung selbst bedürfen 
zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung durch den Bundesminister rur 
Arbeit, Gesundheit und Soziales. Abs. ) ist anzuwenden. 

(3) unverändert. 

Be,;inlltigte Erwerbung von Anwlr1schaften und Ansprüchen 

§ 502. (I) unverändert. 

(I a) Zeiten des Besuches einer österreich ischen POichtschule, die aus 
Grunden des § 500 erst nach Vollendung des POichlschulalters 
zurückgelegt werden konnten, gelten, wenn die betreffende Person nicht 
ausgewandert ist, als POichtbeitragszciten unter Anwendung der 
höchstzulässigen Beitragsgrundlage. Diese Zeiten sind zuzuordnen: 

·37 -

I. dem Zweig der Pensionsversicherung, in dem die dem 
PflichtschuJbesuch letztvorangegangene Beitrags· oder Ersatzzeit 
vorliegt, 

2. wenn eine solche Versichenmgszeit nicht vorhanden ist. dem 
Zweig der Pensionsversicherung, in dem die dem 
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(2) bis (8) unverändert. 

Schlussbelltimmung zu Art. 1 des Sozialversicherung!l
Änderungllgel'etzell 1999, BGBI. I Nr. 212000 

§ 585. § 44 Abs. I Z 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I 
Nr. 212000 tritt mit I. Jänner 2000 in Kraft und mit 3 t. De7.embcr 200 t 
außer Krall. 

Artikel 1 
ASVG 

vorgeschlagene Fassung 

Pnichtschulbcsllch erstnachfolgende Beitrags- oder Ersatzzeit 
vorliegt, 

3. wenn weder eine Versicherungszeit nach Z I noch eine 
Versicherungszei! nach Z 2 vorhanden ist. der 
Pensionsversicherung der Angestellten. 

(2) bis (8) unverändert. 

Schlullsbelldmmung zu Art. 1 des Sozialversicherungs
Ändel1ln~!I~ellCtl.e!l 1999, 8GBI. I Nr. 2/24""» 

§ 585. § 44 Abs. 1 Z 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBt. I 
Nr. 2/2000 tritt mit I. Jänner 2000 in Kraft und mit Ablauf des 30. Juni 
2010 außer Kraft. 

- 3ft -

Schlussbestimmungen 7,u Art. I des Sozialrechts-Ändel1lng..gellCt1,c1l 
2000, BGBI. I Nr. lltl 

§ 586. (I) Es treten in Kraft: 
1. mit 1. Oktober 2000 die §§ 91 Abs. 2, 92 Abs. I, 10R Abs. 5 und 7, 

108d Abs. t, lOSe samt Überschrift, toRf Abs. I bis 3 und Abs. 5. 
135 Abs. 6, 136 Abs. 3, 222 Abs. I Z I lit. d und Abs. 2 Z I lit. c 
bis e, 236 Abs. 1 Z 2 lit. c und Abs. 4 Z 2, 238 Abs. I. 242 Abs. 9, 
H3 Abs.3. 253a Abs. 1 und la. 253b Abs. I, 253c Abs. I. 255 
Abs. 3, 261 Abs. 3 bis 5. 261b Abs. 2, 261c Abs. 1,264 Abs. I Z I 
und 2 sowie Abs. 2, 6, 6a und 7a. 270, 276 samt Überschrift, 284 
samt Überschrift. 284b samt Überschrift. 284c samt Überschrift. 
285 Abs. I und 5. 293 Abs. 2. 299a samt Überschrill und 362 
Abs. 2 in der Fassung dcs Bundesgesetzcs BGBt. I Nr. xxx/200(): 

2. mit I. Juli 2000 § 455 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. I Nr. xxx/2000; 

3. rückwirkend mH I. Jänner 2000 § 502 Abs. la in der Fassung des 
Bundesgesctzcs BGBI. I Nr. xxx/2000; 

4. rückwirkend mit I. Juli 1996 § 227 Abs. I Z I in der Fassung des 
Bundesgesctzes BGBI. I Nr. xxx/2000. 
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ASVG 

vorgeschlagene Fassung 

(2) Die §§ 222 Abs. I Z 1 Iit. e und Abs.2 Z I lil. f, 236 Abs. I Z 2 
Iil. b, 253d und 276a bis 276d trelcn mit Ablauf des 30. September 2000 
außer Kraft. 

(3) § 108d Abs. I in der Fassung des Bundesgeselz.cs BGBI. I 
Nr. xxxl2000 gilt erstmals rur die Enniulung des Anpassungsrichtwertes 
rur das Kalenderjahr 200 I. 

(4) Die Anpassungsfaktoren rur die Jahre 2001 bis 2003 sind durch die 
Kommission zur langfristigen Pensionssicherung abweichend von den 
Bestimmungen des § IOSf Abs.3 in den einzelnen Jahren untcr 
Bedachtnahmc auf die Erhöhung der Verbraucherpreise nach § 299a Abs. 2 
so fest/.llsctzen, dass in den Jahren 200 I und 2002 der Abstand der 
Anpassungsfaklonnesszahl zur Anpassungsrichtwertmesszahl schrittweise 
verringert und im Jahr 2003 der Gleichstand von 
Anpassungsfaktonnesszahl und Anpassungsrichtwertmesszahl erreicht 
wird. 

(5) § 227 Abs. I in der Fassung des Bundesgeset7.cs BGBI. I 
Nr. xxxl2000 gilt auch rur Fälle, in denen über einen nach dem 
30. Juni 1996 gestellten Antrag auf Beitragsentrichtung nach § 227 Abs. 3 
bis 5 bereits entschieden worden ist, wenn eine neuerliche Entscheidung 
über die Beilragsentrichtung beantragt wird. Die Rechtskraft der 
ergangenen Entscheidung steht dem nicht entgegen. 

(6) § 253 Abs. 3 in der am 30. September 2000 geltenden Fassung ist 
auf Personen, die Anspruch auf voneitige Allerspension wegen geminderter 
Arbeitsfahigkeit (vorz.cilige Knappschaftsaltcrspension wegen gemindcrter 
Arbeitsfahigkeit) haben, weiterhin anzuwenden. 

(7) Die §§ 253a Abs. I und la. 253b Abs. I, 253c Abs. 1 und 264 
Abs. I Z I und 2 in der Fassung des Bundesgeset7.cs BGBI. I Nr. xxX/2(1)() 
sind nur auf Versicherungsfälle anzuwenden, in denen der Stichtag nach 
dem )0. September 2000 liegt, jedoch triU jeweils 

l. an die Stelle des 738. Lebensmonates. wenn der Versicherte das 60. 
Lebensjahr vollendet 
bis einschließlich 30. September 2000 .......................... der 720. 
Lebensmonat, 

- 39 ~ 
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im Oktober oder November oder Dezember 2000 ......... der 722. 
Lebensmonal. 
im Jänner oder Februar oder März 2001 ..................... der 724. 
Lebcnsmonal. 
im April oder Mai oder Juni 2001 ................................ der 726. 
Lebensmonat, 
im Juli oder August oder September 2001 .................... der 728. 
Lebensmonal. 
im Oktober oder November oder Dezember 2001 ......... der 730. 
Lcbensmonat. 
im Jänner oder Februar oder März 2002 ....................... der 732. 
Lebcnsmonal, 
im April oder Mai oder Juni 2002 ................................ der 734. 
Lebensmonat, 
im Juli oder August oder September 2002 .................... der 736. 
Lebcnsmonat; 

2. an die Stelle des 678. Lebcnsmonates. wenn die Versicherte das 55. 
Lebensjahr vollendet 
bis einschließlich 30. September 2000 .......................... der 660. 
Lcbensmonat. 
im Oktober oder November oder Dezember 2000 ......... der 662. 
Lebensmonat. 
im Jänner oder Februar oder März 200 I ....................... der 664. 
Lebensmonat. 
im April oder Mai oder Juni 2001 ................................ der 666. 
Lcbensmonat. 
im Juli oder August oder September 2001 .................... der 66ft 
Lcbensmonat. 
im Oktober oder November oder Dezember 2001 ......... der 670. 
Lcbensmonat. 
im Jänner oder Februar oder März 2002 ....................... der 672. 
Lcbcnsmonat. 
im April oder Mai oder Juni 2002 ................................ der 674. 
Lcbcnsmonat, 
im Juli oder August oder September 2002 .................... der 676. 
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Lebensmonat. 

(8) § 261 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGB!. I Nr. xxx/2000 ist nur auf Versicherungsfalle anzuwenden, in denen 
der Stichtag nach dem 30. September 2000 liegt. Für männliche 
Versicherte, die das 60. Lebensjahr. rur weibliche Versicherte, die das 
55. Lebensjahr vor dem 1. Oktober 2002 vollenden. ist das Ausmaß der 
Verminderung (§ 261 Abs. 4 erster bis vierter Satz) in jenem Vcrhällnis zu 
kürzen. das sich aus der Gegenüberstellung von zehn Steigerungspunkten 
7.ur Zahl der Steigerungspunkte ergibt, die sich als Ausmaß der 
Verminderung beim jeweils frühestmöglichen Antritt einer vorzeitigen 
Alterspcnsion ohne Berücksichtigung eines Höchstausmaßcs errechnel. Das 
Ausmaß der Verminderung beträgt jedoch höchstens 15% der nach § 261 
Abs. 2 ermittelten Summe der Steigerungspunkte. 

(9) § 261 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGB!. I Nr. xxx/2000 ist mit der Maßgabe anzuwenden. dass die 
Invaliditä(spcnsion für je zwölf Versicherungsmonale mindestens im 
Ausmaß von 

\. 1.8% bei Stichtagen im Jahr 2000. 
2. 1,78% bei Stichtagen im Jahr 200 I, 
3. 1.76% bei Stichtagen im Jahr 2002. 
4. 1.74% bei Stichtagen im Jahr 2003. 
5. 1,72% bei Stichtagen im Jahr 2004 

der Gesamtbemessungsgrundlage begren7.t mit 60% der 
Gesamtbemessungsgrundlage gebührt. § 261 Abs. 2 dritter und vierter Satz 
sind anzuwenden. 

(10) § 264 in der Fassung des Bundesgeset7.cs BGBI. I Nr. xxx/2oo0 ist 
nur auf Versicherungsfälle anluwenden. in denen der Stichtag nach dem 
30. September 2000 liegt. Auf Witwen(Witwer)pcnsionen mit einem vor 
dem I. Oktober 2000 liegenden Stichtag ist § 264 in der am 30. September 
2000 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden. 

(11) Der Hauptverband hat die Befugnis nach § 455 Abs. 2 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxx/2000 bis zum ). Oktober 2000 
wahrzunehmen. Die Krankcnversicherungslrägcr haben sodann die 
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entsprechenden Sal7.lIngsänderungen bis 7.um 31. Jänner 200 1 zu 
beschließen. 

(12) § 502 Abs. la in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I 
Nr. xxx/2000 ist auf Antrag auch auf bereits 7.ucrkannle und beslehende 
Pensionen am~uwenden. Die neubemessene Pension gebührt ab 
I. Jänner 2000. wenn der Antrag bis zum Ablauf des 31. Dezember 2000 
gestellt wird. sonst ab dem der AntragsteIlung folgenden Monalscrslen. 

(13) In den Geschäftsjahren 2000, 200 I und 2002 darf der eigene 
Verwaltungs- und Verrechnungsaufwand der Sozialversicherungsträger 
jeweils die Höhe des Verwaltungs- und Verrcchnungsaufwandes (brullo) des 
Geschäftsjahres 1999 nicht überschreiten. 

- 42· 
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Beginn der PnichtvenicherunK 

§ 6. (l) bis (3) unverändert. 

(4) Bei den im § 2 Abs. 1 Z 4 genannten Personen beginnt die 
Ptlichtversicherung in der Kranken- und Pensionsversicherung 

I. mit dem Tag der Aufnahme der betrieblichen Tätigkeit; hat 
jedoch der Versicherte die Meldung nicht innerhalb der Frist 
gemäß § 18 erstattet, mit Beginn des Kalenderjahres, in dem die 
Bcitragsgrundlage die Gren7..en des § 25 Abs. 4 Z 2 übersteigt, 
es sei denn, der Versicherte macht glaubhaft, daß er die 
betriebliche Tätigkeit zu einem späteren Zeitpunkt begonnen 
hat; 

2. bei Personen, bei denen die Ausübung der betrieblichen 
Tätigkeit von einer berufsrechtlichen Berechtigung abhängt, mit 
dem Tag der Erlangung der maßgeblichen Berechtigung. 

(5) unverändert. 

Aufwertungszahl, Aufwertungdaktoren, Beitragsbelamngsfaktor. 
AnpasMlngsrichtwert, Anpassungsfaktor 

§ 47. Die nach den Vorschriften des Abschnittes VI a des Ersten 
Teiles des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes ermittelte und 
kundgemachte Aufwertungszahl. die Aufwertungsfaktoren, der 
Beitragsbelastungsfaktor und der Anpassungsrichtwert gelten auch für 
die Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesctz; der 

Artikel 2 
GSVG 

vorgeschlagene Fassung 

Beginn der Pnichtvenicherung 

§ 6. (I) bis (3) unverändert. 

(4) Bei den im § 2 Abs. I Z 4 genannten Personen beginnt die 
Pßichtversicherung 

1. in der Kranken- und Pensionsversicherung mit dem Tag der 
Aufnahme der betrieblichen Tätigkeit; hat jedoch der 
Versicherte die Meldung nicht innerhalb der Frist nach § 18 
erstattet, mit Beginn des Kalenderjahres, in dem die 
Beitragsgrundlage die Gren7..en des § 25 Abs. 4 Z 2 übersteigt, 
es sei denn, der Versicherte macht glaubhaft, dass er die 
betriebliche Tätigkeit zu einem späteren Zeitpunkt begonnen 
hat; 

2. in der Krankenversicherung rur den Fall, dass keine Meldung 
nach § 18 erstattet worden ist, mit dem Tag der Einbeziehung 
durch den Versicherungsträger, wenn eine Selbstversicherung 
nach § 16 ASVG unmittelbar vorangegangen ist; 

3. in der Kranken- und Pensionsversicherung bei Personen, bei 
denen die Ausübung der betrieblichen Tätigkeit von einer 
berufsrechtlichen Berechtigung abhängt, mit dem Tag der 
Erlangung der maßgeblichen Berechtigung. 

(5) unverändert. 

Aufwertungszahl, Aufwertungdaktoren, Beitragsbelalltungst'aktor, 
Anpusung..uichtwert, Anpallmng.~aktor 

§ 47. Die nach den Vorschriften des Abschnittes VI a des Ersten 
Teiles des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes ermittelte und 
kundgemachte Aufwertungszahl, die Aufwertungsfaktoren. der 
Beitragsbelastungsfaktor, der Anpassungsrichtwert und der 
Anpassungsfaktor gelten auch für die Pensionsversicherung nach diesem 
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Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat den rur den 
Bereich des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes durch Verordnung 
festgesetzten Anpassungsfaktor auch rur den Bereich dieses 
Bundesgesetzes rur verbindlich 7.U erklären. 

Voraullhem:hnung der Gebal1ln~ der Penllion!lvef!lichel1ln~ 

§ 53. Der Bundesminister rur Arbeit, Gesundheit und Soziales hat 
alljährlich mit der Berechnung gemäß § 108 e Abs. 11 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzcs dem Beirat fur die Renten- und 
Pensionsanpassung (§ 108 e des Allgemeinen 
So7.ialversicherungsgeselzes) auch eine Berechnung der 
voraussichtlichen Gebamng des Versicherungsträgers in der 
Pensionsversichemng rur die folgenden runf Jahre vorzulegen. 

Heilmittel 

§ 92. (l) und (2) unverändert. 

(3) Für den Bezug eines jeden Heilmittels auf Rechnung des 
Versicherungsträgers ist als Kostenbeteiligung eine Rezeptgebühr in der 
Höhe von 42 S zu zahlen. Werden mehrere Heilmittel auf einem Rezept 
verordnet, so sind so oft 42 S zu zahlen, als Heilmittel bezogen werden. 
An die Stelle des Betrages von 42 S tritt ab I. Jänner eines jeden Jahres, 
erstmals ab 1. Jänner 1998, der unter Bedachtnahme auf § 51 mit der 
jeweiligen Aufwertungszahl (§ 47) vervielfachte Betrag. Die 
Releptgebühr ist bei Abgabe des Heilmittels an die abgebende Stelle rur 
Rechnung des Versicherungsträgers zu l.ahlen. Die Zahlung ist von 
dieser Stelle auf dem Rezept zu vermerken. 

(4) und (5) unverändert. 

Artikel 2 
GSVG 
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vorgesehlagene Fassung 

Bundesgesetz. 

Vorausberechnung der Gebal1lng der Pens'oßsversichel1lng 

§ 53. Aufgehoben. 

Heilmittel 

§ 92. (I) und (2) unverilndert. 

(3) Für jedes auf einem Rezept verordnete und auf Rechnung des 
Versicherungsträgers bezogene Heilmittel ist eine Rezeptgebühr in der 
Höhe von 55 S zu zahlen. An die Stelle des Betrages von S5 S tritt ab 
I. Jänner eines jeden Jahres der unter Bcdachtnahme auf § 51 mit der 
jeweiligen Aufwertungszahl (§ 47) vervielfachte Betrag. Die 
Re7..eptgebühr ist bei Abgabe des Heilmittels an die abgebende Stelle für 
Rechnung des Versicherungsträgers zu 7...ahlen. Die Zahlung ist von 
dieser Stelle auf dem Rezept zu vermerken. 

(4) und (5) unverändert. 
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Leistungen 

§ I U. (I) 1n der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz 
sind zu gewähren: 

J. aus den Versicherungsfllllen des Alters 
a) bis c) unverändert. 
d) die Gleitpension (§ 131 b), 
e) die vorzeitige Alterspension wegen Erwerbsunfähigkeit 

(§ 131 cl; 
2. und 3. unverändert. 

(2) unverändert. 

Enatzzeiten 

§ 116. (I) bis (6) unverändert. 

(7) Als Ersatzzeiten gelten ferner die Zeiten, in denen nach 
Vollendung des IS.Lebensjahres eine inländische öffentliche oder mit 
dem Öffentlichkeifsrechl ausgestattete mittlere Schule mit mindestens 
zweijährigem Bildungsgang, eine höhere Schule (das Lycee Francais in 
Wien), Akademie oder verwandte Lehranstalt oder eine inländische 
Hochschule bzw. Kunstakademie oder Kunsthochschule in dem rur die 
betreffende Schul(Studien)art vorgeschriebenen normalen 
Ausbildungs(Studien)gang besucht wurde, oder eine Ausbildung am 
Lehrinstitut rur Dentisten in Wien oder nach dem Hochschulstudium 
eine vorgeschriebene Ausbildung rur den künftigen, abgeschlossene 
Hochschulbildung erfordernden Beruf erfolgt ist, sofern nach dem 
Verlassen der Schule bzw. der Beendigung der Ausbildung eine sonstige 
Versicherungszeit nach diesem Bundesgesetz vorliegt; hiebei werden 
höchstens ein Jahr des Besuches des Lehrinstitutes rur Dentisten in 

Artikel 2 
GSVG 

3 

vorgeschlagene Fassung 

Leistungen 

§ 11 2. (J) In der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgcsctz 
sind zu gewähren: 

I. aus den Versicherungsfällen des Alters 
a) bis c) unverändert. 
d) die Gleitpension (§ 131 b); 
e) aufgehoben. 

2. und 3. unverändert. 

(2) unverändert. 

Enatzzeiten 

§ 116. (t) bis (6) unverändert. 

(7) Als Ersatl.zeiten gelten ferner die Zeiten, in denen nach 
Vollendung des IS.Lebensjahres eine inländische öffentliche oder mit 
dem Öffentlichkeitsrecht ausgestattete mittlere Schule mit mindestens 
zweijährigem Bildungsgang, eine höhere Schule (das Lycee Francais in 
Wien), Akademie oder verwandte Lehranstalt oder eine inländische 
Hochschule bzw. Kunstakademie oder Kunsthochschule in dem für die 
betreffende Schul(Studien)art vorgeschriebenen normalen 
Ausbildungs(Studien)gang besucht wurde, oder eine Ausbildung am 
Lehrinstitut rur Dentisten in Wien oder nach dem Hochschulstudium 
eine vorgeschriebene Ausbildung rur den künftigen, abgeschlossene 
Hochschulbildung erfordernden Beruf erfolgt ist; hiebei werden 
höchstens ein Jahr des Besuches des Lehrinstitutes rur Dentisten in 
Wien, höchstens zwei Jahre des Besuches einer mittleren Schule, 
höchstens drei Jahre des Besuches einer höheren Schule (des Lyccc 
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Wien, höchstens zwei Jahre des Besuches einer mittleren Schule, 
höchstens drei Jahre des Besuches einer höheren Schule (des Lycee 
Francais in Wien). Akademie oder verwandten Lehranstalt. höchstens 
zwölf Semester des Besuches einer Hochschule, einer Kunstakademie 
oder Kunsthochschule und höchstens sechs Jahre der vorgeschriebenen 
Ausbildung rur den künftigen, abgeschlossene Hochschulbildung 
erfordernden Beruf berücksichtigt, und zwar jedes volle Schuljahr, 
angefangen von demjenigen, das im Kalendeljahr der Vollendung des 
15.Lebensjahres begonnen hat, mit acht Monaten, gerechnet ab dem in 
das betreffende Schuljahr fallenden I.November, jedes Studiensemester 
mit vier Monaten, gerechnet ab dem in das betreffende Semester 
fallenden 1.0ktober bzw. I. März, und die Ausbildungszeit mit zwei 
Drittel ihrer Dauer, zurückgerechnet vom letzten Ausbildungsmonat. Für 
die Zeit vor dem 16. Oktober 1918 ist dem Besuch einer inländischen 
Schule der Besuch einer gleichartigen, im Gebiet der ehemaligen 
öSlerreichisch-ungarischen Monarchie gelegenen Schule gleichzuhalten. 

(8) bis (10) unverändert. 

Wartezeit 

§ 120. (I) und (2) unverändert. 

(3) Die Wartezeit ist erfuUt, wenn am Stichtag (§ 113 Abs. 2) 
Versicherungsmonate im Sinne dieses Bundesgesetzes in folgender 
MindeSI1-3hl vorliegen: 

I. unverändert. 
2. rur eine Leistung aus einem Versicherungsfall des Alters, und 

zwar 
a) unverändert. 
b) rur die vorzeitige Alterspension wegen Erwerbsunfähigkeit 

Artiktl2 
GSVG 

4 

vorgeschlagene Fassung 

Francais in Wien). Akademie oder verwandten Lehranstalt, höchstens 
zwölf Semester des Besuches einer Hochschule. einer Kunstakademie 
oder Kunsthochschule und höchstens sechs Jahre der vorgeschriebenen 
Ausbildung rur den künftigen, abgeschlossene Hochschulbildung 
erfordernden Beruf berücksichtigt, und zwar jedes volle Schuljahr, 
angefangen von demjenigen, das im Kalendeljahr der Vollendung des 
IS.Lebensjahres begonnen hat, mit acht Monaten, gerechnet ab dem in 
das betreffende Schuljahr fallenden I. November, jedes Studiensemester 
mit vier Monaten, gerechnet ab dem in das betreffende Semester 
fallenden l.Oktober bzw. LMArz, und die Ausbildungs7.cit mit zwei 
Drittel ihrer Dauer, zufÜckgerechnet vom letzten Ausbildungsmonat. Für 
die Zeit vor dem 16. Oktober 1918 ist dem Besuch einer inländischen 
Schule der Besuch einer gleichartigen, im Gebiet der ehemaligen 
östeneichisch-ungarischen Monarchie gelegenen Schule gleichzuhalten. 

(8) bis (10) unverändert. 

Wartezeit 

§ 120. (I) und (2) unverändert. 

(3) Die Wartezeit ist erfilllt, wenn am Stichtag (§ 113 Abs.2) 
Versicherungsmonale im Sinne dieses Bundesgesetzes in folgender 
Mindestzahl vorliegen: 

1. unverändert. 
2. rur eine Leistung aus einem Versicherungsfall des Alters, und 

zwar 
a) unverändert. 
b) Aufgehoben. 
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180 Beitragsmonate der Pflichtversicherung; 
c) und d) unverändert. 

(4) und (5) unverändert. 

(6) Die Wartezeit ist auch erßUlt 
1. unverändert. 
2. rur die vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit, die 

vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer, die 
Gleitpension und die vorzeitige Alterspension wegen 
ElWerbsunfähigkeit, wenn bis zum Stichtag mindestens 240 
Beitragsmonate der Pßichtversicherung elWorben sind. 

Altenpeolion 

§ 130. (I) und (2) unverändert. 

(3) Ein Antrag auf Alterspension gemäß Abs. I ist nicht zulässig, 
wenn bereits Anspruch auf eine vorzeitige AJterspension bei 
Arbeitslosigkeit (§ 131 a), eine Alterspension bei langer 
Versicherungsdauer (§ 131), eine Gleitpension (§ 131 b) oder eine 
vorzeitige Alterspension wegen ElWerbsunfähigkeit (§ 13 J c) besteht. 

VOl7..eiti~ Altenpension bei langer Venichel1lngsdauer 

§ 131. (I) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei langer 
Versicherungsdauer hat der Versicherte nach Vollendung des 
60. Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres, 
wenn 

l. die Wartezeit (§ 120) erfilllt ist, 
2. a) am Stichtag 450 rur die Bemessung der Leistung zu 

berücksichtigende Versicherungsmonate oder 
b) 420 Beitragsmonate der Pflichtversicherung in der 

Artikel 1 
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vorgeschlagene Fassung 

c) und d) unverändert. 

(4) und (S) unverändert. 

(6) Die Wartezeit ist auch erfilllt 
1. unverändert. 
2. rur die vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit, die 

vorzeitige AUerspension bei langer Versicherungsdauer und die 
Gleitpension, wenn bis zum Stichtag mindestens 240 
Beitragsmonate der Pßichtversicherung erworben sind. 

Alterspension 

§ 130. (1) und (2) unverändert. 

(3) Ein Antrag auf Alterspension gemäß Abs. I ist nicht zulässig, 
wenn bereits Anspruch auf eine vorzeitige Alterspension bei 
Arbeitslosigkeit (§ 131 a), eine Alterspension bei langer 
Versicherungsdauer (§ 131) oder eine Gleilpension (§ 131 b) besteht. 

VOl7..eitige Alterspension bei .anger Venicherungsdauer 

§ 131. (I) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei langer 
Versicherungsdauer hat der Versicherte nach Vollendung des 
738. Lebensmonates, die Versicherte nach Vollendung des 
678. Lebensmonates, wenn 

l. die Warte7.eit (§ 120) erfilllt ist, 
2. a) am Stichtag 450 rur die Bemessung der Leistung 7.U 

berücksichtigende Versicherungsmonate oder 
b) 420 Beitragsmonate der Pflichtversicherung in der 
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TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 

geltende Fassung 

Pensionsversicherung erworben sind. 
3. Aufgehoben. 
4. der (die) Versicherte am Stichtag (§ t 13 Abs.2) weder der 

Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung nach diesem 
Bundesgesetl., dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetl, 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz und (oder) dem 
Bundesgesetz über die Sozialversicherung freiberuflich 
selbstllndig Erwerbstätiger unterliegt noch aus sonstigen 
selbständigen oder unselbständigen Erwerbstätigkeiten ein 
Erwerbseinkommen bezieht. das das gemäß § 5 Abs. 2 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes jeweils in Betracht 
kommende Monatseinkommen übersteigt. Eine 
Pflichtversicherung auf Grund einer Beschäftigung als 
Hausbesorger im Sinne des Hausbesorgergesetzes bleibt hiebei 
außer Betracht, sofern das aus dieser Beschäftigung erzielte 
Entgelt das nach § 5 Abs. 2 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes jeweils in Betracht kommende 
Monatseinkommen nicht übersteigt; das gleiche gilt rur eine 
Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung nach dem 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz, wenn der Einheitswert des 
land(forst)wirtschaftJichen Betriebes 33000 S nicht übersteigt, 
Eine Pßichtversicherung rur die Zeit des Bezuges einer 
Urlaubsentschädigung oder Urlaubsabfindung gemäß § 11 
Abs. 2 zweiter Satz des Allgemeinen 
Sozialversichenmgsgeselzes bleibt ebenfalls außer Betracht. 

Artikel 2 
GSVG 

6 

vorgeschlagene Fassung 

Pensionsversicherung erworben sind, 
3, Aufgchoben. 
4. der (die) Versicherte am Stichtag (§ 113 Abs. 2) weder der 

Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung nach diesem 
Bundesgesetz, dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, 
dem Bauem-Sozialversicherungsgesetz und (oder) dem 
Bundesgesetz über die Sozialversicherung freiberuflich 
selbständig Erwerbstätiger unterliegt noch aus sonstigen 
selbständigen oder unselbständigen Erwerbstätigkeiten ein 
Erwerbseinkommen bezieht, das das gemäß § 5 Abs. 2 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes jeweils in Betracht 
kommende Monatseinkommen übersteigt. Eine 
Pflichtversicherung auf Grund einer Beschäftigung als 
Hausbesorger im Sinne des Hausbesorgergesetzes bleibt hiebei 
außer Betracht, sofern das aus dieser Beschäftigung erzielte 
Entgelt das nach § S Abs.2 des AJlgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes jeweils in Betracht kommende 
Monatseinkommen nicht übersteigt; das gleiche gilt rur eine 
Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung nach dem 
Bauern-Sozialversicherungsgesctz, wenn der Einheitswert des 
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes 33000 S nicht übersteigt. 
Eine Pflichtversicherung rur die Zeit des Bezuges einer 
Urlaubsentschädigung oder Urlaubsabfindung gemäß § 11 
Abs. 2 zweiter Salz des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes bleibt ebenfalls außer Betracht. 

An die Stelle des 738. Lebensmonates tritt das 60. Lebensjahr, wenn und 
sobald der Versicherte 540 Beitragsmonate erworben hat, an die Stelle 
des 678. Lebensmonates tritt das 55. Lebensjahr, wenn und sobald die 
Versicherte 480 Beitragsmonate erworben hat; dabei sind auch bis zu 60 
Ersatzmonate nach den §§ 116a und 116b zu berücksichtigen, wenn sie 
sich nicht mit Beitragsmonaten decken. 
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geltende Fassung 

(2) Die Pension gemäß Abs. I flIllt mit dem Tag weg, an dem der 
(die) Versicherte eine Erwerbstlltigkeit ausübt, die das Entstehen eines 
Anspruches gemäß Abs. I Z 4 ausschließen würde. Ist die Pension aus 
diesem Grund weggefallen und endet die Erwerbstätigkeit, so lebt die 
Pension auf die dem Versicherungsträger erstattete Anzeige über das 
Ende der Erwcrbslätigkcit im früher gewährten Ausmaß mit dem dem 
Ende der Erwerbstätigkeit folgenden Tag wieder auf. 

(3) bis (5) unverändert. 

Von:eiti~ Altenpension bei Arbeitslosigkeit 
§ t31L (1) Anspruch auf wf7.eitige Alterspension bei 

Arbeitslosigkeit hat der Versicherte nach Vollendung des 60. 
Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres, 
wenn 

I. die Wartcl.eit (§ 120) erfüllt ist, 
2. am Stichtag mindestens 180 Beitragsmonate der 

Pßichtversicherung in der Pensionsversicherung erworben sind; 
hat der (die) Versicherte mindestens 120 Beitragsmonate der 
Pßichtversicherung in der Pensionsversicherung erworben, so 
werden auch Ersatlmonate gemäß § 116 a dieses 
Bundesgesetzes, gemäß §§ 227 a und 228 a des Allgemeinen 

Artikel 2 
GSVG 

vorgeschlagene Fassung 

(2) Die Pension gemäß Abs. I flIlIt mit dem Tag weg, an dem der 
(die) Versicherte eine Erwerbstltigkeit ausübt, die das Entstehen eines 
Anspruches gemäß Abs. 1 Z 4 ausschließen würde. Ist die Pension aus 
diesem Grund weggefallen und endet die Erwerbstätigkeit, so lebt die 
Pension auf die dem Versicherungsträger erstattete Anzeige über das 
Ende der Erwerbstätigkeit im früher gewährten Ausmaß mit dem dem 
Ende der Erwerbstltigkeit folgenden Tag wieder auf. Zeiten, in denen 
die Pßichtversicherung in der Pensionsversicherung 

7 

I. nach § 471h ASVG trotz Nichlüberschreitung der 
Geringftigigkeitsgrenze (§ 5 Abs. 2 ASVG) oder 

2. nach § 2 Abs. 1 Z 4 trotz beendeter (unterbrochener) 
Erwerbstltigkeit 

(weiter)besteht. ruhren nicht zum Wegfall der Pension; in den FAllen der 
Z 2 gilt dies jedoch nur dann, wenn sowohl die Aufnahme der 
Erwerbstätigkeit als auch deren Beendigung gemeldet wird. 

(3) bis (5) unverändert. 

Vorzeitige Altenpensloa bei Arbeitslosigkeit 
§ 13IL (1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei 

Arbeitslosigkeit hat der Versicherte nach Vollendung des 
738. Lebensmonates, die Versicherte nach Vollendung des 
678. Lebensmonates ftlr die weitere Dauer der Arbeitslosigkeit, wenn er 
(sie) 

1. die Wartezeit (§ 120) erfüllt hat, wobei Beitragsmonate der 
freiwilligen Versicherung nicht zu berücksichtigen sind, 

2. bis zum Stichtag mindestens 180 Beitragsmonate der 
Pflichtversicherung erworben hat - liegen mindestens 120 
Beitragsmonate der Pflichtversicherung vor, so werden auch 
Ersatzmonate nach den §§ 1l6a oder 1I6b dieses 
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geltende Fassung 

Soziaiversichcrungsgesel7..eS und gemäß § 107 ades Bauern
Sozialversicherungsgesc17..es berücksichtigt, und 

3. der (die) Versicherte am Stichtag (§ 113 Abs. 2) die 
Voraussetzung des § 131 Abs. I Z 4 erfullt und innerhalb der 
letzten fUnf7..ehn Monate vor dem Stichtag (§ 113 Abs. 2) 
mindestens 52 Wochen wegen Arbeitslosigkeit eine 
Geldleistung aus der Arbeitslosenversicherung bezogen hat, 

rur die weitere Dauer der Arbeitslosigkeit. Bei der Feststellung der 
Voraussetzungen rur einen solchen Anspruch haben jedoch 
Beitragsmonate der freiwilligen Versicherung flir die Erfullung der 
Wartezeit außer Ansatz zu bleiben. 

(2) unverandert. 

(3) Die Pension gemäß Abs. 1 flUt mit dem Tag weg, an dem der 
(die) Versicherte eine Erwerbstätigkeit ausübt, die das Entstehen eines 
Anspruches gemäß § 131 Abs. 1 Z 4 ausschließen würde. Ist die Pension 
aus diesem Grund weggefallen und endet die Erwerbstätigkeit, so lebt 
die Pension auf die dem Träger der Pensionsversicherung erstattete 
Anzeige über das Ende der Erwerbstätigkeit im fliiher gewährten 
Ausmaß mit dem dem Ende der Erwerbstätigkeit folgenden Tag wieder 
auf. § 131 Abs. 3 ist anzuwenden. 

Artikel 2 
GSVG 

8 

vorgeschlagene Fassung 

Bundesgesct1..es oder nach den §§ 227a oder 228a ASVG oder 
nach den §§ 107a oder 107b BSVG berücksichtigt ., 

3. die Voraussetzung des § 131 Abs. I Z 4 erfüllt und 
4. a) innerhalb der letzten 15 Monate vor dem Stichtag 

mindestens 52 Wochen wegen Arbeitslosigkeit eine 
Geldleistung aus der Arbeitslosenversicherung bezogen hat 
oder 

b) im Sinne des Abs. la als am Arbeitsmarkt unvermittelbar 
gilt. 

§ 131 Abs. 1 letzter Satz ist anzuwenden. 

(la) Als am Arbeitsmarkt unvermittelbar gelten Personen, die 
infolge ihres körperlichen oder geistigen Zustandes nicht mehr im 
Stande sind, 

I. durch gleiche oder gleichartige Tätigkeiten wenigstens die 
Hälfte des Entgeltes zu erwerben, das körperlich und geistig 
gesunde Versicherte regelmll8ig durch solche Tätigkeiten zu 
erzielen pßegen, wobei Tätigkeiten gleich oder gleichartig sind. 
die in mindestens der HAIfte der 8eitragsmonate wAhrend der 
letzten 15 Jahre vor dem Stichtag ausgeübt wurden oder 

2. jener selbstandigen Erwerbstätigkeit nachzugehen, die sie 
zuletzt durch mindestens 60 Kalendermonate ausgeübt haben. 

(2) unverändert. 

(3) Die Pension gemAß Abs. I flUt mit dem Tag weg, an dem der 
(die) Versicherte eine Erwerbstätigkeit ausübt, die das Entstehen eines 
Anspruches gemäß § ] 31 Abs. 1 Z 4 ausschließen würde. Ist die Pension 
aus diesem Grund weggefallen und endet die Erwerbstätigkeit, so lebt 
die Pension auf die dem Trager der Pensionsversicherung erstattete 
Anzeige über das Ende der Erwerbstätigkeit im früher gewährten 
Ausmaß mit dem dem Ende der Erwerbstätigkeit folgenden Tag wieder 
auf. § 131 Abs. 2 letzter Satz und Abs. 3 sind anzuwenden. 
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geltende Fassung 

(4) und (5) unverändert. 

Gleitpension 

§ 13tb. (I) Anspruch auf Gleitpension hat der Versicherte nach 
Vollendung des 60. Lebensjahres. die Versichcrte nach Vollendung des 
55.Leben~ah~.wenn 

l. a) unverändert. 
b) die Warte7..eit (§ 120) erflUlt ist, am Stichtag mindestens 

300 Versicherungsmonate erworben sind, innerhalb der 
letzten 180 Kalendennonate vor der Vollendung des 
60. Lebensjahres bei Männern bzw. des 55. Lebensjah~ bei 
Frauen mindestens 108 Bcitragsmonate der 
Pflichtversicherung nach dem Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz vorliegen und seit der Vollendung 
des 60. Lebensjahres bei Mannern bzw. des 55. Lebensjahres 
bei Frauen mindestens ein Jahr verstrichen ist; 

2. und 3. unverändert. 

(2) bis (5) unverändert. 

(6) Wird während des Bezuges von Gleitpension die Arbeitszeit 
gemäß Abs. I Z 3 lit. b auf Grund einer oder mehrerer die 
Pnichtversicherung begründenden unselbständigen Erwerbstätigkeiten 
im Durchschnitt eines Kalendennonates überschritten oder besteht eine 
die Pftichtversicherung begründende selbständige Erwerbstätigkeit, so 
fällt die Gleitpension in diesem Kalendennonat weg. 

(7) bis (11) unverändert. 

Artikel 2 
GSVG 

9 

vorgeschlagene Fassung 

(4) und (5) unverändert. 

Gleitpension 

§ I3tb. (I) Anspruch auf Gleitpension hal der Versicherte nach 
Vollendung des 738. Lebensmonates, die Versichertc nach Vollendung 
des 678. Lebensmonates, wenn 

1. a) unverändert. 
b) die Wartezeit (§ 120) erfiillt ist, am Stichtag mindestens 

300 Versicherungsmonate erworben sind, innerhalb der 
letzten 180 Kalendennonate vor der Vollendung des 
738. Lebensmonates bei Männern oder des 
678. Lebensmonates bei Frauen mindestens 
108 Beitragsmonate der Pflichtversicherung nach dem 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz vorliegen und seit 
der Vollendung des 60. Lebensjahres bei Männern bzw. des 
55. Lebensjahres bei Frauen mindestens ein Jahr verstrichen 
ist; 

2. und 3. unverändert. 

§ 131 Abs. I letzter Satz ist anzuwenden. 

(2) bis (5) unverändert. 

(6) Wird während des Bezuges von Gleitpension die Arbeitsleit 
gemäß Abs. 1 Z 3 Ht. b auf Grund einer oder mehrerer die 
Pßichtversicherung begründenden unselbständigen Erwerbstätigkeiten 
im Durchschnitt eines Kalendennonates überschritten oder besteht eine 
die Pßichtversicherung begründende selbständige Erwerbstätigkeit, so 
fällt die Gleitpension in diesem Kalendennonat weg. § 131 Abs. 2 
letzter Satz ist anzuwenden 

(7) bis (11) unverändert. 
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VorzeitiRe Altenpension wegen Enverbllunfllhigkeit 
§ 131c. (I) Anspruch auf vorzeitige Alterspension wegen 

Erwerbsunfilhigkeit hat, der Versicherte nach Vollendung des 
57. Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres, 
wenn er (sie) 

l. die Wartezeit erfilllt hat (§ 120), 
2. innerhalb der letzten 180 Kalendermonate vor dem Stichtag 

72 Beitragsmonate der Pflichtversicherung nachweist und 
3. infolge von Krankheit oder anderen Gebrechen oder Schwäche 

seiner (ihrer) körperlichen oder geistigen Kräfte außerstande ist, 
jener selbständigen Erwerbstätigkeit nachzugehen, die er (sie) 
zuletzt durch mindestens 60 Kalendennonate ausgeübt hat, 
sofern dieser regelwidrige körperliche oder geistige Zustand 
bereits seit mindestens 20 Wochen andauert. 

Hiebei sind. soweit nicht ganze Kalendermonate dieser Erwerbstätigkeit 
vorliegen, jeweils 30 Kalendertage zu einem Kalendermonat 
zusammenzufassen. 

(2) Die Pension gemäß Abs. I fällt mit dem Tag weg, an dem der 
(die) Versicherte eine Erwerbstätigkeit ausübt. die das Entstehen eines 
Anspruches gemäß § 131 Abs. I Z 4 ausschließen würde. Ist die Pension 
aus diesem Grund weggefallen und endet die Erwerbstätigkeit, so lebt 
die Pension auf die dem Versicherungsträger erstattete Anzeige über das 
Ende der Erwerbstätigkeit im früher gewährten Ausmaß mit dem dem 
Ende der Erwerbstätigkeit folgenden Tag wieder auf. Als Zeiten einer 
Erwerbslätigkeit gelten auch Zeiten des Bezuges einer 
Urlaubsentschädigung oder Urlaubsabfindung. 

(3) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei männlichen 
Versicherten, des 60. Lebensjahres bei weiblichen Versicherten, ist die 

Artikel 2 
GSVG 
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vorgeschlagene Fassung 

Vorzeitige Alterllpenllion we~en EI"Werbsunfihigkeit 

§ 131c:. Aufgehoben. 46/M
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gemäß § 1J9 ermittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß § 143 zu 
erhöhen; sie gebührt ab dem folgenden Monatscrsten als Alterspcnsion 
gemäß § 130 Abs. I. 

(4) Ein Antrag auf vorzeitige Alterspension wegen 
Erwerbsunfiihigkeit ist nicht zulässig, wenn bereits ein bescheidmäßig 
zuerkannter Anspruch auf eine Pension aus einer gesetzlichen 
Pensionsversicherung mit Ausnahme von Pensionen aus dem 
Versicherungsfall des Todes besteht. 

Be~rifT der Erwerbsunflhi~keit 

§ 133. (I) unverändert. 

(2) Als erwerbsunfähig gilt auch der (die) Versicherte, 
a) der (die) das 50. Lebensjahr vollendet hat, und 
b) dessen (deren) persönliche Arbeitsleistung zur 

Aufrechterhaltung des Betriebes notwendig war, 

wenn er (sie) infolge von Krankheit oder anderen Gebrechen oder 
Schwäche seiner (ihrer) körperlichen oder geistigen Kräfte außerstande 
ist, einer selbständigen Erwerbstätigkeit nachzugehen. die eine ähnliche 
Ausbildung sowie gleichwertige Kenntnisse und Fähigkeiten wie die 
Erwerbstätigkeit erfordert, die der (die) Versicherte zuletzt durch 
mindestens 60 Kalendermonate ausgeübt hat. Hiebei sind, soweit nicht 
ganze Kalendennonate dieser Erwerbstätigkeit vorliegen, jeweils 
30 Kalendertage zu einem Kalendennonat zusammenzufassen. 

(3) und (4) unverändert. 

Artikel 2 
GSVG 

vorgeschlagene Fassung 

BegrifT der Erwerbsunflhigkeit 

§ 133. (I) unverändert. 

(2) Als erwerbsunfllhig gilt auch der (die) Versicherte, 
a) der (die) das 50. Lebensjahr vollendet hat, und 
b) dessen (deren) persönliche Arbeitsleistung zur 

Aufrechterhaltung des Betriebes notwendig war, 

wenn er (sie) infolge von Krankheit oder anderen Gebrechen oder 
Schwäche seiner (ihrer) körperlichen oder geistigen Krafte außerstande 
ist, einer selbständigen Erwerbstätigkeit nachzugehen, die eine ähnliche 
Ausbildung sowie gleichwertige Kenntnisse und Fähigkeiten wie die 
Erwerbstätigkeil erfordert, die der (die) Versicherte zuletzt durch 
mindestens 60 Kalendennonate ausgeübt hat. Hiebei sind, soweit nicht 
ganze Kalendennonate dieser Erwerbstätigkeit vorliegen, jeweils 
30 Kalendertage zu einem Kalendennonat zusammenzufassen. Bei der 
Beurteilung der Erwerbsunfllhigkeit ist bei Versicherten, die den 
702. Lebensmonat vollendet haben, auf die persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse Bedacht zu nehmen. 

(3) und (4) unverändert. 

11 
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geltende Fassung 

Alters(Erwerbsunflhigkeits)pension, Ausmaß 

§ 139. (I) und (2) unverändert. 

(3) Bei Inanspruchnahme der Erwerbsunfähigkeitspension ist jeder 
Monat ab dem Stichtag bis zum Monatsersten nach Vollendung des 
56. Lebensjahres bei der Berechnung der Steigerungspunkte gemäß 
Abs. 2 einem Versicherungsmonat gleichzuhalten. Fällt der Zeilpunkt 
der Vollendung des 56. Lebensjahres selbst auf einen Monatserslen, so 
gilt dieser Tag als Monatserstcr im Sinne des ersten Salzes. 

(4) Bei Inanspruchnahme einer Leistung vor dem Monatsersten 
nach der Erreichung des Regelpensionsalters (§ 130 Abs. I) ist die 
gemäß Abs. 2 ermittelte Summe der Steigcrungspunklc zu vermindern. 
Das Ausmaß der Verminderung beträgt rur je zwölf Monate der fruheren 
Inanspruchnahme zwei Steigerungspunkte. Abs. 2 dritter und vierter 
Satz sind anzuwenden. Das Höchstausmaß der Verminderung beträgt 
15% der gemäß Abs.2 ermittelten Summe der Steigerungspunkte, 
höchstens jedoch 10 Steigerungspunkte. Fällt der Zeitpunkt der 
Erreichung des Regelpensionsalters selbst auf einen Monatsersten, so 
gilt dieser Tag als Monatserster im Sinne des ersten Satzes. 

(5) Die Erwerbsunfilhigkeitspension gebührt mindestens im 
Ausmaß von 1,8% der Gesamtbemessungsgrundlage rur je 
12 Versichemngsmonale begrenzt mit 60% der 
Gesamlbemessungsgrundlage. Abs. 2 dritter und vierter Salz sind 
anzuwenden. Kommt Abs. 3 zur Anwendung. so darf der 

Artikel 2 
GSVG 

vorgeschlagene Fassung 

Alten(ErwerbsunOhilkeits)pension, Ausmaß 
§ 139. (I) und (2) unverändert. 

(3) Bei Inanspruchnahme der Erwerbsunfilhigkeitspension ist jeder 
Monat ab dem Stichtag bis zum Monatsersten nach Vollendung des 
678. Lebensmonates bei der Berechnung der Steigerungspunkte gemäß 
Abs. 2 einem Versicherungsmonat gleichzuhalten. Fällt der Zeitpunkt 
der Vollendung des 678. Lebensmonates selbst auf einen Monatsersten, 
so gilt dieser Tag als Monatserster im Sinne des ersten Satzes. 

(4) Bei Inanspruchnahme einer Leistung vor dem Monatsersten 
nach der Erreichung des Regelpensionsalters (§ 130 Abs. I) ist die nach 
Abs. 2 ermittelte Summe der Steigerungspunkte zu vermindern. Das 
Ausmaß der Verminderung beträgt rur je zwölf Monate der früheren 
Inanspruchnahme drei Steigerungspunkte. Bleibt ein Rest von weniger 
als zwölf Monaten, so beträgt das Ausmaß der Verminderung rur jeden 
Restmonat ein Zwölftel von drei Steigerungspunkten. Abs. 2 letzter Salz 
ist anzuwenden. Das Höchstausmaß der Verminderung beträgt 15% der 
nach Abs. 2 ermittelten Summe der Steigerungspunkte, höchstens jedoch 
10,5 Steigerungspunkte. In den FäUen des § 131 Abs. I letzter Salz ist 
das Höchstausmaß der Verminderung mit zehn Steigerungspunkten 
begrenzt. Fällt der Zeitpunkt der Erreichung des Regelpensionsa/tcrs 
selbst auf einen Monatsersten, so gilt dieser Tag als Monatserster im 
Sinne des ersten Satzes. 

(S) Kommt Abs. 3 zur Anwendung, so darf der Steigerungsbetrag 
60% der höchsten zur Anwendung kommenden Bemessungsgrundlage 
(§§ 122 Abs. I, 123 Abs. I, 126) nicht übersteigen, es sei denn, daß der 
Sleigerungsbetrag ohne Berucksichtigung der Monale gemäß Abs. 3 
höher ist. In diesem Fall gebührt der Steigerungsbelrag ohne 
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geltende Fassung 

Steigerungsbetrag 6Q01o der höchsten zur Anwendung kommenden 
Bemcssungsgrundlage (§§ 122 Abs. I, 123 Abs. I, 126) nicht 
übersteigen, es sei denn, daß der Steigerungsbetrag ohne 
Beliicksichtigung der Monate gemäß Abs. 3 höher ist. In diesem Fall 
gebührt der Steigerungsbetrag ohne Berücksichtigung der Monate gemäß 
Abs.3. 

(6) und (7) unverändert. 

Erh~hung von Leistungen aus dem Venitherunglfall des Alten bei 
Inanspruchnahme einer Teilpension bzw. bei Wegfall der Pension 

§ 143. (1) unverändert. 

(2) In den Fällen der §§ 131, 131 a und 131 c, in denen die Pension 
wegen einer Erwerbstaligkeit weggefallen ist, gebührt dem (der) 
Versicherten ab dem Erreichen des Anfallsalters rur die Alterspension 
gemäß § 130 Abs. 1 ein erhöhter Steigerungsbetrag, der gemäß Abs.5 
und 6 zu berechnen ist. 

(3) bis (6) unverändert. 

Erhöhung der Altenpension bei Aufschub der Geltendmachung des 
Anspruches 

§ J431. (I) Anspruch auf die erhöhte Alterspension hat der (die) 
Versicherte, der (die) die Alterspension gemäß § 130 Abs. I erst nach 
Erreichung des Anfallsalters in Anspruch nimmt, wenn er (sie) die 
Wartezeit (§ 120) nach den am Stichtag der erhöhten Alterspension in 
Geltung gestandenen Rechtsvorschriften erfilllt hat und vor diesem 
Zeitpunkt nicht bereits ein bescheidmäßig zuerkannter Anspruch auf 
Pension aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung mit Ausnahme von 

Artikel 1 
GSVG 

vorgeschlagene Fassung 

Beliicksichtigung der Monate gemäß Abs. 3. 

(6) und (7) unverändert. 

Erhlhung von Leistungen aUIl dem Venicberunpfall des Alten bei 
Inanspruchnahme einer TeilpensioD bzw. bei Wegfall der Pension 

§ 143. (l) unverändert. 
(2) In den Fällen der §§ 131 und 131 a, in denen die Pension wegen 

einer Erwerbstlltigkeit weggefallen ist, gebührt dem (der) Versicherten 
ab dem Erreichen des Anfallsalters rur die Alterspension gemäß § 130 
Abs. I ein erhöhter Steigerungsbetrag, der gemäß Abs. 5 und 6 zu 
berechnen ist. 

(3) bis (6) unverändert. 

Erhlbung der Altenpension bei Aufschub der Geltendmachung des 
Anspruches 

§ 14JL (1) Anspruch auf erhöhte Alterspension haben Versicherte, 
die die Alterspension nach § 130 Abs. I nicht schon mit der Erreichung 
des Regelpensionsalters, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt in 
Anspruch nehmen, wenn vor diesem Zeitpunkt nicht schon ein 
bescheidmäßig zuerkannter Anspruch auf eine Pension aus der 
gesetzlichen Pensionsvcrsicherung • ausgenommen Pensionen aus dem 
Versicherungsfall des Todes - besteht oder bestand. Für je zwölf Monale 
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TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 

geltende Fassung 

Pensionen des Versicherungsfalles des Todes besteht bzw. bestanden hat. 
Die Erhöhung beträgt rur je weitere zwölf Versicherungsmonate des 
Pensionsaufschubcs 

vom 61. bis zum 65. Lebensjahr ..... 2 v. H., 
vom 66. bis zum 70. Lebensjahr ..... 3 v. H., 
vom 71. Lebensjahr an .................... 5 v. H. 

der Alterspension gemäß § 130 Abs. 1, die nach den am Stichtag der 
erhöhten Alterspension in Geltung gestandenen Rechlsvorschrißen mit 
Beginn des Pensionsaufschubes gebührt hAtte. 

(2) unverändert. 

Witwen(Witwer)penllioß, Ausmaß 

§ 145. (I) Das Ausmaß der Witwen(Wilwer)pension ergibt sich aus 
einem Hundertsatz der Pension des (der) Versicherten. Als Pension gilt. 
wenn der (die) Versicherte im Zeitpunkt des Todes 

I. das 57. (55.) Lebensjahr noch nicht vollendet und keinen 
Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitspcnsion haue, die Pension, 
auf die er (sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte; 
(BGBI.Nr.201l1996, Art.35 Z.60) -1.9.1996. 

2. das 57. (55.) Lebensjahr vollendet und keinen Anspruch auf 
Erwerbsunfllhigkeits(Alters)pension halte, die Alterspension. 
auf die er (sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte; 

3. bis 5. unverändert. 

In den Fällen der Z 1, 3 und" ist ein zur Erwerbsunfähigkeitspension 
gebührender ZurechnungszuschJag ohne Anwendung des § 140 Abs. 3 
zu ermitteln. Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension haben 
Kinderruschüsse sowie ein besonderer Steigerungsbetrag (§ 141) außer 
Ansatz zu bleiben. Zu der so bemessenen Witwen(Witwer)pension sind 

Artikel 2 
GSVG 

vorgeschlagene Fassung 

der späteren Inanspruchnahme der Alterspension gebührt zum 
Steigerungsbetrag nach § 139 eine Erhöhung um 4'/0 der 
Gcsamtbcmessungsgrundlage (§ 125). Bleibt ein Rest von weniger als 
zwölf Monaten, so beträgt das Ausmaß der Erhöhung für jeden 
Restmonat ein Zwölftel von 4%. Der Pro7.entsatz ist auf drei 
Dezimalstellen zu runden. § 139 Abs.6 ist mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass sich der Prozentsatz von 80 für je sechs volle Monate 
der späteren Inanspruchnahme der Alterspension um I bis zum 
Höchstausmaß von 90 erhöht. 

(2) unverändert. 

Witwen(Witwer)pension, Ausmaß 

§ 145. (I) Das Ausmaß der Witwen(Witwer)pension ergibt sich aus 
einem Hundertsatz der Pension des (der) Versicherten. Als Pension gilt, 
wenn der (die) Versicherte im Zeitpunkt des Todes 

1. den 738. (678.) Lebensmonat noch nicht vollendet und keinen 
Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitspension hatte, die Pension, 
auf die er (sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte; 
(BGBI.Nr.20l/1996, Art.35 Z.60) - 1.9.1996. 

2. den 738. (678.) Lebensmonat vollendet und keinen Anspruch 
auf Erwerbsunfähigkeits(Alters)pension haUe, die 
Alterspension, auf die er (sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch 
gehabt hätte; 

3. bis 5. unverändert. 

In den Fällen der Z I, 3 und 4 ist ein zur Erwerbsunnthigkeitspension 
gebührender Zurechnungszuschlag ohne Anwendung des § 140 Abs. 3 
zu ermitteln. Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension haben 
Kinderzuschüsse sowie ein besonderer Steigerungsbelrng (§ 141) außer 
Ansatz zu bleiben. Zu der so bemessenen Witwen(Witwer)pension sind 
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TEXTGEGENÜUERSTELLUNG 

geltende Fassung 

60 vH des besonderen Steigerungsbetrages (§ 141) zuzuschlagen. 

(2) Zur Ennittlung des Hundertsatzcs wird vorerst die 
Berechnungsgrundlage der Witwe (des Witwers) durch die 
Berechnungsgrundlage des (der) Verstorbenen geteilt, mit der Zahl 24 
vervielfacht und auf drei Dezimalstellen gerundet. Der Hundertsatz 
ergibt sich sodann aus der Verminderung der Zahl 76 um die vorhin 
ermittelte Zahl. Er beträgt jedoch mindestens 40 und höchstens 60. 

(3) bis (5) unverändert. 

(6) Erreicht die Summe aus eigenem Einkommen der Witwe (des 
Witwers) und der Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein 
besonderer Steigerungsbetrag (§ 141), nicht den Betrag von 16000 S, so 
ist. solange diese Voraussetzung zutriffi. der Hundertsatz der 
Witwen(Witwer)pension soweit zu erhöhen, daß die Summe aus eigenem 
Einkommen und Witwen(Witwer)pension den genannten Betrag 
erreicht. Der so ermittelte Hundertsatz darf 60 nicht überschreiten. In 
den Fällen, in denen eine mit dem Hundertsatz von 60 bemessene 
Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein besonderer 
Steigerungsbetrag (§ 141), den Betrag von 16000 S überschreitet, tritt 
diese an die Stelle des Betrages von 16000 S. An die Stelle des Betrages 
von 16000 S tritt ab I. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 
1. Jänner 1996, der unter Bedachtnahme auf § 51 mit dem jeweiligen 
Anpassungsfaktor (§ 47) vervielfachte Betrag. Als eigenes Einkommen 
gelten: 

I. bis 6. unverändert. 

Artikel 2 
GSVG 

vorgeschlagene Fassung 

60 vH des besonderen Steigerungsbetrages (§ 14 J) zuzuschlagen. 

(2) Zur ErmittJung des Hundertsatzes wird vorerst der Anteil der 
Berechnungsgrundlage der Witwe (des Witwers) in Pro7.ent an der 
Berechnungsgrundlage des (der) Verstorbenen errechnet. Bei einem 
Anteil von 100% beträgt der Hundertsatz 40. Er erhöht oder vermindert 
sich rur jeden Prozentpunkt des Anteiles, der 100 unterschreitet oder 
übersteigt, um 0,3. Er ist jedoch nach unten hin mit Null und nach oben 
hin mit 60 begrenzt. 

(3) bis (5) unverändert. 

(6) Erreicht die Summe aus eigenem Einkommen der Witwe (des 
Witwers) und der Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein 
besonderer Steigerungsbetrag (§ 141), nicht den Betrag von 20000 S, so 
ist, solange diese Voraussetzung zutriO\, der Hundertsatz der 
Witwen(Witwer)pension soweit zu erhöhen, daß die Summe aus eigenem 
Einkommen und Witwen(Witwer)pension den genannten Betrag 
erreicht. Der so ennittelte Hundertsatz darf 60 nicht überschreiten. In 
den Fällen, in denen eine mit dem Hundertsatz von 60 bemessene 
Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein besonderer 
Steigerungsbetrag (§ 141), den Betrag von 20 000 S überschreitet. tritt 
diese an die Stelle des Betrages von 20 000 S. An die Stelle des Betrages 
von 20 000 S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres. erstmals ab 
I. Jänner 2001, der unter Bedachtnahme auf § 51 mit dem jeweiligen 
Anpassungsfaktor (§ 47) vervielfachte Betrag. Als eigenes Einkommen 
gelten: 
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1. bis 6. unverändert. 

(6a) Überschreitet in einem Kalendermonat die Summe aus 
I. dem eigenen Einkommen der Witwe (des Witwers) auf Grund 

einer Erwerbstatigkeit oder einer wiederkehrenden Geldleistung 
aus eigener Pensionsversicherung oder nach den in Abs. 5 
genannten Vorschriften und 
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TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 

geltende Fassung 

(7) unverändert. 

(8) bis (10) unverAndert. 

FaSIUDR ab 1.1.1001: 

(I) Das Ausmaß der Witwen(Witwer)pension ergibt sich aus einem 
Hundertsatz der Pension des (der) Versicherten. Als Pension gilt, wenn 
der (die) Versicherte im Zeitpunkt des Todes 

I. das 57. (55.) Lebensjahr noch nicht vollendet und keinen 
Anspruch auf Erwerbsunfllhigkeitspension hatte, die Pension, 

Artikel 2 
GSVG 

vorgeschlagene Fassung 

2. der Witwen(Witwer)pension mit Ausnahme des besonderen 
Sleigerungsbetrages (§ 14) 

das 60fache der Höchstbcitragsgrundlage (§ 48), so ist - solange diese 
Voraussetzung zutriffi - der Hundertsatz der WitweD(Witwer)pcnsion so 
weit zu vermindern, dass die Summe aus eigenem Einkommen und 
Witwen(Witwer)pcnsion das 60fache der Höchstbeitragsgrundlage nicht 
überschreitet. Der so ermittelte Hundertsatz ist nach unten hin mit Null 
begrenzt. 

(7) unverändert. 

(7a) Die Verminderung der Witwen(Witwer)pension nach Abs. 6a 
ist erstmalig auf Grund des Pensionsantrages festzustellen. Sie erfolgt ab 
dem Beginn des Monats, in dem die Voraussetzungen für die 
Verminderung vorliegen. Liegen die Voraussetzungen rur eine (weitere) 
Verminderung zu einem späteren Zeitpunkt vor, so erfolgt diese von 
Amts wegen. Die Verminderung erfolgt bis zum Ablauf des Monats, in 
dem die Voraussetzungen weggefallen sind. Das Gleiche gilt rur die 
Festsetzung eines geringeren Ausmaßes der Verminderung. Die 
Verminderung erfolgt längstens bis zum Ablauf des Monats, der einer 
Au~rtung der Höchstbeitragsgrundlage vorangeht. Aus Anlass jeder 
Aufwertung der Höchstbeitragsgrundlage ist die Verminderung der 
Witwen(Witwer)pension nach Abs. 6a neu festzustellen. 

(8) bis (10) unverändert. 

Fassun~ ab 1.1.2001: 

(1) Das Ausmaß der Witwen(Witwer)pension ergibt sich aus einem 
Hundertsatz der Pension des (der) Versicherten. Als Pension gill, wenn 
der (die) Versicherte im Zeitpunkt des Todes 
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TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 

geltende Fassung 

auf die er (sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte; 
2. das 57. (55.) Lebensjahr vollendet und keinen Anspruch auf 

Erwerbsunfähigkeits(Alters)pension hatte, die Alterspension, 
auf die er (sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt häUe; 

3. bis 5. unverändert. 

Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension haben Kinderzuschüsse 
sowie ein besonderer Steigerungsbetrag (§ 141) außer Ansatz zu bleiben. 
Zu der so bemessenen Witwen(Witwer)pension sind 60 vH des 
besonderen Steigerungsbetrages (§ 141) zuzuschlagen. 

(2) Zur Ermittlung des Hundertsatzes wird vorerst die 
Berechnungsgrundlage der Witwe (des Witwers) durch die 
Berechnungsgrundlage des (der) Verstorbenen geteilt, mit der Zahl 24 
vervielfacht und auf drei Dezimalstellen gerundet. Der Hundertsatz 
ergibt sich sodann aus der Verminderung der Zahl 76 um die vorhin 
ermittelte Zahl. Er beträgt jedoch mindestens 40 und höchstens 60. 

(3) bis (5) unverändert. 

(6) Erreicht die Summe aus eigenem Einkommen der Witwe (des 
Witwers) und der Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein 
besonderer Steigerungsbetrag (§ 141), nicht den Betrag von 16000 S, so 
ist, solange diese Voraussetzung zutriffi. der Hundertsatz der 
Witwen(Witwer)pension soweit zu erhöhen, daß die Summe aus eigenem 
Einkommen und Witwen(Witwer)pension den genannten Betrag 
erreicht. Der so ermittelte Hundertsatz darf 60 nicht überschreiten. In 
den Fällen, in denen eine mit dem Hundertsatz von 60 bemessene 
Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein besonderer 
Steigerungsbetrag (§ 141). den Betrag von 16 000 S überschreitet, tritt 
diese an die Stelle des Betrages von 16000 S. An die Stelle des Betrages 
von 16000 S tritt ab l. Janner eines jeden Jahres, erstmals ab 

Artikel 2 
GSVG 

vorgeschlagene Fassung 

auf die er (sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt haUe; 
2. den 738. (678.) Lebensmonat vollendet und keinen Anspruch 

auf Erwerbsunfahigkeits(Alters)pension hatte, die 
Alterspension, auf die er (sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch 
gehabt hätte; 

3. bis 5. unverändert. 

Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension haben Kinderzuschüsse 
sowie ein besonderer Steigcrungsbetrag (§ 141) außer Ansatz zu bleiben. 
Zu der so bemessenen Witwen(Witwcr)pension sind 60 vH des 
besonderen Steigerungsbetrages (§ 141) zuzuschlagen. 

(2) Zur Ermittlung des Hundertsatzes wird vorerst der Anteil der 
Bercchnungsgrundlage der Witwe (des Witwers) in Pro7..ent an der 
Berechnungsgrundlage des (der) Verstorbenen errechnet. Bei einem 
Anteil von 100% beträgt der Hundertsatz 40. Er erhöht oder vennindert 
sich für jeden Prozentpunkt des Anteiles, der 100 unterschreitet oder 
übersteigt, um 0,3. Er ist jedoch nach unten hin mit Null und nach oben 
hin mit 60 begrenzt. 

(3) bis (5) unverändert. 

(6) Erreicht die Summe aus eigenem Einkommen der Witwe (des 
Witwers) und der Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein 
besonderer Steigerungsbetrag (§ 141), nicht den Betrag von 20 000 S, so 
ist, solange diese Voraussetzung zutriffl, der Hundertsatz der 
Witwen(Witwer)pension soweit zu erhöhen, daß die Summe aus eigenem 
Einkommen und Witwen(Witwer)pension den genannten Betrag 
erreicht. Der so ermittelte Hundertsatz darf 60 nicht überschreiten. In 
den Fällen, in denen eine mit dem Hundertsatz von 60 bemessene 
Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein besonderer 
Steigerungsbetrag (§ 141), den Betrag von 20 000 S überschreitet, tritt 
diese an die Stelle des Betrages von 20 000 S. An die Stelle des Betrages 
von 20 000 S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 
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TEXTGEGENOBERSTELLVNG 

geltende Fassung 

l. Jänner 1996, der unter Bedachtnahme auf § 51 mit dem jeweiligen 
Anpassungsfaktor (§ 47) vervielfachte Betrag. Als eigenes Einkommen 
gelten: 

l. bis 6. unverändert. 

(7) unverändert. 

Artikel 2 
GSVG 

vorgeschlagene Fassung 

1. Jänner 2001, der unter Bedachtnahme auf § 51 mit dem jeweiligen 
Anpassungsfaktor (§ 47) vervielfachte Betrag. Als eigenes Einkommen 
gelten: 

I. bis 6. unverändert. 

(6a) Überschreitet in einem Kalendermonat die Summe aus 
1. dem eigenen Einkommen der Witwe (des Witwers) auf Grund 

einer Erwerbstatigkeit oder einer wiederkehrenden Geldleistung 
aus eigener Pensionsversicherung oder nach den in Abs. 5 
genannten Vorschriften und 

2. der Witwen(Witwer)pension mit Ausnahme des besonderen 
Steigerungsbetrages (§ 141) 

das 60fache der Höchstbeitragsgrundlage (§ 48), so ist - solange diese 
Voraussetzung zutriffi - der Hundertsatz der Witwen(Witwer)pcnsion so 
weit zu vermindern, dass die Summe aus eigenem Einkommen und 
Witwen(Witwer)pension das 60fache der Höchstbeitragsgrundlage nicht 
überschreitet. Der so ermittelte Hundertsatz ist nach unten hin mit Null 
begrenzt. 

(7) unverIndert. 

(7a) Die Verminderung der Witwen(Witwer)pension nach Abs. 6a 
ist erstmalig auf Grund des Pensionsantragcs festzustellen. Sie erfolgt ab 
dem Beginn des Monats, in dem die Voraussetzungen für die 
Verminderung vorliegen. Liegen die Voraussetzungen rur eine (weitere) 
Verminderung zu einem splteren Zeitpunkt vor, so erfolgt diese von 
Amts wegen. Die Verminderung erfolgt bis zum Ablauf des Monats, in 
dem die Voraussetzungen weggefallen sind. Das Gleiche gilt für die 
Festsetzung eines geringeren Ausmaßes der Verminderung. Die 
Verminderung erfolgt längstens bis zum Ablauf des Monats. der einer 
Aufwertung der Höchstbeitragsgrundlage vorangeht. Aus Anlass jeder 
Aufwertung der HöchstbeitragsgrundJage ist die Verminderung der 
Witwen(Witwer)pension nach Abs. 6a neu festzustellen. 
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TEXTGEGENOBERSTELLUNG 

geltende Fassung 

(8) bis (l0) unverändert. 

Richtsltze 

§ 150. (1) unverändert. Der Richtsatz beträgt unbeschadet des Abs. 2 

(2) An die Stelle der Richtsät7..e und der Richtsatzerhöhung gemäß 
Abs.l treten ab I.Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab I Jänner 200 I, 
die unter Bedachtnahme auf § 51 mit dem Anpassungsfaktor (§ 47) 
vervielfachten Beträge. 

(3) bis (5) unverändert. 

Artikell 
GSVG 

vorgeschlagene Fassung 

(8) bis (10) unverändert. 

Richtsltze 

§ 150. (1) unverändert.Der Richtsatz betragt unbeschadet des Abs. 2 

(2) An die Stelle der Richtsatze und der Richlsau..erhöhung gemäß 
Abs. ] treten ab lJänner eines jeden Jahres, erstmals ab l.Jänner 200 I, 
die unter Bedachtnahme auf § 51 mit dem Anpassungsfaktor (§ 47) 
vervielfachten Beträge. Ist die Erhöhung auf Grund der Anpassung mit 
dem Anpassungsfaktor niedriger als die Erhöhung der 
Verbraucherpreise nach § 156a Abs. 2, so ist die Erhöhung der 
Richtsätze auf Grund der Erhöhung der Verbraucherpreise nach § 156a 
Abs. 2 vorzunehmen. 

(3) bis (5) unverändert. 

Besondere Ausgleichszulage 

§ 156 .. (I) Zur bedarfsorientienen Wertsicherung der Pensionen 
gebührt Pensionsbe7jeherlnnen ohne Anspruch auf Ausgleichszulage, 
die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben, eine besondere 
Ausgleichszulage, wenn die Erhöhung der Pensionen auf Grund der 
Anpassung mit dem Anpassungsfaktor die Erhöhung der 
Verbraucherpreise nach Abs. 2 nicht erreicht. 

(2) Die Erhöhung der Verbraucherpreise ist auf Grund der 
durchschnittlichen Erhöhung in zwölf Kalendermonaten bis zum Juni 
des Jahres, das dem Anpassungsjahr vorangeht, zu ermitteln, wobei der 
Verbraucherpreisindex 1996 oder ein an seine Stelle tretender Index 
heranzuziehen ist. 
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geltende Fassung 

TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 

Artikel:! 
GSVG 

vorgeschlagene Fassung 

(3) Die besondere Ausgleichszulage gebührt als Einmalzahlung zur 
Pension aus der Pensionsversicherung, die im Monat Juni be1.ogen wird. 
Der Betrag der Einmalzahlung ist das 14-fache der Differenz aus der auf 
Grund der Erhöhung der Verbraucherpreise nach Abs. 2 erhöhten 
Durchschnittspension (Abs.4) und der auf Grund der Anpassung mit 
dem Anpassungsfaktor erhöhten Durchschniuspension. 

(4) Als Durchschnittspension gilt jene Pension, die aus dem 
Durchschnitt sämtlicher Pensionsleistungen aus der gesetzlichen 
Pensionsversicherung mit Ausnahme der Pensionsversicherung rur das 
Notariat, jedoch ohne Zulagen und Zuschüsse, im Juni des Jahres, das 
der Anpassung vorangeht, zu ermitteln ist. 

(S) Der Aufwand rur die besondere Ausgleichszulage ist vom Bund zu 
tragen. 
Sc:bluubestimmungen zu Art. 1 des Sozialrecbt .. Änderungs~setzes 

1000, BGBI. I Nr. 11.1 

§ 284. (1) Es treten in Kraft: 
1. mit 1. Oktober 2000 die §§ 47, 92 Abs. 3, 112 Abs. 1 Z I Jit. d, 

120 Abs.6 Z 2, 130 Abs. 3, 131 Abs. I, 131a Abs. 1 und la, 
13lb Abs. I, 133 Abs.2, 139 Abs. 3 bis 5, 143 Abs. 2, 14Ja 
Abs. I, 145 Abs. I Z I und 2, Abs. 2, 6, 6a und 7a, 150 Abs. 2 
sowie 156a samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. 1 Nr. xxx/2000; 

2. rückwirkend mit 1. Jänner 1998 § 6 Abs. 4 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxx/2000; 

3. ruckwirkend mit l. Juli 1996 § 116 Abs.7 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxx/2000. 

(2) Die §§ 53, 112 Abs. 1 Z 1 lit. e, 120 Abs. 3 Z 2 Jit. b sowie I3lc 
treten mit Ablauf des 30. September 2000 außer Kraft. 

(3) § 116 Abs.7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I 
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TEXTGEGENOBERSTELLUNG 

Artikel 1 
GSVG 

vorgeschlagene Fassung 

Nr. ""xl2000 gilt auch rur Fälle, in denen über einen nach dem 
30. Juni 1996 gestellten Antrag auf Bcitragsentrichtung nach § 116 
Abs. 9 und 10 bereits entschieden worden ist, wenn eine neuerliche 
Entscheidung über die Beitragsentrichtung beantragt wird. Die 
Rechtskraft der ergangenen Entscheidung steht dem nicht entgegen. 

(4) § 130 Abs. 3 in der am 30. September 2000 geltenden Fassung 
ist auf Personen, die Anspruch auf vorzeitige Alterspension wegen 
geminderter Erwerbsunfilhigkeil haben, weiterhin anzuwenden. 

(5) Die §§ 131 Abs. I, 131a Abs. 1 und la, I3Jb Abs. I sowie 145 
Abs. J Z I und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I 
Nr. xxxl2000 sind nur auf Versicherungsfälle anzuwenden, in denen der 
Stichtag nach dem 30. September 2000 liegt, jedoch triUjeweils 
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I. an die Stelle des 738. Lebensmonates, wenn der Versicherte das 
60. Lebensjahr volJendet 
bis einschließlich 30. September 2000 .......................... der 720. 
Lebensmonat, 
im Oktober oder November oder Dezember 2000 ......... der 722. 
Lebensmonat, 
im Jänner oder Februar oder März 2001 ....................... der 724. 
Lebensmonal, 
im April oder Mai oder Juni 200 I ................................ der 726. 
Lebensmonat, 
im Juli oder August oder September 200 I .................... der 728. 
Lebensmonat, 
im Oktober oder November oder Dezember 2001 ......... der 730. 
Lebensmonat, 
im Jänner oder Februar oder März 2002 ....................... der 732. 
Lebcnsmonat, 
im April oder Mai oder Juni 2002 ................................ der 734. 
Lebensmonat, 
im Juli oder August oder September 2002 .................... der 736. 
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TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 

Artikel 2 
GSVG 

vorgeschlagene Fassung 

Lcbensmonat; 
2. an die Stelle des 678. Lebensmonales, wenn die Versicherte das 

55. Lebensjahr vollendet 
bis einschließlich 30. September 2000 .......................... der 660. 
Lcbensmonat, 
im Oktober oder November oder Dezember 2000 ......... der 662. 
Lebensmonat, 
im Jänner oder Februar oder März 2001 ....................... der 664. 
Lebensmonat, 
im April oder Mai oder Juni 2001 ................................ der 666. 
Lcbensmonat, 
im Juli oder August oder September 2001 .................... der 668. 
Lebensmonat, 
im Oktober oder November oder Dezember 2001 ......... der 670. 
Lebensmonat, 
im Jänner oder Februar oder März 2002 ....................... der 672. 
Lebensmonat, 
im April oder Mai oder Juni 2002 ................................ der 674. 
Lebensmonat, 
im Juli oder August oder September 2002 .................... der 676. 
Lebensmonal. 

(6) § 139 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. I Nr. xxxl2000 ist nur auf VersicherungsßUle anzuwenden, in 
denen der Stichtag nach dem 30. September 2000 liegt. FOr männliche 
Versicherte, die das 60. Lebensjahr. rur weibliche Versicherte, die das 
55. Lebensjahr vor dem I. Oktober 2002 vollenden, ist das Ausmaß der 
Verminderung (§ 139 Abs. 4 erster bis vierter Satz) in jenem Verhältnis 
zu kÜ17..en. das sich aus der Gegenüberstellung von zehn 
Steigerungspunkien zur Zahl der Sleigerungspunkte ergibt, die sich als 
Ausmaß der Venninderung beim jeweils frühestmöglichen AnlriU einer 
vorzeitigen Alterspension ohne Berucksichtigung eines Höchstausmaßes 
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TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 

Artikel 2 
GSVG 

vorgeschlagene Fassung 

errechnet. Das Ausmaß der Verminderung beträgt jedoch höchstens 15% 
der nach § 139 Abs. 2 ermittelten Summe der Steigerungspunkte. 

(7) § 139 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. I Nr. xxx/2000 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die 
Erwerbsunflihigkeitspension für je zwölf Versicherungsmonate 
mindestens im Ausmaß von 

1. 1,8% bei Stichtagen im Jahr 2000, 
2. 1,78% bei Stichtagen im Jahr 2001, 
3. 1,76% bei Stichtagen im Jahr 2002, 
4. 1,74% bei Stichtagen im Jahr 2003, 
5. 1,12% bei Stichtagen im Jahr 2004 

der Gesamtbemessungsgrundlage begren7.1 mit 60% der 
Gesamtbemessungsgrundlage gebührt. § 139 Abs. 2 dritter und vierter 
Satz sind anzuwenden. 

(8) § J 45 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxx/2000 
ist nur auf Versicherungsflltle anzuwenden, in denen der Stichtag nach 
dem 30. September 2000 liegt. Auf Witwen(Witwer)pensionen mit 
einem vor dem I. Oktober 2000 liegenden Stichtag ist § 145 in der am 
30. September 2000 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden. 

(9) In den Geschaftsjahren 2000, 2001 und 2002 darf der eigene 
Verwaltungs- und VerrecltnungsaufWand des Sozialversicherungsträgers 
jeweils die Höhe des Verwaltungs- und Verrechnungsaufwandes (bruIlO) 
des Geschäftsjahres 1999 nicht überschreiten. 
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Aur"ertung.~.hl, Aur .... ertun~!d'.ktoren, Beitra~lIbellstungsf'aktor. 
Anpassun~!lric:htwert, AnpallSUngllfaktor 

§ 45. Die nach den Vorschriften des Abschnittes VI a des Ersten 
Teiles des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes ennittelte und 
kundgemachte Aufwertungszahl, die Aufwertungsfaktoren, der 
Beitragsbelastungsfaktor und der Anpassungsrichtwert gelten auch rur 
die Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz; der 
Bundesminister rur Arbeit, Gesundheit und Soziales hat den rur den 
Bereich des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes durch Verordnung 
festgesetzten Anpassungsfaktor auch für den Bereich dieses 
Bundesgesetzes für verbindlich zu erklären. 

Vorausbel"ffhnung der Gebamng der Pensioßsvcnichcmng 

§ 49. Der Bundesminister rur Arbeit, Gesundheit und Soziales hat 
alljährlich mit der Berechnung gemäß § 108 e Abs. 11 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes dem Beirat rur die Renten· und 
Pensionsanpassung (§ 108 e des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes) auch eine Berechnung der 
voraussichtlichen Gebarung des Versicherungsträgers in der 
Pensionsversicherung filr die folgenden filnf Jahre vorzulegen. 

Heilmittel 

§ 86. (I) und (2) unverIndert. 

(3) Für den Bezug eines jeden Heilmittels auf Rechnung des 
Versicherungsträgers ist als Kostenbeteiligung eine Rezeptgebühr in der 
Höhe von 42 S ZU z..ahJen. Werden mehrere HeilmiUeJ auf einem Rezept 
verordnet, so sind so oft 42 S zu zahlen, als Heilmittel bezogen werden. 
An die Stelle des Betrages von 42 S tritt ab I. Jänner eines jeden Jahres. 

Artikel J 
BSVG 

vorgeschlagene Fassung 

Aufwertungszlhl, Aufwertungsfaktoren, Beitrapbelastunpfaktor, 
Anpluunprichtwert, AnpL.sun~aktor 

§ 45. Die nach den Vorschriften des Abschnittes VI a des Ersten 
Teiles des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes ennittelte und 
kundgemachte Aufwertungszahl. die Aufwertungsfaktoren. der 
Beitragsbelastungsfaktor. der Anpassungsrichtwert und der 
Anpassungsfaktor gelten auch tUr die Pensionsversicherung nach diesem 
Bundesgesetz. 

Vorau!lbel"ffhnung der Geblmng der Pensionsversichemng 

§ 49. Aufgehoben. 

Heilmittel 
§ 86. (1) und (2) unverändert. 

(.3) Für jedes auf einem Rezept verordnete und auf Rechnung des 
Versicherungsträgers bezogene Heilmittel ist eine Rezeptgebühr in der 
Höhe von 55 S zu zahlen. An die Stelle des Betrages von 55 S tritt ab 
1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 47 mit der 
jeweiligen Aufwertungs7.ahl (§ 45) vervielfachte Betrag. Die 
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TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 

geltende Fassung 

erstmals ab l. Jänner 1998, der unter Bedachtnahme auf § 47 mit der 
jeweiligen Aufwenungsl..ahl (§ 45) vervielfachte Betrag. Die 
Re7.eptgebühr ist bei Abgabe des Heilmittels an die abgebende Stelle rur 
Rechnung des Versicherungsträgers zu zahlen. Die Zahlung ist von 
dieser Stelle auf dem Rezept zu vermerken. 

(4) und (5) unveranden. 

Leistungen 

§ 103. (I) In der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz 
sind zu gewähren: 

I. aus den Versicherungsfällen des Alters 
a) bis c( unveränden. 
d) die Gleitpcnsion (§ 122 b), 
e) die vOf1.eitige Alterspension wegen Envcrbsunfähigkeil 

(§ 122 cl; 
2. und 3. unveränden. 

(2) unveränden. 

Enatzzeiten 

§ 107. (I) bis (6) unveränden. 

(7) Als Ersatzzeiten gelten ferner die Zeiten, in denen nach 
Vollendung des 15. Lebensjahres eine inländische öffentliche oder mit 
dem Öffentlichkeitsrecht ausgestattete mittlere Schule mit mindestens 
zweijährigem Bildungsgang, eine höhere Schule (das Lycee Francais in 
Wien). Akademie oder verwandte Lehranstalt oder eine inländische 
Hochschule bzw. Kunstakademie oder Kunsthochschule in dem fur die 
betreffende Schul(Studien)art vorgeschriebenen normalen 
Ausbildungs(Studien)gang besucht wurde, oder eine Ausbildung am 

Artikel 3 
BSVG 

vorgeschlagene Fassung 

Rezeptgebühr ist bei Abgabe des Heilmittels an die abgebende Stelle rur 
Rechnung des Versicherungsträgers zu zahlen. Die Zahlung ist von 
dieser Stelle auf dem Rezept zu vennerken. 

(4) und (5) unveränden. 

Leistungen 

§ 103. (1) I n der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgcsctz 
sind zu gewähren: 

l. aus den Versicherungsfällen des Alters 
a) bis c) unverändert. 
d) die Gleitpension (§ 122 b). 
e) Aufgehoben. 

2. und 3. unverändert. 

(2) unveränden. 

Enatzzeiten 

§ 107. (I) bis (6) unverändert. 

(7) Als Ersatzzeiten gelten ferner die Zeiten, in denen nach 
Vollendung des 15. Lebensjahres eine inländische öffentliche oder mit 
dem Öffentlichkeitsrccht ausgestattete mittlere Schule mit mindestens 
zweijährigem Bildungsgang, eine höhere Schule (das Lycee Francais in 
Wien), Akademie oder verwandte Lehranstalt oder eine inländische 
Hochschule bzw. Kunstakademie oder Kunsthochschule in dem für die 
betreffende Schul(Studien)art vorgeschriebenen nonnalen 
Ausbildungs(Studien)gang besucht wurde, oder eine Ausbildung am 
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TEXTGEGENCBERSTELLUNG 

geltende Fassung 

Lehrinstitut rur Dentisten in Wien oder nach dem Hochschulstudium 
eine vorgeschriebene Ausbildung rur den künftigen, abgeschlossene 
Hochschulbildung erfordernden Beruf erfolgt ist, sofern nach dem 
Verlassen der Schule bzw. der Beendigung der Ausbildung eine sonstige 
Versicherungs7..eit nach diesem Bundesgesetz vorliegt; hiebei werden 
höchstens ein Jahr des Besuches des Lehrinstitutes fur Dentisten in 
Wien, höchstens zwei Jahre des Besuches einer mittleren Schule. 
höchstens drei Jahre des Besuches einer höheren Schule (des Lyece 
Francais in Wien), Akademie oder verwandten Lehranstalt, höchstens 
zwölf Semester des Besuches einer Hochschule, einer Kunstakademie 
oder Kunsthochschule und höchstens sechs Jahre der vorgeschriebenen 
Ausbildung rur den künftigen, abgeschlossene Hochschulbildung 
erfordernden Beruf berücksichtigt, und zwar jedes volle Schuljahr. 
angefangen von demjenigen. das im Kalendeljahr der Vollendung des 
15.Lebensjahres begonnen hat, mit acht Monaten, gerechnet ab dem in 
das betreffende Schuljahr fallenden I.November. jedes Studien semester 
mit vier Monaten, gerechnet ab dem in das betreffende Semester 
fallenden I.Oktober bzw. I. März, und die Ausbildungszeit mit zwei 
DriUel ihrer Dauer, zurückgerechnet vom letzten Ausbildungsmonat. Für 
die Zeit vor dem 16. Oktober 1918 ist dem Besuch einer inländischen 
Schule der Besuch einer gleichartigen, im Gebiet der ehemaligen 
österreichisch~ungarischen Monarchie gelegenen Schule gleichzuhalten. 

(8) bis (10) unverändert. 

Wartezeit 

§ 111. (l) und (2) unverändert. 

(3) Die Wartezeit ist erfiillt, wenn am Stichtag (§ 104 Abs. 2) 
Versicherungsmonate im Sinne dieses Bundesgesetzes in folgender 
Mindest7.ahl vorliegen: 

Artikel J 
BSVG 

vorgeschlagene Fassung 

Lehrinstitut fiir Dentisten in Wien oder nach dem Hochschulstudium 
eine vorgeschriebene Ausbildung rur den künftigen, abgeschlossene 
Hochschulbildung erfordernden Beruf erfolgt ist; hiebei werden 
höchstens ein Jahr des Besuches des Lehrinstitutes rur Dentisten in 
Wien, höchstens zwei Jahre des Besuches einer mittleren Schule, 
höchstens drei Jahre des Besuches einer höheren Schule (des Lycec 
Francais in Wien), Akademie oder verwandten Lehranstalt, höchstens 
zwölf Semester des Besuches einer Hochschule, einer Kunstakademie 
oder Kunsthochschule und höchstens sechs Jahre der vorgeschriebenen 
Ausbildung rur den künftigen, abgesehlossene Hochschulbildung 
erfordernden Beruf berücksichtigt, und zwar jedes volle Schuljahr, 
angefangen von demjenigen, das im KaJendeljahr der Vollendung des 
15.Lebensjahres begonnen hat, mit acht Monaten, gerechnet ab dem in 
das betreffende Schuljahr fallenden I.November, jedes Studiensemester 
mit vier Monaten, gerechnet ab dem in das betreffende Semester 
fallenden I.Oktober bzw. I.MArz, und die Ausbildungszeit mit zwei 
Drittel ihrer Dauer, zurückgerechnet vom letzten Ausbildungsmonal. Für 
die Zeit vor dem 16. Oktober 1918 ist dem Besuch einer inländischen 
Schule der Besuch einer gleichartigen, im Gebiet der ehemaligen 
östcrreichisch-ungarischen Monarchie gelegenen Schule gleichzuhalten. 

(8) bis (10) unverändert. 

Wartezeit 

§ 111. (I) und (2) unverändert. 

(3) Die Wartezeit ist erfiitlt, wenn am Stichtag (§ 104 Abs. 2) 
Versicherungsmonate im Sinne dieses Bundesgesetzes in folgender 
Mindestzahl vorliegen: 
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geltende Fassung 

I. unverändert. 
2. für eine Leistung aus einem Versicherungsfall des Alters, und 

zwar 
a) unverändeert. 
b) für die vorzeitige Alterspension wegen Erwerbsunfähigkeit 

180 Beitragsmonate der pnichtversicherung; 
c) unverändert. 

(4) und (5) unverändert. 

(6) Die Wartezeit ist auch erfüllt 
I. unverändert. 
2. für die vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit, die 

vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer, die 
Gleitpension und die vorzeitige Alterspension wegen 
Erwerbsunfähigkeit, wenn bis zum Stichtag mindestens 240 
Beitragsmonate der Pf1ichtversicherung erworben sind; 

3. unverändert. 

Altenpension 

§ lll. (I) und (2) unverAndert. 

(3) Ein Antrag auf Alterspension gemäß Abs. 1 ist nicht zulässig, 
wenn bereits Anspruch auf eine vorzeitige Alterspension bei 
Arbeitslosigkeit (§ 122 a), eine vorzeitige Alterspension bei langer 
Versicherungsdauer (§ 122), eine Gleitpension (§ 122 b) oder eine 
vorzeitige Alterspension wegen Erwerbsunfähigkeit (§ 122 c) besteht. 

Vorzeitige Altenpension bei langer Venicherungsdauer 
§ 122. (I) Anspruch auf vou..eitige Alterspension bei langer 

Versicherungsdauer hat der Versicherte nach Vollendung des 

Artikel 3 
BSVG 

vorgeschlagene Fassung 

I. unverändert. 
2. für eine Leistung aus einem Versicherungsfall des Alters, und 

zwar 
a) unverändeert. 
b) fAufgehoben. 

c) unverändert. 

(4) und (5) unverAndert. 

(6) Die Wartezeit ist auch erfüllt 
I. unverAndert. 
2. rur die vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit, die 

vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer und die 
Gleitpension, wenn bis zum Stichtag mindestens 240 
Beitragsmonate der POichtversicherung erworben sind; 

3. unverAndert. 

Altenpension 
§ 121. <I> und (2) unverAndert. 

(3) Ein Antrag auf Alterspension gemäß Abs. I ist nicht zulässig, 
wenn bereits Anspruch auf eine vorzeitige Allerspension bei 
Arbeitslosigkeit (§ 122 a), eine vorzeitige Alterspension bei langer 
Versicherungsdauer (§ 122) oder eine Gleilpension (§ 122 b) besteht. 

Vorzeitige Altenpension bei langer Venlcherungsdluer 

§ 112. (I) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei langer 
Versicherungsdauer hat der Versicherte nach Vollendung des 
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geltende Fassung 

60. Lebensjahres. die Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres. 
wenn 

l. bis 4. unverändert. 

(2) Die Pension gemäß Abs. I ßUlt mit dem Tag weg. an dem der 
(die) Versicherte eine Erwetbstlltigkeit ausübt. die das Entstehen eines 
Anspruches gemaß Abs. 1 Z 4 ausschließen würde. Ist die Pension aus 
diesem Grund weggefallen und endet die Erwerbslätigkeit, so lebt die 
Pension auf die dem Versicherungsträger erstattete Anzeige über das 
Ende der Erwetbstlltigkeil im früher gewährten Ausmaß mit dem dem 
Ende der Erwerbstäligkeit folgenden Tag wieder auf. 

(3) bis (5) unverändert. 

Vorzeitige Altenpension bei Arbeitslosigkeit 

§ 122a. (I) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei 
Arbeitslosigkeit haI der Versicherte nach Vollendung des 

Artikel 3 
BSVG 

vorgeschlagene Fassung 

738. Lebensmonates, die Versicherte nach Vollendung des 
678. Lebensmonatcs. wenn 

l. bis 4. unverAndert. 

An die Stelle des 738. Lebensmonales tritt das 60. Lebensjahr, wenn und 
sobald der Versicherte 540 Beitragsmonate erworben hat, an die Stelle 
des 678. Lebensmonates tritt das 55. Lebensjahr, wenn und sobald die 
Versicherte 480 Beitragsmonate erworben, hat; dabei sind auch bis zu 
60 Ersatzmonate nach den §§ 107a und 107b zu berücksichtigen, wenn 
sie sich nicht mit Beitragsmonaten decken. 

(2) Die Pension gemäß Abs. 1 ßllit mit dem Tag weg, an dem der 
(die) Versicherte eine Erwerbstätigkeit ausübt, die das Entstehen eines 
Anspruches gemäß Abs. 1 Z 4 ausschließen würde. Ist die Pension aus 
diesem Grund weggefallen und endet die Erwerbstätigkeit, so lebt die 
Pension auf die dem Versicherungsträger erstattete Anzeige über das 
Ende der Erwerbstätigkeit im früher gewährten Ausmaß mit dem dem 
Ende der Erwerbstätigkeit folgenden Tag wieder auf. Zeiten, in denen 
die Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 

I. nach § 47th ASVG trotz Nichtüberschreitung der 
GeringfUgigkeitsgrenze (§ 5 Abs. 2 ASVG) oder 

2. nach § 2 Abs. 1 Z 4 GSVG trotz beendeter (unterbrochener) 
Erwerbstätigkeil 

(weiter)besteht, ruhren nicht zum Wegfall der Pension; in den Fällen der 
Z 2 gilt dies jedoch nur dann, wenn sowohl die Aufnahme der 
Erwerbstlltigkeit als auch deren Beendigung gemeldet wird. 

(3) bis (5) unverAndert. 

Vorzeitige Altenpension bei Arbeitslosigkeit 

§ 121L (1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei 
Arbeitslosigkeit hat der Versicherte nach Vollendung des 
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60. Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres. 
wenn 

I. die Wartezeit (§ 111) erfllllt ist. 
2. am Stichtag mindestens 180 Beitragsmonate der 

Pßichtversicherung in der Pensionsversicherung erworben sind; 
hat der (die) Versicherte mindestens 120 Beitragsmonate der 
Pßichtversicherung in der Pensionsversicherung erworben. so 
werden auch Ersatzmonate gemäß § 107 a dieses 
Bundesgesetzes, gemäß §§ 227 a und 228 a des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes und gemäß § 116 ades 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesctzes berücksichtigt; und 

3. der (die) Versicherte am Stichtag (§ 104 Abs. 2) die 
Voraussetzung des § 122 Abs. I Z 4 erfiUlt und innerhalb der 
letzten fünf1..ehn Monate vor dem Stichtag (§ 104 Abs. 2) 
mindestens 52 Wochen wegen Arbeitslosigkeit eine 
Geldleistung aus der Arbeitslosenversicherung bezogen hat, 

für die weitere Dauer der Arbeitslosigkeit. Bei der Feststellung der 
Voraussetzungen für einen solchen Anspruch haben jedoch 
Beitragsmonate der freiwilligen Versicherung rur die Erfiillung der 
Wartezeit außer Ansatz zu bleiben. 

(2) unverändert. 

Artikel 3 
BSVG 

vorgeschlagene Fassung 

738. Lebensmonates, die Versicherte nach Vollendung des 
678. Lebensmonates rur die weitere Dauer der Arbeitslosigkeit, wenn cr 
(sie) 

I. die Wartezeit (§ 111) erfUHt hat, wobei Beitragsmonate der 
freiwilligen Versicherung nicht zu berücksichtigen sind, 

2. bis zum Stichtag mindestens 180 Beitragsmonate der 
Pßichtversicherung erworben hat • liegen mindestens 120 
Beitragsmonate der Pßichtversicherung vor, so werden auch 
Ersatzmonate nach den §§ 107a oder 107b dieses 
Bundesgesetzes oder nach den §§ 227a oder 228a ASVG oder 
nach den § 116a oder 116b GSVG berücksichtigt ., 

3. die Voraussetzung des § 122 Abs. I Z 4 erfullt und 
4. a) innerhalb der letzten 15 Monate vor dem Stichtag 

mindestens 52 Wochen wegen Arbeitslosigkeit eine 
Geldleistung aus der Arbeitslosenversicherung bezogen hat 
oder 

b) im Sinne des Abs. la als am Arbeitsmarkt unvermiuelbar 
gilt. 

§ 122 Abs. 1 letzter Satz ist anzuwenden. 

(1a) Als am Arbeitsmarkt unvennillelbar gelten Personen, die 
infolge ihres körperlichen oder geistigen Zustandes nicht mehr im 
Stande sind, 

29 

I. durch gleiche oder gleichartige Tlltigkeiten wenigstens die 
Hälfte des Entgeltes zu erwerben, das körperlich und geistig 
gesunde Versicherte regelmäßig durch solche Tätigkeiten zu 
erzielen pßegen, wobei Tätigkeiten gleich oder gleichartig sind, 
die in mindestens der Hälfte der Beitragsmonate während der 
letzten 15 Jahre vor dem Stichtag ausgeübt wurden oder 

2. jener selbständigen ErwerbSlätigkeit nachzugehen, die sie 
zuletzt durch mindestens 60 Kalendennonate ausgeübt haben. 

(2) unverändert. 
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(3) Die Pension gemäß Abs. 1 fällt mit dem Tag weg. an dem der 
(die) Versicherte eine Erwerbstätigkeit ausübt, die das Entstehen eines 
Anspruches gemäß § 122 Abs. I Z 4 ausschließen würde. Ist die Pension 
wegen Aufnahme einer Erwerbstäligkeit weggefallen und endet diese 
Erwerbstätigkeit. so lebt die Pension auf die dem Versicherungsträger 
erstattete Anzeige über das Ende der Erwerbstätigkeit im früher 
gewährten Ausmaß mit dem dem Ende der Erwerbstätigkeit folgenden 
Tag wieder auf. § 122 Abs. 3 ist anzuwenden. 

(4) und (5) unverändert. 

Gleitpension 
§ 122b. (I) Anspruch auf Gleitpension hat der Versicherte nach 

Vollendung des 60. Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung des 
55.Lebcn~ahres.wenn 

I a) unverändert. 
b) die Wartezeit (§ 111) erfilllt ist, am Stichtag mindestens 

300 Versicherungsmonate erworben sind. innerhalb der 
letzten 180 Kalendermonate vor der Vollendung des 
60. Lebensjahres bei MänDern bzw. des 55. Lebensjahres bei 
Frauen mindestens J08 Beilragsmonale der 
Pßichtversicherung nach dem Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz vorliegen und seit der Vollendung 
des 60. Lebensjahres bei Männern bzw. des 55. Lebensjahres 
bei Frauen mindestens ein Jahr verstrichen ist; 

2. und 3. unverändert. 

(2) bis (5) unverändert. 

(6) Wird während des Bezuges von Gleilpension die Arbeitszeit 

Artikel J 
BSVG 

vorgeschlagene Fassung 

(3) Die Pension gemäß Abs. 1 fällt mit dem Tag weg, an dem der 
(die) Versicherte eine ErwerbstlUigkeit ausübt, die das Entstehen eines 
Anspruches gemäß § 122 Abs. I Z 4 ausschließen würde. 1st die Pension 
wegen Aufnahme einer Erwerbstätigkeit weggefallen und endet diese 
Erwerbstätigkeit, so lebt die Pension auf die dem Versicherungsträger 
erstattete An7.cige über das Ende der Erwerbstatigkeit im früher 
gewährten Ausmaß mit dem dem Ende der Erwerbstatigkeit folgenden 
Tag wieder auf. § 122 Abs. 3 ist anzuwenden. § 122 Abs. 2 letzter Salz 
und Abs. 3 sind anzuwenden. 

(4) und (5) unverändert. 

Gleitpen.ion 

§ 122b. (1) Anspruch auf Gleitpension hat der Versicherte nach 
Vollendung des 738. Lebensmonates, die Versicherte nach Vollendung 
des 678. Lebensmonates, wenn 

I a) unverändert. 
b) die Wartezeit (§ 111) erfiUlt ist, am Stichtag mindestens 

300 Versicherungsmonate erworben sind, innerhalb der 
letzten 180 Kalendermonate vor der Vollendung des 
738. Lebensmonates bei MAnnern oder des 
678. Lebensmonales bei Frauen mindestens 
108 Beitragsmonate der Pßichtversicherung nach dem 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz vorliegen und seit 
der Vollendung des 60. Lebensjahres bei MAnnern bzw. des 
55. Lebensjahres bei Frauen mindestens ein Jahr verstrichen 
ist; 

2. und 3. unverändert. 

§ 122 Abs. I letzter Satz ist anzuwenden. 

(2) bis (5) unverändert. 
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gemäß Abs. I Z 3 Iit. b auf Grund einer oder mehrerer die 
Pflichtversicherung begrundenden unselbstandigen Erwerbstätigkeiten 
im Durchschnitt eines Kalendermonates überschritten oder besteht eine 
die Pflichtversicherung begrundende selbständige Erwerbstätigkeit, so 
fällt die Gleitpension in diesem Kalendermonat weg. 

(7) bis (J 1) unverändert. 

Vorzeitige Altenpension wegen Erwerbsunflhilkeit 

§ 112t. (I) Anspruch auf vorzeitige Alterspension wegen 
Erwerbsunfähigkeit hat der Versicherte nach Vollendung des 
57. Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres. 
wenn er (sie) 

I. die Wartezeit erfiUlt hat (§ 111), 
2. innerhalb der letzten 180 Kalendermonate vor dem Stichtag 

72 Beitragsmonate der Pflichtversicherung nachweist und 
infolge von Krankheit oder anderen Gebrechen oder Schwäche 
seiner (ihrer) körperlichen oder geistigen Kräfte außerstande ist, 
einer selbst.!lndigen Erwerbstatigkeit nachzugehen, die eine 
ähnliche Ausbildung sowie gleichwertige Kenntnisse und 
Fähigkeiten wie die Erwerbstätigkeit erfordert, die der (die) 
Versicherte zuletzt durch mindestens 60 Kalendermonate 
ausgeübt hat und wenn dessen (deren) persönliche 
Arbeitsleistung zur Aufrechtcrhaltung des Betriebes notwendig 
war, sofern dieser regelwidrige körperliche oder geistige 
Zustand bereits seit mindestens 20 Wochen andauert. Hiebei 
sind, soweit nicht ganze Kalendermonate dieser 
Erwerbstätigkeit vorliegen, jeweils 30 Kalendertage zu einem 
Kalendermonat zusammenzufassen. 

Artikel 3 
OSVG 

vorgeschlagene Fassung 

(6) Wird während des Bezuges von Gleitpension die Arbeitszeit 
gemäß Abs. I Z 3 lit. b auf Grund einer oder mehrerer die 
Pßichtversicherung bcgrundenden unselbständigen ErwerbSlätigkeiten 
im Durchschnitt eines Kalendermonates überschritten oder besteht eine 
die Pflichtversicherung begründende selbslAndige Erwerbstätigkeit, so 
fällt die Gleitpension in diesem Kalendermonat weg. § 122 Abs. 2 letzter 
Satz ist anzuwenden. 
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(7) bis (11) unverändert. 

Vorzeitige Altenpension wegen Erwerbsunflhigkeit 

§ 122c. Aufgehoben. 
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(2) Die Pension gemäß Abs. 1 flIllt mit dem Tag weg, an dem der 
(die) Versicherte eine Erwerbstltigkeit ausübt, die das Entstehen eines 
Anspruches gemäß § 122 Abs. 1 Z 4 ausschließen würde. Ist die Pension 
aus diesem Grund weggefallen und endet die ErwerbsUltigkeit, so lebt 
die Pension auf die dem Versicherungsträger erstattete Anzeige über das 
Ende der Erwerbstätigkeit im früher gewährten Ausmaß mit dem dem 
Ende der ErwerbsUltigkeit folgenden Tag wieder auf. Als Zeiten einer 
Erwerbs.ä.igkeit gelten auch Zeiten des Bezuges einer 
Urlaubsentschlldigung oder Urlaubsabfindung. 

(3) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei männlichen 
Versicherten, des 60. Lebensjahres bei weiblichen Versicherten, ist die 
gemäß § 130 ennittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß § 134 zu 
erhöhen; sie gebührt ab dem folgenden Monatscrsten als Alterspcnsion 
gemäß § ) 21 Abs. J. 

(4) Ein Antrag auf vorzeitige Alterspension wegen 
Erwerbsunfähigkeit ist nicht zulässig, wenn bereits ein bescheidmäßig 
zuerkannter Anspruch auf eine Pension aus einer gesetzlichen 
Pensionsversicherung mit Ausnahme von Pensionen aus dem 
Versicherungsfall des Todes besteht. 

Begriff der Erwerbsunnhigkeit 

§ 124. (I) unverändert. 

(2) Aufgehoben. 

Artikel J 
BSVG 

vorgeschlagene Fassung 

Begriff der ErwerIJlUnnhigkeit 
§ 124. (I) unverändert. 

(2) Als erwerbsunfähig gilt auch der (die) Versicherte, 
a) der (die) das 678. Lebensmonat vollendet hat, und 
b) dessen (deren) persönliche Arbeitsleistung lur 

AufrechterhaItung des Betriebes notwendig war, 

wenn er (sie) infolge von Krankheit oder anderen Gebrechen oder 
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(3) unverändert. 

Alten(ErwerbsuDflhigkeitl)penlion, Ausmaß 

§ UO. (I) und (2) unverändert. 

(3) Bei Inanspruchnahme der Erwerbsunfähigkeitspension ist jeder 
Monat ab dem Stichtag bis zum Monatsersten nach Vollendung des 
56. Lebensjahres bei der Berechnung der Steigerungspunkte gemäß 
Abs. 2 einem Versicherungsmonat gleichzuhalten. Fällt der Zeitpunkt 
der Vollendung des 56. Lebensjahres selbst auf einen Monatsersten, so 
gilt dieser Tag als Monatserster im Sinne des ersten Satzes. 

(4) Bei Inanspruchnahme einer Leistung vor dem Monatsersten 
nach der Erreichung des Regelpensionsalters (§ 121 Abs. I) ist die 
gemäß Abs. 2 ermittelte Summe der Steigerungspunkte zu vermindern. 
Das Ausmaß der Verminderung betragt rur je zwölf Monate der früheren 
Inanspruchnahme zwei Steigerungspunkte. Abs. 2 dritter und vierter 
Satz sind anzuwenden. Das Höchstausmaß der Verminderung betragt 
15% der gemäß Abs. 2 ermittelten Summe der Steigerungspunkte, 
höchstens jedoch 10 Steigerungspunkte. Fällt der Zeitpunkt der 
Erreichung des Regelpensionsalters selbst auf einen Monatsersten, so 

Artikel 3 
BSVG 

vorgeschlagene Fassung 

Schwäche seiner (ihrer) körperlichen oder geistigen Krllfte außer Stande 
ist, einer selbständigen Erwerbstätigkeit nachzugehen, die eine ähnliche 
Ausbildung sowie gleichwertige Kenntnisse und Fähigkeiten wie die 
Erwerbstätigkeil erfordert, die der (die) Versicherte zuletzt durch 
mindestens 60 Kalendermonate ausgeübt hat. Hiebei sind, soweit nicht 
ganze Kalendermonate dieser Erwerbstätigkeit vorliegen, jeweils 30 
Kalendertage zu einem Kalendermonat zusammenzufassen. Bei der 
Beurteilung der Erwerbsunfilhigkeit ist bei Versicherten, die den 
702. Lebensmonal vollendet haben, auf die persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse Bedacht zu nehmen. 

(3) unverändert. 

AltenCEnrerbsunßhigkeits)pen!don, Ausmaß 

§ 130. (I) und (2) unverändert. 

(3) Bei Inanspruchnahme der Erwerbsunfilhigkeitspension ist jeder 
Monat ab dem Stichtag bis zum Monatsersten nach Vollendung des 
678. Lebensmonates bei der Berechnung der Steigerungspunkte gemäß 
Abs. 2 einem Versicherungsmonat gleichzuhalten. Fällt der Zeitpunkt 
der Vollendung des 678. Lebensmonates selbst auf einen Monatsersten, 
so gilt dieser Tag als Monatserster im Sinne des ersten Satzes. 

(4) Bei Inanspruchnahme einer Leistung vor dem Monatsersten 
nach der Erreichung des Regelpensionsalters (§ 121 Abs. I) ist die nach 
Abs. 2 ermittelte Summe der Steigerungspunkte zu vermindern. Das 
Ausmaß der Verminderung beträgt rur je zwölf Monate der früheren 
Inanspruchnahme drei Steigerungspunkte. Bleibt ein Rest von weniger 
als zwölf Monaten, so beträgt das Ausmaß der Verminderung rur jeden 
Restmonat ein Zwölftel von drei Steigerungspunkten. Abs. 2 letzter Satz 
ist anzuwenden. Das Höchstausmaß der Verminderung beträgt 15% der 
nach Abs. 2 ermittelten Summe der Steigerungspunkte. höchstens jedoch 
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gilt dieser Tag als Monatserster im Sinne des ersten Satzes. 

(5) Die Erwerbsunfllhigkeilspension gebührt mindestens im 
Ausmaß von 1,8% der Gesamtbemessungsgrundlage rur je 
12 Versicherungsmonate begrenzt mit 60% der 
Gesamtbemessungsgrundlage. Abs.2 dritter und vierter Satz sind 
anzuwenden. Kommt Abs. 3 zur Anwendung, so darf der 
Steigerungsbetrag 60% der höchsten zur Anwendung kommenden 
Bcmcssungsgrundlage (§§ 113 Abs. J, 114 Abs. J, 117) nicht 
übersteigen. es sei denn, daß der Slcigerungsbetrag ohne 
Berücksichtigung der Monate gemäß Abs. J höher ist. In diesem Fall 
gebührt der Steigerungsbetrag ohne Berücksichtigung der Monate gemäß 
Abs.3. 

(6) und (7) unverändert. 

Erhfihung von Leistun~en aus dem Venichel1lngsfall des Alten bei 
Inanspruchnahme einer Teilpension bzw. bei Wegfall der Pension 

§ 134. (I) unverändert. 

(2) In den Fällen der §§ 122, 122 a und 122 C, in denen die Pension 
wegen einer Erwerbstätigkeit weggefallen ist, gebührt dem (der) 
Versicherten ab dem Erreichen des Anfallsalters rur die Alterspension 
gemäß § 121 Abs. 1 ein erhöhter Steigerungsbetrag. der gemäß Abs. 5 
und 6 zu berechnen ist. 

(3) bis (6) unverändert. 

Artikel J 
BSVG 

vorgeschlagene Fassung 

10,5 Steigerungspunkte. In den Fallen des § 122 Abs. I letzter Satz ist 
das Höchslausmaß der Venninderung mit 7.ehn Steigerungspunkten 
begrenzt. Fällt der Zeitpunkt der Erreichung des Regelpcnsionsalters 
selbst auf einen Monatsersten, so gilt dieser Tag als Monatscrster im 
Sinne des ersten Salzes. 

(5) Kommt Abs.3 zur Anwendung, so darf der Steigerungsbetrag 
6()0/. der höchsten zur Anwendung kommenden Bemessungsgrundlage 
(§§ 113 Abs. I, IJ4 Abs. I, 117) nicht übersteigen, es sei denn, daß der 
Steigerungsbetrag ohne Berücksichtigung der Monate gemäß Abs. 3 
höher ist. In diesem Fall gebührt der Steigerungsbetrag ohne 
Berücksichtigung der Monate gemäß Abs. 3. 

(6) und (7) unverändert. 

Erhöhung von Leistungen aus dem Versicherungsfall des Alten bel 
IDanspruchnahme einer Teilpension bzw. bei Wegfall der Pension 

§ 134. (I) unverändert. 

(2) In den Fällen der §§ 122 und 122 a, in denen die Pension wegen 
einer Erwerbstatigkeit weggefallen ist, gebührt dem (der) Versicherten 
ab dem Erreichen des AnfaJlsalters rur die A1terspcnsion gemäß § 121 
Abs. 1 ein erhöhter Steigerungsbetrag, der gemäß Abs. 5 und 6 zu 
berechnen ist. 

(3) bis (6) unverändert. 
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ErhDhunK der Altenpension Mi Aufschub der Geltendmachung des 
Anspruches 

§ 1341. (I) Anspruch auf die erhöhte Alterspenion hat der (die) 
Versicherte, der (die) die Alterspension gemaß § 121 Abs. I erst nach 
Erreichung des Anfallsalters in Anspruch nimmt, wenn er (sie) die 
Warte7.eit (§ 111) nach den am Stichtag der erhöhten Alterspension in 
Geltung gestandenen Rechtsvorschriften erftlltt hat und vor diesem 
Zeitpunkt nicht bereits ein bescheidmäßig zuerkannter Anspruch auf 
Pension aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung mit Ausnahme von 
Pensionen des Versicherungsfalles des Todes besteht bzw. bestanden hat. 
Die Erhöhung beträgt für je weitere zwölf Versicherungsmonate des 
Pensionsaufschubes 

vom 61. bis zum 65. Lebensjahr ..... 2 v. H., 
vom 66. bis zum 70. Lebensjahr ..... 3 v. H., 
vom 71. Lebensjahr an .................... 5 v. H. 

der Alterspension gemäß § 121 Abs. I. die nach den am Stichtag der 
erhöhten Alterspension in Geltung gestandenen Rechtsvorschriften mit 
Beginn des Pensionsaufschubes gebührt hAtte. 

(2) unverllndert. 

Witwen(Witwer)pension, Ausmaß 
§ 136. (I) Das Ausmaß der Witwen(Witwer)pension ergibt sich aus 

einem Hundertsatz der Pension des (der) Versicherten. Als Pension gilt, 
wenn der (die) Versicherte im Zeitpunkt des Todes 

l. das 57. (55.) Lebensjahr noch nicht vollendet und keinen 
Anspruch auf Erwerbsuntähigkeilspension haUe. die Pension, 
auf die er (sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte; 

2 das 57. (55.) Lebensjahr vollendet und keinen Anspruch auf 

Artikel 3 
BSVG 

vorgeschlagene Fassung 

Erh6hung der Altenpension bei Aufschub der GeltendmachunK des 
Anspruches 

§ 1341. (I) Anspruch auf erhöhte Alterspension haben Versicherte, 
die die Alterspension nach § 121 Abs. I nicht schon mit der Erreichung 
des Regelpcnsionsalters, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt in 
Anspruch nehmen, wenn vor diesem Zeitpunkt nicht schon ein 
bescheidmäßig zuerkannter Anspruch auf eine Pension aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung - ausgenommen Pensionen aus dem 
Versicherungsfall des Todes - besteht oder bestand. Für je zwölf Monate 
der späteren Inanspruchnahme der Alterspension gebührt zum 
Steigerungsbetrag nach § 130 eine Erhöhung um 4% der 
Gesamtbcmessungsgrundlage (§ J J6). Bleibt ein Rest von weniger als 
zwölf Monaten, so beträgt das Ausmaß der Erhöhung für jeden 
Restmonat ein Zwölftel von 40/0. Der Pro7.entsatz ist auf drei 
Dezimalstellen zu runden. § 130 Abs. 6 ist mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass sich der Prozentsatz von 80 rur je sechs volle Monate 
der späteren Inanspruchnahme der Alterspension um I bis zum 
Höchstausmaß von 90 erhöht. 

(2) unverändert. 

Witwen(Witwer)pension, Ausmaß 

§ 136. (1) Das Ausmaß der Witwen(Witwer)pension ergibt sich aus 
einem Hundertsatz der Pension des (der) Versicherten. Als Pension gilt, 
wenn der (die) Versicherte im Zeitpunkt des Todes 
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l. den 738. (678.) Lebensmonat noch nicht vollendet und keinen 
Anspruch auf Enverbsunfllhigkeilspension haue, die Pension, 
auf die er (sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte; 

2 den 738. (678.) Lebensmonat vollendet und keinen Anspruch 
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Erwerbsunfähigkeits(Alters)pension hatte, die Alterspension, 
auf die er (sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hatte; 

1 bis 5. unverändert. 

In den Fällen der Z I, 3 und 5 ist ein zur Erwerbsunflihigkeitspension 
gebührender Zurechnungszuschlag ohne Anwendung des § 131 Abs. 3 
zu ermitteln. Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension haben 
Kinderzuschüsse sowie ein besonderer Steigerungsbetrag (§ 132) außer 
Ansatz zu bleiben. Zu der so bemessenen Witwen(Witwcr)pension sind 
60 vH des besonderen Steigerungsbetrages (§ 132) zuzuschlagen. 

(2) Zur Ermittlung des Hundertsatzes wird vorerst die 
Berechnungsgrundlage der Witwe (des Witwers) durch die 
Berechnungsgrundlage des (der) Verstorbenen geteilt, mit der Zah124 
vervielfacht und auf drei Dezimalstellen gerundet. Der Hundertsatz 
ergibt sich sodann aus der Verminderung der Zahl 76 um die vorhin 
ermittelte Zahl. Er beträgt jedoch mindestens 40 und höchstens 60. 

(3) bis (5) unverändert. 

(6) Erreicht die Summe aus eigenem Einkommen der Witwe (des 
Witwers) und der Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein 
besonderer Steigerungsbetrag (§ 132), nicht den Betrag von 16000 S, so 
ist, solange diese Voraussetzung zutriffi, der Hundertsatz der 
Witwen(Witwer)pension soweit zu erhöhen, daß die Summe aus eigenem 
Einkommen und Witwen(Witwer)pension den genannten Betrag 
erreicht. Der so ermittelte Hundertsatz darf 60 nicht überschreiten. In 
den Fällen. in denen eine mit dem Hundertsatz von 60 bemessene 
Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein besonderer 
Steigerungsbetrag (§ 132), den Betrag von 16000 S überschreitet, tritt 
diese an die Stelle des Betrages von 16000 S. An die Stelle des Betrages 
von 16 000 S tritt ab I. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 
l. Jänner 1996, der unter Bedachtnahme auf § 47 mit dem jeweiligen 

Artikel J 
BSVG 

vorgeschlagene Fassung 

auf Erwcrbsunfllhigkcits(Alters)pension hatte, die 
Alterspension, auf die er (sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch 
gehabt hätte; 

3. bis 5. unverändert. 

In den Fällen der Z I, 3 und 5 ist ein zur Erwerbsunfähigkeitspension 
gebührender Zurechnungszuschlag ohne Anwendung des § 131 Abs. 3 
zu ermitteln. Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension haben 
Kinderzuschüsse sowie ein besonderer Steigerungsbetrag (§ 132) außer 
Ansatz zu bleiben. Zu der so bemessenen Witwen(Witwer)pension sind 
60 vH des besonderen Steigerungsbetrages (§ 132) zuzuschlagen. 

(2) Zur Ermittlung des Hundertsatzes wird vorerst der Anteil der 
Berechnungsgrundlage der Witwe (des Witwers) in Prozent an der 
Berechnungsgrundlage des (der) Verstorbenen errechnet. Bei einem 
Anteil von 100% beträgt der Hundertsatz 40. Er erhöht oder vermindert 
sich rur jeden Prozentpunkt des Anleiles, der 100 unlerschrcitcl oder 
übersteigt, um 0,3. Er ist jedoch nach unten hin mit Null und nach oben 
hin mit 60 begrenzt. 

(3) bis (5) unverändert. 

(6) Erreicht die Summe aus eigenem Einkommen der Witwe (des 
Witwers) und der Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein 
besonderer Steigerungsbetrag (§ 132), nicht den Betrag von 20000 S, so 
ist, solange diese Voraussetzung zutrifft, der Hundertsatz der 
Witwen(Witwer)pension soweit zu erhöhen, daß die Summe aus eigenem 
Einkommen und Witwen(Witwer)pension den genannten Betrag 
erreicht. Der so ermittelte Hundertsatz darf 60 nicht überschreiten. In 
den Fällen, in denen eine mit dem Hundertsatz von 60 bemessene 
Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein besonderer 
Steigerungsbetrag (§ 132), den Betrag von 20000 S überschreitet, tritt 
diese an die Stelle des Betrages von 20 000 S. An die Stelle des Betrages 
von 20.000 S tritt ab ). Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 
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TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 

geltende Fassung 

Anpassungsfaktor (§ 45) vervielfachte Betrag. Als eigenes Einkommen 
gelten: 

1. bis 6. unverändert. 

(7) unverändert. 

Artikel 3 
BSVG 

vorgeschlagene Fassung 

l. Jänner 2001, der unter Bcdachtnahme auf § 41 mit dem jeweiligen 
Anpassungsfaktor (§ 45) vervielfachte Betrag. Als eigenes Einkommen 
gelten: 

1. bis 6. unverändert. 

(6a) Überschreitet in einem Kalendermonat die Summe aus 
1. dem eigenen Einkommen der Witwe (des Witwers) auf Grund 

einer Erwerbstätigkeit oder einer wiederkehrenden Geldleistung 
aus eigener Pensionsversicherung oder nach den in Abs. 5 
genannten Vorschriften und 

2. der Witwen(Witwer)pension mit Ausnahme des besonderen 
Steigerungsbetrages (§ 132) 

das 60fache der HOchstbeitragsgrundlage (§ 23 Abs. 9), so ist • solange 
diese Voraussetzung zutrim der Hundertsatz der 
Witwen(Witwer)pension so weit zu vermindern, dass die Summe aus 
eigenem Einkommen und Witwen(Witwer)pension das 60fache der 
Höchstbeitragsgrundlage nicht überschreitet. Der so ermittelte 
Hundertsatz ist nach unten hin mit Null begrenzt 

(7) unverändert. 

(1a) Die Verminderung der Witwen(Witwer)pension nach Abs. 6a 
ist erstmalig auf Grund des Pensionsantrages festzustellen. Sie erfolgt ab 
dem Beginn des Monats. in dem die Voraussetzungen rur die 
Verminderung vorliegen. Liegen die Voraussetzungen rur eine (weitere) 
Verminderung zu einem späteren Zeitpunkt vor, so erfolgt diese von 
Amts wegen. Die Verminderung erfolgt bis zum Ablauf des Monats, in 
dem die Voraussetzungen weggefallen sind. Das Gleiche gilt rur die 
Festsetzung eines geringeren Ausmaßes der Verminderung. Die 
Verminderung erfolgt längstens bis zum Ablauf des Monats, der einer 
Aufwertung der Höchstbeitragsgrundlage vorangeht. Aus Anlass jeder 
Aufwertung der HOchstbeitragsgrundJage ist die Verminderung der 
Witwen(Witwer)pension nach Abs. 6a neu festzustellen. 
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TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 

geltende Fassung 

(8) bis (10) unverändert. 

F.!I!Wng ab 1.1.2001: 

Witwen(Witwer)pen!lion, Ausmaß 

§ 136. (l) Das Ausmaß der Witwen(Witwer)pension ergibt sich aus 
einem Hundertsatz der Pension des (der) Versicherten. Als Pension gilt, 
wenn der (die) Versicherte im Zeitpunkt des Todes 

I. das 57. (55.) Lebensjahr noch nicht vollendet und keinen 
Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitspension hatte, die Pension, 
auf die cr (sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte; 

2 das 57. (55.) Lebensjahr vollendet und keinen Anspruch auf 
Erwerbsunfllhigkeits(Alters)pension hatte, die Alterspension, 
auf die er (sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt häUe; 

3. bis 5. unverändert. 
Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension haben 
Kindcl7.Uschüsse sowie ein besonderer Steigerungsbetrag 
(§ 132) außer Ansatz zu bleiben. Zu der so bemessenen 
Witwen(Witwer)pension sind 60 vH des besonderen 
Steigerungsbetrages (§ 132) zuzuschlagen. 

(2) Zur Ermittlung des Hundertsatzes wird vorerst die 
Berechnungsgrundlage der Witwe (des Witwers) durch die 
Berechnungsgrundlage des (der) Verstorbenen geteilt, mit der Zahl 24 
vervielfacht und auf drei Dezimalstellen gerundet. Der Hundertsatz 
ergibt sich sodann aus der Verminderung der Zahl 76 um die vorhin 
ermittelte Zahl. Er beträgt jedoch mindestens 40 und höchstens 60. 

(3) bis (5) unverändert. 

(6) Erreicht die Summe aus eigenem Einkommen der Witwe (des 
Witwers) und der Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein 

Artikel 3 
BSVG 

vorgeschlagene Fassung 

(8) bis (10) unverändert. 

F.uung ab 1.1.2001: 

Wltwen(Witwer)pension, Ausmaß 

§ 136. (I) Das Ausmaß der Witwen(Witwer)pension ergibt sich aus 
einem Hundertsatz der Pension des (der) Versicherten. Als Pension gilt, 
wenn der (die) Versicherte im Zeitpunkt des Todes 

I. den 738. (678.) Lebensmonat noch nicht vollendet und keinen 
Anspruch auf Erwemsunfllhigkeitspension hatte, die Pension, 
auf die er (sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hAlte; 

2 den 738. (678.) Lebensmonal vollendet und keinen Anspruch 
auf Erwerbsunfähigkeits(Alters)pension hatte. die 
Allerspension, auf die er (sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch 
gehabt hälte; 

3. bis 5. unverändert. 
Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension haben 
IGnderzuschfisse sowie ein besonderer Steigerungsbetrag 
(§ 132) außer Ansatz zu bleiben. Zu der so bemessenen 
Witwen(Witwer)pension sind 60 vH des besonderen 
Sleigerungsbetragcs (§ 132) zuzuschlagen. 

(2) Zur Ermittlung des Hundertsatzes wird vorerst der Anteil der 
Berechnungsgrundlage der Witwe (des Witwers) in Prozent an der 
Berechnungsgrundlage des (der) Verstorbenen errechnet. Bei einem 
Anteil von 1000/. betrAgt der Hundertsatz 40. Er erhöht oder vermindert 
sich rur jeden Prozentpunkt des Anteiles, der 100 unterschreitet oder 
übersteigt, um 0,3. Er ist jedoch nach unten hin mit Null und nach oben 
hin mit 60 begrenzt. 

(3) bis (5) unverändert. 

(6) Erreicht die Summe aus eigenem Einkommen der Witwe (des 
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TEXTGEGENOBERSTELLVNG 

geltende Fassung 

besonderer Steigerungsbetrag (§ 132), nicht den Betrag von 16000 S, so 
ist, solange diese Voraussetzung zutrim, der Hundertsatz der 
Witwen(Witwer)pension soweit zu erhöhen, daß die Summe aus eigenem 
Einkommen und Witwen(Witwer)pension den genannten Betrag 
erreicht. Der so ermittelte Hundertsatz darf 60 nicht überschreiten. In 
den Fällen, in denen eine mit dem Hundertsatz von 60 bemessene 
Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein besonderer 
Steigerungsbetrag (§ 132), den Betrag von 16000 S überschreitet, tritt 
diese an die Stelle des Betrages von 16000 S. An die Stelle des Betrages 
von 16000 S triu ab I. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 
1. Jänner 1996, der unter Bedachtnahme auf § 47 mit dem jeweiligen 
Anpassungsfaktor (§ 45) vervielfachte Betrag. Als eigenes Einkommen 
gelten: 

I. bis 6. unverändert. 

(7) unverändert. 

Artikel J 
BSVG 

vorgeschlagene Fassung 

Witwers) und der Witwen(Witwer)pcnsion, ausgenommen ein 
besonderer Steigcrungsbetrag (§ J 32), nicht den Betrag von 20 000 S, so 
ist, solange diese Voraussetzung zutrim, der Hundertsatz der 
Witwen(Witwer)pcnsion soweit zu erhöhen, daß die Summe aus eigenem 
Einkommen und Witwen(Witwer)pension den genannten Betrag 
erreicht. Der so ermittelte Hundertsatz darf 60 nicht überschreiten. In 
den Fällen, in denen eine mit dem Hundertsatz von 60 bemessene 
Witwen(Witwer)pcnsion, ausgenommen ein besonderer 
Steigerungsbetrag (§ 132), den Betrag von 20000 S überschreitet, tritt 
diese an die Stelle des Betrages von 20 000 S. An die Stelle des Betrages 
von 20 000 S tritt ab I. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 
l. Jänner 2001, der unter Bedachtnahme auf § 47 mit dem jeweiligen 
Anpassungsfaktor (§ 45) vervielfachte Betrag. Als eigenes Einkommen 
gelten: 

1. bis 6. unverändert. 

(6a) Überschreitet in einem Kalendermonat die Summe aus 
1. dem eigenen Einkommen der Witwe (des Witwers) auf Grund 

einer Erwerbstätigkeit oder einer wiederkehrenden Geldleistung 
aus eigener Pensionsversicherung oder nach den in Abs. 5 
genannten Vorschriften und 

2. der Witwen(Witwer)pension mit Ausnahme des besonderen 
Steigerungsbetrages (§ 132) 

das 60fache der Höchstbeilragsgrundlage (§ 23 Abs. 9), so ist - solange 
diese Voraussetzung zutrim der Hundertsatz der 
Witwen(Witwer)pension so weit zu vermindern, dass die Summe aus 
eigenem Einkommen und Witwen(Witwer)pension das 60fache der 
Höchstbeitragsgrundlage nicht überschreitet. Der so ermittelte 
Hundertsatz ist nach unten hin mit Null begrenzt 

(7) unverändert. 
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TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 

geltende Fassung 

(8) bis (10) unverändert. 

Richtsltze 

§ 141. (I) unverändert. 

(2) An die Stene der Richtsätze und der Richtsatzerhöhung gemäß 
Abs. 1 treten ab I. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab I. Jänner 200 I, 
die unter Bedachtnahme auf § 47 mit dem Anpassungsfaktor (§ 45) 
vervielfachten Beträge. 

(3) bis (5) unverändert. 

Artikel J 
BSVG 

vorgeschlagene Fassung 

(7a) Die Verminderung der Witwen(Witwer)pension nach Abs. 6a 
ist erstmalig auf Grund des Pensionsantrages festzustellen. Sie erfolgt ab 
dem Beginn des Monats, in dem die Voraussetrungen rur die 
Verminderung vorliegen. Liegen die Voraussetzungen rur eine (weitere) 
Verminderung zu einem spateren Zeitpunkt vor, so erfolgt diese von 
Amts wegen. Die Verminderung erfolgt bis zum Ablauf des Monats, in 
dem die Voraussetzungen weggefallen sind. Das Gleiche gilt rur die 
Festsetrung eines geringeren Ausma8es der Verminderung. Die 
Venninderung erfolgt längstens bis zum Ablauf des Monats, der einer 
Aufwertung der HöchstbeilragsgrundJage vorangeht. Aus Anlass jeder 
Aufwertung der Höchstbeitragsgrundlage ist die Verminderung der 
Witwen(Wilwcr)pension nach Abs. 6a neu fesv.uslellen. 

(8) bis (10) unverändert. 

Richtlatze 

1141. (1) unverändert. 

(2) An die Stelle der Richtsätze und der Richtsatzerhöhung gemäß 
Abs. I treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jlnner 200 I, 
die unter Bedachtnahme auf § 47 mit dem Anpassungsfaktor (§ 45) 
vervielfachten Beträge. Ist die Erhöhung auf Grund der Anpassung mit 
dem Anpassungsfaktor niedriger als die Erhöhung der 
Verbraucherpreise nach § 147a Abs.2, so ist die Erhöhung der 
ltichtsätze auf Grund der Erhöhung der Verbraucherpreise nach § 147a 
Abs. 2 vorzunehmen. 

(3) bis (5) unverändert. 

Besondere Ausgleichmalage 

§ 1471. (I) Zur bedarfsorientierten Wcrtsicherung der Pensionen 
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geltende Fassung 

TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 

Artikel J 
BSVG 

vorgeschlagene Fassung 

gebührt Pensionsbezieherinnen ohne Anspruch auf Ausgleichszulage, 
die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben, eine besondere 
Ausgleichszulage, wenn die Erhöhung der Pensionen auf Grund der 
Anpassung mit dem Anpassungsfaktor die Erhöhung der 
Verbraucherpreise nach Abs. 2 nicht erreicht. 

(2) Die Erhöhung der Verbraucherpreise ist auf Grund der 
durchschnittlichen Erhöhung in zwölf Kalendermonaten bis zum Juni 
des Jahres, das dem Anpassungsjahr vorangeht, zu ermitteln, wobei der 
Verbraucherpreisindex 1996 oder ein an seine Stelle tretender Index 
heranzuziehen ist. 

(3) Die besondere Ausgleichszulage gebührt als Einmalzahlung zur 
Pension aus der Pensionsversicherung, die im Monat Juni bezogen wird. 
Der Betrag der Einmalzahlung ist das 14-fache der Differenz aus der mit 
der Erhöhung der Verbraucherpreise nach Abs. 2 erhöhten 
Durchschnittspension (Abs.4) und der auf Grund der Anpassung mit 
dem Anpassungsfaktor der erhöhten Durchsehnittspension. 

(4) Als Durchschnittspension gilt jene Pension, die aus dem 
Durchschnitt sämtlicher Pensionsleistungen aus der gesetzlichen 
Pensionsversicherung mit Ausnahme der Pensionsversicherung für das 
Notariat, jedoch ohne Zulagen und Zuschüsse, im Juni des Jahres, das 
der Anpassung vorangeht, zu ermitteln ist. 

(5) Der Aufwand rur die besondere Ausgleichszulage ist vom Bund zu 
tragen. 

41 

Schlussbestimmungen zu Art. J des Sozialrec:hts-Ändenangsgesetzes 
2000, BGBI.I Nr. lU 

§ 274. (I) Es treten in Kraft: 
1. mit 1. Oktober 2000 die §§ 45, 86 Abs. 3, 103 Abs. I Z 1 lit. d, 

III Abs.6 Z 2, 121 Abs.3, 122 Abs. I, 122a Abs. I und la, 
122b Abs. I, 124 Abs. 2, 130 Abs.3 bis 5, 134 Abs.2, 134a 
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geltende Fassung 

TEXTGEGENÜ8ERSTELLUNG 

Artikel J 
BSVG 

vorgeschlagene Fassung 

Abs. t, 136 Abs. I Z I und 2, Abs. 2, 6, 6a und 7a, 141 Abs. 2 
sowie 147a samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBt. I Nr. xxxl2000; 

2. rückwirkend mit I. Juli 1996 § 107 Abs.7 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxxl2000. 

(2) Die §§ 49, 103 Abs. I Z 1 lit. e. 111 Abs. 3 Z 2 Iit. b sowie 122c 
treten mit Ablauf des 30. September 2000 außer Kraft. 

(3) § 107 Abs.7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBt. I 
Nr. xxxl2000 gilt auch rur FaJle, in denen über einen nach dem 
30. Juni 1996 gestellten Antrag auf Beitragsentrichtung nach § 107 
Abs. 9 und 10 bereits entschieden worden ist. wenn eine neuerliche 
Entscheidung über die Beitragsentrlchtung beantragt wird. Die 
Rechtskraft der ergangenen Entscheidung steht dem nicht entgegen. 

(4) § 121 Abs. 3 in der am 30. September 2000 geltenden Fassung 
ist auf Personen, die Anspruch auf vorzeitige Alterspension wegen 
Erwerbsunfilhigkeit haben, weiterhin anzuwenden. 

(S) Die §§ 122 Abs. I, 122a Abs. I und la, 122b Abs. 1 und 136 
Abs. 1 Z 1 und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I 
Nr. xxx/2000 sind nur auf VersicherungsBlle anzuwenden, in denen der 
Stichtag nach dem 30. September 2000 liegt, jedoch tritt jeweils 

42 

1. an die Stelle des 738. Lebensmonates, wenn der Versicherte das 
60. Lebensjahr vollendet 
bis einschließlich 30. September 2000 .......................... der 720. 
Lebensmonat, 
im Oktober oder November oder Dezember 2000 ......... der 722. 
Lebensmonat, 
im Jänner oder Februar oder Marz 2001 ....................... der 724. 
Lebensmonat, 
im April oder Mai oder Juni 2001 ................................ der 726. 
Lebensmonat, 
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geltende Fassung 

TEXTGEGENOBERSTELLUNG 

Artikel J 
BSVG 

43 

vorgeschlagene Fassung 

im Juli oder August oder September 200 1 .................... der 728. 
Lebensmonal, 
im Oktober oder November oder Dezember 2001 ......... der 730. 
Lebensmonat, 
im Jänner oder Februar oder März 2002 ....................... der 732. 
Lebensmonat. 
im April oder Mai oder Juni 2002 ................................ der 734. 
Lebensmonat, 
im Juli oder August oder September 2002 .................... der 736. 
Lebensmonat~ 

2. an die Stelle des 678. Lebensmonates. wenn die Versicherte das 
55. Lebensjahr vollendet 
bis einschließlich 30. September 2000 .......................... der 660. 
Lebensmonat, 
im Oktober oder November oder Dezember 2000 ......... der 662. 
Lebensmonat, 
im Jänner oder Februar oder März 2001 ....................... der 664. 
Lebensmonat, 
im April oder Mai oder Juni 200 1 ................................ der 666. 
Lebensmonat, 
im Juli oder August oder September 200 I .................... der 668. 
Lebensmonat, 
im Oktober oder November oder Dezember 2001 ......... der 670. 
Lebensmonat, 
im Jänner oder Februar oder März 2002 ....................... der 672. 
Lebensmonat, 
im April oder Mai oder Juni 2002 ................................ der 674. 
Lebensmonat. 
im Juli oder August oder September 2002 .................... der 676. 
Lebensmonat. 

(6) § 130 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes 
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geltende Fassung 

TEXTGEGENOBERSTELLUNG 

Artikel 3 
BSVG 

vorgeschlagene Fassung 

BGBt. I Nr. xxxl2000 ist nur auf Versicherungsflllle anzuwenden, in 
denen der Stichtag nach dem 30. September 2000 liegt. Für männliche 
Versicherte, die das 60. Lebensjahr, ftir weibliche Versicherte, die das 
55. Lebensjahr vor dem I. Oktober 2002 vollenden, ist das Ausmaß der 
Venninderung (§ 130 Abs. 4 erster bis vierter Satz) in jenem Verhältnis 
zu kürzen, das sich aus der Gegenüberstellung von zehn 
Sleigerungspunktcn zur Zahl der Steigerungspunkte ergibt, die sich als 
Ausmaß der Venninderung beim jeweils rrOhestmöglichen Antritt einer 
vorzeitigen Alterspension ohne Berücksichtigung eines Höchstausmaßes 
errechnet. Das Ausmaß der Venninderung beträgt jedoch höchstens 15% 
der nach § 130 Abs. 2 ennittelten Summe der Steigerungspunkte. 

(7) § 130 Abs.S in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBt. I Nr. xxx/2000 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die 
Erwerbsunfähigkeitspension ftir je zwölf Versicherungsmonate 
mindestens im Ausmaß von 

). 1,8% bei Stichtagen im Jahr 2000, 
2. 1,78% bei Stichtagen im Jahr 2001, 
3. 1,76% bei Stichtagen im Jahr 2002, 
4. 1.74% bei Stichtagen im Jahr 2003, 
5. 1,72% bei Stichtagen im Jahr 2004 

der Gesamtbemessungsgrundlage begrenzt mit 60% der 
Gesamtbemessungsgrundlage gebührt. § 130 Abs. 2 dritter und vierter 
Satz sind anzuwenden. 

(8) § 136 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I NT. xxxl2000 
ist nur auf Versicherungsfälle anzuwenden, in denen der Stichtag nach 
dem 30. September 2000 liegt. Auf Witwen(Witwer)pensionen mit 
einem vor dem I. Oktober 2000 liegenden Stichtag ist § 136 in der 3m 
30. September 2000 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden. 

(9) In den Geschäftsjahren 2000, 2001 und 2002 darf der eigene 
Verwaltungs- und VerrechnungsaufWand des Sozialversicherungsträgers 
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geltende Fassung 

TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 

Artikel J 
BSVG 

vorgeschlagene Fassung 

jeweils die Höhe des Verwaltungs- und Verrechnungsaufwandes (brutto) 
des Geschäftsjahres J 999 nicht überschreiten. 
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TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 

geltende Fassung 

LeistunRen 

§ 52. Als Leistungen der Krankenversicherung werden nach 
Maßgabe der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gewährt: 

1. und 2. unverändert. 
3. aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft: 

a) und b) unverändert. 
c) Pflege in einer Krankenanstalt (§ 78); 
d) Sonderwochengeld (§ 79); 

Zur Inanspruchnahme der Leistungen aus den Versicherungsfällen der 
Krankheit und der Mutterschaft werden auch die notwendigen Reise
(Fahrt-) und Transportkosten (§§ 82 und 83) gewährt. 

Heilmittel 
§ 64. (1) und (2) unverändert. 

(3) Für den Bezug eines jeden Heilmittels auf Rechnung der 
Versicherungsanstalt ist, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt 
wird. eine Rezeptgebühr in der Höhe von 42 S zu zahlen. Werden 
mehrere Heilmittel auf einem Rezept verordnet. so sind so oft 42 S zu 
7.ahlen. als Heilmittel bezogen werden. An die Stelle des Betrages von 
42 S tritt ab I. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab I. Jänner 1998, der 
unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes mit der jeweiligen Aufwertungs7.ahl 
(§ 108 a Abs. 1 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) 
vervielfachte Betrag. Die Rezeptgebühr ist bei Abgabe des Heilmittels an 
die abgebende Stelle rur Rechnung der Versicherungsanstalt zu zahlen. 

(4) und (5) unverändert. 

Artikel 4 
B-KUVG 

vorgeschlagene Fassung 

Lei~tunRen 

§ 52. Als Leistungen der Krankenversicherung werden nach 
Maßgabe der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gewährt: 

l. und 2. unverändert. 
3. aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft: 

a) und b) unverändert. 
c) Pßege in einer Krankenanstalt (§ 78). 
d) Aufgehoben. 

Zur Inanspruchnahme der Leistungen aus den Versicherungsfällen der 
Krankheit und der Mutterschaft werden auch die notwendigen Reise
(Fahrt-) und Transportkosten (§§ 82 und 83) gewährt. 

Heilmittel 
§ 64. (I) und (2) unverändert. 

(3) Für jedes auf einem Rezept verordnete und auf Rechnung des 
Versicherungsträgers bezogene Heilmittel ist, soweit im Folgenden 
nichts anderes bestimmt wird, eine Rezeptgebühr in der Höhe von 55 S 
zu zahlen. An die Stelle des Betrages von 55 S tritt ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 ASVG mit der 
jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108 a Abs. I ASVG) vervielfachte 
Betrag. 

(4) und (5) unverändert. 
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TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 

geltende Fassung 

Sondcrwochengeld 

§ 79. (I) Das Sonderwochengeld beträgt 70 v.H. der 
Bemessungsgrundlage nach Abs.3 und wird frühestens mit dem Tag der 
Entbindung ausbe7.ahlt. 

(2) Im Falle einer Totgeburt gebührt das Sonderwochengeld im 
Ausmaß von 45 V.H. der Bemessungsgrundlage nach Abs.3. 

(3) Als Bemessungsgrundlage gilt die Beitragsgrundlage (§ 19) im 
Monat der Entbindung. rur Versicherte gemäß § I Abs. I Z 17 die 
Beitragsgrundlage im Monat vor Eintritt des Versicherungsfalles, 
zuzüglich eines Sechstels dieser Beitragsgrundlage, höchstens jedoch 
eines Sechstels der Höchstbeitragsgrundlage. 

Sonde",ochen~eld beim Tod der W6chnerin 

§ 81. Stirbt eine Wöchnerin bei der Entbindung oder innerhalb von 
drei Monaten danach, so wird das gebührende Sonderwochengeld an 
denjenigen gezahlt, der rur den Unterhalt des Kindes sorgt. 

Artikel 4 
B-KUVG 

vorgeschlagene Fassung 

Sonderwochengeld 

§ 79. Aufgehoben. 

Sonderwochengeld beim Tod der W6chnerin 

§ 81. Aufgehoben. 

Schluubestimmungen zu Art. 4 des Sozi.lrecht .. Änderungs~e5ttzel 
2000, BGBI. I Nr. Illl 

§ 195. (I) Die §§ S2 Z 3 lit. c und 64 Abs.3 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxxl2000 treten mit 1. Oktober 2000 in Kraft. 

(2) Die §§ 52 Abs. 3 lit. d. 79 und 81 treten mit Ablauf des 
30. September 2000 außer Kraft. 

(3) Die §§ 79 und 81 in der arn 30. September 2000 geltenden 
Fassung sind rur Geburten weiterhin anzuwenden, die vor dem 
1. Jänner 200 I erfolgen. 
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geltende Fassung 

TEXTGEGENOBERSTELLUNG 

Artikel 4 
B-KUVG 

vorgeschlagene Fassung 

(4) In den Geschäftsjahren 2000, 2001 und 2002 darf der eigene 
Verwaltungs· und Verrechnungsaufwand der Versicherungsanstalt 
jeweils die Höhe des Verwaltungs- und Verrechnungsaurwandes (brutto) 
des Geschäftsjahres ] 999 nicht überschreiten. 
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TEXTGEGENÜOERSTELLUNG 
geltende Fauung vorgcuhlagcne Fa!l!lun~ 

Anderung des Arbeitslosenl'enicherungsgesetzes 1917 

§ 18. (I) Das Arbeitslosengeld wird für 20 Wochen gewährt. Es wird 
ftir )0 Wochen gewährt. wenn in den letzlen fünf Jahren vor Gellcndma
chung des Anspruches arbeitslosenversicherungspflichtige Beschäftigun
gen in der Dauer von 156 Wochen nachgewiesen werden. 

(2) Die Belugsdauer erhöht sich 
a) auf 39 Wochen, wenn in den letzten zehn Jahren vor Geltcnd

machung des Anspruches arbeitslosenversicherungspnichtigc 
Beschäftigungen von 312 Wochen nachgewiesen werden und 
der Arbeitslose bei Geltcndmachung des Anspruches das 
40. Lebensjahr vollendet hat, 

b) auf 52 Wochen. wenn in den letzten 15 Jahren vor der Gel
tendmachung des Anspruches arbeitslosenversicherungspnich
tige Beschäftigungen von 468 Wochen nachgewiesen werden 
und der Arbeitslose bei Geltendmachung des Anspruches das 
50. Lebensjahr vollendet haI. 

(3) bis (10) unverändert. 

Weiterbildungsgeld 

§ 26. (I) Personen, die eine Bildungskarenz gemäß § 11 oder eine 
Freistellung gegen Entfall des Arbeitsentgcltes gemäß § 12 des Arbeitsver
tragsrechts-Anpassungsgescf7-cs (A VRAG), BGB/. Nr. 459/1993. in An
spruch nehmen. und die Anwartschaft erfilllen. gebührt rur diese Zeit ein 
Weilerbildungsgeld in der Höhe des Karcnzgeldes gemäß § 7 KGG bei 
Erftillung der nachstehenden Voraussetzungen: 

I. Bei einer Bildungskarenz gemäß § 11 A VRAG muß die Teilnah
me an einer Weitcrbildungsmaßnahme nachgewiesen werden. 

2. Bei einer Freistellung gegen Entfall des Arbeitsentgelles gemäß 
§ J 2 A VRAG muß die Einstellung einer nichl nur geringfLigig be
schäftigten Ersat7.arbeilskraO, die zuvor Arbeilslosengeld oder 
NOlstandshilre bezogen hat, nachgewiesen werden. 

§ 18. (I) unverändert. 

(2) Die BCl.lIgsdauer erhöht sich 
a) unverändert. 
b) auf 52 Wochen, wenn in den letzten 15 Jahren vor der Gel

tendmachung des Anspruches arbeitslosenversichenmgspnich
lige Beschäftigungen von 468 Wochen nachgewiesen werden 
und der Arbeitslose bei Geltendmachllng des Anspruches das 
50. Lebensjahr vollendet hat. 

c) auf 78 Wochen. wenn in den letzten 25 Jahren vor der Gel
tendmachung des Anspruches arbeilslosenversicherungspnich
tige Beschäftigungen von 780 Wochen nachgewicsen werden 
und bei Geltendmachung des Anspruches die Arbeitslose das 
54. Lebensjahr. der Arbeitslose das 59. Lebensjahr vollendet 
hal. 

(3) bis (10) unverändert. 

Weiterbildungsgeld 

§ 16. (I) bis (R) unverändert. 

46/M
E

 X
X

I. G
P - E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
134 von 143

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



(2) Zeilen. die rur die Beurteilung der Anwartschaft auf Arbeitslosen
geld oder Karenzgeld hcrange7.ogcn wurden. können bei der Beurteilung 
der Anwartschaft nochmals berücksichtigt werden. 

(3) Bei Vorliegen einer Beschäftigung oder einer selbständigen Er
werbslätigkcit gebührt kein Wei'erbildungsgeld. es sei denn. daß § 12 
Abs. 6 lit. a. b, c, d oder e (Geringrugigkeil) zutriffi. 

(4) Die Lösung des Dienstverhältnisses durch den Arbeitgeber wäh
rend der Inanspruchnahme einer Bildungskarenz steht der Gewährung von 
Weilerbildungsgeld nicht entgegen. 

(5) Eine Bildungskarenz nach gleichartigen bundes- oder landesge
setzlichen Regelungen ist wie eine Bildungskarenz gemäß § I J A VRAG 
zu behandeln. Eine Freislcflung gegen Entfall des Arbeitsentgeltes nach 
gleichartigen bundes- oder landesgesetzlichen Regelungen ist wie eine 
Freistellung gegen Entfall des Arbeilsentgeltes gemäß § 12 AVRAG 7.U 

behandeln. Die Zahlung eines Zuschusses zu den Weitcrbildungskosten 
durch den Arbeitgeber steht der Gewährung von Wciterbildungsgeld nicht 
entgegen. 

(6) Wer nicht arbeitsfähig ist, eine Freiheitsstrafe verbüßt oder auf 
behördliche Anordnung in anderer Weise angehalten wird, hai keinen 
Anspruch auf Weiterbildungsgeld. 

(7) § 16 (Ruhen des Anspruches) mit Ausnahme des Abs. 1 Jit. g 
(Auslandsaufenthalt), § 17 (Beginn des Anspruches), § 19 Abs. I erster 
Satz (Fortbezug), § 24 (Berichtigung), § 25 Abs. 1 erster Satz, Abs. 3 mit 
der Maßgabe, daß die Ersal7.pOicht auch bei leichter Fahrlässigkeit eintritt, 
und Abs. 4 bis 8 (Rückforderung) sowie Artikel JJI (Verfahren) mit Aus
nahme des § 49 (Kontroll meldungen), sind mil der Maßgabe, daß an die 
Stelle des Arbeitslosengeldes das Weiterbildungsgeld triU, anzuwenden. 
Werden Ersalzkräfle aus Verschulden des Arbeitgebers nicht beschäftigt. 
so hat dieser dem Arbeitsmarklservice die dadurch entstehenden Aufwen
dungen zu ersetzen. 

(8) Das Weiterbildungsgeld gill als ErsalzleislUng gemäß § 3 Abs. I 
Z 51it. ades Einkommensleuergeselles 1988, BGBI. Nr. 400. 

§ 26a. Personen, die das 45. Lebensjahr vollendet haben. gebührt ein 
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Altenteilzeit~eld 

§ 27. (I) Ein Arbeitgeber, der älteren Arbeitnehmern, die ihre Ar
beits7.cit vermindern, einen Lohnausgleich gewährt und zusätzlich arbeits
lose Arbeitnehmer einstellt, hat Anspruch auf Altersteilzeitgeld. Das AI
tersteilzeitgeld hat dem Arbeitgeber die durch den Lohnausgleich entste
henden Aufwendungen für das Bruttoarbeitsentgell zuzüglich der zusätz
lich entrichteten Dienstgeber- und Dienslnehmerbeiträge zur Sozialversi
cherung abzugelten. Bei einem BruUoarbcitsentgelt über der Höchslbci
tragsgrundlage gemäß § 45 ASVG sind nur die bei einem Lohnausgleich 
bis zur Höchstbeitragsgrundlage entstehenden zusätzlichen Aufwendungen 
abrugelten. 

(2) Altersteilzeitgeld gebührt längstens runf Jahre für Männer ab 
Vollendung des 55. Lebensjahres und rur Frauen ab Vollendung des 
50. Lebensjahres, die 

I. innerhalb der letzten fUnf Jahre vor Beginn der Altersteil7.eitarbeit 
(Z 2) mindestens 150 Wochen über der Geringrugigkeitsgrenze 
vcrsicherungspßichtig beschäftigt waren, wobei Zeilen des Bezu
ges von Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung Beschäfti
gungszeiten gleich stehen, 

2. auf Grund einer vertraglichen Vereinbarung ihre der gesetzlichen 
oder kollektivvertraglieh geregelten Normalarbeitszeit entspre
chende oder diese nur geringftigig unterschreitende Normalar
beitszeit auf die Hälfte verringert haben, 

3. auf Grund eines Kollektivvertrages, einer Betricbsvereinbarung 
oder einer vertraglichen Vereinbarung 
a) das Arbeitsentgelt rur die Altersteilzeitarbeit in der Höhe von 

mindestens 75 vH des vor der Herabsetzung der Normalarbeits
zeit gebührenden BruUoarbeitsentgeltes bis zur Höchstbeitrags
grundlage gemäß § 45 ASVG erhalten und 

b) für die der Arbeitgeber die Sozialversicherungsbeiträge ent
sprechend der Beitragsgrundlage vor der Herabsetzung der 
Normalarbcitszeit entrichtet und die 

4. auf Grund eines Kollektivvertrages, einer Betriebsvereinbarung 
oder einer vertraglichen Vereinbarung Anspruch auf Berechnung 
einer zustehenden Abfertigung auf der Grundlage der Arbeitszeit 

J 

Weiterbildungsgcld gemäß § 26 in der Höhe des Arbeitslosengeldes. 

Altcntcil7..eitgeld 

§ 27. (I) Ein Arbeitgeber, der ältere ArbeitnehmerInnen beschäftigt, 
die ihre Arbeits7.eit verringern, und diesen einen Lohnausgleich gewährt, 
hat Anspruch auf Altersteilzeitgcld. 

(2) Altersteilzeilgcld gebührt längstens sechseinhalb Jahre rur Frauen 
ab Vollendung des 50. Lebensjahres und rur Männer ab Vollendung des 
55. Lebensjahres. die 

I. in den letzten 25 Jahren vor der Geltendmachung des Anspruches 
780 Wochen arbeitslosenversicherungspOichtig beschäftigt waren, 

2. auf Grund einer vertraglichen Vereinbarung ihre der gesetzlichen 
oder kollektivvertrag/ich geregelten Norma/arbeitsleit entspre
chende oder diese höchstens um 20 vH unterschreitende Norma
larbeits7..eit auf 40 bis 60 vH der Normalarbeitszeil verringert ha
ben. 

3. auf Grund eines Kollektivvertrages, einer Betriebsvereinbarung 
oder einer vertraglichen Vereinbarung 
a) bis rur Höchstbeitragsgrundlage gemäß § 45 ASVG einen 

Lohnausgleich in der Höhe von mindestens 50 vH des Unter
schicdsbclrages zwisehen dem vor der Herabsetzung der Nor
malarbeitszeit gebührenden Entgelt und dem der verringerten 
Arbeitszeit entsprechenden Entgelt erhalten und 

b) rur die der Arbeitgeber die Sozialversicherungsbeiträge ent
sprechend der Beitragsgrundlage vor der Herabsetzung der 
Normalarbeitszeit entrichtet und 

4. auf Grund eines Kollektivvertrages, einer Belricbsvereinbarung 
oder einer vertraglichen Vereinbarung Anspruch auf Berechnung 
einer zustehenden Abfertigung auf der Grundlage der Arbeitszeit 
vor der Herabsetzung der Normalarbeitszeit haben; rur die Be
rechnung einer Abfertigung nach dem BUAG gilt § I3d Abs. 3 
BUAG. 

(3) Für Personen. die eine Leistung aus der gesetzlichen Pensions
versicherung. ein Sonderruhegeld nach dem Nachtschwerarbeitsgesetz, 
BG81. Nr. 354/1981. oder einen Ruhegenuss aus einem Dienstverhältnis 
zu einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft beziehen oder die Anspruchs-
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vor der Herabsetzung der Nonnalarbeitszeit haben; rur die Be
rechnung einer Abfertigung nach dem BUAG gilt § I3d Abs. J 
BUAG. 

(3) Für Personen. die eine Leistung aus der gcsel7.lichen Pensions
versicherung, ein Sonderruhegeld nach dem Nachtschwcrarbcitsgesctz, 
BGBI. Nr. 354/1981, oder einen Ruhegenuß aus einem Dienstverhältnis zu 
einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft beziehen oder die Anspruchsvor
aussetzungen für eine dieser Leistungen erfüllen, gebührt kein Altersteil
zeitgc1d. 

(4) Altersteilzeitgeld gebührt nur. wenn der Arbeitgeber binnen drei 
Monaten nach dem Übergang eines Arbeitnehmers in dic Alterstcilzcitar
beit zusätzlich nicht nur vorübergehend einen beim Arbeitsmarktservice 
arbeitslos gemeldeten Arbeitnehmer Ober der Gcringrugigkeitsgren7.c ver
sicherungspflichtig beschäftigt oder einen Lehrling einslellt und im Zu
sammenhang mit dieser Maßnahme kein Dienstverhältnis aufgelöst wird. 
Wird diese Verpflichtung nicht mehr erfUUt. so besteht so lange kein An
spruch auf Altcrsteib:eitgc1d, bis erneut ein beim Arbeitsmarktservice 
arbeitslos gemeldeter Arbeitnehmer oder ein Lehrling beschäftigt wird. 
Erfolgt die erneute Beschäftigung innerhalb von drei Monaten. so steht das 
Altersteilzeitgcld durchgehend zu. 

(5) Sieht die Vereinbarung über die Alterstcilzeitarbeit unterschiedli
che wöchentliche Nonnalarbeitszeiten oder eine unterschiedliche Vertei
lung der wöchentlichen Nonnalarbeits7..eit vor, so ist die Voraussetzung 
nach Abs. 2 Z 2 auch dann erfüllt, wenn 

1. die wöchentliche Normalarbeitszeit in einem Durchrechnungszeit
raum von bis zu drei Jahren im Durchschnitt die Hälfte der kol
lektiwertraglich geregelten Nonnalarbeitszeit nicht überschreitet 
und 

2. das Arbeitsentgelt rur die Altersteilzeitarbcit fortlaufend gezahlt 
wird. 

(6) Eine Verlängerung des Durchrechnungszeitraumes nach Abs. 5 ist 
zulässig, wenn 

I. der Kollektivvertrag oder 
2. die Betriebsvereinbarung, wenn der Kollektivvertrag keine Rege

lung trim oder fiir die betroffenen Arbeitnehmer kein Kollektiv
vertrag wirksam ist, 

4 

voraussetzungen für eine dieser Leistungen erfilllen, gebührt kein Alter
stcilzcitgeld. 

(4) Das Altersteilzeitgcld hat dem Arbeitgeber den zusätzlichen Auf
wand abzugelten. der durch einen Lohnausgleich bis zur Höchslbcitrags
grundlage in der Höhe von 50 vH des Unterschiedsbetrages zwischen dem 
vor der Herabsetzung der Nonnalarbeitszeit gebührenden Entgelt und dem 
der verringerten Arbeitszeit entsprechenden Entgelt sowie durch die Ent
richtung der Sozialversicherungsbeiträge entsprechend der Beitragsgrund
lage vor der Herabsetzung der Nonnalarbeits7.cit entsteht. Als zusätzlicher 
Aufwand rur die Entrichtung der Sozialversicherungsbeiträge ist der Un
lerschiedsbetrag zwischen den entsprechend der Beitragsgrundlage vor der 
Herabsetzung der Normalarbeitszeit entrichteten Dienstgcbcr- und 
Dienstnehmerbeiträgen zur Sozialversicherung (Pensions-, Kranken-, 
Unf.111- und Arbeitslosenversicherung) und den dem Entgell 
(einschließlich Lohnausgleich) entsprechenden Dienstgcbcr. und 
Dienstnchmerbeiträgen zur Sozialversicherung abzugelten. 

(5) Sieht die Vereinbarung über die Aftersteil7.citarbeil unterschiedli
che wöchentliche Nonnalarbeitszeiten oder eine unterschiedliche Vertei· 
lung der wöchentlichen Normalarbeitszeit vor, so ist die Voraussetzung 
nach Abs. 2 Z 2 auch dann erfulU, wenn 

I. die wöchentliche Nonnalarbeitszeit in einem Durchrechnungs7.eit
raum im Durchschnitt die vereinbarte verringerte Arbeitszeit nicht 
überschreitet und 

2. das Entgelt für die Altersteil7.citarbeit fortlaufend ge7.ahlt wird. 

(6) Der Arbeitgeber hat jede für das Bestehen oder für das Ausmaß 
des Anspruches auf Altersteilzeitgeld maßgebliche Änderung unvel7.Öglich 
der zuständigen regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice anzu
zeigen. 

(7) Das Altersteilzeitgeld stellt kein Entgelt im Sinne des Umsatz
steuergesetzcs 1994 (UStG 1994), BGBI. Nr. 663, dar. 

(8) Wenn eine der Voraussetzungen rur den Anspmch auf Altersteil
zeitgeld wcgßUIt, ist es einzustellen; wenn sich eine rur das Ausmaß des 
Altersteilzeitgeldes maßgebende Voraussetzung ändert, ist es ncu zu be
messen. Wenn sich die Zuerkennung oder die Bemessung des Allersleil
zeitgeldes nachträglich als gesetzlich nicht begründet herausstellt. ist die 
Zuerkennung zu widerrufen oder die Bemessung rückwirkend zu berichti-
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dies zuläßt. 

(7) Das Altersteilzeitgeld stellt kein Entgelt im Sinne dcs Ums:'IIz
steuergcsctzes 1994 (UStG 1994), BGBI. Nr. 663. dar. 

~-' 

Inkrafttrtten 

§ 79. (I) bis (54) unverändert. 

AuOerkrafttreten 

§ 80. (I) bis (8) unverändert. 

(9) Die §§ 27 und 28 in der Fassung des Bundesgese17..cs BGBI. I 
Nr. 179/1999 treten mit Ablauf des 31. Dezember 200 I außer Kraft; sie 
sind jedoch auf laufende Fälle weiter anzuwenden. 

gen. Bei Einstellung. Herabsctrung, Widerruf oder Berichtigung einer 
Leistung ist der Empfiinger des Altcrsteilz:eitgeldes rum Ersatz des unbe
rechtigt Empfangenen zu verpflichten, wenn er den Bezug durch unwahre 
Angaben oder durch Verschweigung maßgebender Tatsachen herbeige
ruhrt haI oder wenn er erkennen musste, dass die Leistung nicht oder nicht 
in dieser Höhe gebührte. Die Verpflichtung rum Rückersatz: besteht auch 
hinsichtlich jener Leistungen, die wegen Zuerkennung der aufschiebenden 
Wirkung eines RechtsmiUels weiler gewährt wurden, wenn das Vcrfahren 
mit dcr EntSCheidung geendet hat, dass die Leistungen nicht oder nicht in 
diesem Umfang gebührten. 

Inkrafttrtten 

§ 79. (I) bis (54) unverändert. 

(55) § 18 Abs.2 Iit. c in der Fassung des Bundesgesctzes BGBI. I 
Nr. xxxl2000 triu mit I. Oktober 2000 in Kraft und gilt für Fraucn, die 
nach dem 30. September 1999 das 54. Lebensjahr und für Männcr, die 
nach dem 30. September 1999 das 59. Lebensjahr vollendet haben. 

(56) Die §§ 26a und 27 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 
Nr. xxxl2000 treten mit I. Oktober 2000 in Kraft und gelten für Vereinba
rungen, deren Laufzcit nach dem 30. September 2000 beginnt. Für die 
übrigen Fälle gelten die §§ 26 und 27 in der Fassung vor diesem Bundes
gesetz. 

AuOerkrarttreten 

§ 80. (I) bis (8) unverändert. 

(9) Die §§ 18 Abs.2 Jit. C, 26a. 21 und 28 in der Fassung des Bun
desgesetzes BGBI. I Nr. xxxl2000 treten mit Ablauf des 31. Dezember 
2003 außer Kraft; sie sind jedoch auf laufende Fälle weiter anzuwenden. 

Änderung des Arbeitsmarktpolitik-Finanziemn282cllCtzcs 

ArbeitlllollCnvenicherungsbeitrag bei Einstellung Älterer Arbeiblosenver!licherung!lbeitra2 bei Einstcllung Ältertr 

§ ~a. (I) Für Dienstgeber, die Personen, die das 50. Lebensjahr voll- § 5a. (l) Stellt ein Dienstgeber eine Person. die das 50. Lebensjahr 
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endet oder überschritten haben. einstellen, vennindert sich der Dienstge
beranteil am Arbeitslosenversicherungsbeilrag (§ 2 Abs. I bis 3) IIir eine 
solche Person. Die Vennindenmg beträgt bei Dienstnehmern bis zur Voll
endung des 55. Lebensjahres die Hälfle des Dicnstgeberanteils am Arbeits
losenversicherungsbcitrag; ab Vollendung des 55. Lebensjahres des 
Dienstnehmers entflUIt der Dienstgebcrantcil zur Gänze. Der Entfall triU 
auch bei Vollendung des 55. Lebensjahres eines Dienstnehmers ein. wenn 
der Dienstgeber den Dienstnehmer nach dessen 50. Lebensjahr eingestellt 
hat. 

(2) Eine Venninderung oder ein Entfall gemäß Abs. 1 tritt nicht ein, 
wenn 

I. der eingestellte Dienstnehmer bereits beim selben Dienslgeber 
beschäfiigt war, es sei denn. der Zeitpunkt der Beendigung des 
vorangegangenen Dienstverhältnisses im Sinne des § II ASVG 
liegt mehr als drei Jahre vor der Einstellung zunick. oder 

2. ein Dienstnehmer innerhalb eines Konzernes (§ 15 Akticngesctz 
1965. BGBI. Nr. 98, § 115 GmbH-Gesetz. RGBI 58/1906) oder 
innerhalb einer Gesellschaft nach bürgerlichem Recht (zB ARGE) 
von einem Unternehmen zu einem anderen Unternehmen wechselt 
oder 

3. das Dienstverhältnis nicht rur die Dauer von mindestens einem 
Monat vereinbart wird oder der Dienstnehmer nicht mindestens 
einen Monat lang durchlaufend arbeitsloscnversicherungspnichtig 
beschäftigt war. 

Arbeitslosenvenicherungsbeitrag bei Freillet7.Ung Älterer 

§ ~b. (I) Dienstgeber, die das Dienstverhältnis eines Dienstnehmers, 
der zum Beendigungszeitpunkt das 50. Lebensjahr vollendet oder über
schritten hat. aunösen, haben einen Beitrag zu entrichten. 

(2) Der Beitrag ist in einem Betrag zu entrichten und ist wie folgt zu 
bemessen: 

I. Beitragsgrundlage ist die gemäß § 2 Abs. 1 und 2 letzte volle 
Beitragsgrundlagc inklusivc antcilsmäßiger Sondcl7.ahlungen des 
gclösten Dienstverhältnisses. 

2. Ab Vollendung des 50. Lebensjahres beträgt der Grundbetrag 0.1 
vH der Beitragsgrundlage. Dieser Grundbetrag erhöht sich rur je 

6 

vollendet oder Oberschrilten hat. ein. so entfällt rur dicse Person der 
Dienstgeberbeitrag zur Arbeitslosenversicherung (§ 2 Abs. I bis 3). 

(2) Ein Entfall gemäß Abs. 1 IriU nicht ein, wenn 
I. die eingestellte Person bereits beim selben Dienstgebcr beschäftigt 

war, es sei denn, der Zeitpunkt der Beendigung des vorangegan
genen Dienstverhältnisses im Sinne des § 11 ASVG liegt mehr als 
drei Jahre vor der Einstellung zurück, oder 

2. die eingestellte Person innerhalb eines Konl.ems (§ 15 Aktienge
setz 1965, BGB\. Nr.98, § 115 GmbH-Gesetz. RGBt 
Nr. 58/1906) oder innerhalb einer Gesellschaft nach bürgerlichem 
Recht (zB ARGE) von einem Unternehmen zu einem anderen 
Unternehmen wechselt oder 

3. das Dienstverhältnis nicht rur die Dauer von mindestens einem 
Monat vereinbart wird oder die eingestellte Person nicht minde
stens einen Monat lang durchlaufend arbeitslosenversicherungs
pnichtig beschäftigt wird. 

Arbeitslolleß\ler!licherun~!lbeitrag bei Frei!ICtzung Älterer 

§ !ib. (1) Wird das Dienstverhältnis einer Person, die zum Bccndi
gungszeitpunkl das 50. Lebensjahr vollendet oder überschritten hat. aufge
löst, so hat der Dienstgeber einen Beitrag zu entrichten, wenn das Dienst
verhältnis mindestens zehn Jahre gedaucrt hat Bei der Berechnung der 
Dauer des Dienstverhältnisses werden Unterbrechungen der Beschäftigung 
bis zu einem Jahr sowie die Zeit der Beschäftigung in einem anderen Un
ternehmen innerhalb eines Konzerns oder innerhalb einer Gescllschaft 
nach bürgerlichem Recht (7.8 ARGE) eingerechnet. 

(2) Die Beitragspflicht besteht nicht. wenn 
I. die Dienstnchmerin oder der Dienstnehmer 
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drei weitere vollendete Lebensmonate über dem 50. Lebensjahr 
des ehemaligen Dienstnehmers um O. I vH maximal bis zur Höhe 
des jeweils geltenden Arbeitgeberbeitrages zur Arbcitslosenversi
chenmg. 

3. Der Grundbetrag ist mit der Anzahl der Monate. die vom Zeit
punkt der Auflösung des Dienstverhältnisses bis zum Erreichen 
der gesetzlichen Altersgrenze für die vorzeitige Alterspcnsion bei 
langer Versicherungsdauer liegen, zu vervielrachen. 

(3) Die BeitragspOicht besteht in jedem AuflÖsungsrall. außer der 
DietlStnehmer hat gekündigt. er ist ohne wichtigen Grund vorzeitig ausge
treten oder es hat ihn ein Verschulden an der Entlassung getroffen. Wei
tcrs ist Voraussetzung, daß der Dienstnehmer mindestens zehn Jahre im 
Unternehmen beschäftigt war, wobei Unterbrechungen der Beschäftigung 
bis zu einem Jahr eingerechnet werden. Die Beitragspflicht entfallt bei 
Betriebsstillegung bzw. Teilstillegung. Sie entf.1l1t weiters dann. welln der 
Arbeitnehmer im Zeitpunkt der Auflösung des Dienstverhältnisses die 
gesetzliche Altersgrenze rur die vorzeitige Alterspcnsion bei langer Vers;
cherungsdauer erreicht hat oder der Dienstnehmer in diesem Zeitpunkt 
bereits einen Anspruch auf eine Invaliditäts- oder Berursunfähigkeitspcn
sion oder auf eiße vOr7.eitige Allerspension wegen geminderter Arbeitsfä
higkeit hat. Ferner entfällt sie. wenn der Arbeitnehmer aus gesundheitli
chen Gründen vorzeitig ausgetreten ist. Sie enlflUtt auch, wenn im Zu
sammenhang mit der Auflösung ein Wiedereinslellungsvertrag oder eine 
Wiedercinstellungszusage (§ 9 Abs. 7 AIVG) vorliegt. Die BeitragspOicht 
entfällt weiters, wenn innerhalb eines Kon7.ernes (§ 15 Aktiengesetz 1965. 
BGBI. Nr. 98, § 115 GmbH-Gesetz, ROBI 58/19(6) das Dienstverhältnis 
eines Dienstnehmers beendet wird und im unmittelbaren Anschluß ein 
neues Dienstverhältnis begründet wird. Löst jedoch der neue Dienstgeber 
dieses Dienstverhältnis auf, so ist die Zeit der Beschäftigung beim anderen 
Konzernunternehmen in die Mindestbeschäftigungszeit von zehn Jahren 
(7.weiter Satz) ein7.urechnen. 

(4) Die Beitragspßicht entfällt überdies rur Zeiträume, rur die der 
Dienstnehmer im Zeitpunkt der Auflösung des Dienstverhältnisses. allen
falls mit Ausnahme des Antrittsalters, die Voraussetzungen rur die Inan
spruchnahme eines Sonderruhegeldes nach Art. X des Nachtschwerar
beitsgesct7.cs (NSchG), BGBI. Nr. 354/1981, erfullt. 

7 

a) gekündigt hat oder 
b) ohne wichtigen Grund vorzeitig ausgetreten ist oder 
cl aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig ausgetreten ist oder 
d) im Zeitpunkt der Aunösung des Dienstverhältnisses einen An

spruch auf eine Invaliditäts- oder Berufsunfilhigkeitspension 
hat oder 

e) im Zeitpllnkt der Aunösung des Dienstverhältnisses die gesetz
liche Altersgrenze rur die vorzcitige Alterspension bei langer 
Versicherungsdauer erreicht hat oder 

o im Zeitpunkt der Aunösung des Dienstverhältnisses die Vor
aussetzungen für die Inanspruchnahme eines Sonderruhegeldes 
nach Art. X des Nachtschwerarbeitsgesetzes (NSchG), BGBI. 
Nr. 35411981, erflillt oder 

2. die Entlassung gerechtfertigt ist oder 
3. innerhalb eines Kon7.erns oder innerhalb einer Gesellschaft nach 

bürgerlichem Recht (zB ARGE) im unmittelbaren Anschluss an 
das bcendete Dienstverhältnis ein neues Dienstverhältnis begrün
det wird oder 

4. der Betrieb stillgelegt wird oder 
5. ein Teilbetrieb stillgelegt wird und keine Beschäftigungsmöglich

keit in einem anderen Teilbetrieb besteht. 

(3) Der Beitrag ist in einem Betrag zu entrichten und ist wie folgt zu 
bemessen: 

I. Beitragsgrundlage ist die letzte volle Beitragsgrundlage ein
schließlich anteiliger Sondef7.ahlungen des gelösten Dienstver
hältnisses. 

2. Ab Vollendung des 50. Lebensjahres der Dienstnehmerin oder des 
Dienstnehmers beträgt der Grundbetrag 0,2 vH der Beitragsgrund
lage. Dieser Grundbctrag erhöht sich jeweils rur je einen weiteren 
vollendeten Lcbensmonat um 0,2 vH maximal bis zur Höhe des 
jeweils geltenden Arbeitgcberbeitrages zur Arbeitslosenversiche
rung. 
Der Grundbctrag ist mit der An1..ahl der Monate, die vom Zeit
punkt der Auflösung des Dienstverhältnisses bis zum Erreichen 
der gesetzlichen Altersgren1.e rur die vor/.eitige Alterspcnsion bei 
langer Versichcrungsdauer liegen. zu vervielfachen. 

4 Bei Verletzung der gemäß § 45 des Arbcitsmarktförderungsgeset
zes (AMFG), BGBI. Nr. J 1/1969, einzuhaltenden Verpflichtung 
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Inkrafttrttcn 

§ 10. (I) bis (14) unverändert. 

Außerkrafttreten 

§ 11. Die §§ 5a bis § 5c in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I 
Nr. 179/1999 treten mit Ablauf des 31. Dezember 200 I außer Kraß: sie 
sind jedoch auf vor diesem Zeitpunkt erworbene Berechtigungen und 
VerpOichtungen weiter anzuwenden. 

zur schriftlichen Anzeige der beabsichtigten Kündigung des Ar
beitsverhältnisses einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers. 
die das 50. Lebensjahr vollendet haben. erhöht sich der nach den 
Z 1 bis 3 errechnete Betrag um 30 vH. 

Inkr.fttrtten 

§ 10. (I) bis (14) unverändert. 

(15) Die §§ 5a und Sb in der Fassung des Bundesgeset1.es BGBI. I 
Nr. xxxl2000 treten mit I. Oktober 2000 in Kraft und gelten rur die Be
gründung von Dienstverhältnissen und die Aunösung von Dienstverhält
nissen im Zeitraum vom I. Oktober 2000 bis 31. De7.cmber 2003. 

Außerkrafttreten 

§ 11. Oie §§ Sa bis § Sc in der Fassung des Bundesgesct7.es BGBI. I 
Nr. xxxl2000 treten mit Ablauf des 31. Dezember 2003 außer Kraß; sie 
sind jedoch auf vor diesem Zeitpunkt erworbene Berechtigungen und 
Verpnichtungen weiter anzuwenden. 

Änderung des Arbeitsmarktfördemngsgesetzes 

§ 45 aufgehoben durch BGBI. Nr. 314/1994 

Mitwirkung der Dießstgeber 

§ 45 a. (I) bis (8) unverändert. 

8 

Mitwirkung der Dienngeber 

§ 45. (t) Der Arbeitgeber hat die nach dem Standort des Betriebes 
zuständige regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice vor der be
absichtigten Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines Arbeitnehmers, der 
das 50. Lebensjahr vollendet hat und mindestens sechs Monate im Betrieb 
oder Unternehmen, dem der Betrieb angehört, beschäftigt ist. durch 
schriftliche Anzeige zu verständigen. Die VerpOichtung zur Anzeige be
steht auch bei Insolvenz und ist im Falle des Konkurses vom Masseverwal
ter 7.U erfullen. wenn die Anzeige nicht bereits vor KonkurseröfTnung er
stattet wurde. 

(2) Das Arbeitsmarktservice hat unverzüglich die notwendigen Bera
tungen und Maßnahmen durchzufUhren oder 7.tI veranlassen. die eine 
Beschäftigung des betroffenen Arbeitnehmers im bisherigen oder in einem 
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Inkrafttreten und Vollziehun~ 

§ 53. (I) bis (11) unverändert. 

§ 54. unverändert. 

§ 55. unverändert. 

AuOerkrafttreten 

anderen Betrieb ermöglichen. 

Inkrafttreten und Vollziehung 

§ 53. ( I) bis (I t) unverändert. 

(12) § 45 in der Fassung des Bundesgeset7.es BGBI. I Nr. Xxx/ZOOO 
tritt mit I. Oktober ZOOO in Kraft und gilt ftir die Kündigung von Arbeits· 
verhältnissen durch den Arbeitgeber, die nach dem 30. September 2000. 
jedoch vor dem I. Jänner 2004 ausgesprochen wird. 

§ 54. unverändert. 

§ 55. unverändert. 

Außerkrafttreten 

§ 56. § 45 in der Fassung des Bundesgesctzes BGBI. I Nr. Xxx/ZOOO 
tritt mit Ablauf des 3). Dezember 2003 außer Kraft. 

Änderung des Arbeitsvertraguecht5-Anpalisungllge!let7-c1i 

Kiindigung 

§ 15. (I) Eine Kündigung. die wegen einer beabsichtigten oder tat
sächlich in Anspruch genommenen Maßnahme nach den §§ 11 bis 14 
ausgesprochen wird. kann bei Gericht angefochten werden. § 105 Abs. 5 
ArbVG gill sinngemäß. 

(2) Läßt der Arbeitnehmer eine entgegen Abs. I ausgesprochene 
Kündigung gegen sich gelten, hat er einen Ersatzanspruch im Sinne des § 
29 AngG oder des § 1162b ABOB. Bei der Berechnung dieses Ersat7.an· 
spruches ist das ungeschmälerte Entgelt zugrunde zu legen, das zum Be· 
endigungszeitpunkt ohne eine Vereinbarung im Sinne der §§ 11 bis 14 
7.ugestanden wäre. 
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KOndigung 

§ 15. (1) Eine Kündigung, die wegen einer beabsichtigten oder tat
sächlich in Anspruch genommenen Maßnahme nach den §§ I1 bis 14 
ausgesprochen wird. kann bei Gericht angefochten werden. § 105 Abs. 5 
ArbVG gilt sinngemäß. 

(2) läßt der Arbeitnehmer eine entgegen Abs. I ausgesprochene 
Kündigung gegen sich gelten, hat er einen Ersat711nspruch im Sinne des § 
29 AngG oder des § 1162b ABGB. Bei der Berechnung dieses Ersallan
spruches ist das ungeschmälerte Entgelt zugrunde zu legen. das zum Bc
endigtmgszeilpunkt ohne eine Vereinbarung im Sinne der §§ I I bis 14 
zugestanden wäre. 

(3) Ein Arbeitnehmer in einem nicht betriebsratspßichligen Betrieb, 
der das 50. Lebensjahr vollendet hat, kann die Kündigung binnen einer 
Woche nach Zugang der Kündigung bei Gericht anfechten. wenn die 
Kündigung sozial ungerechtfertigt und der Arbeitnehmer bereits sechs 
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Inkrafttreten und Vollziehung 

§ 19. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ausnahme des § 2 mit I. Juli 
1993 in Kraft. § 2 tritt gleichzeitig mit dem Abkommen über den Europäi
schen Wirtschaftsraum in Kraft. 

I. bis 8. unverändert. 

(2) unverändert. 

10 

Monate im Betrieb oder Unternehmen, dem der Betrieb angehört, beschäf
tigt ist. Sozial ungerechtfertigt ist eine Kündigung, die wesentliche Inter
essen des Arbeitnehmers beeinträchtigt, es sei denn, der Arbeitgeber er
bringt den Nachweis, dass die Kündigung 

I. durch Umstände, die in der Person des Arbeitnehmers gelegen 
sind und die betrieblichen Interessen nachteilig berühren oder 

2. durch betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbcschänigung 
des Arbeitnehmers entgegenstehen, 

begründet ist. 

(4) Bei der Prüfung, ob eine Kündigung sozial ungerechtfertigt ist, 
sind der Umstand einer vicljährigen ununterbrochenen Beschäftigungszeit 
im Betrieb oder Unternehmen, dem der Betrieb angehört, sowie die wegen 
des höheren Lebensalters zu erwartenden Schwierigkeiten bei der Wieder
eingliederung in den Arbcitsprozcss besonders zu berücksichtigen. 

(5) Gibt das Gericht der Anfechtungsklage statt, so ist die Kündigung 
rechtsunwirksam. 

(6) In Rechtsstrcitigkeiten nach Abs. 3 steht keiner Partei ein Ko~ 
stcnersatzanspruch an die andere Partei zu. 

Inkrafttreten und VoIlziehung 

§ 19. (I) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ausnahme des § 2 mit I. Juli 
1993 in Kraft. § 2 tritt gleichzeitig mit dem Abkommen über den Europäi
schen Wirtschaftsraum in Kraft. 

I. bis 8. unverändert. 
9. § 15 Abs. 3 bis 6 in der Fassung des Bundesgesetzcs BGBI. I 

Nr. xxxl2000 tritt mit I. Oktober 2000 in Kraft und mit Ablauf 
des 31. DC7.ember 2003 außer Kraft und gilt rur die Kündigung 
von Arbeitsverhältnissen durch den Arbeitgeber, dic nach dem 
30. September 2000, jedoch vor dem 1. Jänner 2004 ausgespro
chen wird. 

(2) unveränden. 
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